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gung von Flächenbedarfen und zur 
Genehmigungserleichterung für Wind-
energieanlagen an Land und für Anla-
gen zur Speicherung vom Strom oder 
Wärme aus erneuerbaren Energien in 
bestimmten Gebieten 
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Baugesetzbuch  Baugesetzbuch  

( - BauGB) 
vom: 23.06.1960 - zuletzt geän-

dert durch Art. 3 G v. 
18.12.2025 I Nr. 347 

Änderung durch Art. 5 G v. 
22.12.2025 I Nr. 348 

( - BauGB) 
vom: 23.06.1960 - zuletzt geän-

dert durch Art. 3 G v. 
18.12.2025 I Nr. 347 

Änderung durch Art. 5 G v. 
22.12.2025 I Nr. 348 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Inhaltsübersicht u n v e r ä n d e r t  

Erstes Kapitel 
Allgemeines Städtebaurecht 

Erstes Kapitel 
u n v e r ä n d e r t  

Erster Teil 
Bauleitplanung 

Erster Teil 
u n v e r ä n d e r t  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§   1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitpla-
nung 

u n v e r ä n d e r t  

§   1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz u n v e r ä n d e r t  

§   2 Aufstellung der Bauleitpläne u n v e r ä n d e r t  

§   2a Begründung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbe-
richt 

§   2a Begründung und Umweltbericht zum Bauleit-
plan, Umweltprüfung 

§   3 Beteiligung der Öffentlichkeit §   3 Beteiligung der Öffentlichkeit, Einbindung vor Er-
stellung des Entwurfs 

§   4 Beteiligung der Behörden u n v e r ä n d e r t  

§   4a Gemeinsame Vorschriften zur Beteiligung §   4a Gemeinsame Vorschriften zur Beteiligung; Präklu-
sion 

§   4b Einschaltung eines Dritten §   4b Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens 

§   4c Überwachung u n v e r ä n d e r t  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
V o r b e r e i t e n d e r  B a u l e i t p l a n  

( F l ä c h e n n u t z u n g s p l a n )  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
F l ä c h e n n u t z u n g s p l a n  

§   5 Inhalt des Flächennutzungsplans u n v e r ä n d e r t  
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§   6 Genehmigung des Flächennutzungsplans u n v e r ä n d e r t  

§   6a Zusammenfassende Erklärung zum Flächennut-
zungsplan; Einstellen in das Internet 

§   6a Wirksamwerden des Flächennutzungsplans; 
zusammenfassende Erklärung 

§   7 Anpassung an den Flächennutzungsplan u n v e r ä n d e r t  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
V e r b i n d l i c h e r  B a u l e i t p l a n  ( B e -

b a u u n g s p l a n )  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
B e b a u u n g s p l a n  

§   8 Zweck des Bebauungsplans u n v e r ä n d e r t  

§   9 Inhalt des Bebauungsplans u n v e r ä n d e r t  

§   9a Verordnungsermächtigung §   9a Verordnungsermächtigungen 

§  10 Beschluss, Genehmigung und Inkrafttreten des Be-
bauungsplans 

§  10 Beschluss und Genehmigung des Bebauungs-
plans 

§  10a Zusammenfassende Erklärung zum Bebauungs-
plan; Einstellen in das Internet 

§  10a Inkrafttreten des Bebauungsplans; zusammen-
fassende Erklärung  

V i e r t e r  A b s c h n i t t  
Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  P r i v a t e n ;  

v e r e i n f a c h t e s  V e r f a h r e n  

V i e r t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§  11 Städtebaulicher Vertrag u n v e r ä n d e r t  

§  12 Vorhaben- und Erschließungsplan §  12 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

§  13 Vereinfachtes Verfahren u n v e r ä n d e r t  

§  13a Bebauungspläne der Innenentwicklung u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Teil 
Sicherung der Bauleitplanung 

Zweiter Teil 
Sicherung der Bauleitplanung und der geordneten städ-

tebaulichen Entwicklung 

E r s t e r  A b s c h n i t t  
V e r ä n d e r u n g s s p e r r e  u n d  Z u -

r ü c k s t e l l u n g  v o n  B a u g e s u c h e n  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§  14 Veränderungssperre u n v e r ä n d e r t  

§  15 Zurückstellung von Baugesuchen u n v e r ä n d e r t  

§  16 Beschluss über die Veränderungssperre u n v e r ä n d e r t  

§  17 Geltungsdauer der Veränderungssperre u n v e r ä n d e r t  

§  18 Entschädigung bei Veränderungssperre u n v e r ä n d e r t  
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
T e i l u n g  v o n  G r u n d s t ü c k e n ;  G e -

b i e t e  m i t  F r e m d e n v e r k e h r s f u n k -
t i o n e n  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§  19 Teilung von Grundstücken u n v e r ä n d e r t  

§  20 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§  21 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§  22 Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunk-
tionen 

u n v e r ä n d e r t  

§  23 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
G e s e t z l i c h e  V o r k a u f s r e c h t e  d e r  

G e m e i n d e  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
G e s e t z l i c h e  V o r k a u f s -  u n d  E r -

w e r b s r e c h t e  d e r  G e m e i n d e  

§  24 Allgemeines Vorkaufsrecht u n v e r ä n d e r t  

§  25 Besonderes Vorkaufsrecht u n v e r ä n d e r t  

§  26 Ausschluss des Vorkaufsrechts u n v e r ä n d e r t  

§  27 Abwendung des Vorkaufsrechts u n v e r ä n d e r t  

§  27a Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten Dritter u n v e r ä n d e r t  

§  28 Verfahren und Entschädigung u n v e r ä n d e r t  

 § 28a Erwerbsrecht 

 § 28b Mitteilungspflicht bei Gesellschaften mit 
Grundeigentum 

Dritter Teil 
Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung; Ent-

schädigung 

Dritter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
Z u l ä s s i g k e i t  v o n  V o r h a b e n  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§  29 Begriff des Vorhabens; Geltung von Rechtsvor-
schriften 

u n v e r ä n d e r t  

§  30 Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich ei-
nes Bebauungsplans 

u n v e r ä n d e r t  

§  31 Ausnahmen und Befreiungen u n v e r ä n d e r t  

§  32 Nutzungsbeschränkungen auf künftigen Gemein-
bedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen 

u n v e r ä n d e r t  

§  33 Zulässigkeit von Vorhaben während der Planauf-
stellung 

u n v e r ä n d e r t  
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§  34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile 

u n v e r ä n d e r t  

§  35 Bauen im Außenbereich u n v e r ä n d e r t  

§  36 Einvernehmen der Gemeinde und Zustimmung der 
höheren Verwaltungsbehörde 

u n v e r ä n d e r t  

§  36a Zustimmung der Gemeinde u n v e r ä n d e r t  

§  37 Bauliche Maßnahmen des Bundes und der Länder u n v e r ä n d e r t  

§  37a Außenbereichsvorhaben zur Herstellung oder La-
gerung von Produkten zur Landesverteidigung 

u n v e r ä n d e r t  

§  38 Bauliche Maßnahmen von überörtlicher Bedeutung 
auf Grund von Planfeststellungsverfahren; öffentlich zu-
gängliche Abfallbeseitigungsanlagen 

u n v e r ä n d e r t  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
E n t s c h ä d i g u n g  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§  39 Vertrauensschaden u n v e r ä n d e r t  

§  40 Entschädigung in Geld oder durch Übernahme u n v e r ä n d e r t  

§  41 Entschädigung bei Begründung von Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechten und bei Bindungen für Bepflanzungen 

u n v e r ä n d e r t  

§  42 Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung ei-
ner zulässigen Nutzung 

u n v e r ä n d e r t  

§  43 Entschädigung und Verfahren u n v e r ä n d e r t  

§  44 Entschädigungspflichtige, Fälligkeit und Erlöschen 
der Entschädigungsansprüche 

u n v e r ä n d e r t  

Vierter Teil 
Bodenordnung 

Vierter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
U m l e g u n g  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§  45 Zweck und Anwendungsbereich u n v e r ä n d e r t  

§  46 Zuständigkeit und Voraussetzungen u n v e r ä n d e r t  

§  47 Umlegungsbeschluss u n v e r ä n d e r t  

§  48 Beteiligte u n v e r ä n d e r t  

§  49 Rechtsnachfolge u n v e r ä n d e r t  

§  50 Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses u n v e r ä n d e r t  

§  51 Verfügungs- und Veränderungssperre u n v e r ä n d e r t  

§  52 Umlegungsgebiet u n v e r ä n d e r t  

§  53 Bestandskarte und Bestandsverzeichnis u n v e r ä n d e r t  
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§  54 Benachrichtigungen und Umlegungsvermerk u n v e r ä n d e r t  

§  55 Umlegungsmasse und Verteilungsmasse u n v e r ä n d e r t  

§  56 Verteilungsmaßstab u n v e r ä n d e r t  

§  57 Verteilung nach Werten u n v e r ä n d e r t  

§  58 Verteilung nach Flächen u n v e r ä n d e r t  

 § 58a Sozialer Flächenbeitrag in Gebieten mit einem 
angespannten Wohnungsmarkt 

§  59 Zuteilung und Abfindung u n v e r ä n d e r t  

§  60 Abfindung und Ausgleich für bauliche Anlagen, An-
pflanzungen und sonstige Einrichtungen 

u n v e r ä n d e r t  

§  61 Aufhebung, Änderung und Begründung von Rech-
ten 

u n v e r ä n d e r t  

§  62 Gemeinschaftliches Eigentum; besondere rechtli-
che Verhältnisse 

u n v e r ä n d e r t  

§  63 Übergang von Rechtsverhältnissen auf die Abfin-
dung 

u n v e r ä n d e r t  

§  64 Geldleistungen u n v e r ä n d e r t  

§  65 Hinterlegung und Verteilungsverfahren u n v e r ä n d e r t  

§  66 Aufstellung und Inhalt des Umlegungsplans u n v e r ä n d e r t  

§  67 Umlegungskarte u n v e r ä n d e r t  

§  68 Umlegungsverzeichnis u n v e r ä n d e r t  

§  69 Bekanntmachung des Umlegungsplans, Einsicht-
nahme 

u n v e r ä n d e r t  

§  70 Zustellung des Umlegungsplans u n v e r ä n d e r t  

§  71 Inkrafttreten des Umlegungsplans u n v e r ä n d e r t  

§  72 Wirkungen der Bekanntmachung u n v e r ä n d e r t  

§  73 Änderung des Umlegungsplans u n v e r ä n d e r t  

§  74 Berichtigung der öffentlichen Bücher u n v e r ä n d e r t  

§  75 Einsichtnahme in den Umlegungsplan u n v e r ä n d e r t  

§  76 Vorwegnahme der Entscheidung u n v e r ä n d e r t  

§  77 Vorzeitige Besitzeinweisung u n v e r ä n d e r t  

§  78 Verfahrens- und Sachkosten u n v e r ä n d e r t  

§  79 Abgaben- und Auslagenbefreiung u n v e r ä n d e r t  
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
V e r e i n f a c h t e  U m l e g u n g  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§  80 Zweck, Anwendungsbereich, Zuständigkeiten u n v e r ä n d e r t  

§  81 Geldleistungen u n v e r ä n d e r t  

§  82 Beschluss über die vereinfachte Umlegung u n v e r ä n d e r t  

§  83 Bekanntmachung und Rechtswirkungen der ver-
einfachten Umlegung 

u n v e r ä n d e r t  

§  84 Berichtigung der öffentlichen Bücher u n v e r ä n d e r t  

Fünfter Teil 
Enteignung 

Fünfter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
Z u l ä s s i g k e i t  d e r  E n t e i g n u n g  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§  85 Enteignungszweck u n v e r ä n d e r t  

§  86 Gegenstand der Enteignung u n v e r ä n d e r t  

§  87 Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Enteig-
nung 

u n v e r ä n d e r t  

§  88 Enteignung aus zwingenden städtebaulichen Grün-
den 

u n v e r ä n d e r t  

§  89 Veräußerungspflicht u n v e r ä n d e r t  

§  90 Enteignung von Grundstücken zur Entschädigung 
in Land 

u n v e r ä n d e r t  

§  91 Ersatz für entzogene Rechte u n v e r ä n d e r t  

§  92 Umfang, Beschränkung und Ausdehnung der Ent-
eignung 

u n v e r ä n d e r t  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
E n t s c h ä d i g u n g  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§  93 Entschädigungsgrundsätze u n v e r ä n d e r t  

§  94 Entschädigungsberechtigter und Entschädigungs-
verpflichteter 

u n v e r ä n d e r t  

§  95 Entschädigung für den Rechtsverlust u n v e r ä n d e r t  

§  96 Entschädigung für andere Vermögensnachteile u n v e r ä n d e r t  

§  97 Behandlung der Rechte der Nebenberechtigten u n v e r ä n d e r t  

§  98 Schuldübergang u n v e r ä n d e r t  

§  99 Entschädigung in Geld u n v e r ä n d e r t  

§ 100 Entschädigung in Land § 100 u n v e r ä n d e r t  
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§ 101 Entschädigung durch Gewährung anderer Rechte § 101 u n v e r ä n d e r t  

§ 102 Rückenteignung § 102 u n v e r ä n d e r t  

§ 103 Entschädigung für die Rückenteignung § 103 u n v e r ä n d e r t  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
E n t e i g n u n g s v e r f a h r e n  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 104 Enteignungsbehörde § 104 u n v e r ä n d e r t  

§ 105 Enteignungsantrag § 105 u n v e r ä n d e r t  

§ 106 Beteiligte § 106 u n v e r ä n d e r t  

§ 107 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung § 107 u n v e r ä n d e r t  

§ 108 Einleitung des Enteignungsverfahrens und Anbe-
raumung des Termins zur mündlichen Verhandlung; Enteig-
nungsvermerk 

§ 108 u n v e r ä n d e r t  

§ 109 Genehmigungspflicht § 109 u n v e r ä n d e r t  

§ 110 Einigung § 110 u n v e r ä n d e r t  

§ 111 Teileinigung § 111 u n v e r ä n d e r t  

§ 112 Entscheidung der Enteignungsbehörde § 112 u n v e r ä n d e r t  

§ 113 Enteignungsbeschluss § 113 u n v e r ä n d e r t  

§ 114 Lauf der Verwendungsfrist § 114 u n v e r ä n d e r t  

§ 115 Verfahren bei der Entschädigung durch Gewäh-
rung anderer Rechte 

§ 115 u n v e r ä n d e r t  

§ 116 Vorzeitige Besitzeinweisung § 116 u n v e r ä n d e r t  

§ 117 Ausführung des Enteignungsbeschlusses § 117 u n v e r ä n d e r t  

§ 118 Hinterlegung § 118 u n v e r ä n d e r t  

§ 119 Verteilungsverfahren § 119 u n v e r ä n d e r t  

§ 120 Aufhebung des Enteignungsbeschlusses § 120 u n v e r ä n d e r t  

§ 121 Kosten § 121 u n v e r ä n d e r t  

§ 122 Vollstreckbarer Titel § 122 u n v e r ä n d e r t  

Sechster Teil 
Erschließung 

Sechster Teil 
u n v e r ä n d e r t  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 123 Erschließungslast § 123 u n v e r ä n d e r t  

§ 124 Erschließungspflicht nach abgelehntem Ver-
tragsangebot 

§ 124 u n v e r ä n d e r t  
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§ 125 Bindung an den Bebauungsplan § 125 u n v e r ä n d e r t  

§ 126 Pflichten des Eigentümers § 126 u n v e r ä n d e r t  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
E r s c h l i e ß u n g s b e i t r a g  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 127 Erhebung des Erschließungsbeitrags § 127 u n v e r ä n d e r t  

§ 128 Umfang des Erschließungsaufwands § 128 u n v e r ä n d e r t  

§ 129 Beitragsfähiger Erschließungsaufwand § 129 u n v e r ä n d e r t  

§ 130 Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschlie-
ßungsaufwands 

§ 130 u n v e r ä n d e r t  

§ 131 Maßstäbe für die Verteilung des Erschließungsauf-
wands 

§ 131 u n v e r ä n d e r t  

§ 132 Regelung durch Satzung § 132 u n v e r ä n d e r t  

§ 133 Gegenstand und Entstehung der Beitragspflicht § 133 u n v e r ä n d e r t  

§ 134 Beitragspflichtiger § 134 u n v e r ä n d e r t  

§ 135 Fälligkeit und Zahlung des Beitrags § 135 u n v e r ä n d e r t  

Siebter Teil 
Maßnahmen für den Naturschutz 

Siebter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 135a Pflichten des Vorhabenträgers; Durchführung 
durch die Gemeinde; Kostenerstattung 

§ 135a u n v e r ä n d e r t  

§ 135b Verteilungsmaßstäbe für die Abrechnung § 135b u n v e r ä n d e r t  

§ 135c Satzungsrecht § 135c u n v e r ä n d e r t  

 § 135d Ersatzgeld 

 
Achter Teil 

Besondere Regelungen für städtische Ökosystemge-
biete im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1991 

 § 135e Wiederherstellungssatzung 

 § 135f Wiederherstellungsbeitrag 
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Zweites Kapitel 
Besonderes Städtebaurecht 

Zweites Kapitel 
u n v e r ä n d e r t  

Erster Teil 
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 

Erster Teil 
u n v e r ä n d e r t  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 136 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen § 136 u n v e r ä n d e r t  

§ 137 Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen § 137 u n v e r ä n d e r t  

§ 138 Auskunftspflicht § 138 u n v e r ä n d e r t  

§ 139 Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgaben-
träger 

§ 139 u n v e r ä n d e r t  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
V o r b e r e i t u n g  u n d  D u r c h f ü h r u n g  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 140 Vorbereitung § 140 u n v e r ä n d e r t  

§ 141 Vorbereitende Untersuchungen § 141 u n v e r ä n d e r t  

§ 142 Sanierungssatzung § 142 u n v e r ä n d e r t  

§ 143 Bekanntmachung der Sanierungssatzung, Sanie-
rungsvermerk 

§ 143 u n v e r ä n d e r t  

§ 144 Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvor-
gänge 

§ 144 u n v e r ä n d e r t  

§ 145 Genehmigung § 145 u n v e r ä n d e r t  

§ 146 Durchführung § 146 u n v e r ä n d e r t  

§ 147 Ordnungsmaßnahmen § 147 u n v e r ä n d e r t  

§ 148 Baumaßnahmen § 148 u n v e r ä n d e r t  

§ 149 Kosten- und Finanzierungsübersicht § 149 u n v e r ä n d e r t  

§ 150 Ersatz für Änderungen von Einrichtungen, die der 
öffentlichen Versorgung dienen 

§ 150 u n v e r ä n d e r t  

§ 151 Abgaben- und Auslagenbefreiung § 151 u n v e r ä n d e r t  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
B e s o n d e r e  s a n i e r u n g s r e c h t l i -

c h e  V o r s c h r i f t e n  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 152 Anwendungsbereich § 152 u n v e r ä n d e r t  

§ 153 Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungs-
leistungen, Kaufpreise, Umlegung 

§ 153 u n v e r ä n d e r t  
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§ 154 Ausgleichsbetrag des Eigentümers § 154 u n v e r ä n d e r t  

§ 155 Anrechung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen § 155 u n v e r ä n d e r t  

§ 156 Überleitungsvorschriften zur förmlichen Festlegung § 156 u n v e r ä n d e r t  

§ 156a Kosten und Finanzierung der Sanierungsmaß-
nahme 

§ 156a u n v e r ä n d e r t  

V i e r t e r  A b s c h n i t t  
S a n i e r u n g s t r ä g e r  u n d  a n d e r e  

B e a u f t r a g t e  

V i e r t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 157 Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde § 157 u n v e r ä n d e r t  

§ 158 Voraussetzungen für die Beauftragung als Sanie-
rungsträger 

§ 158 u n v e r ä n d e r t  

§ 159 Erfüllung der Aufgaben als Sanierungsträger § 159 u n v e r ä n d e r t  

§ 160 Treuhandvermögen § 160 u n v e r ä n d e r t  

§ 161 Sicherung des Treuhandvermögens § 161 u n v e r ä n d e r t  

F ü n f t e r  A b s c h n i t t  
A b s c h l u s s  d e r  S a n i e r u n g  

F ü n f t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 162 Aufhebung der Sanierungssatzung § 162 u n v e r ä n d e r t  

§ 163 Fortfall von Rechtswirkungen für einzelne Grund-
stücke 

§ 163 u n v e r ä n d e r t  

§ 164 Anspruch auf Rückübertragung § 164 u n v e r ä n d e r t  

S e c h s t e r  A b s c h n i t t  
S t ä d t e b a u f ö r d e r u n g  

S e c h s t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 164a Einsatz von Städtebauförderungsmitteln § 164a u n v e r ä n d e r t  

§ 164b Verwaltungsvereinbarung § 164b u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Teil 
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

Zweiter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 165 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen § 165 u n v e r ä n d e r t  

§ 166 Zuständigkeit und Aufgaben § 166 u n v e r ä n d e r t  

§ 167 Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde; Entwick-
lungsträger 

§ 167 u n v e r ä n d e r t  

§ 168 Übernahmeverlangen § 168 u n v e r ä n d e r t  

§ 169 Besondere Vorschriften für den städtebaulichen 
Entwicklungsbereich 

§ 169 u n v e r ä n d e r t  

§ 170 Sonderregelung für Anpassungsgebiete § 170 u n v e r ä n d e r t  
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§ 171 Kosten und Finanzierung der Entwicklungsmaß-
nahme 

§ 171 u n v e r ä n d e r t  

Dritter Teil 
Stadtumbau 

Dritter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 171a Stadtumbaumaßnahmen § 171a u n v e r ä n d e r t  

§ 171b Stadtumbaugebiet, städtebauliches Entwicklungs-
konzept 

§ 171b u n v e r ä n d e r t  

§ 171c Stadtumbauvertrag § 171c u n v e r ä n d e r t  

§ 171d Sicherung von Durchführungsmaßnahmen § 171d u n v e r ä n d e r t  

Vierter Teil 
Soziale Stadt 

Vierter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 171e Maßnahmen der Sozialen Stadt § 171e u n v e r ä n d e r t  

Fünfter Teil 
Private Initiativen 

Fünfter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 171f Private Initiativen zur Stadtentwicklung, Landes-
recht 

§ 171f u n v e r ä n d e r t  

Sechster Teil 
Erhaltungssatzung und städtebauliche Gebote 

Sechster Teil 
Erhaltungssatzung sowie städtebauliche Konzepte und 

Gebote 

E r s t e r  A b s c h n i t t  
E r h a l t u n g s s a t z u n g  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 172 Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von 
Gebieten (Erhaltungssatzung) 

§ 172 u n v e r ä n d e r t  

§ 173 Genehmigung, Übernahmeanspruch § 173 u n v e r ä n d e r t  

§ 174 Ausnahmen § 174 u n v e r ä n d e r t  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
S t ä d t e b a u l i c h e  G e b o t e  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
S t ä d t e b a u l i c h e  K o n z e p t e  u n d  

G e b o t e  

§ 175 Allgemeines § 175 u n v e r ä n d e r t  

 § 175a Städtebauliches Entwicklungskonzept zur Stär-
kung der Innenentwicklung 

§ 176 Baugebot § 176 u n v e r ä n d e r t  

§ 176a Städtebauliches Entwicklungskonzept zur Stärkung 
der Innenentwicklung 

entfällt 

§ 177 Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot § 177 u n v e r ä n d e r t  
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§ 178 Pflanzgebot § 178 u n v e r ä n d e r t  

§ 179 Rückbau- und Entsiegelungsgebot § 179 u n v e r ä n d e r t  

Siebter Teil 
Sozialplan und Härteausgleich 

Siebter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 180 Sozialplan § 180 u n v e r ä n d e r t  

§ 181 Härteausgleich § 181 u n v e r ä n d e r t  

Achter Teil 
Miet- und Pachtverhältnisse 

Achter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 182 Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen § 182 u n v e r ä n d e r t  

§ 183 Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen über 
unbebaute Grundstücke 

§ 183 u n v e r ä n d e r t  

§ 184 Aufhebung anderer Vertragsverhältnisse § 184 u n v e r ä n d e r t  

§ 185 Entschädigung bei Aufhebung von Miet- oder 
Pachtverhältnissen 

§ 185 u n v e r ä n d e r t  

§ 186 Verlängerung von Miet- oder Pachtverhältnissen § 186 u n v e r ä n d e r t  

Neunter Teil 
Städtebauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit 

Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur 

Neunter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 187 Abstimmung von Maßnahmen; Bauleitplanung und 
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur 

§ 187 u n v e r ä n d e r t  

§ 188 Bauleitplanung und Flurbereinigung § 188 u n v e r ä n d e r t  

§ 189 Ersatzlandbeschaffung § 189 u n v e r ä n d e r t  

§ 190 Flurbereinigung aus Anlass einer städtebaulichen 
Maßnahme 

§ 190 u n v e r ä n d e r t  

§ 191 Vorschriften über den Verkehr mit land- und forst-
wirtschaftlichen Grundstücken 

§ 191 u n v e r ä n d e r t  

Drittes Kapitel 
Sonstige Vorschriften 

Drittes Kapitel 
u n v e r ä n d e r t  

Erster Teil 
Wertermittlung 

Erster Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 192 Gutachterausschuss § 192 u n v e r ä n d e r t  

§ 193 Aufgaben des Gutachterausschusses § 193 u n v e r ä n d e r t  

§ 194 Verkehrswert § 194 u n v e r ä n d e r t  

§ 195 Kaufpreissammlung § 195 u n v e r ä n d e r t  
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§ 196 Bodenrichtwerte § 196 u n v e r ä n d e r t  

§ 197 Befugnisse des Gutachterausschusses § 197 u n v e r ä n d e r t  

§ 198 Oberer Gutachterausschuss § 198 u n v e r ä n d e r t  

§ 199 Ermächtigungen § 199 u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Teil 
Allgemeine Vorschriften; Zuständigkeiten; Verwal-

tungsverfahren; Planerhaltung 

Zweiter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 200 Grundstücke; Rechte an Grundstücken; Bauland-
kataster 

§ 200 u n v e r ä n d e r t  

§ 200a Ersatzmaßnahmen § 200a u n v e r ä n d e r t  

§ 201 Begriff der Landwirtschaft § 201 u n v e r ä n d e r t  

§ 201a Verordnungsermächtigung zur Bestimmung von 
Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt 

§ 201a u n v e r ä n d e r t  

§ 202 Schutz des Mutterbodens § 202 u n v e r ä n d e r t  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
Z u s t ä n d i g k e i t e n  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 203 Abweichende Zuständigkeitsregelung § 203 u n v e r ä n d e r t  

§ 204 Gemeinsamer Flächennutzungsplan, Bauleitpla-
nung bei Bildung von Planungsverbänden und bei Gebiets- 
oder Bestandsänderung 

§ 204 u n v e r ä n d e r t  

§ 205 Planungsverbände § 205 u n v e r ä n d e r t  

§ 206 Örtliche und sachliche Zuständigkeit § 206 u n v e r ä n d e r t  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 207 Von Amts wegen bestellter Vertreter § 207 u n v e r ä n d e r t  

§ 208 Anordnungen zur Erforschung des Sachverhalts § 208 u n v e r ä n d e r t  

 § 208a Erkundigungen 

§ 209 Vorarbeiten auf Grundstücken § 209 Vorarbeiten auf Grundstücken; Betreten von 
Grundstücken und Gebäuden 

§ 210 Wiedereinsetzung § 210 u n v e r ä n d e r t  

§ 211 Belehrung über Rechtsbehelfe § 211 u n v e r ä n d e r t  

§ 212 Vorverfahren § 212 u n v e r ä n d e r t  
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§ 212a Entfall der aufschiebenden Wirkung § 212a u n v e r ä n d e r t  

§ 213 Ordnungswidrigkeiten § 213 u n v e r ä n d e r t  

V i e r t e r  A b s c h n i t t  
P l a n e r h a l t u n g  

V i e r t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften 
über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und der 
Satzungen; ergänzendes Verfahren 

§ 214 u n v e r ä n d e r t  

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften 

§ 215 u n v e r ä n d e r t  

§ 215a Beendigung von Bebauungsplanverfahren und er-
gänzendes Verfahren für Bebauungspläne nach § 13b in 
der bis zum Ablauf des 22. Juni 2021 oder bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2023 geltenden Fassung 

§ 215a u n v e r ä n d e r t  

§ 216 Aufgaben im Genehmigungsverfahren § 216 u n v e r ä n d e r t  

§ 216a Unwirksamkeit von Bebauungsplänen mit Abwei-
chungen von der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm 

§ 216a u n v e r ä n d e r t  

Dritter Teil 
Verfahren vor den Kammern (Senaten) für Baulandsa-

chen 

Dritter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 217 Antrag auf gerichtliche Entscheidung § 217 u n v e r ä n d e r t  

§ 218 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand § 218 u n v e r ä n d e r t  

§ 219 Örtliche Zuständigkeit der Landgerichte § 219 u n v e r ä n d e r t  

§ 220 Zusammensetzung der Kammern für Baulandsa-
chen 

§ 220 u n v e r ä n d e r t  

§ 221 Allgemeine Verfahrensvorschriften § 221 u n v e r ä n d e r t  

§ 222 Beteiligte § 222 u n v e r ä n d e r t  

§ 223 Anfechtung von Ermessensentscheidungen § 223 u n v e r ä n d e r t  

§ 224 Entfall der aufschiebenden Wirkung bei Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung 

§ 224 u n v e r ä n d e r t  

§ 225 Vorzeitige Ausführungsanordnung § 225 u n v e r ä n d e r t  

§ 226 Urteil § 226 u n v e r ä n d e r t  

§ 227 Säumnis eines Beteiligten § 227 u n v e r ä n d e r t  

§ 228 Kosten des Verfahrens § 228 u n v e r ä n d e r t  

§ 229 Berufung, Beschwerde § 229 u n v e r ä n d e r t  

§ 230 Revision § 230 u n v e r ä n d e r t  

§ 231 Einigung § 231 u n v e r ä n d e r t  
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§ 232 Weitere Zuständigkeit der Kammern (Senate) für 
Baulandsachen 

§ 232 u n v e r ä n d e r t  

Viertes Kapitel 
Überleitungs- und Schlussvorschriften 

Viertes Kapitel 
u n v e r ä n d e r t  

Erster Teil 
Überleitungsvorschriften 

Erster Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 233 Allgemeine Überleitungsvorschriften § 233 Allgemeine Überleitungsvorschriften für die Bau-
leitplanung, das Vorkaufrecht und Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen 

§ 234 Überleitungsvorschriften für das Vorkaufsrecht § 234 Überleitungsvorschriften für Anlagen für Kinder-
betreuung und für bestimmte Nebenanlagen 

§ 235 Überleitungsvorschriften für städtebauliche Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

§ 235 Überleitungsvorschriften für bauliche Anlagen zur 
Tierhaltung im Außenbereich 

§ 236 Überleitungsvorschriften für das Baugebot und die 
Erhaltung baulicher Anlagen 

§ 236 Überleitungsvorschriften für Windenergieanlagen 

§ 237 (weggefallen) § 237 Überleitungsvorschriften für die Erschließung  

§ 238 Überleitungsvorschrift für Entschädigungen § 238 Überleitungsvorschrift für Gebiete mit Fremden-
verkehrsfunktionen sowie für Sanierungs- und Erhal-
tungssatzungen 

§ 239 Überleitungsvorschrift für die Grenzregelung § 239 Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes 
zur Modernisierung des Städtebau- und Raumord-
nungsrechts 

§ 240 (weggefallen) §§ 240 bis 245 (weggefallen) 

§ 241 (weggefallen) entfällt 

§ 242 Überleitungsvorschriften für die Erschließung entfällt 

§ 243 Überleitungsvorschriften für das Maßnahmenge-
setz zum Baugesetzbuch und das Bundesnaturschutzge-
setz 

entfällt 

§ 244 Überleitungsvorschriften für das Europarechtsan-
passungsgesetz Bau 

entfällt 

§ 245 Überleitungsvorschriften für den Stadtumbau, die 
Soziale Stadt und die Förderung städtebaulicher Maßnah-
men 

entfällt 

§ 245a Überleitungsvorschriften und Vorschriften im Zu-
sammenhang mit dem Gesetz zur Stärkung der Innenent-
wicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fort-
entwicklung des Städtebaurechts 

entfällt 

§ 245b Überleitungsvorschriften für Vorhaben im Außen-
bereich 

entfällt 

§ 245c Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes 
zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebau-
recht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der 
Stadt 

entfällt 

§ 245d Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes 
zur Mobilisierung von Bauland 

entfällt 
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§ 245e Überleitungsvorschriften aus Anlass des Gesetzes 
zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Wind-
energieanlagen an Land 

entfällt 

§ 245f Überleitungsvorschriften aus Anlass des Gesetzes 
zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren 
und zur Änderung weiterer Vorschriften sowie aus Anlass 
der Einführung des § 249c; Evaluierung 

entfällt 

Zweiter Teil 
Schlussvorschriften 

Zweiter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 246 Sonderregelungen für einzelne Länder; Sonderre-
gelungen für Flüchtlingsunterkünfte 

§ 246 u n v e r ä n d e r t  

§ 246a Überschwemmungsgebiete, überschwemmungs-
gefährdete Gebiete 

§ 246a Sonderregelungen für Vorhaben zur Versor-
gung mit Telekommunikationsdiensten 

§ 246b Sonderregelungen für Anlagen für gesundheitliche 
Zwecke im Zuge der COVID-19-Pandemie 

§ 246b (weggefallen) 

§ 246c Abweichungen vom Baugesetzbuch für den Wie-
deraufbau im Katastrophenfall; Verordnungsermächtigung 

§ 246c u n v e r ä n d e r t  

§ 246d Sonderregelungen für Biogasanlagen § 246d u n v e r ä n d e r t  

§ 246e Befristete Sonderregelung für den Wohnungsbau § 246e u n v e r ä n d e r t  

§ 247 Sonderregelungen für Berlin als Hauptstadt der 
Bundesrepublik Deutschland 

§ 247 u n v e r ä n d e r t  

§ 248 Sonderregelung zur sparsamen und effizienten 
Nutzung von Energie 

§ 248 u n v e r ä n d e r t  

§ 249 Sonderregelungen für Windenergieanlagen an 
Land 

§ 249 u n v e r ä n d e r t  

§ 249a Sonderregelung für Vorhaben zur Herstellung oder 
Speicherung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien 

§ 249a u n v e r ä n d e r t  

§ 249b Verordnungsermächtigungen zum Ausbau der er-
neuerbaren Energien in Abbaubereichen des Braunkohleta-
gebaus 

§ 249b u n v e r ä n d e r t  

§ 249c Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an 
Land 

§ 249c u n v e r ä n d e r t  

§ 250 Bildung von Wohnungseigentum in Gebieten mit 
angespannten Wohnungsmärkten 

§ 250 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c) Anlage 1 (zu § 2a Absatz 2 Satz 2; 4c) 

 Anlage 2 (zu § 2 Absatz 4 Satz 3) 

Anlage 2 (zu § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2) Anlage 3 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 3 (zu § 249c Absatz 3 Satz 3) Anlage 4 u n v e r ä n d e r t  
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§ 1 § 1 

Aufgabe, Begriff und Grundsätze der 
Bauleitplanung 

Aufgabe, Begriff und Grundsätze der 
Bauleitplanung 

(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, 
die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in der Gemeinde nach Maß-
gabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten 
und zu leiten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bauleitpläne sind der Flächennut-
zungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und 
der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleit-
plan). 

(2) Bauleitpläne sind der Flächennut-
zungsplan und der Bebauungsplan. 

(3) Die Gemeinden haben die Bauleit-
pläne aufzustellen, sobald und soweit es 
für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist; die Aufstellung 
kann insbesondere bei der Ausweisung 
von Flächen für den Wohnungsbau in Be-
tracht kommen. Auf die Aufstellung von 
Bauleitplänen und städtebaulichen Satzun-
gen besteht kein Anspruch; ein Anspruch 
kann auch nicht durch Vertrag begründet 
werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen 
der Raumordnung anzupassen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die Bauleitpläne sollen eine nach-
haltige städtebauliche Entwicklung, die die 
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschüt-
zenden Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozi-
algerechte Bodennutzung unter Berück-
sichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevöl-
kerung gewährleisten. Sie sollen dazu bei-
tragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, ins-
besondere auch in der Stadtentwicklung, 
zu fördern und zur Erfüllung der Klima-
schutzziele des Bundes-Klimaschutzgeset-
zes die Wärme- und Energieversorgung 
von Gebäuden treibhausgasneutral zu ge-
stalten sowie die städtebauliche Gestalt 
und das Orts- und Landschaftsbild baukul-
turell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu 
soll die städtebauliche Entwicklung vorran-
gig durch Maßnahmen der Innenentwick-
lung erfolgen. 

(5) Die Bauleitpläne sollen eine nach-
haltige städtebauliche Entwicklung, die die 
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschüt-
zenden Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozi-
algerechte Bodennutzung unter Berück-
sichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevöl-
kerung und der Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums, insbesondere unter Ver-
wendung im Eigentum der Gemeinde 
stehender Grundstücke, gewährleisten. 
Sie sollen dazu beitragen, eine menschen-
würdige Umwelt zu sichern, die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu ent-
wickeln sowie den Klimaschutz und die 
vorsorgende Klimaanpassung, insbeson-
dere auch in der Stadtentwicklung, zu för-
dern und zur Erfüllung der Klimaschutzziele 
des Bundes-Klimaschutzgesetzes die 
Wärme- und Energieversorgung von Ge-
bäuden treibhausgasneutral zu gestalten 
sowie die städtebauliche Gestalt und das 
Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu 
erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die 
städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfol-
gen; diese Maßnahmen umfassen neben 
der baulichen Innenentwicklung auch 
die Entwicklung von Grün- und Freiflä-
chen sowie der Mobilität (dreifache In-
nenentwicklung).. 

(6) Bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sind insbesondere zu berücksichti-
gen:  

(6) Als öffentliche Belange sind in 
der Abwägung nach § 1 Absatz 7 sozi-
ale, umweltbezogene, wirtschaftliche 
und sonstige öffentliche Belange zu be-
rücksichtigen. Soziale Belange sind vor-
nehmlich Belange der Wohn- und Ar-
beitsbevölkerung, insbesondere:  

1. die allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und Ar-
beitsbevölkerung, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, 
insbesondere auch von Familien mit 
mehreren Kindern, die Schaffung und 
Erhaltung sozial stabiler Bewoh-
nerstrukturen, die Eigentumsbildung 
weiter Kreise der Bevölkerung und die 
Anforderungen kostensparenden Bau-
ens sowie die Bevölkerungsentwick-
lung, 

2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, 
die Schaffung und Erhaltung sozial 
stabiler Bewohnerstrukturen und be-
zahlbaren Wohnraums, die Eigen-
tumsbildung weiter Kreise der Bevölke-
rung sowie die Bevölkerungsentwick-
lung, 

3. die sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse der Bevölkerung, insbesondere 
die Bedürfnisse der Familien, der jun-
gen, alten und behinderten Menschen, 
unterschiedliche Auswirkungen auf 
Frauen und Männer sowie die Belange 
des Bildungswesens und von Sport, 
Freizeit und Erholung, 

3. die sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse der Bevölkerung, die Belange 
des Bildungswesens und von Kultur, 
Sport, Freizeit und Erholung sowie die 
Belange der Kirchen und Religions-
gemeinschaften, 

 4. die verbrauchernahe Versorgung 
der Bevölkerung mit Waren und 
Dienstleistungen, einschließlich der 
Erhaltung und Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche, 

 5. die ausreichende Versorgung mit 
Grün- und Freiflächen. 

4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortent-
wicklung, Anpassung und der Umbau 
vorhandener Ortsteile sowie die Erhal-
tung und Entwicklung zentraler Versor-
gungsbereiche, 

entfällt 

5. die Belange der Baukultur, des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege, 
die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen 
und Plätze von geschichtlicher, künst-
lerischer oder städtebaulicher Bedeu-
tung und die Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes, 

entfällt 

6. die von den Kirchen und Religionsge-
sellschaften des öffentlichen Rechts 
festgestellten Erfordernisse für Gottes-
dienst und Seelsorge, 

entfällt 

7. die Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere  

Umweltbezogene Belange sind vornehm-
lich Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich des Naturschutzes, der Land-
schaftspflege und des Klimaschutzes, 
insbesondere  
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a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflan-
zen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt, 

1. die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen und die Auswirkungen auf die 
Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der 
Schutzzweck der Natura 2000-Ge-
biete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes, 

entfällt 

c) umweltbezogene Auswirkungen 
auf den Menschen und seine Ge-
sundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt, 

2. umweltbezogene Auswirkungen auf 
den Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung insgesamt so-
wie auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter, einschließlich der Wech-
selwirkungen mit Belangen nach 
Nummer 1, 

d) umweltbezogene Auswirkungen 
auf Kulturgüter und sonstige Sach-
güter, 

entfällt 

e) die Vermeidung von Emissionen 
sowie der sachgerechte Umgang 
mit Abfällen und Abwässern, 

entfällt 

f) die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, insbesondere auch im Zu-
sammenhang mit der Wärmever-
sorgung von Gebäuden, sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie, 

entfällt 

 3. die Erhaltungsziele und der Schutz-
zweck der Natura 2000-Gebiete im 
Sinne von § 7 Absatz 1 Nummer 8 
des Bundesnaturschutzgesetzes, 

g) die Darstellungen von Land-
schaftsplänen und sonstigen Plä-
nen, insbesondere des Wasser-, 
des Abfall- und des Immissions-
schutzrechts, sowie die Darstellun-
gen in Wärmeplänen und die Ent-
scheidungen über die Ausweisung 
als Gebiet zum Neu- oder Ausbau 
von Wärmenetzen oder als Was-
serstoffnetzausbaugebiet gemäß § 
26 des Wärmeplanungsgesetzes 
vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394), 

4. die Darstellungen von Landschaftsplä-
nen und sonstigen Plänen, insbeson-
dere des Wasser-, des Abfall- und des 
Immissionsschutzrechts, sowie die 
Darstellungen in Wärmeplänen und die 
Entscheidungen über die Ausweisung 
als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von 
Wärmenetzen oder als Wasserstoff-
netzausbaugebiet gemäß § 26 des 
Wärmeplanungsgesetzes vom 20. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), 
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h) die Erhaltung der bestmöglichen 
Luftqualität in Gebieten, in denen 
die durch Rechtsverordnung zur 
Erfüllung von Rechtsakten der Eu-
ropäischen Union festgelegten Im-
missionsgrenzwerte nicht über-
schritten werden, 

entfällt 

i) die Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Belangen des Um-
weltschutzes nach den Buchsta-
ben a bis d, 

entfällt 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes, die Auswirkungen, die auf-
grund der Anfälligkeit der nach 
dem Bebauungsplan zulässigen 
Vorhaben für schwere Unfälle oder 
Katastrophen zu erwarten sind, 
auf die Belange nach den Buch-
staben a bis d und i, 

5. unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes, die 
Auswirkungen auf die Belange nach 
den Nummern 1 und 2, die aufgrund 
der Anfälligkeit der nach dem Bebau-
ungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen zu 
erwarten sind. 

8. die Belange  Wirtschaftliche Belange sind vornehmli-
che Belange der Wirtschaft, auch in ih-
rer mittelständischen Struktur, insbe-
sondere 

a) der Wirtschaft, auch ihrer mittel-
ständischen Struktur im Interesse 
einer verbrauchernahen Versor-
gung der Bevölkerung, einschließ-
lich ihrer Bestands- und Entwick-
lungsinteressen, 

1. die Belange von Industrie und Ge-
werbe, einschließlich des Handwerks 
und einschließlich ihrer Bestands- 
und Entwicklungsinteressen, sowie 
die Belange der Land- und Forst-
wirtschaft, 

b) der Land- und Forstwirtschaft, entfällt 

c) der Erhaltung, Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen, 

2. die Erhaltung, Sicherung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, 

d) des Post- und Telekommunikati-
onswesens, insbesondere des Mo-
bilfunkausbaus, 

entfällt 

e) der Versorgung, insbesondere mit 
Energie und Wasser, einschließ-
lich der Versorgungssicherheit, 

3. die Versorgung, insbesondere mit 
Energie und Wasser, einschließlich der 
Versorgungssicherheit, und die Siche-
rung von Rohstoffvorkommen, 

f) der Sicherung von Rohstoffvor-
kommen, 

entfällt 

 4. die Kommunikations- und Informati-
onsstruktur, 
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9. die Belange des Personen- und Güter-
verkehrs und der Mobilität der Bevölke-
rung unter besonderer Berücksichti-
gung einer auf Vermeidung und Verrin-
gerung von Verkehr ausgerichteten 
städtebaulichen Entwicklung, ein-
schließlich  

5. der Personen- und Güterverkehr, ein-
schließlich des Bestands- und Ent-
wicklungsinteresses bei Verkehrs-
anlagen, sowie des nicht motorisier-
ten Verkehrs  

a) des Bestands- und Entwicklungs-
interesses bei Verkehrsanlagen 
und 

entfällt 

b) der Belange des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs, des Verkehrs 
mit elektrisch betriebenen Kraft-
fahrzeugen und des nicht motori-
sierten Verkehrs, 

entfällt 

 Sonstige öffentliche Belange sind insbe-
sondere 

 1. die Anforderungen des kostenspa-
renden, insbesondere des seriellen 
und modularen Bauens, 

 2. die Mehrfachnutzung von Flächen, 

 3. die Belange der Baukultur, des 
Denkmalschutzes und der Denkmal-
pflege, die erhaltenswerten Ort-
steile, Straßen und Plätze von ge-
schichtlicher, künstlerischer oder 
städtebaulicher Bedeutung und die 
Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes, 

10. die Belange der Verteidigung und des 
Zivilschutzes sowie der zivilen An-
schlussnutzung von Militärliegenschaf-
ten, 

4. die Verteidigung und der Zivilschutz 
sowie die zivile Anschlussnutzung von 
Militärliegenschaften, 

11. die Ergebnisse eines von der Ge-
meinde beschlossenen städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes oder ei-
ner von ihr beschlossenen sonstigen 
städtebaulichen Planung, 

5. die Ergebnisse einer von der Ge-
meinde beschlossenen sonstigen städ-
tebaulichen Planung, insbesondere 
eines städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes, eines integrierten 
Freiraumentwicklungskonzeptes, ei-
nes nachhaltigen Mobilitätskonzep-
tes oder eines Plans für die Kälte-
versorgung. 
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12. die Belange des Küsten- oder Hoch-
wasserschutzes und der Hochwasser-
vorsorge, insbesondere die Vermei-
dung und Verringerung von Hochwas-
serschäden, 

entfällt 

13. die Belange von Flüchtlingen oder 
Asylbegehrenden und ihrer Unterbrin-
gung, 

entfällt 

14. die ausreichende Versorgung mit 
Grün- und Freiflächen. 

entfällt 

(7) Bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sind die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen. 

(7) Bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sind die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen. 

 (7a) Soll in einem nach § 201a be-
stimmten Gebiet mit einem angespann-
ten Wohnungsmarkt in einem Bebau-
ungsplan, der im Beschluss nach § 2 
Absatz 1 Satz 2 als Bebauungsplan zur 
Deckung eines dringenden Wohnbe-
darfs bezeichnet wird, ein Baugebiet, 
das zumindest auch dem Wohnen dient, 
festgesetzt werden, liegt die in dem Be-
bauungsplan vorgesehene Wohnbebau-
ung im überragenden öffentlichen Inte-
resse und soll als vorrangiger Belang in 
die jeweils durchzuführenden Abwägun-
gen eingebracht werden. Dies gilt auch 
für im Bebauungsplan festgesetzte, die 
Wohnbebauung ergänzende Nutzungen, 
insbesondere wenn sie kulturellen, sozi-
alen, gesundheitlichen oder sportlichen 
Zwecken oder der verbrauchernahen 
Versorgung mit Gütern und Dienstleis-
tungen dienen. 

(8) Die Vorschriften dieses Gesetz-
buchs über die Aufstellung von Bauleitplä-
nen gelten auch für ihre Änderung, Ergän-
zung und Aufhebung. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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§ 1a § 1a 

Ergänzende Vorschriften zum Umwelt-
schutz 

Ergänzende Vorschriften zum Umwelt-
schutz 

(1) Bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sind die nachfolgenden Vorschriften 
zum Umweltschutz anzuwenden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Mit Grund und Boden soll sparsam 
und schonend umgegangen werden; dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen In-
anspruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen 
zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bo-
denversiegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als 
Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flä-
chen sollen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden. Die Grundsätze nach 
den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwägung 
nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. Die 
Notwendigkeit der Umwandlung landwirt-
schaftlich oder als Wald genutzter Flächen 
soll begründet werden; dabei sollen Ermitt-
lungen zu den Möglichkeiten der Innenent-
wicklung zugrunde gelegt werden, zu de-
nen insbesondere Brachflächen, Gebäude-
leerstand, Baulücken und andere Nachver-
dichtungsmöglichkeiten zählen können. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Vermeidung und der Ausgleich 
voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts in seinen in § 1 Absatz 6 
Nummer 7 Buchstabe a bezeichneten Be-
standteilen (Eingriffsregelung nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Ab-
wägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichti-
gen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete 
Darstellungen und Festsetzungen nach 
den §§ 5 und 9 als Flächen oder Maßnah-
men zum Ausgleich. Soweit dies mit einer 
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung 
und den Zielen der Raumordnung sowie 
des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege vereinbar ist, können die Darstellun-
gen und Festsetzungen auch an anderer 
Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. An-
stelle von Darstellungen und Festsetzun-
gen können auch vertragliche Vereinbarun-
gen nach § 11 oder sonstige geeignete 
Maßnahmen zum Ausgleich auf von der 
Gemeinde bereitgestellten Flächen getrof-
fen werden. § 15 Absatz 3 des Bundesna-
turschutzgesetzes gilt entsprechend. Ein 
Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die 
Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich 
voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts in seinen in § 1 Absatz 6 Satz 
3 Nummer 1 bezeichneten Bestandteilen 
(Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz) sind in der Abwägung nach 
§ 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. Der Aus-
gleich erfolgt durch geeignete Darstellun-
gen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 
9 als Flächen oder Maßnahmen zum Aus-
gleich. Soweit dies mit einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung und den Zie-
len der Raumordnung sowie des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege ver-
einbar ist, können die Darstellungen und 
Festsetzungen auch an anderer Stelle als 
am Ort des Eingriffs erfolgen. Anstelle von 
Darstellungen und Festsetzungen können 
auch vertragliche Vereinbarungen nach § 
11 oder sonstige geeignete Maßnahmen 
zum Ausgleich auf von der Gemeinde be-
reitgestellten Flächen getroffen werden. § 
15 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes gilt entsprechend. Soweit ein Aus-
gleich nicht möglich ist, ist nach Auf-
stellung des Bebauungsplans Ersatz in 
Geld nach Maßgabe des § 135d zu leis-
ten. Ein Ausgleich oder ein Ersatzgeld ist 
nicht erforderlich, soweit die Eingriffe be-
reits vor der planerischen Entscheidung er-
folgt sind oder zulässig waren. 

(4) Soweit ein Gebiet im Sinne des § 
1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b in sei-
nen für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 
erheblich beeinträchtigt werden kann, sind 
die Vorschriften des Bundesnaturschutzge-
setzes über die Zulässigkeit und Durchfüh-
rung von derartigen Eingriffen einschließ-
lich der Einholung der Stellungnahme der 
Europäischen Kommission anzuwenden. 

entfällt 

(5) Den Erfordernissen des Klima-
schutzes soll sowohl durch Maßnahmen, 
die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an 
den Klimawandel dienen, Rechnung getra-
gen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist 
in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu be-
rücksichtigen. 

(4) Den Erfordernissen des Klima-
schutzes soll durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, Rechnung 
getragen werden; dabei sind Klima-
schutzkonzepte zu berücksichtigen. Der 
Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung 
nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. 
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 (5) Den Erfordernissen der Klima-
anpassung soll Rechnung getragen wer-
den; dabei sind insbesondere Klimaan-
passungskonzepte, Starkregenvorsor-
gekonzepte, Hochwassergefahrenkarten 
und Hitzebelastungskarten zu berück-
sichtigen. Insbesondere soll durch aus-
reichend versickerungsfähige Fläche, 
Verdunstungsmöglichkeiten und einen 
geringen Oberflächenabfluss die Annä-
herung an einen naturnahen Wasser-
haushalt erreicht werden (wassersen-
sible Stadtentwicklung). Die Grundsätze 
nach Satz 1 und 2 sind in der Abwägung 
nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. 

§ 2 § 2 

Aufstellung der Bauleitpläne Aufstellung der Bauleitpläne 

(1) Die Bauleitpläne sind von der Ge-
meinde in eigener Verantwortung aufzu-
stellen. Der Beschluss, einen Bauleitplan 
aufzustellen, ist ortsüblich bekannt zu ma-
chen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Bauleitpläne benachbarter Ge-
meinden sind aufeinander abzustimmen. 
Dabei können sich Gemeinden auch auf 
die ihnen durch Ziele der Raumordnung zu-
gewiesenen Funktionen sowie auf Auswir-
kungen auf ihre zentralen Versorgungsbe-
reiche berufen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sind die Belange, die für die Abwä-
gung von Bedeutung sind (Abwägungsma-
terial), zu ermitteln und zu bewerten. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Für die Belange des Umweltschut-
zes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a 
wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in 
der die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen ermittelt werden und in 
einem Umweltbericht beschrieben und be-
wertet werden; die Anlage 1 zu diesem Ge-
setzbuch ist anzuwenden. Die Gemeinde 
legt dazu für jeden Bauleitplan fest, in wel-
chem Umfang und Detaillierungsgrad die 
Ermittlung der Belange für die Abwägung 
erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht 
sich auf das, was nach gegenwärtigem 
Wissensstand und allgemein anerkannten 
Prüfmethoden sowie nach Inhalt und De-
taillierungsgrad des Bauleitplans angemes-
senerweise verlangt werden kann. Das Er-
gebnis der Umweltprüfung ist in der Abwä-
gung zu berücksichtigen. Wird eine Um-
weltprüfung für das Plangebiet oder für 
Teile davon in einem Raumordnungs-, Flä-
chennutzungs- oder Bebauungsplanverfah-
ren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in 
einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig 
durchgeführten Bauleitplanverfahren auf 
zusätzliche oder andere erhebliche Um-
weltauswirkungen beschränkt werden. Lie-
gen Landschaftspläne oder sonstige Pläne 
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe g 
vor, sind deren Bestandsaufnahmen und 
Bewertungen in der Umweltprüfung heran-
zuziehen. 

(4)  Bei der Erstellung von Planun-
terlagen für Bauleitpläne und sonstige 
städtebauliche Satzungen ist gemäß 
dem Beschluss 2017/37 des IT-Pla-
nungsrats vom 5. Oktober 2017 (BAnz 
AT 08.02.2018 B5) der Standard XPla-
nung zu verwenden. 

§ 2a § 2a 

Begründung zum Bauleitplanentwurf, 
Umweltbericht 

Begründung und Umweltbericht zum 
Bauleitplan, Umweltprüfung 

Die Gemeinde hat im Aufstellungsver-
fahren dem Entwurf des Bauleitplans eine 
Begründung beizufügen. In ihr sind ent-
sprechend dem Stand des Verfahrens  

(1) Die Gemeinde hat im Aufstellungs-
verfahren dem Entwurf des Bauleitplans 
eine Begründung beizufügen. In der Be-
gründung ist entsprechend dem Stand 
des Verfahrens Folgendes darzulegen: 

1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen 
Auswirkungen des Bauleitplans und 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. in dem Umweltbericht nach der Anlage 
1 zu diesem Gesetzbuch die auf Grund 
der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 
ermittelten und bewerteten Belange 
des Umweltschutzes 

2. in dem Umweltbericht die auf Grund 
der Umweltprüfung nach den Absät-
zen 2 und 3 ermittelten und bewerte-
ten Belange; der Umweltbericht bil-
det einen gesonderten Teil der Be-
gründung. 

darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen 
gesonderten Teil der Begründung. 

 

 (2) In der Umweltprüfung werden in 
Bezug auf die umweltbezogenen Be-
lange nach § 1 Absatz 6 Satz 3 und § 1a 
die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen ermittelt und bewer-
tet; die Gemeinde legt dazu nach einem 
strukturierten Prozess mit den nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 zu beteiligenden Stellen 
den Untersuchungsrahmen für jeden 
Bauleitplan fest. Die Anlage 1 ist anzu-
wenden. Das Ergebnis der Umweltprü-
fung ist in der Abwägung zu berücksich-
tigen. Liegen Landschaftspläne oder 
sonstige Pläne nach § 1 Absatz 6 Satz 3 
Nummer 4 vor, sind deren Bestandsauf-
nahmen und Bewertungen in der Um-
weltprüfung heranzuziehen. 

 (3) Bei der Aufstellung der folgen-
den Bebauungspläne ist bei der Durch-
führung der Umweltprüfung zusätzlich 
die Anlage 2 anzuwenden: 

 1. Bebauungspläne, die Planfeststel-
lungsbeschlüsse für Vorhaben er-
setzen, für die eine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht, 

 2. Bebauungspläne, durch die die Zu-
lässigkeit von Vorhaben nach An-
lage 1 Nummer 18.1. bis 18.9 des 
Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung begründet werden 
soll, es sei denn, im Landesrecht ist 
gemäß § 50 Absatz 3 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung Abweichendes geregelt. 
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 (4) Soweit ein Natura 2000-Gebiet 
im Sinne von § 7 Absatz 1 Nummer 8 
des Bundesnaturschutzgesetzes in sei-
nen für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandtei-
len erheblich beeinträchtigt werden 
kann, ist § 34 in Verbindung mit § 36 des 
Bundesnaturschutzgesetzes über die 
Zulässigkeit und Durchführung von der-
artigen Eingriffen einschließlich der Ein-
holung der Stellungnahme der Europäi-
schen Kommission anzuwenden. 

§ 3 § 3 

Beteiligung der Öffentlichkeit Beteiligung der Öffentlichkeit 

(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst 
frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unter-
scheidende Lösungen, die für die Neuge-
staltung oder Entwicklung eines Gebiets in 
Betracht kommen, und die voraussichtli-
chen Auswirkungen der Planung öffentlich 
zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äu-
ßerung und Erörterung zu geben. Auch 
Kinder und Jugendliche sind Teil der Öf-
fentlichkeit im Sinne des Satzes 1. Von der 
Unterrichtung und Erörterung kann abgese-
hen werden, wenn 

entfällt 

1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder 
aufgehoben wird und sich dies auf das 
Plangebiet und die Nachbargebiete 
nicht oder nur unwesentlich auswirkt o-
der 

 

2. die Unterrichtung und Erörterung be-
reits zuvor auf anderer Grundlage er-
folgt sind. 

 

An die Unterrichtung und Erörterung 
schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 
auch an, wenn die Erörterung zu einer Än-
derung der Planung führt. 
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(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind 
mit der Begründung und den nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, be-
reits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen für die Dauer eines Monats, 
mindestens jedoch für die Dauer von 30 
Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes für die Dauer einer angemesse-
nen längeren Frist im Internet zu veröffent-
lichen. Zusätzlich zur Veröffentlichung im 
Internet nach Satz 1 sind eine oder meh-
rere andere leicht zu erreichende Zugangs-
möglichkeiten, etwa durch öffentlich zu-
gängliche Lesegeräte oder durch eine öf-
fentliche Auslegung der in Satz 1 genann-
ten Unterlagen, zur Verfügung zu stellen. 
Die nach § 4 Absatz 2 Beteiligten sollen 
von der Veröffentlichung im Internet auf 
elektronischem Weg benachrichtigt wer-
den. Die Internetseite oder Internetadresse, 
unter der die in Satz 1 genannten Unterla-
gen eingesehen werden können, die Dauer 
der Veröffentlichungsfrist sowie Angaben 
dazu, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind, sind vor Beginn 
der Veröffentlichungsfrist ortsüblich be-
kannt zu machen; in der Bekanntmachung 
ist darauf hinzuweisen,  

(1) Zur frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit ist der Entwurf des Bau-
leitplans mit der Begründung und den 
nach Einschätzung der Gemeinde wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen für die Dauer von 30 
Tagen, bei wichtigem Grund für die Dauer 
von bis zu 60 Tagen, im Internet zu veröf-
fentlichen. Der Öffentlichkeit ist Gelegen-
heit zur Stellungnahme innerhalb der 
Veröffentlichungsfrist zu geben. Die 
nach § 4 Absatz 2 zu beteiligenden Stel-
len sollen von der Veröffentlichung im In-
ternet auf elektronischem Weg benachrich-
tigt werden. Die Internetadresse, die Dauer 
der Veröffentlichungsfrist sowie Angaben 
dazu, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind, sind vor Beginn 
der Veröffentlichungsfrist ortsüblich be-
kannt zu machen; in der Bekanntmachung 
ist darauf hinzuweisen, dass  

1. dass Stellungnahmen während der 
Dauer der Veröffentlichungsfrist abge-
geben werden können, 

entfällt 

2. dass Stellungnahmen elektronisch 
übermittelt werden sollen, bei Bedarf 
aber auch auf anderem Weg abgege-
ben werden können, 

1. Stellungnahmen elektronisch zu über-
mitteln sind, 

3. dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können und 

2. nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können und 

4. welche anderen leicht zu erreichenden 
Zugangsmöglichkeiten nach Satz 2 be-
stehen. 

3. Einwendungen gegen einen nicht 
unter § 2a Absatz 3 fallenden Plan 
unter den Voraussetzungen des § 4a 
Absatz 6 dieses Gesetzes oder des 
§ 7 Absatz 3 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes in einem nachfol-
genden Rechtsbehelfsverfahren 
ausgeschlossen sind. 
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Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätz-
lich in das Internet einzustellen; die nach 
Satz 1 zu veröffentlichenden Unterlagen 
und der Inhalt der Bekanntmachung sind 
über ein zentrales Internetportal des Lan-
des zugänglich zu machen. Die fristgemäß 
abgegebenen Stellungnahmen sind zu prü-
fen; das Ergebnis ist mitzuteilen. Haben 
mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit 
im Wesentlichen gleichem Inhalt abgege-
ben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt 
werden, dass diesen Personen die Einsicht 
in das Ergebnis ermöglicht wird; die Stelle, 
bei der das Ergebnis der Prüfung während 
der Dienststunden eingesehen werden 
kann, ist ortsüblich und über das Internet 
bekannt zu machen. Bei der Vorlage der 
Bauleitpläne nach § 6 oder § 10 Absatz 2 
sind die nicht berücksichtigten Stellungnah-
men mit einer Stellungnahme der Ge-
meinde beizufügen. 

Die nach Satz 1 zu veröffentlichenden Un-
terlagen und der Inhalt der Bekanntma-
chung sind über ein zentrales Internetportal 
des Landes zugänglich zu machen.  

(3) Bei Flächennutzungsplänen ist er-
gänzend zu dem Hinweis nach Absatz 2 
Satz 4 zweiter Halbsatz darauf hinzuwei-
sen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 
4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechts-
behelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 
Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der 
Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht recht-
zeitig geltend gemacht hat, aber hätte gel-
tend machen können. 

(2) Die fristgemäß abgegebenen 
Stellungnahmen sind zu prüfen; das Er-
gebnis ist mitzuteilen. Haben mehr als 
50 Personen Stellungnahmen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt abgege-
ben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt 
werden, dass diesen Personen über eine 
ortsüblich bekannt zu machende Inter-
netadresse die Einsicht in das Ergebnis 
ermöglicht wird. 

 (3) Die Gemeinde kann die Öffent-
lichkeit bereits vor dem Vorliegen des 
Entwurfs des Bauleitplans über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung, über sich wesentlich unterschei-
dende Lösungen, die für die Neugestal-
tung oder Entwicklung eines Gebiets in 
Betracht kommen, und die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung infor-
mieren und Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung geben. 
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§ 4 § 4 

Beteiligung der Behörden Beteiligung der Behörden 

(1) Die Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich durch die Planung berührt werden 
kann, sind entsprechend § 3 Absatz 1 Satz 
1 Halbsatz 1 zu unterrichten und zur Äuße-
rung auch im Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 aufzufor-
dern. Hieran schließt sich das Verfahren 
nach Absatz 2 auch an, wenn die Äuße-
rung zu einer Änderung der Planung führt. 

(1) Die Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereiche durch die Planung berührt wer-
den können, sind möglichst frühzeitig 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung zu informieren und zur Äu-
ßerung auch im Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2a Absatz 2 und 3 
aufzufordern; hieran schließt sich das Ver-
fahren nach Absatz 2 auch an, wenn die 
Äußerung zu einer Änderung der Planung 
führt. Satz 1 gilt nicht, soweit die Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange bereits anderweitig konsultiert 
worden sind. 

(2) Die Gemeinde holt die Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich durch die Planung berührt werden 
kann, zum Planentwurf und zur Begrün-
dung ein. Die Bereitstellung der Unterlagen 
sowie die Mitteilung hierüber sollen elektro-
nisch erfolgen. Die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange haben ihre 
Stellungnahmen innerhalb eines Monats 
abzugeben, wobei jedoch die Frist zur Ab-
gabe von Stellungnahmen 30 Tage nicht 
unterschreiten darf; die Gemeinde soll 
diese Frist bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes angemessen verlängern. Die Stel-
lungnahmen sollen elektronisch übermittelt 
werden. In den Stellungnahmen sollen sich 
die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange auf ihren Aufgabenbereich 
beschränken; sie haben auch Aufschluss 
über von ihnen beabsichtigte oder bereits 
eingeleitete Planungen und sonstige Maß-
nahmen sowie deren zeitliche Abwicklung 
zu geben, die für die städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung des Gebiets bedeut-
sam sein können. Verfügen sie über Infor-
mationen, die für die Ermittlung und Bewer-
tung des Abwägungsmaterials zweckdien-
lich sind, haben sie diese Informationen der 
Gemeinde zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Gemeinde holt die Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereiche durch die Planung berührt wer-
den können, zum Planentwurf und zur Be-
gründung ein. Die Bereitstellung der Unter-
lagen und die Mitteilung hierüber sowie 
die Übermittlung der Stellungnahmen 
erfolgen elektronisch. Hat eine nach 
Satz 1 zu beteiligende Stelle innerhalb ei-
ner Frist von 30 Tagen keine Stellung-
nahme abgegeben, so ist davon auszu-
gehen, dass sie sich nicht äußern will, 
soweit sie nicht aus wichtigem Grund 
um eine einmalige Verlängerung der 
Frist um bis zu weitere 30 Tage bittet. In 
den Stellungnahmen sollen sich die Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange auf ihren jeweiligen Aufgabenbe-
reich beschränken; sie haben auch Auf-
schluss über von ihnen beabsichtigte oder 
bereits eingeleitete Planungen und sons-
tige Maßnahmen sowie deren zeitliche Ab-
wicklung zu geben, die für die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung des Gebiets 
bedeutsam sein können. Verfügen sie über 
Informationen, die für die Ermittlung und 
Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlich sind, haben sie diese Infor-
mationen der Gemeinde elektronisch zur 
Verfügung zu stellen. 
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(3) Nach Abschluss des Verfahrens 
zur Aufstellung des Bauleitplans unterrich-
ten die Behörden die Gemeinde, sofern 
nach den ihnen vorliegenden Erkenntnis-
sen die Durchführung des Bauleitplans er-
hebliche, insbesondere unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
hat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 4a § 4a 

Gemeinsame Vorschriften zur Beteili-
gung 

Gemeinsame Vorschriften zur Beteili-
gung; Präklusion 

(1) Die Vorschriften über die Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung dienen 
insbesondere der vollständigen Ermittlung 
und zutreffenden Bewertung der von der 
Planung berührten Belange und der Infor-
mation der Öffentlichkeit. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Unterrichtung nach § 3 Absatz 
1 kann gleichzeitig mit der Unterrichtung 
nach § 4 Absatz 1, die Veröffentlichung im 
Internet nach § 3 Absatz 2 kann gleichzei-
tig mit der Einholung der Stellungnahmen 
nach § 4 Absatz 2 durchgeführt werden. 

(2) Die Beteiligung der Öffentlich-
keit nach § 3 Absatz 1 ist gleichzeitig mit 
der Einholung der Stellungnahmen nach 
§ 4 Absatz 2 durchzuführen. 
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(3) Wird der Entwurf des Bauleitplans 
nach dem Verfahren nach § 3 Absatz 2 o-
der § 4 Absatz 2 geändert oder ergänzt, ist 
er erneut nach § 3 Absatz 2 im Internet zu 
veröffentlichen und sind die Stellungnah-
men erneut einzuholen, es sei denn, die 
Änderung oder Ergänzung führt offensicht-
lich nicht zu einer erstmaligen oder stärke-
ren Berührung von Belangen. Ist der Ent-
wurf des Bauleitplans erneut zu veröffentli-
chen, ist in Bezug auf die Änderung oder 
Ergänzung und ihre möglichen Auswirkun-
gen Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben; hierauf ist in der erneuten Bekanntma-
chung nach § 3 Absatz 2 Satz 4 hinzuwei-
sen. Die Dauer der Veröffentlichungsfrist 
im Internet und der Frist zur Stellungnahme 
soll angemessen verkürzt werden. Werden 
durch die Änderung oder Ergänzung des 
Entwurfs des Bauleitplans die Grundzüge 
der Planung nicht berührt, soll die Einho-
lung der Stellungnahmen auf die von der 
Änderung oder Ergänzung betroffene Öf-
fentlichkeit sowie die berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
beschränkt werden, es sei denn, diese Be-
schränkung führt nach Einschätzung der 
Gemeinde zu einer längeren Verfahrens-
dauer. 

(3) Wird der Entwurf des Bauleitplans 
nach dem Verfahren nach § 3 Absatz 1 o-
der § 4 Absatz 2 geändert oder ergänzt 
und führt dies offensichtlich zu einer 
erstmaligen oder stärkeren Berührung 
von Belangen, ist er erneut nach § 3 Ab-
satz 1 im Internet zu veröffentlichen und 
der erstmalig oder stärker betroffenen 
Öffentlichkeit und den berührten Behör-
den oder sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange ist in Bezug auf die Änderung o-
der Ergänzung Gelegenheit zur Stellung-
nahme in angemessener Frist zu geben; 
hierauf ist in der erneuten Bekanntma-
chung nach § 3 Absatz 1 Satz 4 hinzuwei-
sen. 

(4) Bei Bauleitplänen, die erhebliche 
Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben 
können, sind die Gemeinden und Behörden 
des Nachbarstaates nach den Grundsätzen 
der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zu 
unterrichten. Abweichend von Satz 1 ist bei 
Bauleitplänen, die erhebliche Umweltaus-
wirkungen auf einen anderen Staat haben 
können, dieser nach den Vorschriften des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung zu beteiligen; für die Stellungnah-
men der Öffentlichkeit und Behörden des 
anderen Staates, einschließlich der 
Rechtsfolgen nicht rechtzeitig abgegebener 
Stellungnahmen, sind abweichend von den 
Vorschriften des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung die Vorschriften 
dieses Gesetzbuchs entsprechend anzu-
wenden. Ist bei Bauleitplänen eine grenz-
überschreitende Beteiligung nach Satz 2 
erforderlich, ist hierauf bei der Bekanntma-
chung nach § 3 Absatz 2 Satz 4 hinzuwei-
sen. 

(4) Bei Bauleitplänen, die erhebliche 
Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben 
können, sind die Gemeinden und Behörden 
des Nachbarstaates nach den Grundsätzen 
der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zu 
unterrichten. Abweichend von Satz 1 ist bei 
Bauleitplänen, die erhebliche Umweltaus-
wirkungen auf einen anderen Staat haben 
können, dieser nach den Vorschriften des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung zu beteiligen; für die Stellungnah-
men der Öffentlichkeit und Behörden des 
anderen Staates, einschließlich der 
Rechtsfolgen nicht rechtzeitig abgegebener 
Stellungnahmen, sind abweichend von den 
Vorschriften des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung die Vorschriften 
dieses Gesetzbuchs entsprechend anzu-
wenden. Ist bei Bauleitplänen eine grenz-
überschreitende Beteiligung nach Satz 2 
erforderlich, ist hierauf bei der Bekanntma-
chung nach § 3 Absatz 1 Satz 4 hinzuwei-
sen. 
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(5) Stellungnahmen, die im Verfahren 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung nicht rechtzeitig abgegeben worden 
sind, können bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit des Bauleitplans nicht von Bedeutung 
ist. Satz 1 gilt für in der Öffentlichkeitsbetei-
ligung abgegebene Stellungnahmen nur, 
wenn darauf in der Bekanntmachung nach 
§ 3 Absatz 2 Satz 4 zur Öffentlichkeitsbe-
teiligung hingewiesen worden ist. 

(5) Stellungnahmen, die im Verfahren 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung nicht rechtzeitig abgegeben worden 
sind, können bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit des Bauleitplans nicht von Bedeutung 
ist. Satz 1 gilt für in der Öffentlichkeitsbetei-
ligung abgegebene Stellungnahmen nur, 
wenn darauf in der Bekanntmachung nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 4 zur Öffentlichkeitsbe-
teiligung hingewiesen worden ist. 

(6) Die Digitalisierung des Bauleit-
planverfahrens richtet sich im Übrigen nach 
den Beschlüssen des IT-Planungsrats zur 
Festsetzung von IT-Interoperabilitäts- und 
IT-Sicherheitsstandards sowie den Vorga-
ben des Online-Zugangsgesetzes, soweit 
die Beschlüsse und die Vorgaben für die 
Gemeinden verbindlich sind. 

(6) Mit Ablauf der Veröffentli-
chungsfrist nach § 3 Absatz 1 Satz 1 
sind, insbesondere auch in einem nach-
folgenden Rechtsbehelfsverfahren, alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können, es sei denn, es 
handelt sich um einen Bebauungsplan 
nach § 2a Absatz 3 Nummer 1 oder 
Nummer 2. 

§ 4b § 4b 

Einschaltung eines Dritten Beschleunigung des Bauleitplanverfah-
rens 

Die Gemeinde kann insbesondere zur 
Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens 
die Vorbereitung und Durchführung von 
Verfahrensschritten nach den §§ 2a bis 4a 
einem Dritten übertragen. Sie kann einem 
Dritten auch die Durchführung einer Media-
tion oder eines anderen Verfahrens der au-
ßergerichtlichen Konfliktbeilegung übertra-
gen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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 (2) Das Bauleitplanverfahren soll in 
der Regel innerhalb von zwei Jahren ab 
der förmlichen Einleitung mit der Veröf-
fentlichung des Bauleitplans nach 
§ 6a Absatz 1 Satz 1 oder § 10a Ab-
satz 1 Satz 1 abgeschlossen werden. 
Zwischen dem Ende der Veröffentli-
chungsfrist nach § 3 Absatz 1 oder der 
Beteiligungsfrist nach § 4 Absatz 2, je-
weils auch in Verbindung mit § 4a Ab-
satz 3, und der Veröffentlichung des 
Bauleitplans sollen nicht mehr als zwölf 
Monate liegen. Die Gemeinde veröffent-
licht während des laufenden Planverfah-
rens mindestens die folgenden Informa-
tionen zum Verfahrensstand im Internet: 

 1. das Datum der ortsüblichen Be-
kanntmachung eines Beschlusses 
nach § 2 Absatz 1 Satz 2, 

 2. das Datum der Einleitung sowie des 
Abschlusses der Beteiligung nach 
§ 3 Absatz 1 sowie nach § 4 Ab-
satz 2, jeweils auch in Verbindung 
mit § 4a Absatz 3, 

 3. bei Überschreitung der Fristen nach 
Satz 1 oder 2 die hierfür maßgebli-
chen Gründe. 

§ 4c § 4c 

Überwachung Überwachung 

Die Gemeinden überwachen die er-
heblichen Umweltauswirkungen, die auf 
Grund der Durchführung der Bauleitpläne 
eintreten, um insbesondere unvorhergese-
hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig 
zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeig-
nete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen; 
Gegenstand der Überwachung ist auch die 
Durchführung von Darstellungen oder Fest-
setzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und 
von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 
4. Sie nutzen dabei die im Umweltbericht 
nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 
zu diesem Gesetzbuch angegebenen 
Überwachungsmaßnahmen und die Infor-
mationen der Behörden nach § 4 Absatz 3. 

Die Gemeinden überwachen die er-
heblichen Umweltauswirkungen, die auf 
Grund der Durchführung der Bauleitpläne 
eintreten, um insbesondere unvorhergese-
hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig 
zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeig-
nete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen; 
Gegenstand der Überwachung ist auch die 
Durchführung von Darstellungen oder Fest-
setzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und 
von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 
4. Sie nutzen dabei die im Umweltbericht 
nach Nummer 4 Buchstabe c Doppel-
buchstabe bb der Anlage 1 zu diesem Ge-
setzbuch angegebenen Überwachungs-
maßnahmen und die Informationen der Be-
hörden nach § 4 Absatz 3. 
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t  Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

V o r b e r e i t e n d e r  B a u l e i t -
p l a n  ( F l ä c h e n n u t z u n g s -

p l a n )  

F l ä c h e n n u t z u n g s p l a n  

§ 5 § 5 

Inhalt des Flächennutzungsplans Inhalt des Flächennutzungsplans 

(1) Im Flächennutzungsplan ist für 
das ganze Gemeindegebiet die sich aus 
der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung ergebende Art der Bodennutzung 
nach den voraussehbaren Bedürfnissen 
der Gemeinde in den Grundzügen darzu-
stellen. Aus dem Flächennutzungsplan 
können Flächen und sonstige Darstellun-
gen ausgenommen werden, wenn dadurch 
die nach Satz 1 darzustellenden Grund-
züge nicht berührt werden und die Ge-
meinde beabsichtigt, die Darstellung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt vorzunehmen; in 
der Begründung sind die Gründe hierfür 
darzulegen. 

(1) Im Flächennutzungsplan stellt die 
Gemeinde die sich aus der beabsichtigten 
städtebaulichen Entwicklung ergebende Art 
der Bodennutzung nach den voraussehba-
ren Bedürfnissen der Gemeinde in den 
Grundzügen dar. Die Aufstellung sachli-
cher oder räumlicher Teilflächennut-
zungspläne ist zulässig. 

(2) Im Flächennutzungsplan können 
insbesondere dargestellt werden:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die für die Bebauung vorgesehenen 
Flächen nach der allgemeinen Art ihrer 
baulichen Nutzung (Bauflächen), nach 
der besonderen Art ihrer baulichen 
Nutzung (Baugebiete) sowie nach dem 
allgemeinen Maß der baulichen Nut-
zung; Bauflächen, für die eine zentrale 
Abwasserbeseitigung nicht vorgesehen 
ist, sind zu kennzeichnen; 

 

2. die Ausstattung des Gemeindegebiets   
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a) mit Anlagen und Einrichtungen zur 
Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen des öffentlichen 
und privaten Bereichs, insbeson-
dere mit der Allgemeinheit dienen-
den baulichen Anlagen und Ein-
richtungen des Gemeinbedarfs, 
wie mit Schulen und Kirchen sowie 
mit sonstigen kirchlichen, sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen 
Zwecken dienenden Gebäuden 
und Einrichtungen, sowie mit Flä-
chen für Sport- und Spielanlagen, 

 

b) mit Anlagen, Einrichtungen und 
sonstigen Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, ins-
besondere zur dezentralen und 
zentralen Erzeugung, Verteilung, 
Nutzung oder Speicherung von 
Strom, Wärme oder Kälte aus er-
neuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung, 

 

c) mit Anlagen, Einrichtungen und 
sonstigen Maßnahmen, die der 
Anpassung an den Klimawandel 
dienen, 

 

d) mit zentralen Versorgungsberei-
chen; 

 

3. die Flächen für den überörtlichen Ver-
kehr und für die örtlichen Hauptver-
kehrszüge; 

 

4. die Flächen für Versorgungsanlagen, 
für die Abfallentsorgung und Abwas-
serbeseitigung, für Ablagerungen so-
wie für Hauptversorgungs- und Haupt-
abwasserleitungen; 

 

5. die Grünflächen, wie Parkanlagen, Na-
turerfahrungsräume, Dauerkleingärten, 
Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, 
Friedhöfe; 

 

5a. die Flächen zur Gewährleistung eines 
natürlichen Klimaschutzes; 
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6. die Flächen für Nutzungsbeschränkun-
gen oder für Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes; 

 

7. die Wasserflächen, Häfen und die für 
die Wasserwirtschaft vorgesehenen 
Flächen sowie die Flächen, die im Inte-
resse des Hochwasserschutzes und 
der Regelung des Wasserabflusses 
freizuhalten sind; 

 

8. die Flächen für Aufschüttungen, Abgra-
bungen oder für die Gewinnung von 
Steinen, Erden und anderen Boden-
schätzen; 

 

a) die Flächen für die Landwirtschaft 
und 

 

b) Wald;  

9. die Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft. 

 

(2a) Flächen zum Ausgleich im 
Sinne des § 1a Abs. 3 im Geltungsbereich 
des Flächennutzungsplans können den 
Flächen, auf denen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten sind, ganz oder 
teilweise zugeordnet werden. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(2b) Für die Zwecke des § 35 Ab-
satz 3 Satz 3, des § 249 Absatz 2 und des 
§ 249c Absatz 1 können sachliche Teilflä-
chennutzungspläne aufgestellt werden; sie 
können auch für Teile des Gemeindege-
biets aufgestellt werden. 

entfällt 

(3) Im Flächennutzungsplan sollen 
gekennzeichnet werden:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Flächen, bei deren Bebauung beson-
dere bauliche Vorkehrungen gegen äu-
ßere Einwirkungen oder bei denen be-
sondere bauliche Sicherungsmaßnah-
men gegen Naturgewalten erforderlich 
sind; 

 

2. Flächen, unter denen der Bergbau um-
geht oder die für den Abbau von Mine-
ralien bestimmt sind; 
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3. für bauliche Nutzungen vorgesehene 
Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet 
sind. 

 

(4) Planungen und sonstige Nut-
zungsregelungen, die nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften festgesetzt sind, so-
wie nach Landesrecht denkmalgeschützte 
Mehrheiten von baulichen Anlagen sollen 
nachrichtlich übernommen werden. Sind 
derartige Festsetzungen in Aussicht ge-
nommen, sollen sie im Flächennutzungs-
plan vermerkt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(4a) Festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikoge-
biete außerhalb von Überschwemmungs-
gebieten im Sinne des § 78b Absatz 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes sowie Hochwas-
serentstehungsgebiete im Sinne des § 78d 
Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
sollen nachrichtlich übernommen werden. 
Noch nicht festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 3 
des Wasserhaushaltsgesetzes sowie als 
Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 1 
Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes be-
stimmte Gebiete sollen im Flächennut-
zungsplan vermerkt werden. 

(4a) u n v e r ä n d e r t  

(5) Dem Flächennutzungsplan ist eine 
Begründung mit den Angaben nach § 2a 
beizufügen. 

(5) Für Vorhaben, die aufgrund ih-
rer Eigenschaften oder Zweckbestim-
mung im Außenbereich ausgeführt wer-
den sollen, kann die Gemeinde bestim-
men, dass bestimmten Darstellungen zu 
Art und Maß der baulichen Nutzung die 
Wirkungen gemäß § 35 Absatz 1a zu-
kommen.. 

§ 6 § 6 

Genehmigung des Flächennutzungs-
plans 

Genehmigung des Flächennutzungs-
plans 

(1) Der Flächennutzungsplan bedarf 
der Genehmigung der höheren Verwal-
tungsbehörde. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Genehmigung darf nur versagt 
werden, wenn der Flächennutzungsplan 
nicht ordnungsgemäß zustande gekommen 
ist oder diesem Gesetzbuch, den auf 
Grund dieses Gesetzbuchs erlassenen o-
der sonstigen Rechtsvorschriften wider-
spricht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Können Versagungsgründe nicht 
ausgeräumt werden, kann die höhere Ver-
waltungsbehörde räumliche oder sachliche 
Teile des Flächennutzungsplans von der 
Genehmigung ausnehmen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Über die Genehmigung ist binnen 
eines Monats zu entscheiden; die höhere 
Verwaltungsbehörde kann räumliche und 
sachliche Teile des Flächennutzungsplans 
vorweg genehmigen. Aus wichtigen Grün-
den kann die Frist auf Antrag der Genehmi-
gungsbehörde von der zuständigen über-
geordneten Behörde verlängert werden, in 
der Regel jedoch nur bis zu drei Monaten. 
Die Gemeinde ist von der Fristverlänge-
rung in Kenntnis zu setzen. Die Genehmi-
gung gilt als erteilt, wenn sie nicht inner-
halb der Frist unter Angabe von Gründen 
abgelehnt wird. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Erteilung der Genehmigung ist 
ortsüblich bekannt zu machen. Mit der Be-
kanntmachung wird der Flächennutzungs-
plan wirksam. Jedermann kann den Flä-
chennutzungsplan, die Begründung und die 
zusammenfassende Erklärung nach § 6a 
Absatz 1 einsehen und über deren Inhalt 
Auskunft verlangen. 

entfällt 

(6) Mit dem Beschluss über eine Än-
derung oder Ergänzung des Flächennut-
zungsplans kann die Gemeinde auch be-
stimmen, dass der Flächennutzungsplan in 
der Fassung, die er durch die Änderung o-
der Ergänzung erfahren hat, neu bekannt 
zu machen ist. 

(5) Mit dem Beschluss über eine Än-
derung oder Ergänzung des Flächennut-
zungsplans kann die Gemeinde auch be-
stimmen, dass der Flächennutzungsplan in 
der Fassung, die er durch die Änderung o-
der Ergänzung erfahren hat, neu bekannt 
zu machen ist. Anlässlich der Neube-
kanntmachung sollen die in § 5 Ab-
satz 4a bezeichneten Gebiete nach Maß-
gabe dieser Bestimmung nachrichtlich 
übernommen und vermerkt werden. 
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§ 6a § 6a 

Zusammenfassende Erklärung zum Flä-
chennutzungsplan; Einstellen in das In-

ternet 

Wirksamwerden des Flächennutzungs-
plans; zusammenfassende Erklärung  

(1) Dem wirksamen Flächennutzungs-
plan ist eine zusammenfassende Erklärung 
beizufügen über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 
dem Flächennutzungsplan berücksichtigt 
wurden, und über die Gründe, aus denen 
der Plan nach Abwägung mit den geprüf-
ten, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

(1) Der genehmigte Flächennut-
zungsplan wird zusammen mit der Be-
gründung im Standard XPlanung im In-
ternet veröffentlicht und über ein zentra-
les Internetportal des Landes zugänglich 
gemacht. Die Internetadresse, unter der 
der Flächennutzungsplan eingesehen wer-
den kann, ist ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Mit der Bekanntmachung nach 
Satz 2 wird der Flächennutzungsplan 
wirksam.. 

(2) Der wirksame Flächennutzungs-
plan mit der Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung soll ergänzend 
auch in das Internet eingestellt und über 
ein zentrales Internetportal des Landes zu-
gänglich gemacht werden. 

(2) Dem wirksamen Flächennut-
zungsplan ist eine zusammenfassende 
Erklärung beizufügen über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung in dem Flächennut-
zungsplan berücksichtigt wurden, und 
über die Gründe, aus denen der Plan 
nach Abwägung mit den geprüften, in 
Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  D r i t t e r  A b s c h n i t t  

V e r b i n d l i c h e r  B a u l e i t p l a n  
( B e b a u u n g s p l a n )  

B e b a u u n g s p l a n  

§ 9 § 9 

Inhalt des Bebauungsplans Inhalt des Bebauungsplans 

(1) Im Bebauungsplan können aus 
städtebaulichen Gründen festgesetzt wer-
den:  

(1) Im Bebauungsplan können aus 
städtebaulichen Gründen festgesetzt wer-
den:  

1. die Art und das Maß der baulichen 
Nutzung; 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. die Bauweise, die überbaubaren und 
die nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen sowie die Stellung der bauli-
chen Anlagen; 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. vom Bauordnungsrecht abweichende 
Maße der Tiefe der Abstandsflächen; 

2a. u n v e r ä n d e r t  

3. für die Größe, Breite und Tiefe der 
Baugrundstücke Mindestmaße und aus 
Gründen des sparsamen und schonen-
den Umgangs mit Grund und Boden 
für Wohnbaugrundstücke auch Höchst-
maße; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Flächen für Nebenanlagen, die auf 
Grund anderer Vorschriften für die Nut-
zung von Grundstücken erforderlich 
sind, wie Spiel-, Freizeit- und Erho-
lungsflächen sowie die Flächen für 
Stellplätze und Garagen mit ihren Ein-
fahrten; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Flächen für den Gemeinbedarf so-
wie für Sport- und Spielanlagen; 

5. die Flächen für den Gemeinbedarf, 
Schutzräume sowie für Sport- und 
Spielanlagen; 

6. die höchstzulässige Zahl der Wohnun-
gen in Wohngebäuden; 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. die Flächen, auf denen ganz oder teil-
weise nur Wohngebäude, die mit Mit-
teln der sozialen Wohnraumförderung 
gefördert werden könnten, errichtet 
werden dürfen; 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. einzelne Flächen, auf denen ganz oder 
teilweise nur Wohngebäude errichtet 
werden dürfen, die für Personengrup-
pen mit besonderem Wohnbedarf be-
stimmt sind; 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. der besondere Nutzungszweck von 
Flächen; 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. die Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind, und ihre Nutzung; 

10. u n v e r ä n d e r t  
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11. die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflä-
chen besonderer Zweckbestimmung, 
wie Fußgängerbereiche, Flächen für 
das Parken von Fahrzeugen, Flächen 
für Ladeinfrastruktur elektrisch betrie-
bener Fahrzeuge, Flächen für das Ab-
stellen von Fahrrädern sowie den An-
schluss anderer Flächen an die Ver-
kehrsflächen; die Flächen können auch 
als öffentliche oder private Flächen 
festgesetzt werden; 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. die Versorgungsflächen, einschließlich 
der Flächen für Anlagen und Einrich-
tungen zur dezentralen und zentralen 
Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder 
Kälte aus erneuerbaren Energien oder 
Kraft-Wärme-Kopplung; 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. die Führung von oberirdischen oder 
unterirdischen Versorgungsanlagen 
und -leitungen; 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. die Flächen für die Abfall- und Abwas-
serbeseitigung, einschließlich der 
Rückhaltung und Versickerung von 
Niederschlagswasser, sowie für Abla-
gerungen; 

14. die Flächen  

 a) für die Abfallbeseitigung sowie 
für Ablagerungen, 

 b) für die Schmutzwasserbeseiti-
gung, 

 c) zur Bewirtschaftung von Nieder-
schlagswasser sowie die bauli-
chen Maßnahmen zu diesem 
Zweck, insbesondere Anlagen 
für die dezentrale Versickerung, 
Zisternen und Retentionsdä-
cher; 

15. die öffentlichen und privaten Grünflä-
chen, wie Parkanlagen, Naturerfah-
rungsräume, Dauerkleingärten, Sport-, 
Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe; 

15. u n v e r ä n d e r t  

15a. die Flächen zur Gewährleistung ei-
nes natürlichen Klimaschutzes; 

15a. u n v e r ä n d e r t  

16. 16.  
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a) die Wasserflächen und die Flä-
chen für die Wasserwirtschaft, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Flächen für Hochwasser-
schutzanlagen, für die Regelung 
des Wasserabflusses, einschließ-
lich des Niederschlagswassers 
aus Starkregenereignissen, 

b) die Flächen für Hochwasser-
schutzanlagen, für die Regelung 
des Wasserabflusses, einschließ-
lich des Niederschlagswassers 
aus Starkregenereignissen sowie 
dessen Zwischenspeicherung 
durch multifunktionale Auffang-
flächen, 

c) Gebiete, in denen bei der Errich-
tung baulicher Anlagen bestimmte 
bauliche oder technische Maßnah-
men getroffen werden müssen, die 
der Vermeidung oder Verringerung 
von Hochwasserschäden ein-
schließlich Schäden durch Stark-
regen dienen, sowie die Art dieser 
Maßnahmen, 

c) Gebiete, in denen bei der Errich-
tung, Änderung oder Nutzungs-
änderung baulicher Anlagen be-
stimmte bauliche oder technische 
Maßnahmen getroffen werden 
müssen, die der Vermeidung oder 
Verringerung von Hochwasser-
schäden einschließlich Schäden 
durch Starkregen dienen, sowie 
die Art dieser Maßnahmen, 

d) die Flächen, die auf einem Bau-
grundstück für die natürliche Versi-
ckerung von Wasser aus Nieder-
schlägen freigehalten werden 
müssen, um insbesondere Hoch-
wasserschäden, einschließlich 
Schäden durch Starkregen, vorzu-
beugen; 

d) u n v e r ä n d e r t  

17. die Flächen für Aufschüttungen, Abgra-
bungen oder für die Gewinnung von 
Steinen, Erden und anderen Boden-
schätzen; 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. 18.  

a) die Flächen für die Landwirtschaft 
und 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Wald; b) u n v e r ä n d e r t  

19. die Flächen für die Errichtung von An-
lagen für die Kleintierhaltung wie Aus-
stellungs- und Zuchtanlagen, Zwinger, 
Koppeln und dergleichen; 

19. u n v e r ä n d e r t  
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20. die Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft; 

20. die Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft, wo-
bei im Bebauungsplan auf die Mög-
lichkeit der Anordnung eines Pflanz-
gebots nach § 178 hingewiesen wer-
den soll; 

21. die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrech-
ten zugunsten der Allgemeinheit, eines 
Erschließungsträgers oder eines be-
schränkten Personenkreises zu belas-
tenden Flächen; 

21. u n v e r ä n d e r t  

22. die Flächen für Gemeinschaftsanlagen 
für bestimmte räumliche Bereiche wie 
Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtun-
gen, Stellplätze und Garagen; 

22. u n v e r ä n d e r t  

23. Gebiete, in denen 23. Gebiete, in denen 

a) zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen nach § 3 Absatz 
1 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes  

a) zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen nach § 3 Absatz 
1 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes  

aa) bestimmte Werte zum Schutz 
vor Geräuschimmissionen 
nicht überschritten werden 
dürfen, wobei in begründeten 
Fällen Abweichungen von den 
Vorgaben der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm vom 26. August 1998 
(GMBl S. 503), die zuletzt 
durch Verwaltungsvorschrift 
vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 
08.06.2017 B5) geändert wor-
den ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, zulässig sind, o-
der 

aa) bestimmte Werte zum Schutz 
vor Geräuschimmissionen 
nicht überschritten werden 
dürfen, wobei in begründeten 
Fällen Abweichungen von den 
Vorgaben der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm vom 26. August 1998 
(GMBl S. 503), die zuletzt 
durch Verwaltungsvorschrift 
vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 
08.06.2017 B5) geändert wor-
den ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, und der Sport-
anlagenlärmschutzverord-
nung vom 18. Juli 1991 
(BGBl. I S. 1588, 1790), die 
zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 8. Oktober 
2021 (BGBl. I S. 4644) geän-
dert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, 
zulässig sind, oder 

bb) bestimmte Geräuschemissi-
onskontingente nicht über-
schritten werden dürfen oder 

bb) u n v e r ä n d e r t  
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cc) bestimmte Luft verunreini-
gende Stoffe nicht oder nur 
beschränkt verwendet werden 
dürfen, 

cc) u n v e r ä n d e r t  

 dd) bestimmte Werte zum 
Schutz vor erheblichen Be-
lästigungen durch Ge-
ruchsimmissionen nicht 
überschritten werden dür-
fen, wobei in begründeten 
Fällen Abweichungen von 
der Technischen Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft 
vom 18. August 2021 (GMBl 
S. 1050) in der jeweils gel-
tenden Fassung zulässig 
sind. 

b) bei der Errichtung von Gebäuden 
oder bestimmten sonstigen bauli-
chen Anlagen bestimmte bauliche 
und sonstige technische Maßnah-
men für die Erzeugung, Nutzung 
oder Speicherung von Strom, 
Wärme oder Kälte aus erneuerba-
ren Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung getroffen werden müs-
sen, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) bei der Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung von nach Art, 
Maß oder Nutzungsintensität zu 
bestimmenden Gebäuden oder 
sonstigen baulichen Anlagen in 
der Nachbarschaft von Betriebsbe-
reichen nach § 3 Absatz 5a des 
Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes bestimmte bauliche und sons-
tige technische Maßnahmen, die 
der Vermeidung oder Minderung 
der Folgen von Störfällen dienen, 
getroffen werden müssen; 

c) u n v e r ä n d e r t  
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24. die von der Bebauung freizuhaltenden 
Schutzflächen und ihre Nutzung, die 
Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen und sonsti-
gen Gefahren im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes sowie die 
zum Schutz vor solchen Einwirkungen 
oder zur Vermeidung oder Minderung 
solcher Einwirkungen zu treffenden 
baulichen und sonstigen technischen 
Vorkehrungen, einschließlich von Maß-
nahmen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche, wobei die Vorgaben des Immissi-
onsschutzrechts und Festsetzungen 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 23 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe aa unberührt 
bleiben; 

24. die von der Bebauung freizuhaltenden 
Schutzflächen und ihre Nutzung, die 
Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen und sonsti-
gen Gefahren im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes sowie die 
zum Schutz vor solchen Einwirkungen 
oder zur Vermeidung oder Minderung 
solcher Einwirkungen zu treffenden 
baulichen und sonstigen technischen 
Vorkehrungen, einschließlich von Maß-
nahmen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche, wobei die Vorgaben des Immissi-
onsschutzrechts und Festsetzungen 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 23 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe aa unberührt 
bleiben, sowie Maßnahmen zur Gas-
sicherung; 

25. für einzelne Flächen oder für ein Be-
bauungsplangebiet oder Teile davon 
sowie für Teile baulicher Anlagen mit 
Ausnahme der für landwirtschaftliche 
Nutzungen oder Wald festgesetzten 
Flächen 

25. für einzelne Flächen oder für ein Be-
bauungsplangebiet oder Teile davon 
sowie für Teile baulicher Anlagen, ins-
besondere Dächer und Fassaden, 
mit Ausnahme der für landwirtschaftli-
che Nutzungen oder Wald festgesetz-
ten Flächen 

a) das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen sowie von Gewässern; 

b) Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen sowie von Gewässern, 

 wobei im Bebauungsplan auf die 
Möglichkeit der Anordnung eines 
Pflanzgebots nach § 178 hingewie-
sen werden soll; 

26. die Flächen für Aufschüttungen, Abgra-
bungen und Stützmauern, soweit sie 
zur Herstellung des Straßenkörpers er-
forderlich sind. 

26. u n v e r ä n d e r t  
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(1a) Flächen oder Maßnahmen zum 
Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3 kön-
nen auf den Grundstücken, auf denen Ein-
griffe in Natur und Landschaft zu erwarten 
sind, oder an anderer Stelle sowohl im 
sonstigen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans als auch in einem anderen Be-
bauungsplan festgesetzt werden. Die Flä-
chen oder Maßnahmen zum Ausgleich an 
anderer Stelle können den Grundstücken, 
auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz 
oder teilweise zugeordnet werden; dies gilt 
auch für Maßnahmen auf von der Ge-
meinde bereitgestellten Flächen. 

(1a) Flächen oder Maßnahmen zum 
Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3 kön-
nen auf den Grundstücken, auf denen Ein-
griffe in Natur und Landschaft zu erwarten 
sind, oder an anderer Stelle sowohl im 
sonstigen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans als auch in einem anderen Be-
bauungsplan festgesetzt werden. Die Flä-
chen oder Maßnahmen zum Ausgleich an 
anderer Stelle können den Grundstücken, 
auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz 
oder teilweise zugeordnet werden; dies gilt 
auch für Maßnahmen auf von der Ge-
meinde bereitgestellten Flächen. Wird ge-
mäß § 1a Absatz 3 Satz 6 für einen auf 
einem Grundstück zu erwartenden Ein-
griff ein Ausgleich nicht oder teilweise 
nicht festgesetzt, ist diesem Grundstück 
die Pflicht zur Zahlung eines Ersatzgel-
des nach § 1a Absatz 3 Satz 6 in Verbin-
dung mit § 135d zuzuordnen. 

(2) Im Bebauungsplan kann in beson-
deren Fällen festgesetzt werden, dass be-
stimmte der in ihm festgesetzten baulichen 
und sonstigen Nutzungen und Anlagen nur  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. für einen bestimmten Zeitraum zuläs-
sig oder 

 

2. bis zum Eintritt bestimmter Umstände 
zulässig oder unzulässig 

 

sind. Die Folgenutzung soll festgesetzt 
werden. 
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(2a) Für im Zusammenhang be-
baute Ortsteile (§ 34) kann zur Erhaltung o-
der Entwicklung zentraler Versorgungsbe-
reiche, auch im Interesse einer verbrau-
chernahen Versorgung der Bevölkerung 
und der Innenentwicklung der Gemeinden, 
in einem Bebauungsplan festgesetzt wer-
den, dass nur bestimmte Arten der nach § 
34 Abs. 1 und 2 zulässigen baulichen Nut-
zungen zulässig oder nicht zulässig sind o-
der nur ausnahmsweise zugelassen wer-
den können; die Festsetzungen können für 
Teile des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans unterschiedlich getroffen 
werden. Dabei ist insbesondere ein hierauf 
bezogenes städtebauliches Entwicklungs-
konzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 zu 
berücksichtigen, das Aussagen über die zu 
erhaltenden oder zu entwickelnden zentra-
len Versorgungsbereiche der Gemeinde o-
der eines Gemeindeteils enthält. In den zu 
erhaltenden oder zu entwickelnden zentra-
len Versorgungsbereichen sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für Vor-
haben, die diesen Versorgungsbereichen 
dienen, nach § 30 oder § 34 vorhanden o-
der durch einen Bebauungsplan, dessen 
Aufstellung förmlich eingeleitet ist, vorgese-
hen sein. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(2b) Für im Zusammenhang be-
baute Ortsteile (§ 34) kann in einem Be-
bauungsplan, auch für Teile des räumli-
chen Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans, festgesetzt werden, dass Vergnü-
gungsstätten oder bestimmte Arten von 
Vergnügungsstätten zulässig oder nicht zu-
lässig sind oder nur ausnahmsweise zuge-
lassen werden können, um  

(2b) u n v e r ä n d e r t  

1. eine Beeinträchtigung von Wohnnut-
zungen oder anderen schutzbedürfti-
gen Anlagen wie Kirchen, Schulen und 
Kindertagesstätten oder 

 

2. eine Beeinträchtigung der sich aus der 
vorhandenen Nutzung ergebenden 
städtebaulichen Funktion des Gebiets, 
insbesondere durch eine städtebaulich 
nachteilige Häufung von Vergnügungs-
stätten, 

 

zu verhindern.  
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(2c) Für im Zusammenhang be-
baute Ortsteile nach § 34 und für Gebiete 
nach § 30 in der Nachbarschaft von Be-
triebsbereichen nach § 3 Absatz 5a des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes kann 
zur Vermeidung oder Verringerung der Fol-
gen von Störfällen für bestimmte Nutzun-
gen, Arten von Nutzungen oder für nach 
Art, Maß oder Nutzungsintensität zu be-
stimmende Gebäude oder sonstige bauli-
che Anlagen in einem Bebauungsplan fest-
gesetzt werden, dass diese zulässig, nicht 
zulässig oder nur ausnahmsweise zulässig 
sind; die Festsetzungen können für Teile 
des räumlichen Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans unterschiedlich getroffen 
werden. 

(2c) u n v e r ä n d e r t  

(2d) Für im Zusammenhang be-
baute Ortsteile (§ 34) können in einem Be-
bauungsplan zur Wohnraumversorgung 
eine oder mehrere der folgenden Festset-
zungen getroffen werden:  

entfällt 

1. Flächen, auf denen Wohngebäude er-
richtet werden dürfen; 

 

2. Flächen, auf denen nur Gebäude er-
richtet werden dürfen, bei denen ein-
zelne oder alle Wohnungen die bauli-
chen Voraussetzungen für eine Förde-
rung mit Mitteln der sozialen Wohn-
raumförderung erfüllen, oder 

 

3. Flächen, auf denen nur Gebäude er-
richtet werden dürfen, bei denen sich 
ein Vorhabenträger hinsichtlich einzel-
ner oder aller Wohnungen dazu ver-
pflichtet, die zum Zeitpunkt der Ver-
pflichtung geltenden Förderbedingun-
gen der sozialen Wohnraumförderung, 
insbesondere die Miet- und Belegungs-
bindung, einzuhalten und die Einhal-
tung dieser Verpflichtung in geeigneter 
Weise sichergestellt wird. 

 

Ergänzend können eine oder mehrere der 
folgenden Festsetzungen getroffen werden:  

 

1. das Maß der baulichen Nutzung;  
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2. die Bauweise, die überbaubaren und 
die nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen sowie die Stellung der bauli-
chen Anlagen; 

 

3. vom Bauordnungsrecht abweichende 
Maße der Tiefe der Abstandsflächen; 

 

4. Mindestmaße für die Größe, Breite und 
Tiefe der Baugrundstücke; 

 

5. Höchstmaße für die Größe, Breite und 
Tiefe der Wohnbaugrundstücke, aus 
Gründen des sparsamen und schonen-
den Umgangs mit Grund und Boden. 

 

Die Festsetzungen nach den Sätzen 1 und 
2 können für Teile des räumlichen Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans getrof-
fen werden. Die Festsetzungen nach den 
Sätzen 1 bis 3 können für Teile des räumli-
chen Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans oder für Geschosse, Ebenen oder 
sonstige Teile baulicher Anlagen unter-
schiedlich getroffen werden. Das Verfahren 
zur Aufstellung eines Bebauungsplans 
nach diesem Absatz kann nur bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2024 förmlich ein-
geleitet werden. Der Satzungsbeschluss 
nach § 10 Absatz 1 ist bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2026 zu fassen. 

 

(3) Bei Festsetzungen nach Absatz 1 
kann auch die Höhenlage festgesetzt wer-
den. Festsetzungen nach Absatz 1 für 
übereinanderliegende Geschosse und Ebe-
nen und sonstige Teile baulicher Anlagen 
können gesondert getroffen werden; dies 
gilt auch, soweit Geschosse, Ebenen und 
sonstige Teile baulicher Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche vorgesehen sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Länder können durch Rechts-
vorschriften bestimmen, dass auf Landes-
recht beruhende Regelungen in den Be-
bauungsplan als Festsetzungen aufgenom-
men werden können und inwieweit auf 
diese Festsetzungen die Vorschriften die-
ses Gesetzbuchs Anwendung finden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Im Bebauungsplan sollen gekenn-
zeichnet werden:  

(5) u n v e r ä n d e r t  
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1. Flächen, bei deren Bebauung beson-
dere bauliche Vorkehrungen gegen äu-
ßere Einwirkungen oder bei denen be-
sondere bauliche Sicherungsmaßnah-
men gegen Naturgewalten erforderlich 
sind; 

 

2. Flächen, unter denen der Bergbau um-
geht oder die für den Abbau von Mine-
ralien bestimmt sind; 

 

3. Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet 
sind. 

 

(6) Nach anderen gesetzlichen Vor-
schriften getroffene Festsetzungen, ge-
meindliche Regelungen zum Anschluss- 
und Benutzungszwang sowie Denkmäler 
nach Landesrecht sollen in den Bebau-
ungsplan nachrichtlich übernommen wer-
den, soweit sie zu seinem Verständnis oder 
für die städtebauliche Beurteilung von Bau-
gesuchen notwendig oder zweckmäßig 
sind. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(6a) Festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikoge-
biete außerhalb von Überschwemmungs-
gebieten im Sinne des § 78b Absatz 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes sowie Hochwas-
serentstehungsgebiete im Sinne des § 78d 
Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
sollen nachrichtlich übernommen werden. 
Noch nicht festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 3 
des Wasserhaushaltsgesetzes sowie als 
Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 1 
Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes be-
stimmte Gebiete sollen im Bebauungsplan 
vermerkt werden. 

(6a) u n v e r ä n d e r t  

(7) Der Bebauungsplan setzt die 
Grenzen seines räumlichen Geltungsbe-
reichs fest. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Dem Bebauungsplan ist eine Be-
gründung mit den Angaben nach § 2a bei-
zufügen. 

entfällt 
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§ 9a § 9a 

Verordnungsermächtigung Verordnungsermächtigungen 

(1) Das Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen wird 
ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesra-
tes durch Rechtsverordnung Vorschriften 
zu erlassen über  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Darstellungen und Festsetzungen in 
den Bauleitplänen über  

 

a) die Art der baulichen Nutzung,  

b) das Maß der baulichen Nutzung 
und seine Berechnung, 

 

c) die Bauweise sowie die überbau-
baren und die nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen; 

 

2. die in den Baugebieten zulässigen 
baulichen und sonstigen Anlagen; 

 

3. die Zulässigkeit der Festsetzung nach 
Maßgabe des § 9 Absatz 3 über ver-
schiedenartige Baugebiete oder ver-
schiedenartige in den Baugebieten zu-
lässige bauliche und sonstige Anlagen; 

 

4. die Ausarbeitung der Bauleitpläne ein-
schließlich der dazugehörigen Unterla-
gen sowie über die Darstellung des 
Planinhalts, insbesondere über die da-
bei zu verwendenden Planzeichen und 
ihre Bedeutung. 
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(2) Das Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
mit Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung Vorgaben zu erlassen 
zur Berücksichtigung von artenschutzrecht-
lichen Belangen im Rahmen der Umwelt-
prüfung bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen. Sofern dabei auch Fragen der Wind-
energie an Land berührt sind, sind die Vor-
gaben auch im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz zu erlassen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 10 § 10 

Beschluss, Genehmigung und Inkrafttre-
ten des Bebauungsplans 

Beschluss und Genehmigung des Be-
bauungsplans 

(1) Die Gemeinde beschließt den Be-
bauungsplan als Satzung. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bebauungspläne nach § 8 Absatz 
2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 be-
dürfen der Genehmigung der höheren Ver-
waltungsbehörde. § 6 Absatz 2 und 4 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Erteilung der Genehmigung o-
der, soweit eine Genehmigung nicht erfor-
derlich ist, der Beschluss des Bebauungs-
plans durch die Gemeinde ist ortsüblich be-
kannt zu machen. Der Bebauungsplan ist 
mit der Begründung und der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10a Absatz 1 zu 
jedermanns Einsicht bereitzuhalten; über 
den Inhalt ist auf Verlangen Auskunft zu 
geben. In der Bekanntmachung ist darauf 
hinzuweisen, wo der Bebauungsplan ein-
gesehen werden kann. Mit der Bekanntma-
chung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Die 
Bekanntmachung tritt an die Stelle der 
sonst für Satzungen vorgeschriebenen Ver-
öffentlichung. 

entfällt 
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§ 10a § 10a 

Zusammenfassende Erklärung zum Be-
bauungsplan; Einstellen in das Internet 

Inkrafttreten des Bebauungsplans; zu-
sammenfassende Erklärung 

(1) Dem in Kraft getretenen Bebau-
ungsplan ist eine zusammenfassende Er-
klärung beizufügen über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung in dem Bebauungsplan berücksichtigt 
wurden, und über die Gründe, aus denen 
der Plan nach Abwägung mit den geprüf-
ten, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

(1) Der Bebauungsplan wird zusam-
men mit der Begründung im Standard 
XPlanung im Internet veröffentlicht und 
über ein zentrales Internetportal des 
Landes zugänglich gemacht. Die Inter-
netadresse, unter der der Bebauungsplan 
eingesehen werden kann, ist ortsüblich 
bekannt zu machen. Mit der Bekanntma-
chung nach Satz 2 tritt der Bebauungs-
plan in Kraft. 

(2) Der in Kraft getretene Bebauungs-
plan mit der Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung soll ergänzend 
auch in das Internet eingestellt und über 
ein zentrales Internetportal des Landes zu-
gänglich gemacht werden. 

(2) Dem in Kraft getretenen Bebau-
ungsplan ist eine zusammenfassende Er-
klärung beizufügen über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung in dem Bebauungs-
plan berücksichtigt wurden, und über die 
Gründe, aus denen der Plan nach Abwä-
gung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungs-
möglichkeiten gewählt wurde. 

§ 11 § 11 

Städtebaulicher Vertrag Städtebaulicher Vertrag 

(1) Die Gemeinde kann städtebauli-
che Verträge schließen. Gegenstände ei-
nes städtebaulichen Vertrags können ins-
besondere sein:  

(1) Die Gemeinde kann städtebauli-
che Verträge schließen. Gegenstände ei-
nes städtebaulichen Vertrags können ins-
besondere sein:  
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1. die Vorbereitung oder Durchführung 
städtebaulicher Maßnahmen durch den 
Vertragspartner auf eigene Kosten; 
dazu gehören auch die Neuordnung 
der Grundstücksverhältnisse, die Bo-
densanierung und sonstige vorberei-
tende Maßnahmen, die Erschließung 
durch nach Bundes- oder nach Lan-
desrecht beitragsfähige sowie nicht 
beitragsfähige Erschließungsanlagen, 
die Ausarbeitung der städtebaulichen 
Planungen sowie erforderlichenfalls 
des Umweltberichts; die Verantwortung 
der Gemeinde für das gesetzlich vor-
gesehene Planaufstellungsverfahren 
bleibt unberührt; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Förderung und Sicherung der mit 
der Bauleitplanung verfolgten Ziele, 
insbesondere die Grundstücksnutzung, 
auch hinsichtlich einer Befristung oder 
einer Bedingung, die Durchführung des 
Ausgleichs im Sinne des § 1a Absatz 
3, die Berücksichtigung baukultureller 
Belange, die Deckung des Wohnbe-
darfs von Bevölkerungsgruppen mit 
besonderen Wohnraumversorgungs-
problemen sowie der Erwerb ange-
messenen Wohnraums durch einkom-
mensschwächere und weniger begü-
terte Personen der örtlichen Bevölke-
rung; 

2. die Förderung und Sicherung der mit 
der Bauleitplanung verfolgten Ziele, 
insbesondere die Grundstücksnutzung, 
auch hinsichtlich einer Befristung oder 
einer Bedingung, die Durchführung des 
Ausgleichs und die Zahlung eines Er-
satzgeldes im Sinne des § 1a Absatz 
3, die Berücksichtigung baukultureller 
Belange, die Deckung des Wohnbe-
darfs von Bevölkerungsgruppen mit 
besonderen Wohnraumversorgungs-
problemen sowie der Erwerb ange-
messenen Wohnraums durch einkom-
mensschwächere und weniger begü-
terte Personen der örtlichen Bevölke-
rung; 

3. die Übernahme von Kosten oder sons-
tigen Aufwendungen, die der Ge-
meinde für städtebauliche Maßnahmen 
entstehen oder entstanden sind und 
die Voraussetzung oder Folge des ge-
planten Vorhabens sind; dazu gehört 
auch die Bereitstellung von Grundstü-
cken; 

3. u n v e r ä n d e r t  

 4. entsprechend den mit den städte-
baulichen Planungen und Maßnah-
men verfolgten Zielen und Zwecken 
in Bezug auf die Klimaanpassung 

 a) die Anforderungen an das Vor-
haben, 
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 b) die Vorbereitung und Durchfüh-
rung städtebaulicher Maßnah-
men durch den Vertragspartner 
auf eigene Kosten, 

 c) die Übernahme von Kosten oder 
sonstigen Aufwendungen, die 
der Gemeinde für städtebauli-
che Maßnahmen der Klimaan-
passung entstehen oder ent-
standen sind und die Vorausset-
zung oder Folge des geplanten 
Vorhabens sind; dazu gehört 
auch die Bereitstellung von 
Grundstücken; 

4. entsprechend den mit den städtebauli-
chen Planungen und Maßnahmen ver-
folgten Zielen und Zwecken die Errich-
tung und Nutzung von Anlagen und 
Einrichtungen zur dezentralen und 
zentralen Erzeugung, Verteilung, Nut-
zung oder Speicherung von Strom, 
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung; 

5. u n v e r ä n d e r t  

5. entsprechend den mit den städtebauli-
chen Planungen und Maßnahmen ver-
folgten Zielen und Zwecken die Anfor-
derungen an die energetische Qualität 
von Gebäuden. 

6. u n v e r ä n d e r t  

Die Gemeinde kann städtebauliche Ver-
träge auch mit einer juristischen Person ab-
schließen, an der sie beteiligt ist. 

Die Gemeinde kann städtebauliche Ver-
träge auch mit einer juristischen Person ab-
schließen, an der sie beteiligt ist. 

(2) Die vereinbarten Leistungen müs-
sen den gesamten Umständen nach ange-
messen sein. Die Vereinbarung einer vom 
Vertragspartner zu erbringenden Leistung 
ist unzulässig, wenn er auch ohne sie ei-
nen Anspruch auf die Gegenleistung hätte. 
Trägt oder übernimmt der Vertragspartner 
Kosten oder sonstige Aufwendungen, ist 
unbeschadet des Satzes 1 eine Eigenbetei-
ligung der Gemeinde nicht erforderlich. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ein städtebaulicher Vertrag bedarf 
der Schriftform, soweit nicht durch Rechts-
vorschriften eine andere Form vorgeschrie-
ben ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Zulässigkeit anderer städte-
baulicher Verträge bleibt unberührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 12 § 12 

Vorhaben- und Erschließungsplan Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

(1) Die Gemeinde kann durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan die 
Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, 
wenn der Vorhabenträger auf der Grund-
lage eines mit der Gemeinde abgestimm-
ten Plans zur Durchführung der Vorhaben 
und der Erschließungsmaßnahmen (Vorha-
ben- und Erschließungsplan) bereit und in 
der Lage ist und sich zur Durchführung in-
nerhalb einer bestimmten Frist und zur Tra-
gung der Planungs- und Erschließungskos-
ten ganz oder teilweise vor dem Beschluss 
nach § 10 Absatz 1 verpflichtet (Durchfüh-
rungsvertrag). Die Begründung des Plan-
entwurfs hat die nach § 2a erforderlichen 
Angaben zu enthalten. Für die grenzüber-
schreitende Beteiligung ist eine Überset-
zung der Angaben vorzulegen, soweit dies 
nach den Vorschriften des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung notwen-
dig ist. Für den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan nach Satz 1 gelten ergänzend 
die Absätze 2 bis 6. 

(1) Die Gemeinde kann durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan die 
Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, 
wenn der Vorhabenträger auf der Grund-
lage eines mit der Gemeinde abgestimm-
ten Plans zur Durchführung der Vorhaben 
und der Erschließungsmaßnahmen (Vorha-
ben- und Erschließungsplan) bereit und in 
der Lage ist und sich zur Durchführung in-
nerhalb einer bestimmten Frist und zur Tra-
gung der Planungs- und Erschließungskos-
ten ganz oder teilweise vor dem Beschluss 
nach § 10 Absatz 1 verpflichtet (Durchfüh-
rungsvertrag). Für die grenzüberschrei-
tende Beteiligung ist eine Übersetzung der 
Angaben vorzulegen, soweit dies nach den 
Vorschriften des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung notwendig ist.  

(2) Die Gemeinde hat auf Antrag des 
Vorhabenträgers über die Einleitung des 
Bebauungsplanverfahrens nach pflichtge-
mäßem Ermessen zu entscheiden. Auf An-
trag des Vorhabenträgers oder sofern die 
Gemeinde es nach Einleitung des Bebau-
ungsplanverfahrens für erforderlich hält, in-
formiert die Gemeinde diesen über den vo-
raussichtlich erforderlichen Untersuchungs-
rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Ab-
satz 4 unter Beteiligung der Behörden nach 
§ 4 Absatz 1. 

(2) Die Gemeinde hat auf Antrag des 
Vorhabenträgers über die Einleitung des 
Bebauungsplanverfahrens nach pflichtge-
mäßem Ermessen zu entscheiden. Auf An-
trag des Vorhabenträgers oder sofern die 
Gemeinde es nach Einleitung des Bebau-
ungsplanverfahrens für erforderlich hält, in-
formiert die Gemeinde diesen über den vo-
raussichtlich erforderlichen Untersuchungs-
rahmen der Umweltprüfung nach § 2a Ab-
satz 2 und 3 unter Beteiligung der Behör-
den nach § 4 Absatz 1. 
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(3) Der Vorhaben- und Erschließungs-
plan wird Bestandteil des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans. Im Bereich des Vor-
haben- und Erschließungsplans ist die Ge-
meinde bei der Bestimmung der Zulässig-
keit der Vorhaben nicht an die Festsetzun-
gen nach § 9 und nach der auf Grund von 
§ 9a erlassenen Verordnung gebunden; die 
§§ 14 bis 18, 22 bis 28, 39 bis 79, 127 bis 
135c sind nicht anzuwenden. Soweit der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan auch 
im Bereich des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans Festsetzungen nach § 9 für öf-
fentliche Zwecke trifft, kann gemäß § 85 
Absatz 1 Nummer 1 enteignet werden. 

(3) Der Vorhaben- und Erschließungs-
plan wird als Anlage Bestandteil des 
Durchführungsvertrages. Im Bereich des 
Vorhaben- und Erschließungsplans ist die 
Gemeinde bei der Bestimmung der Zuläs-
sigkeit der Vorhaben nicht an die Festset-
zungen nach § 9 und nach der auf Grund 
von § 9a erlassenen Verordnung gebun-
den; die §§ 14 bis 18, 22 bis 28b, 39 bis 
79, 127 bis 135c sind nicht anzuwenden. 
Soweit der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan auch im Bereich des Vorhaben- und 
Erschließungsplans Festsetzungen nach § 
9 für öffentliche Zwecke trifft, kann gemäß 
§ 85 Absatz 1 Nummer 1 enteignet werden. 

(3a) Wird in einem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan für den Bereich 
des Vorhaben- und Erschließungsplans 
durch Festsetzung eines Baugebiets auf 
Grund der Baunutzungsverordnung oder 
auf sonstige Weise eine bauliche oder 
sonstige Nutzung allgemein festgesetzt, ist 
unter entsprechender Anwendung des § 9 
Absatz 2 festzusetzen, dass im Rahmen 
der festgesetzten Nutzungen nur solche 
Vorhaben zulässig sind, zu deren Durch-
führung sich der Vorhabenträger im Durch-
führungsvertrag verpflichtet. Änderungen 
des Durchführungsvertrags oder der Ab-
schluss eines neuen Durchführungsver-
trags sind zulässig. 

(3a) Wird in einem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan für den Bereich 
des Vorhaben- und Erschließungsplans 
durch Festsetzung eines Baugebiets auf 
Grund der Baunutzungsverordnung oder 
auf sonstige Weise eine bauliche oder 
sonstige Nutzung allgemein festgesetzt, ist 
unter entsprechender Anwendung des § 9 
Absatz 2 festzusetzen, dass im Rahmen 
der Festsetzungen über die Art und das 
Maß der baulichen Nutzung sowie die 
überbaubare Grundstücksfläche nur sol-
che Vorhaben zulässig sind, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet. Ände-
rungen des Durchführungsvertrags oder 
der Abschluss eines neuen Durchführungs-
vertrags sind zulässig. 

(4) Einzelne Flächen außerhalb des 
Bereichs des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans können in den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan einbezogen werden. 

(4) Flächen außerhalb des Bereichs 
des Vorhaben- und Erschließungsplans 
können in den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan einbezogen werden. 

(5) Ein Wechsel des Vorhabenträgers 
bedarf der Zustimmung der Gemeinde. Die 
Zustimmung darf nur dann verweigert wer-
den, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass die Durchführung des Vorha-
ben- und Erschließungsplans innerhalb der 
Frist nach Absatz 1 gefährdet ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Wird der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan nicht innerhalb der Frist nach 
Absatz 1 durchgeführt, soll die Gemeinde 
den Bebauungsplan aufheben. Aus der 
Aufhebung können Ansprüche des Vorha-
benträgers gegen die Gemeinde nicht gel-
tend gemacht werden. Bei der Aufhebung 
kann das vereinfachte Verfahren nach § 13 
angewendet werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Soll in bisherigen Erholungsson-
dergebieten nach § 10 der Baunutzungs-
verordnung auch Wohnnutzung zugelassen 
werden, kann die Gemeinde nach Maß-
gabe der Absätze 1 bis 6 einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan aufstellen, der 
insbesondere die Zulässigkeit von bauli-
chen Anlagen zu Wohnzwecken in diesen 
Gebieten regelt. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 13 § 13 

Vereinfachtes Verfahren Vereinfachtes Verfahren 

(1) Werden durch die Änderung oder 
Ergänzung eines Bauleitplans die Grund-
züge der Planung nicht berührt oder wird 
durch die Aufstellung eines Bebauungs-
plans in einem Gebiet nach § 34 der sich 
aus der vorhandenen Eigenart der näheren 
Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaß-
stab nicht wesentlich verändert oder enthält 
er lediglich Festsetzungen nach § 9 Absatz 
2a oder Absatz 2b, kann die Gemeinde das 
vereinfachte Verfahren anwenden, wenn  

(1) Werden durch die Änderung oder 
Ergänzung eines Bauleitplans die Grund-
züge der Planung nicht berührt oder dient 
die Änderung allein der Umstellung auf 
die jeweils geltende Fassung der 
Baunutzungsverordnung oder wird durch 
die Aufstellung eines Bebauungsplans in 
einem Gebiet nach § 34 der sich aus der 
vorhandenen Eigenart der näheren Umge-
bung ergebende Zulässigkeitsmaßstab 
nicht wesentlich verändert oder enthält er 
lediglich Festsetzungen nach § 9 Absatz 2a 
oder Absatz 2b, kann die Gemeinde das 
vereinfachte Verfahren anwenden, wenn  

1. die Zulässigkeit von Vorhaben, die ei-
ner Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach An-
lage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Lan-
desrecht unterliegen, nicht vorbereitet 
oder begründet wird, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. keine Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der in § 1 Absatz 6 Num-
mer 7 Buchstabe b genannten Schutz-
güter bestehen und 

2. keine Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der Erhaltungsziele und 
des Schutzzwecks von Natura 2000-
Gebieten im Sinne von § 7 Absatz 1 
Nummer 8 des Bundesnaturschutz-
gesetzes bestehen und 

3. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswir-
kungen von schweren Unfällen nach § 
50 Satz 1 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zu beachten sind. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(2) Im vereinfachten Verfahren kann  (2) Im vereinfachten Verfahren kann  

1. von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 
Absatz 1 abgesehen werden, 

1. von der frühzeitigen Beteiligung der 
berührten Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Absatz 1 
abgesehen werden, 

2. der betroffenen Öffentlichkeit Gelegen-
heit zur Stellungnahme innerhalb an-
gemessener Frist gegeben oder wahl-
weise die Veröffentlichung im Internet 
nach § 3 Absatz 2 durchgeführt wer-
den, 

2. abweichend von § 3 Absatz 1 Satz 2 
nur der betroffenen Öffentlichkeit Ge-
legenheit zur Stellungnahme innerhalb 
angemessener Frist gegeben werden, 

3. den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange Gelegen-
heit zur Stellungnahme innerhalb an-
gemessener Frist gegeben oder wahl-
weise die Beteiligung nach § 4 Absatz 
2 durchgeführt werden. 

3. die Stellungnahmefrist für die Betei-
ligung der  berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Absatz 2 angemessen ver-
kürzt werden. 

Wird nach Satz 1 Nummer 2 die betroffene 
Öffentlichkeit beteiligt, gilt die Hinweis-
pflicht des § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter 
Halbsatz entsprechend. 

Wird nach Satz 1 Nummer 2 die betroffene 
Öffentlichkeit beteiligt, ist hierauf in der 
Bekanntmachung nach des § 3 Absatz 1 
Satz 4 hinzuweisen. 

(3) Im vereinfachten Verfahren wird 
von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4, 
von dem Umweltbericht nach § 2a, von der 
Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 4, welche 
Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 6a Absatz 1 und 
§ 10a Absatz 1 abgesehen; § 4c ist nicht 
anzuwenden. Bei der Beteiligung nach Ab-
satz 2 Nummer 2 ist darauf hinzuweisen, 
dass von einer Umweltprüfung abgesehen 
wird. 

(3) Im vereinfachten Verfahren wird 
von dem Umweltbericht und der Umwelt-
prüfung nach § 2a Absatz 1 Nummer 2, 
Absatz 2 und 3, von der Angabe nach § 3 
Absatz 1 Satz 4, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 6a Absatz 2 und § 10a Absatz 2 ab-
gesehen; § 4c ist nicht anzuwenden. Bei 
der Beteiligung nach Absatz 2 Nummer 2 
ist darauf hinzuweisen, dass von einer Um-
weltprüfung abgesehen wird. 
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§ 13a § 13a 

Bebauungspläne der Innenentwicklung Bebauungspläne der Innenentwicklung 

(1) Ein Bebauungsplan für die Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, die 
Nachverdichtung oder andere Maßnahmen 
der Innenentwicklung (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) kann im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt werden. Der Bebau-
ungsplan darf im beschleunigten Verfahren 
nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine 
zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 
Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder 
eine Größe der Grundfläche festgesetzt 
wird von insgesamt  

(1) Ein Bebauungsplan für die Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, die 
Nachverdichtung oder andere Maßnahmen 
der Innenentwicklung (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) kann im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt werden. Der Bebau-
ungsplan darf im beschleunigten Verfahren 
nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine 
zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 
Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder 
eine Größe der Grundfläche festgesetzt 
wird von insgesamt  

1. weniger als 20 000 Quadratmetern, 
wobei die Grundflächen mehrerer Be-
bauungspläne, die in einem engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang aufgestellt werden, 
mitzurechnen sind, oder 

1. weniger als 30 000 Quadratmetern, 
wobei die Grundflächen mehrerer Be-
bauungspläne, die in einem engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang aufgestellt werden, 
mitzurechnen sind, oder 

2. 20 000 Quadratmetern bis weniger als 
70 000 Quadratmetern, wenn auf 
Grund einer überschlägigen Prüfung 
unter Berücksichtigung der in Anlage 2 
dieses Gesetzes genannten Kriterien 
die Einschätzung erlangt wird, dass 
der Bebauungsplan voraussichtlich 
keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4 
in der Abwägung zu berücksichtigen 
wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die 
Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange, deren Aufgabenberei-
che durch die Planung berührt werden 
können, sind an der Vorprüfung des 
Einzelfalls zu beteiligen. 

2. 30 000 Quadratmetern bis weniger als 
100 000 Quadratmetern, wenn auf 
Grund einer überschlägigen Prüfung 
unter Berücksichtigung der in Anlage 3 
dieses Gesetzes genannten Kriterien 
die Einschätzung erlangt wird, dass 
der Bebauungsplan voraussichtlich 
keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen hat, die nach § 2a Absatz 2 Satz 3 
in der Abwägung zu berücksichtigen 
wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die 
Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange, deren Aufgabenberei-
che durch die Planung berührt werden 
können, sind an der Vorprüfung des 
Einzelfalls zu beteiligen. 
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Wird in einem Bebauungsplan weder eine 
zulässige Grundfläche noch eine Größe 
der Grundfläche festgesetzt, ist bei Anwen-
dung des Satzes 2 die Fläche maßgeblich, 
die bei Durchführung des Bebauungsplans 
voraussichtlich versiegelt wird. Das be-
schleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, 
wenn durch den Bebauungsplan die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben begründet wird, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen. 
Das beschleunigte Verfahren ist auch aus-
geschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Num-
mer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter 
oder dafür bestehen, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zu beachten sind. 

Wird in einem Bebauungsplan weder eine 
zulässige Grundfläche noch eine Größe 
der Grundfläche festgesetzt, ist bei Anwen-
dung des Satzes 2 die Fläche maßgeblich, 
die bei Durchführung des Bebauungsplans 
voraussichtlich versiegelt wird. Das be-
schleunigte Verfahren ist für Bebauungs-
pläne nach § 2a Absatz 3 Nummer 1 und 
2 ausgeschlossen. Das beschleunigte Ver-
fahren ist auch ausgeschlossen, wenn An-
haltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
Erhaltungsziele und des Schutzzwecks 
von Natura 2000-Gebieten im Sinne von 
§ 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesna-
turschutzgesetzes oder dafür bestehen, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu 
beachten sind. 

(2) Im beschleunigten Verfahren  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. gelten die Vorschriften des vereinfach-
ten Verfahrens nach § 13 Absatz 2 und 
3 Satz 1 entsprechend; 

 

2. kann ein Bebauungsplan, der von Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans 
abweicht, auch aufgestellt werden, be-
vor der Flächennutzungsplan geändert 
oder ergänzt ist; die geordnete städte-
bauliche Entwicklung des Gemeinde-
gebiets darf nicht beeinträchtigt wer-
den; der Flächennutzungsplan ist im 
Wege der Berichtigung anzupassen; 

 

3. soll einem Bedarf an Investitionen zur 
Erhaltung, Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen, zur Versorgung der 
Bevölkerung mit Wohnraum oder zur 
Verwirklichung von Infrastrukturvorha-
ben in der Abwägung in angemessener 
Weise Rechnung getragen werden; 

 

4. gelten in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 Nummer 1 Eingriffe, die auf 
Grund der Aufstellung des Bebauungs-
plans zu erwarten sind, als im Sinne 
des § 1a Absatz 3 Satz 6 vor der pla-
nerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig. 
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(3) Bei Aufstellung eines Bebauungs-
plans im beschleunigten Verfahren ist orts-
üblich bekannt zu machen,  

(3) Bei Aufstellung eines Bebauungs-
plans im beschleunigten Verfahren ist orts-
üblich bekannt zu machen, dass der Be-
bauungsplan im beschleunigten Verfah-
ren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2a Absatz 2 und 3 aufge-
stellt werden soll; in den Fällen des Ab-
satzes 1 Satz 2 Nummer 2 einschließlich 
der hierfür wesentlichen Gründe. Die 
Bekanntmachung nach Satz 1 kann mit 
der ortsüblichen Bekanntmachung nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 2 verbunden werden. 
In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 
Nummer 2 erfolgt die Bekanntmachung 
nach Satz 1 nach Abschluss der Vorprü-
fung des Einzelfalls.  

1. dass der Bebauungsplan im beschleu-
nigten Verfahren ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 
4 aufgestellt werden soll, in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 ein-
schließlich der hierfür wesentlichen 
Gründe, und 

entfällt 

2. wo sich die Öffentlichkeit über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung unterrichten kann und dass sich 
die Öffentlichkeit innerhalb einer be-
stimmten Frist zur Planung äußern 
kann, sofern keine frühzeitige Unter-
richtung und Erörterung im Sinne des § 
3 Absatz 1 stattfindet. 

entfällt 

Die Bekanntmachung nach Satz 1 kann mit 
der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 2 
Absatz 1 Satz 2 verbunden werden. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 
erfolgt die Bekanntmachung nach Satz 1 
nach Abschluss der Vorprüfung des Einzel-
falls. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten ent-
sprechend für die Änderung, Ergänzung 
und Aufhebung eines Bebauungsplans. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 16 § 16 

Beschluss über die Veränderungssperre Beschluss über die Veränderungssperre 

(1) Die Veränderungssperre wird von 
der Gemeinde als Satzung beschlossen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Gemeinde hat die Verände-
rungssperre ortsüblich bekannt zu machen. 
Sie kann auch ortsüblich bekannt machen, 
dass eine Veränderungssperre beschlos-
sen worden ist; § 10 Absatz 3 Satz 2 bis 5 
ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Gemeinde hat die Verände-
rungssperre im Internet zu veröffentli-
chen; § 10a Absatz 1 Satz 2 ist entspre-
chend anzuwenden. 

§ 18 § 18 

Entschädigung bei Veränderungssperre Entschädigung bei Veränderungssperre 

(1) Dauert die Veränderungssperre 
länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ih-
res Beginns oder der ersten Zurückstellung 
eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hin-
aus, ist den Betroffenen für dadurch ent-
standene Vermögensnachteile eine ange-
messene Entschädigung in Geld zu leisten. 
Die Vorschriften über die Entschädigung im 
Zweiten Abschnitt des Fünften Teils sowie 
§ 121 gelten entsprechend; dabei ist der 
Grundstückswert zugrunde zu legen, der 
nach den Vorschriften des Zweiten Ab-
schnitts des Dritten Teils zu entschädigen 
wäre. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Zur Entschädigung ist die Ge-
meinde verpflichtet. Der Entschädigungs-
berechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Ent-
schädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Kommt eine Ei-
nigung über die Entschädigung nicht zu-
stande, entscheidet die höhere Verwal-
tungsbehörde. Für den Bescheid über die 
Festsetzung der Entschädigung gilt § 122 
entsprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Auf das Erlöschen des Entschädi-
gungsanspruchs findet § 44 Absatz 4 mit 
der Maßgabe Anwendung, dass bei einer 
Veränderungssperre, die die Sicherung ei-
ner Festsetzung nach § 40 Absatz 1 oder § 
41 Absatz 1 zum Gegenstand hat, die Erlö-
schensfrist frühestens ab Rechtsverbind-
lichkeit des Bebauungsplans beginnt. In 
der Bekanntmachung nach § 16 Absatz 2 
ist auf die Vorschriften des Absatzes 2 Satz 
2 und 3 hinzuweisen. 

(3) Auf das Erlöschen des Entschädi-
gungsanspruchs findet § 44 Absatz 4 mit 
der Maßgabe Anwendung, dass bei einer 
Veränderungssperre, die die Sicherung ei-
ner Festsetzung nach § 40 Absatz 1 oder § 
41 Absatz 1 zum Gegenstand hat, die Erlö-
schensfrist frühestens ab Rechtsverbind-
lichkeit des Bebauungsplans beginnt. Bei 
der Veröffentlichung nach § 16 Absatz 2 
ist auf die Vorschriften des Absatzes 2 Satz 
2 und 3 hinzuweisen. 

§ 22 § 22 

Sicherung von Gebieten mit Fremden-
verkehrsfunktionen 

Sicherung von Gebieten mit Fremden-
verkehrsfunktionen 

(1) Die Gemeinden, die oder deren 
Teile überwiegend durch den Fremdenver-
kehr geprägt sind, können in einem Bebau-
ungsplan oder durch eine sonstige Satzung 
bestimmen, dass zur Sicherung der Zweck-
bestimmung von Gebieten mit Fremdenver-
kehrsfunktionen Folgendes der Genehmi-
gung unterliegt:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die Begründung oder Teilung von 
Wohnungseigentum oder Teileigentum 
nach § 1 des Wohnungseigentumsge-
setzes, 

 

2. die Begründung der in den §§ 30 und 
31 des Wohnungseigentumsgesetzes 
bezeichneten Rechte, 

 

3. die Begründung von Bruchteilseigen-
tum nach § 1008 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs an Grundstücken mit Wohn-
gebäuden oder Beherbergungsbetrie-
ben, wenn zugleich nach § 1010 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
im Grundbuch als Belastung eingetra-
gen werden soll, dass Räume einem o-
der mehreren Miteigentümern zur aus-
schließlichen Benutzung zugewiesen 
sind und die Aufhebung der Gemein-
schaft ausgeschlossen ist, 
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4. bei bestehendem Bruchteilseigentum 
nach § 1008 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs an Grundstücken mit Wohnge-
bäuden oder Beherbergungsbetrieben 
eine im Grundbuch als Belastung ein-
zutragende Regelung nach § 1010 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
wonach Räume einem oder mehreren 
Miteigentümern zur ausschließlichen 
Benutzung zugewiesen sind und die 
Aufhebung der Gemeinschaft ausge-
schlossen ist, 

 

5. die Nutzung von Räumen in Wohnge-
bäuden oder Beherbergungsbetrieben 
als Nebenwohnung, wenn die Räume 
insgesamt an mehr als der Hälfte der 
Tage eines Jahres unbewohnt sind. 

 

Voraussetzung für die Bestimmung ist, 
dass durch die Begründung oder Teilung 
der Rechte, durch die Regelung nach § 
1010 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder 
durch die Nutzung als Nebenwohnung die 
vorhandene oder vorgesehene Zweckbe-
stimmung des Gebiets für den Fremden-
verkehr und dadurch die geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt werden 
kann. Die Zweckbestimmung eines Gebiets 
für den Fremdenverkehr ist insbesondere 
anzunehmen bei Kurgebieten, Gebieten für 
die Fremdenbeherbergung, Wochenend- 
und Ferienhausgebieten, die im Bebau-
ungsplan festgesetzt sind, und bei im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteilen, deren 
Eigenart solchen Gebieten entspricht, so-
wie bei sonstigen Gebieten mit Fremden-
verkehrsfunktionen, die durch Beherber-
gungsbetriebe und Wohngebäude mit 
Fremdenbeherbergung geprägt sind. 
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(2) Die Gemeinde hat die Satzung 
ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann 
die Bekanntmachung auch in entsprechen-
der Anwendung des § 10 Absatz 3 Satz 2 
bis 5 vornehmen. Für Bestimmungen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 teilt die 
Gemeinde dem Grundbuchamt den Be-
schluss über die Satzung, das Datum ihres 
Inkrafttretens sowie die genaue Bezeich-
nung der betroffenen Grundstücke vor ihrer 
Bekanntmachung rechtzeitig mit. Von der 
genauen Bezeichnung der betroffenen 
Grundstücke kann in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 abgesehen 
werden, wenn die gesamte Gemarkung be-
troffen ist und die Gemeinde dies dem 
Grundbuchamt mitteilt. 

(2) Die Gemeinde hat die Satzung im 
Internet zu veröffentlichen; § 10a Absatz 
1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 
Für Bestimmungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 4 teilt die Gemeinde dem 
Grundbuchamt den Beschluss über die 
Satzung, das Datum ihres Inkrafttretens so-
wie die genaue Bezeichnung der betroffe-
nen Grundstücke vor ihrer Bekanntma-
chung rechtzeitig mit. Von der genauen Be-
zeichnung der betroffenen Grundstücke 
kann in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1 und 2 abgesehen werden, wenn 
die gesamte Gemarkung betroffen ist und 
die Gemeinde dies dem Grundbuchamt 
mitteilt. 

(3) (weggefallen) (3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Genehmigung darf nur versagt 
werden, wenn durch die Begründung oder 
Teilung der Rechte, durch die Regelung 
nach § 1010 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs oder durch die Nutzung als Neben-
wohnung die Zweckbestimmung des Ge-
biets für den Fremdenverkehr und dadurch 
die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung beeinträchtigt wird. Die Genehmigung 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 ist 
zu erteilen, wenn sie erforderlich ist, damit 
Ansprüche Dritter erfüllt werden können, zu 
deren Sicherung vor dem Wirksamwerden 
des Genehmigungsvorbehalts eine Vor-
merkung im Grundbuch eingetragen oder 
der Antrag auf Eintragung einer Vormer-
kung beim Grundbuchamt eingegangen ist; 
die Genehmigung kann auch von dem Drit-
ten beantragt werden. Die Genehmigung 
kann erteilt werden, um wirtschaftliche 
Nachteile zu vermeiden, die für den Eigen-
tümer eine besondere Härte bedeuten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Über die Genehmigung entschei-
det die Baugenehmigungsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde. Über die 
Genehmigung ist innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrags bei der Bauge-
nehmigungsbehörde zu entscheiden. Kann 
die Prüfung des Antrags in dieser Zeit nicht 
abgeschlossen werden, ist die Frist vor ih-
rem Ablauf in einem dem Antragsteller mit-
zuteilenden Zwischenbescheid um den 
Zeitraum zu verlängern, der notwendig ist, 
um die Prüfung abschließen zu können; 
höchstens jedoch um drei Monate. Die Ge-
nehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht in-
nerhalb der Frist versagt wird. Darüber hat 
die Baugenehmigungsbehörde auf Antrag 
eines Beteiligten ein Zeugnis auszustellen. 
Das Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es 
nicht binnen zwei Monaten nach Eingang 
des Ersuchens der Genehmigungsbehörde 
verweigert wird; dem Ersuchen gegenüber 
der Gemeinde steht die Einreichung des 
Antrags bei der Gemeinde gleich, wenn sie 
nach Landesrecht vorgeschrieben ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Bei einem Grundstück, das im 
Geltungsbereich einer Satzung nach Ab-
satz 1 liegt, darf das Grundbuchamt die 
von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 er-
fassten Eintragungen in das Grundbuch 
nur vornehmen, wenn der Genehmigungs-
bescheid oder ein Zeugnis gemäß Absatz 5 
Satz 5 vorgelegt wird oder wenn die Frei-
stellungserklärung der Gemeinde gemäß 
Absatz 8 beim Grundbuchamt eingegangen 
ist. Ist dennoch eine Eintragung in das 
Grundbuch vorgenommen worden, kann 
die Baugenehmigungsbehörde, falls die 
Genehmigung erforderlich war, das Grund-
buchamt um die Eintragung eines Wider-
spruchs ersuchen; § 53 Absatz 1 der 
Grundbuchordnung bleibt unberührt. Der 
Widerspruch ist zu löschen, wenn die Bau-
genehmigungsbehörde darum ersucht oder 
die Genehmigung erteilt ist. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Wird die Genehmigung versagt, 
kann der Eigentümer von der Gemeinde 
unter den Voraussetzungen des § 40 Ab-
satz 2 die Übernahme des Grundstücks 
verlangen. § 43 Absatz 1, 4 und 5 sowie § 
44 Absatz 3 und 4 sind entsprechend anzu-
wenden. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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(8) Die Gemeinde hat den Genehmi-
gungsvorbehalt aufzuheben oder im Einzel-
fall einzelne Grundstücke durch Erklärung 
gegenüber dem Eigentümer vom Genehmi-
gungsvorbehalt freizustellen, wenn die Vo-
raussetzungen für den Genehmigungsvor-
behalt entfallen sind. Die Gemeinde teilt 
dem Grundbuchamt die Aufhebung des 
Genehmigungsvorbehalts sowie die ge-
naue Bezeichnung der hiervon betroffenen 
Grundstücke unverzüglich mit. Von der ge-
nauen Bezeichnung kann abgesehen wer-
den, wenn die gesamte Gemarkung betrof-
fen ist und die Gemeinde dies dem Grund-
buchamt mitteilt. Sobald die Mitteilung über 
die Aufhebung des Genehmigungsvorbe-
halts beim Grundbuchamt eingegangen ist, 
ist Absatz 6 Satz 1 nicht mehr anzuwen-
den. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) In der sonstigen Satzung nach Ab-
satz 1 kann neben der Bestimmung des 
Genehmigungsvorbehalts die höchstzuläs-
sige Zahl der Wohnungen in Wohngebäu-
den nach Maßgabe des § 9 Absatz 1 Num-
mer 6 festgesetzt werden. Vor der Festset-
zung nach Satz 1 ist der betroffenen Öf-
fentlichkeit und den berührten Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 
angemessener Frist zu geben. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Der sonstigen Satzung nach Ab-
satz 1 ist eine Begründung beizufügen. In 
der Begründung zum Bebauungsplan (§ 9 
Absatz 8) oder zur sonstigen Satzung ist 
darzulegen, dass die in Absatz 1 Satz 2 be-
zeichneten Voraussetzungen für die Festle-
gung des Gebiets vorliegen. 

(10) Der sonstigen Satzung nach Ab-
satz 1 ist eine Begründung beizufügen. In 
der Begründung zum Bebauungsplan  oder 
zur sonstigen Satzung ist darzulegen, dass 
die in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Vo-
raussetzungen für die Festlegung des Ge-
biets vorliegen. 

§ 24 § 24 

Allgemeines Vorkaufsrecht Allgemeines Vorkaufsrecht 

(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufs-
recht zu beim Kauf von Grundstücken  

(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufs-
recht zu beim Kauf von Grundstücken  
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1. im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans, soweit es sich um Flächen han-
delt, für die nach dem Bebauungsplan 
eine Nutzung für öffentliche Zwecke o-
der für Flächen oder Maßnahmen zum 
Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3 
festgesetzt ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in einem Umlegungsgebiet, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. in einem förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet und städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. im Geltungsbereich einer Satzung zur 
Sicherung von Durchführungsmaßnah-
men des Stadtumbaus und einer Erhal-
tungssatzung, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. im Geltungsbereich eines Flächennut-
zungsplans, soweit es sich um unbe-
baute Flächen im Außenbereich han-
delt, für die nach dem Flächennut-
zungsplan eine Nutzung als Wohnbau-
fläche oder Wohngebiet dargestellt ist, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. in Gebieten, die nach den §§ 30, 33 o-
der 34 Absatz 2 vorwiegend mit Wohn-
gebäuden bebaut werden können, so-
weit die Grundstücke unbebaut sind, 
wobei ein Grundstück auch dann als 
unbebaut gilt, wenn es lediglich mit ei-
ner Einfriedung oder zu erkennbar vor-
läufigen Zwecken bebaut ist, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. in Gebieten, die zum Zweck des vor-
beugenden Hochwasserschutzes von 
Bebauung freizuhalten sind, insbeson-
dere in Überschwemmungsgebieten, 
sowie 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. in Gebieten nach den §§ 30, 33 oder 
34, wenn  

8. in Gebieten nach den §§ 30, 33 oder 
34, wenn  

a) in diesen ein städtebaulicher Miss-
stand im Sinne des § 136 Absatz 2 
Satz 2 in Verbindung mit Absatz 3 
vorliegt oder 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die baulichen Anlagen einen Miss-
stand im Sinne des § 177 Absatz 2 
aufweisen 

b) die baulichen Anlagen einen Miss-
stand im Sinne des § 177 Absatz 2 
oder einen Mangel im Sinne des 
§ 177 Absatz 3 Satz 1 aufweisen 
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und die Grundstücke dadurch erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf das 
soziale oder städtebauliche Umfeld 
aufweisen, insbesondere durch ihren 
baulichen Zustand oder ihre der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung wider-
sprechende Nutzung. 

und das Grundstück dadurch erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf das 
soziale oder städtebauliche Umfeld 
aufweist, insbesondere durch seinen 
baulichen Zustand oder seine der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung wi-
dersprechende Nutzung, 

 9. in Gebieten, in denen die sozial 
stabile Bewohnerstruktur im Sinne 
von § 1 Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 o-
der die Eignung des Gebiets zur Be-
friedigung der sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse der Bevölkerung im 
Sinne von § 1 Absatz 6 Satz 2 Num-
mer 3, insbesondere die Freiheit zur 
Nutzung des öffentlichen Raums im 
Rahmen des Gemeingebrauchs, be-
droht ist durch: 

 a) die planmäßige Begehung von 
Straftaten, die einzeln oder in ih-
rer Gesamtheit von erheblicher 
Bedeutung sind und bei denen 
mehrere Beteiligte unter Ver-
wendung gewerblicher oder ge-
schäftsähnlicher Strukturen o-
der unter Anwendung von Ge-
walt oder anderer zur Ein-
schüchterung geeigneter Mittel 
zusammenwirken, sofern Tatsa-
chen die Annahme rechtferti-
gen, dass der Käufer dazu Vor-
schub leistet, oder 

 b) Bestrebungen im Sinne des § 3 
des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes, insbesondere gegen 
die freiheitliche demokratische 
Grundordnung, sofern Tatsa-
chen die Annahme rechtferti-
gen, dass der Käufer die Ver-
wirklichung dieser Bestrebun-
gen nachdrücklich unterstützt. 
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Im Falle der Nummer 1 kann das Vorkaufs-
recht bereits nach Beginn der Veröffentli-
chungsfrist nach § 3 Absatz 2 Satz 1 aus-
geübt werden, wenn die Gemeinde einen 
Beschluss gefasst hat, einen Bebauungs-
plan aufzustellen, zu ändern oder zu ergän-
zen. Im Falle der Nummer 5 kann das Vor-
kaufsrecht bereits ausgeübt werden, wenn 
die Gemeinde einen Beschluss gefasst und 
ortsüblich bekannt gemacht hat, einen Flä-
chennutzungsplan aufzustellen, zu ändern 
oder zu ergänzen und wenn nach dem 
Stand der Planungsarbeiten anzunehmen 
ist, dass der künftige Flächennutzungsplan 
eine solche Nutzung darstellen wird. 

Im Falle der Nummer 1 kann das Vorkaufs-
recht bereits nach Beginn der Veröffentli-
chungsfrist nach § 3 Absatz 1 Satz 1 aus-
geübt werden, wenn die Gemeinde einen 
Beschluss gefasst hat, einen Bebauungs-
plan aufzustellen, zu ändern oder zu ergän-
zen. Im Falle der Nummer 5 kann das Vor-
kaufsrecht bereits ausgeübt werden, wenn 
die Gemeinde einen Beschluss gefasst und 
ortsüblich bekannt gemacht hat, einen Flä-
chennutzungsplan aufzustellen, zu ändern 
oder zu ergänzen und wenn nach dem 
Stand der Planungsarbeiten anzunehmen 
ist, dass der künftige Flächennutzungsplan 
eine solche Nutzung darstellen wird. 

 (1a) Das Vorkaufsrecht steht der Ge-
meinde auch zu bei einer Vertragsge-
staltung, die in ihrer Gesamtheit einem 
Kaufvertrag nahezu gleichkommt. Meh-
rere Verträge sind in ihrem Zusammen-
hang zu betrachten. 

(2) Das Vorkaufsrecht steht der Ge-
meinde nicht zu beim Kauf von Rechten 
nach dem Wohnungseigentumsgesetz und 
von Erbbaurechten. 

(2) Das Vorkaufsrecht steht der Ge-
meinde nicht zu beim Kauf von Rechten 
nach dem Wohnungseigentumsgesetz und 
von Erbbaurechten. In den Fällen des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummer 8 steht der Ge-
meinde in Abweichung zu Satz 1 beim 
Kauf von Rechten nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz dann ein Vorkaufs-
recht zu, wenn sie dies durch Satzung 
für ihr Gemeindegebiet oder Teile davon 
bestimmt. Auf die Satzung nach Satz 2 
ist § 16 Absatz 2 entsprechend anwend-
bar. 
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(3) Das Vorkaufsrecht darf nur ausge-
übt werden, wenn das Wohl der Allgemein-
heit dies rechtfertigt. Dem Wohl der Allge-
meinheit kann insbesondere die Deckung 
eines Wohnbedarfs in der Gemeinde die-
nen. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts 
hat die Gemeinde den Verwendungszweck 
des Grundstücks anzugeben. 

(3) Das Vorkaufsrecht darf nur ausge-
übt werden, wenn das Wohl der Allgemein-
heit dies rechtfertigt. Dem Wohl der Allge-
meinheit kann insbesondere die Deckung 
eines Wohnbedarfs in der Gemeinde die-
nen und in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 8 auch die Beseitigung 
der erheblichen nachteiligen sozialen o-
der städtebaulichen Auswirkungen des 
Grundstücks auf das Umfeld, insbeson-
dere durch Instandsetzung oder Rück-
bau. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts 
hat die Gemeinde den Verwendungszweck 
des Grundstücks anzugeben; dies gilt in 
Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 8 
und Nummer 9 nur, soweit die Angabe 
bereits zum Zeitpunkt der Ausübung 
des Vorkaufsrechts möglich ist. 

§ 25 § 25 

Besonderes Vorkaufsrecht Besonderes Vorkaufsrecht 

(1) Die Gemeinde kann  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans durch Satzung ihr Vorkaufsrecht 
an unbebauten Grundstücken begrün-
den; 

 

2. in Gebieten, in denen sie städtebauli-
che Maßnahmen in Betracht zieht, zur 
Sicherung einer geordneten städtebau-
lichen Entwicklung durch Satzung Flä-
chen bezeichnen, an denen ihr ein 
Vorkaufsrecht an den Grundstücken 
zusteht; 

 

3. im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans an brachliegenden Grundstücken 
oder für im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile (§ 34) an unbebauten oder 
brachliegenden Grundstücken durch 
Satzung ihr Vorkaufsrecht begründen, 
wenn  

 

a) diese vorwiegend mit Wohngebäu-
den bebaut werden können und 
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b) es sich um ein nach § 201a be-
stimmtes Gebiet mit einem ange-
spannten Wohnungsmarkt han-
delt. 

 

Ein Grundstück gilt auch dann als unbe-
baut, wenn es lediglich mit einer Einfrie-
dung oder zu erkennbar vorläufigen Zwe-
cken bebaut ist. Das Vorkaufsrecht nach 
Satz 1 Nummer 3 erlischt mit dem Ende 
der Geltungsdauer der Rechtsverordnung 
nach § 201a. Auf die Satzung ist § 16 Ab-
satz 2 entsprechend anzuwenden. 

 

(2) § 24 Absatz 2 und 3 Satz 1 und 2 
ist anzuwenden. Der Verwendungszweck 
des Grundstücks ist anzugeben, soweit das 
bereits zum Zeitpunkt der Ausübung des 
Vorkaufsrechts möglich ist. 

(2) § 24 Absatz 1a und 2 sowie Ab-
satz 3 Satz 1 und 2 ist anzuwenden. Der 
Verwendungszweck des Grundstücks ist 
anzugeben, soweit das bereits zum Zeit-
punkt der Ausübung des Vorkaufsrechts 
möglich ist. 

§ 26 § 26 

Ausschluss des Vorkaufsrechts Ausschluss des Vorkaufsrechts 

Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist 
ausgeschlossen, wenn  

Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist 
ausgeschlossen, wenn  

1. der Eigentümer das Grundstück an sei-
nen Ehegatten oder an eine Person 
verkauft, die mit ihm in gerader Linie 
verwandt oder verschwägert oder in 
der Seitenlinie bis zum dritten Grad 
verwandt ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Grundstück  2. u n v e r ä n d e r t  

a) von einem öffentlichen Bedarfsträ-
ger für Zwecke der Landesverteidi-
gung, der Bundespolizei, der Zoll-
verwaltung, der Polizei oder des 
Zivilschutzes oder 

 

b) von Kirchen und Religionsgesell-
schaften des öffentlichen Rechts 
für Zwecke des Gottesdienstes o-
der der Seelsorge 

 

gekauft wird,  
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3. auf dem Grundstück Vorhaben errich-
tet werden sollen, für die ein in § 38 
genanntes Verfahren eingeleitet oder 
durchgeführt worden ist, oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. das Grundstück entsprechend den 
Festsetzungen des Bebauungsplans o-
der den Zielen und Zwecken der städ-
tebaulichen Maßnahme bebaut ist und 
genutzt wird und eine auf ihm errich-
tete bauliche Anlage keine Missstände 
oder Mängel im Sinne des § 177 Ab-
satz 2 und 3 Satz 1 aufweist. 

4. das Grundstück entsprechend den 
Festsetzungen des Bebauungsplans o-
der den Zielen und Zwecken der städ-
tebaulichen Maßnahme bebaut ist und 
genutzt wird und eine auf ihm errich-
tete bauliche Anlage keine Missstände 
oder Mängel im Sinne des § 177 Ab-
satz 2 und 3 Satz 1 aufweist; dies gilt 
nicht in Fällen des § 24 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 9 und für Grundstü-
cke im Geltungsbereich einer Erhal-
tungssatzung nach § 172 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2. 

§ 27 § 27 

Abwendung des Vorkaufsrechts Abwendung des Vorkaufsrechts 

(1) Der Käufer kann die Ausübung 
des Vorkaufsrechts abwenden, wenn die 
Verwendung des Grundstücks nach den 
baurechtlichen Vorschriften oder den Zie-
len und Zwecken der städtebaulichen Maß-
nahme bestimmt oder mit ausreichender 
Sicherheit bestimmbar ist, der Käufer in der 
Lage ist, das Grundstück binnen angemes-
sener Frist dementsprechend zu nutzen, 
und er sich vor Ablauf der Frist nach § 28 
Absatz 2 Satz 1 hierzu verpflichtet. Weist 
eine auf dem Grundstück befindliche bauli-
che Anlage Missstände oder Mängel im 
Sinne des § 177 Absatz 2 und 3 Satz 1 auf, 
kann der Käufer die Ausübung des Vor-
kaufsrechts abwenden, wenn er diese 
Missstände oder Mängel binnen angemes-
sener Frist beseitigen kann und er sich vor 
Ablauf der Frist nach § 28 Absatz 2 Satz 1 
zur Beseitigung verpflichtet. Die Gemeinde 
hat die Frist nach § 28 Absatz 2 Satz 1 auf 
Antrag des Käufers um zwei Monate zu 
verlängern, wenn der Käufer vor Ablauf 
dieser Frist glaubhaft macht, dass er in der 
Lage ist, die in Satz 1 oder 2 genannten 
Voraussetzungen zu erfüllen. 

(1) Der Käufer kann die Ausübung 
des Vorkaufsrechts abwenden, wenn die 
Verwendung des Grundstücks nach den 
baurechtlichen Vorschriften oder den Zie-
len und Zwecken der städtebaulichen Maß-
nahme bestimmt oder mit ausreichender 
Sicherheit bestimmbar ist, der Käufer in der 
Lage ist, das Grundstück binnen angemes-
sener Frist dementsprechend zu nutzen, 
und er sich vor Ablauf der Frist nach § 28 
Absatz 2 Satz 1 hierzu verpflichtet.  
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 (2) Für Grundstücke im Geltungs-
bereich einer Erhaltungssatzung nach 
§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 kann 
die Gemeinde zur Abwendung der Aus-
übung des Vorkaufsrechts vom Käufer 
die Verpflichtung zur Nutzung entspre-
chend den Zielen und Zwecken der Sat-
zung für die Geltungsdauer der Satzung, 
höchstens aber über einen Zeitraum von 
20 Jahren, verlangen. Eine Verpflich-
tung zum Unterlassen von Maßnahmen, 
auf deren Genehmigung gemäß § 172 
Absatz 4 Satz 2 oder Satz 3 Nummer 1 
bis 5 ein Anspruch besteht, ist ausge-
schlossen. Die Verpflichtung nach 
Satz 1 muss vor Ablauf der Frist nach 
§ 28 Absatz 2 Satz 1 erfolgen. 

 (3) Weist eine auf dem Grundstück 
befindliche bauliche Anlage Missstände 
oder Mängel im Sinne des § 177 Ab-
satz 2 und 3 Satz 1 auf, kann der Käufer 
die Ausübung des Vorkaufsrechts ab-
wenden, wenn er diese Missstände oder 
Mängel binnen angemessener Frist be-
seitigen kann und er sich vor Ablauf der 
Frist nach § 28 Absatz 2 Satz 1 zur Be-
seitigung verpflichtet. 

 (4) Die Gemeinde hat die Frist nach 
§ 28 Absatz 2 Satz 1 auf Antrag des Käu-
fers um zwei Monate zu verlängern, 
wenn der Käufer vor Ablauf dieser Frist 
glaubhaft macht, dass er in der Lage ist, 
die in Absatz 1 bis 3 genannten Voraus-
setzungen zu erfüllen. 

(2) Ein Abwendungsrecht besteht 
nicht  

(5) Ein Abwendungsrecht besteht 
nicht  

1. in den Fällen des § 24 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 und 

1. in den Fällen des § 24 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 und Satz 2, 

 2. in den Fällen des § 24 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 9 und 

2. in einem Umlegungsgebiet, wenn das 
Grundstück für Zwecke der Umlegung 
(§ 45) benötigt wird. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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§ 28 § 28 

Verfahren und Entschädigung Verfahren und Entschädigung 

(1) Der Verkäufer hat der Gemeinde 
den Inhalt des Kaufvertrags unverzüglich 
mitzuteilen; die Mitteilung des Verkäufers 
wird durch die Mitteilung des Käufers er-
setzt. Das Grundbuchamt darf bei Kaufver-
trägen den Käufer als Eigentümer in das 
Grundbuch nur eintragen, wenn ihm die 
Nichtausübung oder das Nichtbestehen 
des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist. Be-
steht ein Vorkaufsrecht nicht oder wird es 
nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf An-
trag eines Beteiligten darüber unverzüglich 
ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis gilt 
als Verzicht auf die Ausübung des Vor-
kaufsrechts. 

(1) Der Verkäufer hat der Gemeinde 
unbeschadet des § 208 den Inhalt des 
Kaufvertrags unverzüglich mitzuteilen; die 
Mitteilung des Verkäufers wird durch die 
Mitteilung des Käufers ersetzt. Das Grund-
buchamt darf bei Kaufverträgen den Käufer 
als Eigentümer in das Grundbuch nur ein-
tragen, wenn ihm die Nichtausübung oder 
das Nichtbestehen des Vorkaufsrechts 
nachgewiesen ist. Besteht ein Vorkaufs-
recht nicht oder wird es nicht ausgeübt, hat 
die Gemeinde auf Antrag eines Beteiligten 
darüber unverzüglich ein Zeugnis auszu-
stellen. Das Zeugnis gilt als Verzicht auf 
die Ausübung des Vorkaufsrechts. 

(2) Das Vorkaufsrecht kann nur bin-
nen drei Monaten nach Mitteilung des 
Kaufvertrags durch Verwaltungsakt gegen-
über dem Verkäufer ausgeübt werden. Die 
§§ 463, 464 Absatz 2, §§ 465 bis 468 und 
471 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 
anzuwenden. Nach Mitteilung des Kaufver-
trags ist auf Ersuchen der Gemeinde zur 
Sicherung ihres Anspruchs auf Übereig-
nung des Grundstücks eine Vormerkung in 
das Grundbuch einzutragen; die Gemeinde 
trägt die Kosten der Eintragung der Vor-
merkung und ihrer Löschung. Das Vor-
kaufsrecht ist nicht übertragbar. Bei einem 
Eigentumserwerb auf Grund der Ausübung 
des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsge-
schäftliche Vorkaufsrechte. Wird die Ge-
meinde nach Ausübung des Vorkaufs-
rechts im Grundbuch als Eigentümerin ein-
getragen, kann sie das Grundbuchamt er-
suchen, eine zur Sicherung des Übereig-
nungsanspruchs des Käufers im Grund-
buch eingetragene Vormerkung zu lö-
schen; sie darf das Ersuchen nur stellen, 
wenn die Ausübung des Vorkaufsrechts für 
den Käufer unanfechtbar ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 
kann die Gemeinde den zu zahlenden Be-
trag nach dem Verkehrswert des Grund-
stücks (§ 194) im Zeitpunkt des Kaufes be-
stimmen, wenn der vereinbarte Kaufpreis 
den Verkehrswert überschreitet. In diesem 
Falle ist der Verkäufer berechtigt, bis zum 
Ablauf eines Monats nach Unanfechtbar-
keit des Verwaltungsakts über die Aus-
übung des Vorkaufsrechts vom Vertrag zu-
rückzutreten. Auf das Rücktrittsrecht sind 
die §§ 346 bis 349 und 351 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs entsprechend anzuwen-
den. Tritt der Verkäufer vom Vertrag zu-
rück, trägt die Gemeinde die Kosten des 
Vertrags auf der Grundlage des Verkehrs-
werts. Tritt der Verkäufer vom Vertrag nicht 
zurück, erlischt nach Ablauf der Rücktritts-
frist nach Satz 2 die Pflicht des Verkäufers 
aus dem Kaufvertrag, der Gemeinde das 
Eigentum an dem Grundstück zu übertra-
gen. In diesem Falle geht das Eigentum an 
dem Grundstück auf die Gemeinde über, 
wenn auf Ersuchen der Gemeinde der 
Übergang des Eigentums in das Grund-
buch eingetragen ist. Führt die Gemeinde 
das Grundstück nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist dem mit der Ausübung des 
Vorkaufsrechts verfolgten Zweck zu, hat 
sie dem Verkäufer einen Betrag in Höhe 
des Unterschieds zwischen dem vereinbar-
ten Kaufpreis und dem Verkehrswert zu 
zahlen. § 44 Absatz 3 Satz 2 und 3, § 43 
Absatz 2 Satz 1 sowie die §§ 121 und 122 
sind entsprechend anzuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) In den Fällen des § 24 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bestimmt die Gemeinde 
den zu zahlenden Betrag nach den Vor-
schriften des Zweiten Abschnitts des Fünf-
ten Teils, wenn der Erwerb des Grund-
stücks für die Durchführung des Bebau-
ungsplans erforderlich ist und es nach dem 
festgesetzten Verwendungszweck enteig-
net werden könnte. Mit der Unanfechtbar-
keit des Bescheids über die Ausübung des 
Vorkaufsrechts erlischt die Pflicht des Ver-
käufers aus dem Kaufvertrag, der Ge-
meinde das Eigentum an dem Grundstück 
zu übertragen. In diesem Falle geht das Ei-
gentum an dem Grundstück auf die Ge-
meinde über, wenn auf Ersuchen der Ge-
meinde der Übergang des Eigentums in 
das Grundbuch eingetragen ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die Gemeinde kann für das Ge-
meindegebiet oder für sämtliche Grundstü-
cke einer Gemarkung auf die Ausübung 
der ihr nach diesem Abschnitt zustehenden 
Rechte verzichten. Sie kann den Verzicht 
jederzeit für zukünftig abzuschließende 
Kaufverträge widerrufen. Der Verzicht und 
sein Widerruf sind ortsüblich bekannt zu 
machen. Die Gemeinde teilt dem Grund-
buchamt den Wortlaut ihrer Erklärung mit. 
Hat die Gemeinde auf die Ausübung ihrer 
Rechte verzichtet, bedarf es eines Zeugnis-
ses nach Absatz 1 Satz 3 nicht, soweit 
nicht ein Widerruf erklärt ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Hat die Gemeinde das Vorkaufs-
recht ausgeübt und sind einem Dritten 
dadurch Vermögensnachteile entstanden, 
hat sie dafür Entschädigung zu leisten, so-
weit dem Dritten ein vertragliches Recht 
zum Erwerb des Grundstücks zustand, be-
vor ein gesetzliches Vorkaufsrecht der Ge-
meinde auf Grund dieses Gesetzbuchs o-
der solcher landesrechtlicher Vorschriften, 
die durch § 186 des Bundesbaugesetzes 
aufgehoben worden sind, begründet wor-
den ist. Die Vorschriften über die Entschä-
digung im Zweiten Abschnitt des Fünften 
Teils sind entsprechend anzuwenden. 
Kommt eine Einigung über die Entschädi-
gung nicht zustande, entscheidet die hö-
here Verwaltungsbehörde. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

 
§ 28a 

 Erwerbsrecht 
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 (1) Die Gemeinde kann für ihr ge-
samtes Gemeindegebiet oder für Teile 
davon durch Satzung bestimmen, dass 
sie vom Grundstückseigentümer den 
Verkauf eines Grundstücks an sich ver-
langen kann, wenn sie an dem Grund-
stück ein Vorkaufsrecht nach § 24 oder 
§ 25 hätte und der Grundstückseigentü-
mer sich rechtsgeschäftlich verpflichtet, 
das Grundstück gegen Gewährung von 
Gesellschaftsanteilen an eine Gesell-
schaft zu veräußern (gesetzliches Er-
werbsrecht der Gemeinde). Die Satzung 
nach Satz 1 kann mit anderen Satzun-
gen nach den §§ 25 Absatz 1, 30, 33 o-
der 34 Absatz 4 verbunden werden. Auf 
die Satzung nach Satz 1 ist § 16 Ab-
satz 2 entsprechend anzuwenden. 

 (2) Das Vorkaufsrecht ist ausge-
schlossen, wenn die Gesellschaft ein 
Gewerbe betreibt, das nicht hauptsäch-
lich in der Überlassung von Grundstü-
cken, Grundstücksteilen, grundstücks-
gleichen Rechten und Bauten an Dritte 
zur Nutzung besteht, und für das das 
vorkaufsrechtsbelastete Grundstück be-
triebsnotwendig ist. 

 (3) Die Vorschriften des Dritten Ab-
schnitts mit Ausnahme des § 26 Num-
mer 1 sind entsprechend anzuwenden, 
soweit die Absätze 4 und 5 keine abwei-
chende Regelung treffen. Die Mittei-
lungspflicht nach § 28 Absatz 1 Satz 1 
besteht mit der Maßgabe, dass anstelle 
des Kaufvertrags der Inhalt des Ver-
pflichtungsgeschäfts mitzuteilen ist. 
§ 28 Absatz 1 Satz 2 gilt mit der Maß-
gabe, dass das Grundbuchamt die Ge-
sellschaft als Eigentümerin in das 
Grundbuch nur eintragen darf, wenn 
ihm die Nichtausübung oder das Nicht-
bestehen des Erwerbsrechts nach Ab-
satz 1 nachgewiesen ist. 
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 (4) Das Erwerbsrecht kann nur bin-
nen drei Monaten nach Mitteilung des 
Verpflichtungsgeschäfts durch Abgabe 
eines notariell beurkundeten Angebots 
zum Abschluss eines Kaufvertrages ge-
genüber dem Veräußerer ausgeübt wer-
den. Es gelten die grundstücksbezoge-
nen Bestimmungen, insbesondere über 
die Eigenschaften des Grundstücks und 
den Übergang des Eigentums und der 
Lasten, die der Verpflichtete in dem Ver-
pflichtungsgeschäft mit dem Dritten ver-
einbart hat. Der Grundstückseigentümer 
ist verpflichtet, das Angebot binnen ei-
nes Monats nach Zugang in notariell be-
urkundeter Form anzunehmen, wenn der 
angebotene Kaufpreis mindestens dem 
Verkehrswert des Grundstücks (§ 194) 
im Zeitpunkt des Verpflichtungsge-
schäfts entspricht. Abweichend von 
Satz 3 muss der angebotene Kaufpreis 
mindestens dem zu zahlenden Betrag 
nach den Vorschriften des Zweiten Ab-
schnitts des Fünften Teils entsprechen, 
wenn in den Fällen des § 24 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 der Erwerb des Grund-
stücks für die Durchführung des Bebau-
ungsplans erforderlich ist und es nach 
dem festgesetzten Verwendungszweck 
enteignet werden könnte. Der Anspruch 
auf Annahme des Angebots ist ausge-
schlossen, wenn die Gemeinde nicht in-
nerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Annahmefrist Klage beim Landgericht, 
Kammer für Baulandsachen, erhebt. 

 (5) Der Grundstückseigentümer ist 
berechtigt, innerhalb eines Monats von 
dem Verpflichtungsgeschäft zurückzu-
treten, was auch als Rücktritt vom Kauf-
vertrag mit der Gemeinde gilt. Die Rück-
trittsfrist beginnt mit der Annahme des 
Angebots, spätestens jedoch mit dem 
Tag, an dem die Verurteilung zur Ab-
gabe der Annahmeerklärung rechtskräf-
tig wird. 

 
§ 28b 

 Mitteilungspflicht 
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 (1) Die Gemeinde kann für ihr ge-
samtes Gemeindegebiet oder für Teile 
davon durch Satzung bestimmen, dass 
ihr unbeschadet des § 208 die in § 1 Ab-
satz 3 und 3a des Grunderwerbssteuer-
gesetzes genannten Rechtsvorgänge 
mitzuteilen sind, wenn zum Vermögen 
der Gesellschaft ein Grundstück im Gel-
tungsbereich der Satzung gehört, an 
dem der Gemeinde ein Vorkaufsrecht 
nach § 24 oder § 25 zusteht. Auf die Sat-
zung nach Satz 1 ist § 16 Absatz 2 ent-
sprechend anzuwenden. 

 (2) Verpflichtet ist in Fällen des § 1 
Absatz 3 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 
3a des Grunderwerbssteuergesetzes der 
Erwerber, in Fällen des § 1 Absatz 3 
Nummern 3 und 4 des Grunderwerbs-
steuergesetzes der Veräußerer. Die Mit-
teilung wird durch die Mitteilung der je-
weils anderen Vertragspartei ersetzt. 

 (3) Die Mitteilung muss die in § 20 
des Grunderwerbssteuergesetzes ge-
nannten Angaben mit Ausnahme der 
Angaben nach Absatz 1 Nummer 3 ent-
halten. 

§ 33 § 33 

Zulässigkeit von Vorhaben während der 
Planaufstellung 

Zulässigkeit von Vorhaben während der 
Planaufstellung 

(1) In Gebieten, für die ein Beschluss 
über die Aufstellung eines Bebauungsplans 
gefasst ist, ist ein Vorhaben zulässig, wenn  

(1) In Gebieten, für die ein Beschluss 
über die Aufstellung eines Bebauungsplans 
gefasst ist, ist ein Vorhaben zulässig, wenn  

1. die Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2 
und § 4a Absatz 2 bis 4 durchgeführt 
worden ist, 

1. die Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung nach § 3 Absatz 1, § 4 Absatz 2 
und § 4a Absatz 2 bis 4 durchgeführt 
worden ist, 

2. anzunehmen ist, dass das Vorhaben 
den künftigen Festsetzungen des Be-
bauungsplans nicht entgegensteht, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Antragsteller diese Festsetzungen 
für sich und seine Rechtsnachfolger 
schriftlich anerkennt und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Erschließung gesichert ist. 4. u n v e r ä n d e r t  
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(2) In Fällen des § 4a Absatz 3 Satz 1 
kann vor der erneuten Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung ein Vorhaben zuge-
lassen werden, wenn sich die vorgenom-
mene Änderung oder Ergänzung des Be-
bauungsplanentwurfs nicht auf das Vorha-
ben auswirkt und die in Absatz 1 Nummer 
2 bis 4 bezeichneten Voraussetzungen er-
füllt sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wird ein Verfahren nach § 13 oder 
§ 13a durchgeführt, kann ein Vorhaben vor 
Durchführung der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung zugelassen werden, 
wenn die in Absatz 1 Nummer 2 bis 4 be-
zeichneten Voraussetzungen erfüllt sind. 
Der betroffenen Öffentlichkeit und den be-
rührten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange ist vor Erteilung der 
Genehmigung Gelegenheit zur Stellung-
nahme innerhalb angemessener Frist zu 
geben, soweit sie dazu nicht bereits zuvor 
Gelegenheit hatten. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 34 § 34 

Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ort-

steile 

Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ort-

steile 

(1) Innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zuläs-
sig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt blei-
ben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt 
werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Entspricht die Eigenart der nähe-
ren Umgebung einem der Baugebiete, die 
in der auf Grund des § 9a erlassenen Ver-
ordnung bezeichnet sind, beurteilt sich die 
Zulässigkeit des Vorhabens nach seiner Art 
allein danach, ob es nach der Verordnung 
in dem Baugebiet allgemein zulässig wäre; 
auf die nach der Verordnung ausnahms-
weise zulässigen Vorhaben ist § 31 Absatz 
1, im Übrigen ist § 31 Absatz 2 und 3 Satz 
1 über die Befreiung entsprechend anzu-
wenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Von Vorhaben nach Absatz 1 oder 
2 dürfen keine schädlichen Auswirkungen 
auf zentrale Versorgungsbereiche in der 
Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu 
erwarten sein. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(3a) Vom Erfordernis des Einfü-
gens in die Eigenart der näheren Umge-
bung nach Absatz 1 Satz 1 kann im Einzel-
fall abgewichen werden, wenn die Abwei-
chung  

(3a) u n v e r ä n d e r t  

1. einem der nachfolgend genannten Vor-
haben dient:  

 

a) der Erweiterung, Änderung, Nut-
zungsänderung oder Erneuerung 
eines zulässigerweise errichteten 
Gewerbe- oder Handwerksbe-
triebs, 

 

b) der Erweiterung, Änderung oder 
Erneuerung zulässigerweise er-
richteter Gebäude, wenn hierdurch 
neue Wohnungen geschaffen oder 
vorhandener Wohnraum wieder 
nutzbar wird, oder 

 

c) der Nutzungsänderung einer zu-
lässigerweise errichteten bauli-
chen Anlage zu Wohnzwecken, 
einschließlich einer erforderlichen 
Änderung oder Erneuerung, 

 

2. städtebaulich vertretbar ist und  

3. auch unter Würdigung nachbarlicher 
Interessen mit den öffentlichen Belan-
gen vereinbar ist. 
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Satz 1 findet keine Anwendung auf Einzel-
handelsbetriebe, die die verbrauchernahe 
Versorgung der Bevölkerung beeinträchti-
gen oder schädliche Auswirkungen auf 
zentrale Versorgungsbereiche in der Ge-
meinde oder in anderen Gemeinden haben 
können. In den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 1 Buchstabe b und c kann darüber hin-
aus vom Erfordernis des Einfügens im Ein-
zelfall im Sinne des Satzes 1 in mehreren 
vergleichbaren Fällen abgewichen werden, 
wenn die übrigen Voraussetzungen des 
Satzes 1 vorliegen und die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans nicht erforderlich ist. 

 

(3b) Mit Zustimmung der Ge-
meinde kann im Einzelfall oder in mehreren 
vergleichbaren Fällen vom Erfordernis des 
Einfügens in die nähere Umgebung abge-
wichen werden, wenn das Vorhaben der 
Errichtung eines Wohngebäudes dient und 
auch unter Würdigung nachbarlicher Inte-
ressen mit den öffentlichen Belangen ver-
einbar ist. 

(3b) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Gemeinde kann durch Sat-
zung  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die Grenzen für im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile festlegen, 

 

2. bebaute Bereiche im Außenbereich als 
im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
festlegen, wenn die Flächen im Flä-
chennutzungsplan als Baufläche dar-
gestellt sind, 

 

3. einzelne Außenbereichsflächen in die 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
einbeziehen, wenn die einbezogenen 
Flächen durch die bauliche Nutzung 
des angrenzenden Bereichs entspre-
chend geprägt sind. 

 

Die Satzungen können miteinander verbun-
den werden. 

 

(5) Voraussetzung für die Aufstellung 
von Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 ist, dass  

(5) Voraussetzung für die Aufstellung 
von Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 ist, dass  

1. sie mit einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung vereinbar sind, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die ei-
ner Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach An-
lage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Lan-
desrecht unterliegen, nicht begründet 
wird und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. keine Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der in § 1 Absatz 6 Num-
mer 7 Buchstabe b genannten Schutz-
güter oder dafür bestehen, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 
1 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes zu beachten sind. 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der Erhaltungsziele und 
des Schutzzwecks von Natura 2000-
Gebieten im Sinne von § 7 Absatz 1 
Nummer 8 des Bundesnaturschutz-
gesetzes oder dafür bestehen, dass 
bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung oder Begrenzung der Auswirkun-
gen von schweren Unfällen nach § 50 
Satz 1 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes zu beachten sind. 

In den Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 und 3 können einzelne Festset-
zungen nach § 9 Absatz 1 und 3 Satz 1 so-
wie Absatz 4 getroffen werden. § 9 Absatz 
6 und § 31 sind entsprechend anzuwen-
den. Auf die Satzung nach Absatz 4 Satz 1 
Nummer 3 sind ergänzend § 1a Absatz 2 
und 3 und § 9 Absatz 1a entsprechend an-
zuwenden; ihr ist eine Begründung mit den 
Angaben entsprechend § 2a Satz 2 Num-
mer 1 beizufügen. 

In den Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 und 3 können einzelne Festset-
zungen nach § 9 Absatz 1 und 3 Satz 1 so-
wie Absatz 4 getroffen werden. § 9 Absatz 
6 und § 31 sind entsprechend anzuwen-
den. Auf die Satzung nach Absatz 4 Satz 1 
Nummer 3 sind ergänzend § 1a Absatz 2 
und 3 und § 9 Absatz 1a entsprechend an-
zuwenden; ihr ist eine Begründung mit den 
Angaben entsprechend § 2a Absatz 1 Satz 
2 Nummer 1 beizufügen. 

(6) Bei der Aufstellung der Satzungen 
nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 sind 
die Vorschriften über die Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nach § 13 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie Satz 2 
entsprechend anzuwenden. Auf die Sat-
zungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 
bis 3 ist § 10 Absatz 3 entsprechend anzu-
wenden. 

(6) Bei der Aufstellung der Satzungen 
nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 sind 
die Vorschriften über die Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nach § 13 Absatz 
2 entsprechend anzuwenden. Auf die Sat-
zungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 
bis 3 ist § 10a Absatz 1 entsprechend an-
zuwenden. 

§ 35 § 35 

Bauen im Außenbereich Bauen im Außenbereich 

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben 
nur zulässig, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, die ausreichende 
Erschließung gesichert ist und wenn es  

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben 
nur zulässig, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, die ausreichende 
Erschließung gesichert ist und wenn es  
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1. einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb dient und nur einen unterge-
ordneten Teil der Betriebsfläche ein-
nimmt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. einem Betrieb der gartenbaulichen Er-
zeugung dient, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der öffentlichen Versorgung mit Elektri-
zität, Gas, Telekommunikationsdienst-
leistungen, Wärme und Wasser, der 
Abwasserwirtschaft oder einem ortsge-
bundenen gewerblichen Betrieb dient, 

3. der öffentlichen Versorgung mit Elektri-
zität, Gas, Telekommunikations-
diensten, Wärme und Wasser, der Ab-
wasserwirtschaft oder einem ortsge-
bundenen gewerblichen Betrieb dient, 

4. wegen seiner besonderen Anforderun-
gen an die Umgebung, wegen seiner 
nachteiligen Wirkung auf die Umge-
bung oder wegen seiner besonderen 
Zweckbestimmung nur im Außenbe-
reich ausgeführt werden soll, es sei 
denn, es handelt sich um die Errich-
tung, Änderung oder Erweiterung einer 
baulichen Anlage zur Tierhaltung, die 
dem Anwendungsbereich der Nummer 
1 nicht unterfällt und die einer Pflicht 
zur Durchführung einer standortbezo-
genen oder allgemeinen Vorprüfung o-
der einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung unterliegt, 
wobei bei kumulierenden Vorhaben für 
die Annahme eines engen Zusammen-
hangs diejenigen Tierhaltungsanlagen 
zu berücksichtigen sind, die auf dem-
selben Betriebs- oder Baugelände lie-
gen und mit gemeinsamen betriebli-
chen oder baulichen Einrichtungen ver-
bunden sind, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. der Erforschung, Entwicklung oder 
Nutzung der Windenergie nach Maß-
gabe des § 249 oder der Erforschung, 
Entwicklung oder Nutzung der geother-
mischen Energie oder der Wasser-
energie dient, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. der energetischen Nutzung von Bio-
masse im Rahmen eines Betriebs nach 
Nummer 1 oder 2 oder eines Betriebs 
nach Nummer 4, der Tierhaltung be-
treibt, sowie dem Anschluss solcher 
Anlagen an das öffentliche Versor-
gungsnetz dient, unter folgenden Vo-
raussetzungen: 

6. u n v e r ä n d e r t  
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a) das Vorhaben steht in einem 
räumlich-funktionalen Zusammen-
hang mit dem Betrieb, 

 

b) die Biomasse stammt überwie-
gend aus dem Betrieb oder über-
wiegend aus diesem und aus nahe 
gelegenen Betrieben nach den 
Nummern 1, 2 oder 4, soweit letz-
terer Tierhaltung betreibt, 

 

c) es wird je Hofstelle oder Betriebs-
standort nur eine Anlage betrieben 
und 

 

d) die Kapazität einer Anlage zur Er-
zeugung von Biogas überschreitet 
nicht 2,3 Millionen Normkubikme-
ter Biogas pro Jahr, die Feue-
rungswärmeleistung anderer Anla-
gen überschreitet nicht 2,0 Mega-
watt, 

 

7. der Erforschung, Entwicklung oder 
Nutzung der Kernenergie zu friedlichen 
Zwecken oder der Entsorgung radioak-
tiver Abfälle dient, mit Ausnahme der 
Neuerrichtung von Anlagen zur Spal-
tung von Kernbrennstoffen zur gewerb-
lichen Erzeugung von Elektrizität, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. der Nutzung solarer Strahlungsenergie 
dient  

8. u n v e r ä n d e r t  

a) in, an und auf Dach- und Außen-
wandflächen von zulässigerweise 
genutzten Gebäuden, wenn die 
Anlage dem Gebäude baulich un-
tergeordnet ist, oder 

 

b) auf einer Fläche längs von   

aa) Autobahnen oder  

bb) Schienenwegen des überge-
ordneten Netzes im Sinne des 
§ 2b des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes mit mindestens 
zwei Hauptgleisen 

 

und in einer Entfernung zu diesen 
von bis zu 200 Metern, gemessen 
vom äußeren Rand der Fahrbahn, 
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9. der Nutzung solarer Strahlungsenergie 
durch besondere Solaranlagen im 
Sinne des § 48 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 5 Buchstabe a, b oder c des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes dient, 
unter folgenden Voraussetzungen:  

9. u n v e r ä n d e r t  

a) das Vorhaben steht in einem 
räumlich-funktionalen Zusammen-
hang mit einem Betrieb nach Num-
mer 1 oder 2, 

 

b) die Grundfläche der besonderen 
Solaranlage überschreitet nicht 
25 000 Quadratmeter und 

 

c) es wird je Hofstelle oder Betriebs-
standort nur eine Anlage betrie-
ben, 

 

10. der untertägigen Speicherung von 
Wärme dient und das Vorhaben in ei-
nem räumlich-funktionalen Zusammen-
hang mit Wärmequellen und Wärme-
senken steht, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. der Speicherung von elektrischer Ener-
gie in einer Batteriespeicheranlage 
dient und das Vorhaben in einem 
räumlich-funktionalen Zusammenhang 
mit einer vorhandenen Anlage zur Nut-
zung erneuerbarer Energien steht oder 

11. der Speicherung von elektrischer Ener-
gie in einer Batteriespeicheranlage 
dient und das Vorhaben in einem 
räumlich-funktionalen Zusammenhang 
mit einer vorhandenen Anlage zur Nut-
zung erneuerbarer Energien steht, 

12. der Speicherung von elektrischer Ener-
gie in einer nicht unter Nummer 11 fal-
lenden Batteriespeicheranlage dient, 
unter folgenden Voraussetzungen:  

12. der Speicherung von elektrischer Ener-
gie in einer nicht unter Nummer 11 fal-
lenden Batteriespeicheranlage dient, 
unter folgenden Voraussetzungen:  

a) das Vorhaben steht in einer Ent-
fernung von höchstens 200 Metern 
zu der Grundstücksgrenze einer 
Umspannanlage von Höchstspan-
nung zu Hochspannung oder von 
Hochspannung zu Mittelspannung 
oder zu der Grundstücksgrenze ei-
nes in Betrieb befindlichen oder 
aufgegebenen Kraftwerks mit ei-
ner Nennleistung ab 50 Megawatt 
und 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Batteriespeicheranlage verfügt 
über eine Nennleistung von min-
destens 4 Megawatt und 

b) u n v e r ä n d e r t  
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c) die von allen nach dieser Nummer 
zugelassenen Batteriespeicheran-
lagen einschließlich der zugehöri-
gen Nebenanlagen und Freiflä-
chen insgesamt in Anspruch ge-
nommene Gesamtfläche in dersel-
ben Gemeinde überschreitet nicht 
0,5 Prozent der Gemeindefläche 
und beträgt höchstens 50 000 
Quadratmeter. 

c) die von allen nach dieser Nummer 
zugelassenen Batteriespeicheran-
lagen einschließlich der zugehöri-
gen Nebenanlagen und Freiflä-
chen insgesamt in Anspruch ge-
nommene Gesamtfläche in dersel-
ben Gemeinde überschreitet nicht 
0,5 Prozent der Gemeindefläche 
und beträgt höchstens 50 000 
Quadratmeter, oder 

 13. der untertägigen Speicherung von 
Wasserstoff dient. 

 (1a) Ein Vorhaben ist im Außenbe-
reich auch zulässig, wenn öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen, die aus-
reichende Erschließung gesichert ist 
und wenn es den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans nach § 5 Absatz 5 
entspricht. 

(2) Sonstige Vorhaben können im Ein-
zelfall zugelassen werden, wenn ihre Aus-
führung oder Benutzung öffentliche Be-
lange nicht beeinträchtigt und die Erschlie-
ßung gesichert ist. 

(2) Sonstige Vorhaben sind in der 
Regel unzulässig, es sei denn, durch 
ihre Ausführung oder Benutzung werden 
öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und 
die Erschließung ist gesichert. Ein gesetz-
lich angeordnetes überragendes öffent-
liches Interesse ist auf Vorhaben, die 
nach diesem Absatz beurteilt werden, 
nicht anzuwenden.  

(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher 
Belange liegt insbesondere vor, wenn das 
Vorhaben  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. den Darstellungen des Flächennut-
zungsplans widerspricht, 

 

2. den Darstellungen eines Landschafts-
plans oder sonstigen Plans, insbeson-
dere des Wasser-, Abfall- oder Immis-
sionsschutzrechts, widerspricht, 

 

3. schädliche Umwelteinwirkungen her-
vorrufen kann oder ihnen ausgesetzt 
wird, 

 

4. unwirtschaftliche Aufwendungen für 
Straßen oder andere Verkehrseinrich-
tungen, für Anlagen der Versorgung o-
der Entsorgung, für die Sicherheit oder 
Gesundheit oder für sonstige Aufgaben 
erfordert, 
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5. Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, des Bodenschut-
zes, des Denkmalschutzes oder die 
natürliche Eigenart der Landschaft und 
ihren Erholungswert beeinträchtigt o-
der das Orts- und Landschaftsbild ver-
unstaltet, 

 

6. Maßnahmen zur Verbesserung der Ag-
rarstruktur beeinträchtigt, die Wasser-
wirtschaft oder den Hochwasserschutz 
gefährdet, 

 

7. die Entstehung, Verfestigung oder Er-
weiterung einer Splittersiedlung be-
fürchten lässt oder 

 

8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen 
und Radaranlagen stört. 

 

Raumbedeutsame Vorhaben dürfen den 
Zielen der Raumordnung nicht widerspre-
chen; öffentliche Belange stehen raumbe-
deutsamen Vorhaben nach Absatz 1 nicht 
entgegen, soweit die Belange bei der Dar-
stellung dieser Vorhaben als Ziele der 
Raumordnung abgewogen worden sind. 
Öffentliche Belange stehen einem Vorha-
ben nach Absatz 1 Nummer 2 bis 6 in der 
Regel auch dann entgegen, soweit hierfür 
durch Darstellungen im Flächennutzungs-
plan oder als Ziele der Raumordnung eine 
Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. 

 

(4) Den nachfolgend bezeichneten 
sonstigen Vorhaben im Sinne des Absat-
zes 2 kann nicht entgegengehalten wer-
den, dass sie Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans oder eines Landschafts-
plans widersprechen, die natürliche Eigen-
art der Landschaft beeinträchtigen oder die 
Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung 
einer Splittersiedlung befürchten lassen, 
soweit sie im Übrigen außenbereichsver-
träglich im Sinne des Absatzes 3 sind:  

(4) Den nachfolgend bezeichneten 
sonstigen Vorhaben im Sinne des Absat-
zes 2 kann nicht entgegengehalten wer-
den, dass sie Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans oder eines Landschafts-
plans widersprechen, die natürliche Eigen-
art der Landschaft beeinträchtigen oder die 
Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung 
einer Splittersiedlung befürchten lassen, 
soweit sie im Übrigen außenbereichsver-
träglich im Sinne des Absatzes 3 sind:  

1. die Änderung der bisherigen Nutzung 
eines Gebäudes, das unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 Num-
mer 1 errichtet wurde, unter folgenden 
Voraussetzungen:  

1. die Änderung der bisherigen Nutzung 
eines Gebäudes, das unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 Num-
mer 1 errichtet wurde, unter folgenden 
Voraussetzungen:  
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a) das Vorhaben dient einer zweck-
mäßigen Verwendung erhaltens-
werter Bausubstanz, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die äußere Gestalt des Gebäudes 
bleibt im Wesentlichen gewahrt, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) die Aufgabe der bisherigen Nut-
zung liegt nicht länger als sieben 
Jahre zurück, 

c) die Aufgabe der bisherigen Nut-
zung liegt nicht länger als zehn 
Jahre zurück, 

d) das Gebäude ist vor mehr als sie-
ben Jahren zulässigerweise errich-
tet worden, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) das Gebäude steht im räumlich-
funktionalen Zusammenhang mit 
der Hofstelle des land- oder forst-
wirtschaftlichen Betriebs, 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) im Falle der Änderung zu Wohn-
zwecken entstehen neben den bis-
her nach Absatz 1 Nummer 1 zu-
lässigen Wohnungen höchstens 
fünf Wohnungen je Hofstelle und 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) es wird eine Verpflichtung über-
nommen, keine Neubebauung als 
Ersatz für die aufgegebene Nut-
zung vorzunehmen, es sei denn, 
die Neubebauung wird im Inte-
resse der Entwicklung des Be-
triebs im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 1 erforderlich, 

g) u n v e r ä n d e r t  

2. die Neuerrichtung eines gleichartigen 
Wohngebäudes an gleicher Stelle un-
ter folgenden Voraussetzungen:  

2. u n v e r ä n d e r t  

a) das vorhandene Gebäude ist zu-
lässigerweise errichtet worden, 

 

b) das vorhandene Gebäude weist 
Missstände oder Mängel auf, 

 

c) das vorhandene Gebäude wurde 
oder wird seit längerer Zeit vom 
Eigentümer selbst genutzt und 
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d) Tatsachen rechtfertigen die An-
nahme, dass das neu errichtete 
Gebäude für den Eigenbedarf des 
bisherigen Eigentümers oder sei-
ner Familie genutzt wird; hat der 
Eigentümer das vorhandene Ge-
bäude im Wege der Erbfolge von 
einem Voreigentümer erworben, 
der es seit längerer Zeit selbst ge-
nutzt hat, reicht es aus, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtferti-
gen, dass das neu errichtete Ge-
bäude für den Eigenbedarf des Ei-
gentümers oder seiner Familie ge-
nutzt wird, 

 

3. die alsbaldige Neuerrichtung eines zu-
lässigerweise errichteten, durch Brand, 
Naturereignisse oder andere außerge-
wöhnliche Ereignisse zerstörten, 
gleichartigen Gebäudes an gleicher 
Stelle, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Änderung oder Nutzungsänderung 
von erhaltenswerten, das Bild der Kul-
turlandschaft prägenden Gebäuden, 
auch wenn sie aufgegeben sind, wenn 
das Vorhaben einer zweckmäßigen 
Verwendung der Gebäude und der Er-
haltung des Gestaltwerts dient, 

4. die Änderung oder Nutzungsänderung 
von erhaltenswerten Gebäuden von 
kulturhistorischer Bedeutung, auch 
wenn sie aufgegeben sind, wenn das 
Vorhaben einer zweckmäßigen Ver-
wendung der Gebäude und der Erhal-
tung des Gestaltwerts dient, 

5. die Erweiterung eines Wohngebäudes 
auf bis zu höchstens zwei Wohnungen 
unter folgenden Voraussetzungen:  

5. die Erweiterung eines Wohngebäudes 
auf bis zu höchstens vier Wohnungen 
oder die Errichtung eines selbstän-
digen Wohngebäudes als Anbau an 
ein bestehendes Wohngebäude mit 
zusammengenommen höchstens 
vier Wohnungen unter folgenden Vo-
raussetzungen:  

a) das Gebäude ist zulässigerweise 
errichtet worden, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Erweiterung ist im Verhältnis 
zum vorhandenen Gebäude und 
unter Berücksichtigung der Wohn-
bedürfnisse angemessen und 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) bei der Errichtung einer weiteren 
Wohnung rechtfertigen Tatsachen 
die Annahme, dass das Gebäude 
vom bisherigen Eigentümer oder 
seiner Familie selbst genutzt wird, 

c) u n v e r ä n d e r t  
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6. die bauliche Erweiterung eines zulässi-
gerweise errichteten gewerblichen Be-
triebs, wenn die Erweiterung im Ver-
hältnis zum vorhandenen Gebäude 
und Betrieb angemessen ist. 

6. die bauliche Erweiterung eines zulässi-
gerweise errichteten gewerblichen Be-
triebs, wenn die Erweiterung im Ver-
hältnis zum vorhandenen Gebäude 
und Betrieb angemessen ist, 

 7. die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung einer Feuer- oder 
Rettungswache durch oder im Auf-
trag der Gemeinde oder einer sons-
tigen Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. 

In begründeten Einzelfällen gilt die Rechts-
folge des Satzes 1 auch für die Neuerrich-
tung eines Gebäudes im Sinne des Absat-
zes 1 Nummer 1, dem eine andere Nut-
zung zugewiesen werden soll, wenn das 
ursprüngliche Gebäude vom äußeren Er-
scheinungsbild auch zur Wahrung der Kul-
turlandschaft erhaltenswert ist, keine stär-
kere Belastung des Außenbereichs zu er-
warten ist als in Fällen des Satzes 1 und 
die Neuerrichtung auch mit nachbarlichen 
Interessen vereinbar ist; Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe b bis g gilt entsprechend. In den 
Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 so-
wie des Satzes 2 sind geringfügige Erwei-
terungen des neuen Gebäudes gegenüber 
dem beseitigten oder zerstörten Gebäude 
sowie geringfügige Abweichungen vom bis-
herigen Standort des Gebäudes zulässig. 

In begründeten Einzelfällen gilt die Rechts-
folge des Satzes 1 auch für die Neuerrich-
tung eines Gebäudes im Sinne des Absat-
zes 1 Nummer 1, dem eine andere Nut-
zung zugewiesen werden soll, wenn das 
ursprüngliche Gebäude vom äußeren Er-
scheinungsbild auch zur Wahrung der Kul-
turlandschaft erhaltenswert ist, keine stär-
kere Belastung des Außenbereichs zu er-
warten ist als in Fällen des Satzes 1 und 
die Neuerrichtung auch mit nachbarlichen 
Interessen vereinbar ist; Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe b bis g gilt entsprechend. In den 
Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 so-
wie des Satzes 2 sind geringfügige Erwei-
terungen des neuen Gebäudes gegenüber 
dem beseitigten oder zerstörten Gebäude 
sowie geringfügige Abweichungen vom bis-
herigen Standort des Gebäudes zulässig. 
Die Länder können bestimmen, dass die 
Frist nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe 
c nicht anzuwenden ist. 
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(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 zu-
lässigen Vorhaben sind in einer flächen-
sparenden, die Bodenversiegelung auf das 
notwendige Maß begrenzenden und den 
Außenbereich schonenden Weise auszu-
führen. Für Vorhaben nach Absatz 1 Num-
mer 2 bis 6, 8 Buchstabe b und Nummer 9 
bis 12 ist als weitere Zulässigkeitsvoraus-
setzung eine Verpflichtungserklärung abzu-
geben, das Vorhaben nach dauerhafter 
Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzu-
bauen und Bodenversiegelungen zu besei-
tigen; bei einer nach Absatz 1 Nummer 2 
bis 6, 8 Buchstabe b und Nummer 9 bis 12 
zulässigen Nutzungsänderung ist die Rück-
bauverpflichtung zu übernehmen, bei einer 
nach Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 
zulässigen Nutzungsänderung entfällt sie. 
Die Baugenehmigungsbehörde soll durch 
nach Landesrecht vorgesehene Baulast o-
der in anderer Weise die Einhaltung der 
Verpflichtung nach Satz 2 sowie nach Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g si-
cherstellen. Im Übrigen soll sie in den Fäl-
len des Absatzes 4 Satz 1 sicherstellen, 
dass die bauliche oder sonstige Anlage 
nach Durchführung des Vorhabens nur in 
der vorgesehenen Art genutzt wird. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Gemeinde kann für bebaute 
Bereiche im Außenbereich, die nicht über-
wiegend landwirtschaftlich geprägt sind 
und in denen eine Wohnbebauung von ei-
nigem Gewicht vorhanden ist, durch Sat-
zung bestimmen, dass Wohnzwecken die-
nenden Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 
nicht entgegengehalten werden kann, dass 
sie einer Darstellung im Flächennutzungs-
plan über Flächen für die Landwirtschaft o-
der Wald widersprechen oder die Entste-
hung oder Verfestigung einer Splittersied-
lung befürchten lassen. Die Satzung kann 
auch auf Vorhaben erstreckt werden, die 
kleineren Handwerks- und Gewerbebetrie-
ben dienen. In der Satzung können nähere 
Bestimmungen über die Zulässigkeit getrof-
fen werden. Voraussetzung für die Aufstel-
lung der Satzung ist, dass  

(6) Die Gemeinde kann für bebaute 
Bereiche im Außenbereich, die nicht über-
wiegend landwirtschaftlich geprägt sind 
und in denen eine Wohnbebauung von ei-
nigem Gewicht vorhanden ist, durch Sat-
zung bestimmen, dass Wohnzwecken die-
nenden Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 
nicht entgegengehalten werden kann, dass 
sie einer Darstellung im Flächennutzungs-
plan über Flächen für die Landwirtschaft o-
der Wald widersprechen oder die Entste-
hung oder Verfestigung einer Splittersied-
lung befürchten lassen. Die Satzung kann 
auch auf Vorhaben erstreckt werden, die 
kleineren Handwerks- und Gewerbebetrie-
ben dienen. In der Satzung können nähere 
Bestimmungen über die Zulässigkeit getrof-
fen werden. Voraussetzung für die Aufstel-
lung der Satzung ist, dass  

1. sie mit einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung vereinbar ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die ei-
ner Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach An-
lage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Lan-
desrecht unterliegen, nicht begründet 
wird und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. keine Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der in § 1 Absatz 6 Num-
mer 7 Buchstabe b genannten Schutz-
güter oder dafür bestehen, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 
1 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes zu beachten sind. 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der Erhaltungsziele und 
des Schutzzwecks von Natura 2000-
Gebieten im Sinne von § 7 Absatz 1 
Nummer 8 des Bundesnaturschutz-
gesetzes oder dafür bestehen, dass 
bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung oder Begrenzung der Auswirkun-
gen von schweren Unfällen nach § 50 
Satz 1 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes zu beachten sind. 

Bei Aufstellung der Satzung sind die Vor-
schriften über die Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung nach § 13 Absatz 2 Satz 
1 Nummer 2 und 3 sowie Satz 2 entspre-
chend anzuwenden. § 10 Absatz 3 ist ent-
sprechend anzuwenden. Von der Satzung 
bleibt die Anwendung des Absatzes 4 un-
berührt. 

Bei Aufstellung der Satzung sind die Vor-
schriften über die Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung nach § 13 Absatz 2 so-
wie § 10a Absatz 1  entsprechend anzu-
wenden. Von der Satzung bleibt die An-
wendung des Absatzes 4 unberührt. 

§ 44 § 44 

Entschädigungspflichtige, Fälligkeit und 
Erlöschen der Entschädigungsansprü-

che 

Entschädigungspflichtige, Fälligkeit und 
Erlöschen der Entschädigungsansprü-

che 

(1) Zur Entschädigung ist der Begüns-
tigte verpflichtet, wenn er mit der Festset-
zung zu seinen Gunsten einverstanden ist. 
Ist ein Begünstigter nicht bestimmt oder 
liegt sein Einverständnis nicht vor, ist die 
Gemeinde zur Entschädigung verpflichtet. 
Erfüllt der Begünstigte seine Verpflichtung 
nicht, ist dem Eigentümer gegenüber auch 
die Gemeinde verpflichtet; der Begünstigte 
hat der Gemeinde Ersatz zu leisten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Dient die Festsetzung der Beseiti-
gung oder Minderung von Auswirkungen, 
die von der Nutzung eines Grundstücks 
ausgehen, ist der Eigentümer zur Entschä-
digung verpflichtet, wenn er mit der Fest-
setzung einverstanden war. Ist der Eigentü-
mer auf Grund anderer gesetzlicher Vor-
schriften verpflichtet, Auswirkungen, die 
von der Nutzung seines Grundstücks aus-
gehen, zu beseitigen oder zu mindern, ist 
er auch ohne Einverständnis zur Entschä-
digung verpflichtet, soweit er durch die 
Festsetzung Aufwendungen erspart. Erfüllt 
der Eigentümer seine Verpflichtungen 
nicht, gilt Absatz 1 Satz 3 entsprechend. 
Die Gemeinde soll den Eigentümer anhö-
ren, bevor sie Festsetzungen trifft, die zu 
einer Entschädigung nach Satz 1 oder 2 
führen können. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Entschädigungsberechtigte 
kann Entschädigung verlangen, wenn die 
in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Entschädigungsleis-
tungen in Geld sind ab Fälligkeit mit 2 vom 
Hundert über dem Basiszinssatz nach § 
247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich 
zu verzinsen. Ist Entschädigung durch 
Übernahme des Grundstücks zu leisten, 
findet auf die Verzinsung § 99 Absatz 3 An-
wendung. 

(3) Der Entschädigungsberechtigte 
kann Entschädigung verlangen, wenn die 
in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Entschädigungsleis-
tungen in Geld sind ab Fälligkeit mit 2 Pro-
zent über dem Basiszinssatz nach § 247 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich zu 
verzinsen. Ist Entschädigung durch Über-
nahme des Grundstücks zu leisten, findet 
auf die Verzinsung § 99 Absatz 3 Anwen-
dung. 

(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) In der Bekanntmachung nach § 10 
Absatz 3 ist auf die Vorschriften des Absat-
zes 3 Satz 1 und 2 sowie des Absatzes 4 
hinzuweisen. 

(5) Bei einer Veröffentlichung nach 
§ 10a Absatz 1 ist auf die Vorschriften des 
Absatzes 3 Satz 1 und 2 sowie des Absat-
zes 4 hinzuweisen. 
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§ 58 § 58 

Verteilung nach Flächen Verteilung nach Flächen 

(1) Geht die Umlegungsstelle von 
dem Verhältnis der Flächen aus, hat sie 
von den eingeworfenen Grundstücken un-
ter Anrechnung des Flächenabzugs nach § 
55 Absatz 2 einen Flächenbeitrag in einem 
solchen Umfang abzuziehen, dass die Vor-
teile ausgeglichen werden, die durch die 
Umlegung erwachsen; dabei bleiben in den 
Fällen des § 57 Satz 4 Halbsatz 2 die Vor-
teile insoweit unberücksichtigt. Der Flä-
chenbeitrag darf in Gebieten, die erstmalig 
erschlossen werden, nur bis zu 30 vom 
Hundert, in anderen Gebieten nur bis zu 10 
vom Hundert der eingeworfenen Fläche be-
tragen. Die Umlegungsstelle kann statt ei-
nes Flächenbeitrags ganz oder teilweise ei-
nen entsprechenden Geldbeitrag erheben. 
Soweit der Umlegungsvorteil den Flächen-
beitrag nach Satz 1 übersteigt, ist der Vor-
teil in Geld auszugleichen. 

(1) Geht die Umlegungsstelle von 
dem Verhältnis der Flächen aus, hat sie 
von den eingeworfenen Grundstücken un-
ter Anrechnung des Flächenabzugs nach § 
55 Absatz 2 einen Flächenbeitrag in einem 
solchen Umfang abzuziehen, dass die Vor-
teile ausgeglichen werden, die durch die 
Umlegung erwachsen; dabei bleiben in den 
Fällen des § 57 Satz 4 Halbsatz 2 die Vor-
teile insoweit unberücksichtigt. Der Flä-
chenbeitrag darf in Gebieten, die erstmalig 
erschlossen werden, nur bis zu 30 Pro-
zent, in anderen Gebieten nur bis zu 10 
Prozent der eingeworfenen Fläche betra-
gen. Die Umlegungsstelle kann statt eines 
Flächenbeitrags ganz oder teilweise einen 
entsprechenden Geldbeitrag erheben. So-
weit der Umlegungsvorteil den Flächenbei-
trag nach Satz 1 übersteigt, ist der Vorteil 
in Geld auszugleichen. 

(2) Kann das neue Grundstück nicht 
in gleicher oder gleichwertiger Lage zuge-
teilt werden, so sind dadurch begründete 
Wertunterschiede in Fläche oder Geld aus-
zugleichen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Für die Bemessung von Geldbei-
trägen und Ausgleichsleistungen sind die 
Wertverhältnisse im Zeitpunkt des Umle-
gungsbeschlusses maßgebend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 
§ 58a 

 Sozialer Flächenbeitrag in Gebieten mit 
einem angespannten Wohnungsmarkt 

Table.Briefings



 - 101 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

Bestandsrecht Referentenentwurf des BMWSB 

 In einem Gebiet mit einem ange-
spannten Wohnungsmarkt, das im Zeit-
punkt der Beschlussfassung gemäß 
§ 47 nach § 201a bestimmt ist, kann die 
Gemeinde verlangen, dass der Vorteil-
sausgleich nach § 57 Satz 5 oder § 58 
Absatz 1 Satz 4 statt in Geld ganz oder 
teilweise in Form einer der Gemeinde 
ausschließlich für den sozialen Woh-
nungsbau zweckgebunden zuzuteilen-
den Fläche ausgeglichen wird (sozialer 
Flächenbeitrag), wenn die Errichtung 
des sozialen Wohnungsbaus durch die 
Gemeinde oder einen von der Gemeinde 
bezeichneten Dritten, der dazu in der 
Lage ist und sich hierzu verpflichtet, in-
nerhalb angemessener Frist sicherge-
stellt ist. Stehen der Gemeinde in einem 
Umlegungsverfahren gegenüber mehre-
ren Beteiligten Ansprüche nach 
§ 57 Satz 5 oder § 58 Absatz 1 Satz 4 zu, 
ist der soziale Flächenbeitrag anteilig 
nach dem Verhältnis der eingebrachten 
Grundstücke von diesen aufzubringen. 
Die Wirksamkeit des Verlangens wird 
durch das Ende der Geltungsdauer der 
Rechtsverordnung nach § 201a nicht be-
rührt. 

§ 64 § 64 

Geldleistungen Geldleistungen 

(1) Die Gemeinde ist Gläubigerin und 
Schuldnerin der im Umlegungsplan festge-
setzten Geldleistungen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Geldleistungen werden mit der Be-
kanntmachung nach § 71 fällig. Die Fällig-
keit der Ausgleichsleistungen für Mehr-
werte (§§ 57 bis 61) kann bis zu längstens 
zehn Jahren hinausgeschoben werden; da-
bei kann vorgesehen werden, dass die Be-
zahlung dieser Ausgleichsleistungen ganz 
oder teilweise in wiederkehrenden Leistun-
gen erfolgt. In den Fällen des Satzes 2 soll 
die Ausgleichsleistung ab Fälligkeit und bei 
Anfechtung des Umlegungsplans lediglich 
wegen der Höhe einer Geldleistung soll 
diese in Höhe des angefochtenen Betrags 
ab Inkrafttreten des Umlegungsplans dem 
Grund nach mit 2 vom Hundert über dem 
Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs jährlich verzinst werden. 

(2) Geldleistungen werden mit der Be-
kanntmachung nach § 71 fällig. Die Fällig-
keit der Ausgleichsleistungen für Mehr-
werte (§§ 57 bis 61) kann bis zu längstens 
zehn Jahren hinausgeschoben werden; da-
bei kann vorgesehen werden, dass die Be-
zahlung dieser Ausgleichsleistungen ganz 
oder teilweise in wiederkehrenden Leistun-
gen erfolgt. In den Fällen des Satzes 2 soll 
die Ausgleichsleistung ab Fälligkeit und bei 
Anfechtung des Umlegungsplans lediglich 
wegen der Höhe einer Geldleistung soll 
diese in Höhe des angefochtenen Betrags 
ab Inkrafttreten des Umlegungsplans dem 
Grund nach mit 2 Prozent über dem Basis-
zinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs jährlich verzinst werden. 

(3) Die Verpflichtungen des Eigentü-
mers oder des Erbbauberechtigten zu 
Geldleistungen nach den §§ 57 bis 61 gel-
ten als Beitrag und ruhen als öffentliche 
Last auf dem Grundstück oder dem Erb-
baurecht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Wird zur Sicherung eines Kredits, 
der  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. der Errichtung von Neubauten, dem 
Wiederaufbau zerstörter Gebäude oder 
dem Ausbau oder der Erweiterung be-
stehender Gebäude oder 

 

2. der Durchführung notwendiger außer-
ordentlicher Instandsetzungen an Ge-
bäuden 

 

auf dem belasteten Grundstück dient, ein 
Grundpfandrecht bestellt, so kann für die-
ses auf Antrag ein Befriedigungsvorrecht 
vor der öffentlichen Last nach Absatz 3 o-
der einem Teil derselben für den Fall der 
Zwangsvollstreckung in das Grundstück 
bewilligt werden, wenn dadurch die Sicher-
heit der öffentlichen Last nicht gefährdet 
wird und die Zins- und Tilgungssätze für 
das Grundpfandrecht den üblichen Jahres-
leistungen für erstrangige Tilgungshypothe-
ken entsprechen. Die Bewilligung kann von 
der Erfüllung von Bedingungen abhängig 
gemacht werden. 
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(5) Soweit die Kosten und Geldleis-
tungen der Umlegung von einem Bedarfs- 
oder Erschließungsträger verursacht sind, 
sind sie von ihm der Gemeinde zu erstat-
ten. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die öffentlichen Lasten (Absatz 3) 
sind im Grundbuch zu vermerken. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 85 § 85 

Enteignungszweck Enteignungszweck 

(1) Nach diesem Gesetzbuch kann 
nur enteignet werden, um  

(1) Nach diesem Gesetzbuch kann 
nur enteignet werden, um  

1. entsprechend den Festsetzungen des 
Bebauungsplans ein Grundstück zu 
nutzen oder eine solche Nutzung vor-
zubereiten, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. unbebaute oder geringfügig bebaute 
Grundstücke, die nicht im Bereich ei-
nes Bebauungsplans, aber innerhalb 
im Zusammenhang bebauter Ortsteile 
liegen, insbesondere zur Schließung 
von Baulücken, entsprechend den bau-
rechtlichen Vorschriften zu nutzen oder 
einer baulichen Nutzung zuzuführen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Grundstücke für die Entschädigung in 
Land zu beschaffen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. durch Enteignung entzogene Rechte 
durch neue Rechte zu ersetzen, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Grundstücke einer baulichen Nutzung 
zuzuführen, wenn ein Eigentümer die 
Verpflichtung nach § 176 Absatz 1 o-
der 2 nicht erfüllt, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. im Geltungsbereich einer Erhaltungs-
satzung eine bauliche Anlage aus den 
in § 172 Absatz 3 bis 5 bezeichneten 
Gründen zu erhalten oder 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. im Geltungsbereich einer Satzung zur 
Sicherung von Durchführungsmaßnah-
men des Stadtumbaus eine bauliche 
Anlage aus den in § 171d Absatz 3 be-
zeichneten Gründen zu erhalten oder 
zu beseitigen. 

7. im Geltungsbereich einer Satzung zur 
Sicherung von Durchführungsmaßnah-
men des Stadtumbaus eine bauliche 
Anlage aus den in § 171d Absatz 3 be-
zeichneten Gründen zu erhalten oder 
zu beseitigen, 
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 8. an einer baulichen Anlage, die die 
Voraussetzungen nach § 24 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 8 erfüllt, Miss-
stände zu beseitigen oder Mängel zu 
beheben, wenn der Eigentümer die 
Verpflichtung nach § 177 Absatz 1 
nicht erfüllt. 

(2) Unberührt bleiben  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Vorschriften über die Enteignung 
zu anderen als den in Absatz 1 ge-
nannten Zwecken, 

 

2. landesrechtliche Vorschriften über die 
Enteignung zu den in Absatz 1 Num-
mer 6 genannten Zwecken. 

 

§ 87 § 87 

Voraussetzungen für die Zulässigkeit 
der Enteignung 

Voraussetzungen für die Zulässigkeit 
der Enteignung 

(1) Die Enteignung ist im einzelnen 
Fall nur zulässig, wenn das Wohl der Allge-
meinheit sie erfordert und der Enteignungs-
zweck auf andere zumutbare Weise nicht 
erreicht werden kann. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Enteignung setzt voraus, dass 
der Antragsteller sich ernsthaft um den frei-
händigen Erwerb des zu enteignenden 
Grundstücks zu angemessenen Bedingun-
gen, unter den Voraussetzungen des § 100 
Absatz 1 und 3 unter Angebot geeigneten 
anderen Landes, vergeblich bemüht hat. 
Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, 
dass das Grundstück innerhalb angemes-
sener Frist zu dem vorgesehenen Zweck 
verwendet wird. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Enteignung eines Grundstücks 
zu dem Zweck, es für die bauliche Nutzung 
vorzubereiten (§ 85 Absatz 1 Nummer 1) o-
der es der baulichen Nutzung zuzuführen 
(§ 85 Absatz 1 Nummer 2), darf nur zu-
gunsten der Gemeinde oder eines öffentli-
chen Bedarfs- oder Erschließungsträgers 
erfolgen. In den Fällen des § 85 Absatz 1 
Nummer 5 kann die Enteignung eines 
Grundstücks zugunsten eines Bauwilligen 
verlangt werden, der in der Lage ist, die 
Baumaßnahmen innerhalb angemessener 
Frist durchzuführen, und sich hierzu ver-
pflichtet. Soweit im förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet die Enteignung zuguns-
ten der Gemeinde zulässig ist, kann sie 
auch zugunsten eines Sanierungsträgers 
erfolgen. 

(3) Die Enteignung eines Grundstücks 
zu dem Zweck, es für die bauliche Nutzung 
vorzubereiten (§ 85 Absatz 1 Nummer 1) o-
der es der baulichen Nutzung zuzuführen 
(§ 85 Absatz 1 Nummer 2), darf nur zu-
gunsten der Gemeinde oder eines öffentli-
chen Bedarfs- oder Erschließungsträgers 
erfolgen. In den Fällen des § 85 Absatz 1 
Nummer 5 und Nummer 8 kann die Ent-
eignung eines Grundstücks zugunsten ei-
nes Bauwilligen verlangt werden, der in der 
Lage ist, die Baumaßnahmen innerhalb an-
gemessener Frist durchzuführen, und sich 
hierzu verpflichtet. Soweit im förmlich fest-
gelegten Sanierungsgebiet die Enteignung 
zugunsten der Gemeinde zulässig ist, kann 
sie auch zugunsten eines Sanierungsträ-
gers erfolgen. 

(4) Die Zulässigkeit der Enteignung 
wird durch die Vorschriften des Sechsten 
Teils des Zweiten Kapitels nicht berührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 88 § 88 

Enteignung aus zwingenden städtebau-
lichen Gründen 

Enteignung aus zwingenden städtebau-
lichen Gründen 

Wird die Enteignung eines Grund-
stücks von der Gemeinde zu den in § 85 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 bezeichneten 
Zwecken aus zwingenden städtebaulichen 
Gründen beantragt, so genügt anstelle des 
§ 87 Absatz 2 der Nachweis, dass die Ge-
meinde sich ernsthaft um den freihändigen 
Erwerb dieses Grundstücks zu angemes-
senen Bedingungen vergeblich bemüht hat. 
Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, 
wenn die Enteignung eines im förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen 
Grundstücks zugunsten der Gemeinde o-
der eines Sanierungsträgers beantragt 
wird. 

Wird die Enteignung eines Grund-
stücks von der Gemeinde zu den in § 85 
Absatz 1 Nummer 1, 2 und 8 bezeichneten 
Zwecken aus zwingenden städtebaulichen 
Gründen beantragt, so genügt anstelle des 
§ 87 Absatz 2 der Nachweis, dass die Ge-
meinde sich ernsthaft um den freihändigen 
Erwerb dieses Grundstücks zu angemes-
senen Bedingungen vergeblich bemüht hat. 
Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, 
wenn die Enteignung eines im förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen 
Grundstücks zugunsten der Gemeinde o-
der eines Sanierungsträgers beantragt 
wird. 
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§ 99 § 99 

Entschädigung in Geld Entschädigung in Geld 

(1) Die Entschädigung ist in einem 
einmaligen Betrag zu leisten, soweit dieses 
Gesetzbuch nichts anderes bestimmt. Auf 
Antrag des Eigentümers kann die Entschä-
digung in wiederkehrenden Leistungen 
festgesetzt werden, wenn dies den übrigen 
Beteiligten zuzumuten ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Für die Belastung eines Grund-
stücks mit einem Erbbaurecht ist die Ent-
schädigung in einem Erbbauzins zu leisten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Einmalige Entschädigungsbeträge 
sind mit 2 vom Hundert über dem Basis-
zinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs jährlich von dem Zeitpunkt an zu 
verzinsen, in dem die Enteignungsbehörde 
über den Enteignungsantrag entscheidet. 
Im Falle der vorzeitigen Besitzeinweisung 
ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem diese 
wirksam wird. 

(3) Einmalige Entschädigungsbeträge 
sind mit 2 Prozent über dem Basiszinssatz 
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
jährlich von dem Zeitpunkt an zu verzinsen, 
in dem die Enteignungsbehörde über den 
Enteignungsantrag entscheidet. Im Falle 
der vorzeitigen Besitzeinweisung ist der 
Zeitpunkt maßgebend, in dem diese wirk-
sam wird. 

§ 108 § 108 

Einleitung des Enteignungsverfahrens 
und Anberaumung des Termins zur 

mündlichen Verhandlung; Enteignungs-
vermerk 

Einleitung des Enteignungsverfahrens 
und Anberaumung des Termins zur 

mündlichen Verhandlung; Enteignungs-
vermerk 

(1) Das Enteignungsverfahren wird 
durch Anberaumung eines Termins zu ei-
ner mündlichen Verhandlung mit den Betei-
ligten eingeleitet. Zu der mündlichen Ver-
handlung sind der Antragsteller, der Eigen-
tümer des betroffenen Grundstücks, die 
sonstigen aus dem Grundbuch ersichtli-
chen Beteiligten und die Gemeinde zu la-
den. Die Ladung ist zuzustellen. Die La-
dungsfrist beträgt einen Monat. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Enteignungsverfahren zu-
gunsten der Gemeinde kann bereits einge-
leitet werden, wenn  

(2) Das Enteignungsverfahren zu-
gunsten der Gemeinde kann bereits einge-
leitet werden, wenn  

1. der Entwurf des Bebauungsplans nach 
§ 3 Absatz 2 im Internet veröffentlicht 
worden ist, 

1. der Entwurf des Bebauungsplans nach 
§ 3 Absatz 1 im Internet veröffentlicht 
worden ist, 
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2. die Veröffentlichungsfrist nach § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 abgelaufen ist und 

2. die Veröffentlichungsfrist nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 abgelaufen ist und 

3. mit den Beteiligten die Verhandlungen 
nach § 87 Absatz 2 geführt und die von 
ihnen gegen den Entwurf des Bebau-
ungsplans fristgemäß vorgebrachten 
Anregungen erörtert worden sind. Die 
Gemeinde kann in demselben Termin 
die Verhandlungen nach § 87 Absatz 2 
führen und die Anregungen erörtern. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Das Verfahren ist so zu fördern, dass der 
Enteignungsbeschluss ergehen kann, so-
bald der Bebauungsplan rechtsverbindlich 
geworden ist. Eine Einigung nach § 110 o-
der § 111 kann auch vor Rechtsverbindlich-
keit des Bebauungsplans erfolgen. 

Das Verfahren ist so zu fördern, dass der 
Enteignungsbeschluss ergehen kann, so-
bald der Bebauungsplan rechtsverbindlich 
geworden ist. Eine Einigung nach § 110 o-
der § 111 kann auch vor Rechtsverbindlich-
keit des Bebauungsplans erfolgen. 

(3) Die Ladung muss enthalten  (3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Bezeichnung des Antragstellers 
und des betroffenen Grundstücks, 

 

2. den wesentlichen Inhalt des Enteig-
nungsantrags mit dem Hinweis, dass 
der Antrag mit den ihm beigefügten 
Unterlagen bei der Enteignungsbe-
hörde eingesehen werden kann, 

 

3. die Aufforderung, etwaige Einwendun-
gen gegen den Enteignungsantrag 
möglichst vor der mündlichen Verhand-
lung bei der Enteignungsbehörde 
schriftlich einzureichen oder zur Nie-
derschrift zu erklären, und 

 

4. den Hinweis, dass auch bei Nichter-
scheinen über den Enteignungsantrag 
und andere im Verfahren zu erledi-
gende Anträge entschieden werden 
kann. 

 

(4) Die Ladung von Personen, deren 
Beteiligung auf einem Antrag auf Entschä-
digung in Land beruht, muss außer dem in 
Absatz 3 vorgeschriebenen Inhalt auch die 
Bezeichnung des Eigentümers, dessen 
Entschädigung in Land beantragt ist, und 
des Grundstücks, für das die Entschädi-
gung in Land gewährt werden soll, enthal-
ten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die Einleitung des Enteignungs-
verfahrens ist unter Bezeichnung des be-
troffenen Grundstücks und des im Grund-
buch als Eigentümer Eingetragenen sowie 
des ersten Termins der mündlichen Ver-
handlung mit den Beteiligten ortsüblich be-
kannt zu machen. In der Bekanntmachung 
sind alle Beteiligten aufzufordern, ihre 
Rechte spätestens in der mündlichen Ver-
handlung wahrzunehmen mit dem Hinweis, 
dass auch bei Nichterscheinen über den 
Enteignungsantrag und andere im Verfah-
ren zu erledigende Anträge entschieden 
werden kann. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Enteignungsbehörde teilt dem 
Grundbuchamt die Einleitung des Enteig-
nungsverfahrens mit. Sie ersucht das 
Grundbuchamt, in das Grundbuch des be-
troffenen Grundstücks einzutragen, dass 
das Enteignungsverfahren eingeleitet ist 
(Enteignungsvermerk); ist das Enteig-
nungsverfahren beendigt, ersucht die Ent-
eignungsbehörde das Grundbuchamt, den 
Enteignungsvermerk zu löschen. Das 
Grundbuchamt hat die Enteignungsbe-
hörde von allen Eintragungen zu benach-
richtigen, die nach dem Zeitpunkt der Ein-
leitung des Enteignungsverfahrens im 
Grundbuch des betroffenen Grundstücks 
vorgenommen sind und vorgenommen 
werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Ist im Grundbuch die Anordnung 
der Zwangsversteigerung oder Zwangsver-
waltung eingetragen, gibt die Enteignungs-
behörde dem Vollstreckungsgericht von der 
Einleitung des Enteignungsverfahrens 
Kenntnis, soweit dieses das Grundstück 
betrifft, das Gegenstand des Vollstre-
ckungsverfahrens ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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§ 129 § 129 

Beitragsfähiger Erschließungsaufwand Beitragsfähiger Erschließungsaufwand 

(1) Zur Deckung des anderweitig nicht 
gedeckten Erschließungsaufwands können 
Beiträge nur insoweit erhoben werden, als 
die Erschließungsanlagen erforderlich sind, 
um die Bauflächen und die gewerblich zu 
nutzenden Flächen entsprechend den bau-
rechtlichen Vorschriften zu nutzen (bei-
tragsfähiger Erschließungsaufwand). So-
weit Anlagen nach § 127 Absatz 2 von dem 
Eigentümer hergestellt sind oder von ihm 
auf Grund baurechtlicher Vorschriften ver-
langt werden, dürfen Beiträge nicht erho-
ben werden. Die Gemeinden tragen min-
destens 10 vom Hundert des beitragsfähi-
gen Erschließungsaufwands. 

(1) Zur Deckung des anderweitig nicht 
gedeckten Erschließungsaufwands können 
Beiträge nur insoweit erhoben werden, als 
die Erschließungsanlagen erforderlich sind, 
um die Bauflächen und die gewerblich zu 
nutzenden Flächen entsprechend den bau-
rechtlichen Vorschriften zu nutzen (bei-
tragsfähiger Erschließungsaufwand). So-
weit Anlagen nach § 127 Absatz 2 von dem 
Eigentümer hergestellt sind oder von ihm 
auf Grund baurechtlicher Vorschriften ver-
langt werden, dürfen Beiträge nicht erho-
ben werden. Die Gemeinden tragen min-
destens 10 Prozent des beitragsfähigen 
Erschließungsaufwands. 

(2) Kosten, die ein Eigentümer oder 
sein Rechtsvorgänger bereits für Erschlie-
ßungsmaßnahmen aufgewandt hat, dürfen 
bei der Übernahme als gemeindliche Er-
schließungsanlagen nicht erneut erhoben 
werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 133 § 133 

Gegenstand und Entstehung der Bei-
tragspflicht 

Gegenstand und Entstehung der Bei-
tragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen 
Grundstücke, für die eine bauliche oder ge-
werbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald 
sie bebaut oder gewerblich genutzt werden 
dürfen. Erschlossene Grundstücke, für die 
eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, unterliegen der Bei-
tragspflicht, wenn sie nach der Verkehrs-
auffassung Bauland sind und nach der ge-
ordneten baulichen Entwicklung der Ge-
meinde zur Bebauung anstehen. Die Ge-
meinde gibt bekannt, welche Grundstücke 
nach Satz 2 der Beitragspflicht unterliegen; 
die Bekanntmachung hat keine rechtsbe-
gründende Wirkung. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Beitragspflicht entsteht mit der 
endgültigen Herstellung der Erschließungs-
anlagen, für Teilbeträge, sobald die Maß-
nahmen, deren Aufwand durch die Teilbe-
träge gedeckt werden soll, abgeschlossen 
sind. Im Falle des § 128 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 entsteht die Beitragspflicht mit 
der Übernahme durch die Gemeinde. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Für ein Grundstück, für das eine 
Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vol-
lem Umfang entstanden ist, können Vo-
rausleistungen auf den Erschließungsbei-
trag bis zur Höhe des voraussichtlichen 
endgültigen Erschließungsbeitrags verlangt 
werden, wenn ein Bauvorhaben auf dem 
Grundstück genehmigt wird oder wenn mit 
der Herstellung der Erschließungsanlagen 
begonnen worden ist und die endgültige 
Herstellung der Erschließungsanlagen in-
nerhalb von vier Jahren zu erwarten ist. Die 
Vorausleistung ist mit der endgültigen Bei-
tragsschuld zu verrechnen, auch wenn der 
Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
Ist die Beitragspflicht sechs Jahre nach Er-
lass des Vorausleistungsbescheids noch 
nicht entstanden, kann die Vorausleistung 
zurückverlangt werden, wenn die Erschlie-
ßungsanlage bis zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht benutzbar ist. Der Rückzahlungsan-
spruch ist ab Erhebung der Vorausleistung 
mit 2 vom Hundert über dem Basiszinssatz 
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
jährlich zu verzinsen. Die Gemeinde kann 
Bestimmungen über die Ablösung des Er-
schließungsbeitrags im Ganzen vor Entste-
hung der Beitragspflicht treffen. 

(3) Für ein Grundstück, für das eine 
Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vol-
lem Umfang entstanden ist, können Vo-
rausleistungen auf den Erschließungsbei-
trag bis zur Höhe des voraussichtlichen 
endgültigen Erschließungsbeitrags verlangt 
werden, wenn ein Bauvorhaben auf dem 
Grundstück genehmigt wird oder wenn mit 
der Herstellung der Erschließungsanlagen 
begonnen worden ist und die endgültige 
Herstellung der Erschließungsanlagen in-
nerhalb von vier Jahren zu erwarten ist. Die 
Vorausleistung ist mit der endgültigen Bei-
tragsschuld zu verrechnen, auch wenn der 
Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
Ist die Beitragspflicht sechs Jahre nach Er-
lass des Vorausleistungsbescheids noch 
nicht entstanden, kann die Vorausleistung 
zurückverlangt werden, wenn die Erschlie-
ßungsanlage bis zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht benutzbar ist. Der Rückzahlungsan-
spruch ist ab Erhebung der Vorausleistung 
mit 2 Prozent über dem Basiszinssatz 
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
jährlich zu verzinsen. Die Gemeinde kann 
Bestimmungen über die Ablösung des Er-
schließungsbeitrags im Ganzen vor Entste-
hung der Beitragspflicht treffen. 

§ 135 § 135 

Fälligkeit und Zahlung des Beitrags Fälligkeit und Zahlung des Beitrags 

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach 
der Bekanntgabe des Beitragsbescheids 
fällig. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Gemeinde kann zur Vermei-
dung unbilliger Härten im Einzelfall, insbe-
sondere soweit dies zur Durchführung ei-
nes genehmigten Bauvorhabens erforder-
lich ist, zulassen, dass der Erschließungs-
beitrag in Raten oder in Form einer Rente 
gezahlt wird. Ist die Finanzierung eines 
Bauvorhabens gesichert, so soll die Zah-
lungsweise der Auszahlung der Finanzie-
rungsmittel angepasst, jedoch nicht über 
zwei Jahre hinaus erstreckt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Lässt die Gemeinde nach Absatz 
2 eine Verrentung zu, so ist der Erschlie-
ßungsbeitrag durch Bescheid in eine 
Schuld umzuwandeln, die in höchstens 
zehn Jahresleistungen zu entrichten ist. In 
dem Bescheid sind Höhe und Zeitpunkt der 
Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestim-
men. Der jeweilige Restbetrag ist mit 
höchstens 2 vom Hundert über dem Basis-
zinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs jährlich zu verzinsen. Die Jah-
resleistungen stehen wiederkehrenden 
Leistungen im Sinne des § 10 Absatz 1 
Nummer 3 des Zwangsversteigerungsge-
setzes gleich. 

(3) Lässt die Gemeinde nach Absatz 
2 eine Verrentung zu, so ist der Erschlie-
ßungsbeitrag durch Bescheid in eine 
Schuld umzuwandeln, die in höchstens 
zehn Jahresleistungen zu entrichten ist. In 
dem Bescheid sind Höhe und Zeitpunkt der 
Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestim-
men. Der jeweilige Restbetrag ist mit 
höchstens 2 Prozent über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs jährlich zu verzinsen. Die Jahresleis-
tungen stehen wiederkehrenden Leistun-
gen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 
des Zwangsversteigerungsgesetzes gleich. 

(4) Werden Grundstücke landwirt-
schaftlich oder als Wald genutzt, ist der 
Beitrag so lange zinslos zu stunden, wie 
das Grundstück zur Erhaltung der Wirt-
schaftlichkeit des landwirtschaftlichen Be-
triebs genutzt werden muss. Satz 1 gilt 
auch für die Fälle der Nutzungsüberlas-
sung und Betriebsübergabe an Familienan-
gehörige im Sinne des § 15 der Abgaben-
ordnung. Der Beitrag ist auch zinslos zu 
stunden, solange Grundstücke als Klein-
gärten im Sinne des Bundeskleingartenge-
setzes genutzt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Im Einzelfall kann die Gemeinde 
auch von der Erhebung des Erschließungs-
beitrags ganz oder teilweise absehen, 
wenn dies im öffentlichen Interesse oder 
zur Vermeidung unbilliger Härten geboten 
ist. Die Freistellung kann auch für den Fall 
vorgesehen werden, dass die Beitrags-
pflicht noch nicht entstanden ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Weitergehende landesrechtliche 
Billigkeitsregelungen bleiben unberührt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 135a § 135a 

Pflichten des Vorhabenträgers; Durch-
führung durch die Gemeinde; Kostener-

stattung 

Pflichten des Vorhabenträgers; Durch-
führung durch die Gemeinde; Kostener-

stattung 

(1) Festgesetzte Maßnahmen zum 
Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3 sind 
vom Vorhabenträger durchzuführen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Soweit Maßnahmen zum Aus-
gleich an anderer Stelle den Grundstücken 
nach § 9 Absatz 1a zugeordnet sind, soll 
die Gemeinde diese anstelle und auf Kos-
ten der Vorhabenträger oder der Eigentü-
mer der Grundstücke durchführen und 
auch die hierfür erforderlichen Flächen be-
reitstellen, sofern dies nicht auf andere 
Weise gesichert ist. Die Maßnahmen zum 
Ausgleich können bereits vor den Baumaß-
nahmen und der Zuordnung durchgeführt 
werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Kosten können geltend ge-
macht werden, sobald die Grundstücke, auf 
denen Eingriffe zu erwarten sind, baulich o-
der gewerblich genutzt werden dürfen. Die 
Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Auf-
wands für Maßnahmen zum Ausgleich ein-
schließlich der Bereitstellung hierfür erfor-
derlicher Flächen einen Kostenerstattungs-
betrag. Die Erstattungspflicht entsteht mit 
der Herstellung der Maßnahmen zum Aus-
gleich durch die Gemeinde. Der Betrag ruht 
als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

(3) Die Kosten können geltend ge-
macht werden, sobald die Grundstücke, auf 
denen Eingriffe zu erwarten sind, baulich o-
der gewerblich genutzt werden dürfen. Die 
Gemeinde erhebt einen Kostenerstat-
tungsbetrag zur Deckung ihres Aufwands 
für Maßnahmen zum Ausgleich einschließ-
lich der Bereitstellung hierfür erforderlicher 
Flächen und einschließlich Pflegemaß-
nahmen, die über einen Zeitraum von 
längstens fünf Jahren nach Herstellung 
durchgeführt werden. Erfordert der Auf-
wand für Maßnahmen eine Pflege über 
diesen Zeitraum hinaus, kann eine Kos-
tenerstattung für Pflegemaßnahmen 
über einen längeren Zeitraum als fünf 
Jahre vertraglich vereinbart werden. Die 
Erstattungspflicht entsteht mit der Herstel-
lung der Maßnahmen zum Ausgleich durch 
die Gemeinde. Der Betrag ruht als öffentli-
che Last auf dem Grundstück. 

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften 
über kommunale Beiträge einschließlich 
der Billigkeitsregelungen sind entspre-
chend anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

 
§ 135d 
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 Ersatzgeld 

 (1) Das Ersatzgeld nach § 1a Ab-
satz 3 Satz 6 wird durch die Gemeinde 
vom Vorhabenträger oder Eigentümer 
erhoben. Der Betrag ruht als öffentliche 
Last auf dem Grundstück. § 135a Ab-
satz 4 gilt entsprechend. 

 (2) Die Höhe des Ersatzgeldes be-
misst sich entsprechend § 135a Ab-
satz 3 Satz 2 und 3 nach den durch-
schnittlichen Kosten der nicht mögli-
chen Ausgleichsmaßnahmen, ein-
schließlich der Bereitstellung hierfür er-
forderlicher Flächen und Pflegemaßnah-
men. Soweit Kosten für Ausgleichsmaß-
nahmen nicht feststellbar sind, bemisst 
sich die Höhe des Ersatzgeldes nach 
Dauer und Schwere der voraussichtli-
chen Beeinträchtigung. Für die Vertei-
lung auf die zugeordneten Grundstücke 
gilt § 135b, auch in Verbindung mit einer 
Satzung nach Absatz 5, entsprechend. 

 (3) Die Pflicht zur Zahlung eines Er-
satzgeldes entsteht, sobald die Grund-
stücke, auf denen Eingriffe zu erwarten 
sind, baulich oder gewerblich genutzt 
werden dürfen. 

 (4) Das Ersatzgeld ist zweckgebun-
den für Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege möglichst in 
dem betroffenen Naturraum zu verwen-
den, für die nicht bereits nach anderen 
Vorschriften eine rechtliche Verpflich-
tung besteht. 

 (5) Die Gemeinde kann Einzelheiten 
entsprechend § 135c Nummer 2 bis 6 
durch Satzung regeln. 

 (6) Das Ersatzgeld ist bis zum Ab-
lauf des übernächsten, auf die Verein-
nahmung folgenden Kalenderjahres zu 
verwenden. Nicht rechtzeitig veraus-
gabte Mittel fließen dem jeweiligen Land 
zu; die Zweckbindung nach Absatz 1 
Satz 2 besteht fort. 

 

A c h t e r  T e i l  
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 B e s o n d e r e  R e g e l u n g e n  
f ü r  s t ä d t i s c h e  Ö k o s y s -

t e m g e b i e t e  i m  S i n n e  
d e r  V e r o r d n u n g  ( E U )  

2 0 2 4 / 1 9 9 1  

 
§ 135e 

 Wiederherstellungssatzung 

 (1) Die Gemeinde kann für städti-
sche Ökosystemgebiete im Sinne der 
Verordnung (EU) 2024/1991 oder für 
Teile davon in einer Satzung ergän-
zende Vorgaben für die bauliche und 
sonstige Nutzung der Grundstücke tref-
fen, um Grünflächen und Baumüber-
schirmung zu sichern oder ihren Anteil 
an der Fläche des städtischen Ökosys-
temgebiets zu vergrößern. 

 (2) In der Satzung kann die Ge-
meinde insbesondere 

 1. Anforderungen an die Gestaltung 
und Bepflanzung der Grundstücks-
freiflächen sowie an die Begrünung 
baulicher Anlagen stellen, 

 2. Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 
Nummer 15, Nummer 18 Buchstabe 
b, Nummer 20 und 25 treffen. 

 Auf die Festsetzungen sind die §§ 175 
und 176 bis 179 entsprechend anzuwen-
den. 

 (3) Bei der Aufstellung der Satzung 
sind die Vorschriften über die Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung nach 
§ 13 Absatz 2 entsprechend anzuwen-
den. 

 (4) Ist einem Eigentümer die Durch-
führung der Satzung im Einzelfall wirt-
schaftlich nicht zuzumuten, soll ihn die 
Gemeinde ganz oder teilweise von den 
Vorgaben der Satzung befreien. 

 
§ 135f 
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 Wiederherstellungsbeitrag 

 (1) Bei Vorhaben nach den §§ 30 
und 33 bis 35 in städtischen Ökosys-
temgebieten im Sinne der Verordnung 
(EU) 2024/1991 ist für Verluste an Grün-
flächen vor Baubeginn ein Wiederher-
stellungsbeitrag in Geld an die Ge-
meinde zu leisten. Die Höhe des Wieder-
herstellungsbeitrags je Quadratmeter 
Grünflächenverlust im städtischen Öko-
systemgebiet ist von der Gemeinde fest-
zulegen. 

 (2) Der Wiederherstellungsbeitrag 
ist zweckgebunden in städtischen Öko-
systemgebieten für Maßnahmen zur 
Schaffung von Grünflächen, einschließ-
lich Dachbegrünung, und für Baum-
pflanzungen zu verwenden. Kann die 
Gemeinde die vereinnahmten Mittel 
nicht zeitnah verwenden, stellt sie diese 
Mittel zur Verwendung in anderen städti-
schen Ökosystemgebieten zur Verfü-
gung. Die Länder können durch Landes-
gesetz die Einzelheiten einer gemeinde-
übergreifenden Verwendung der verein-
nahmten Mittel regeln. 

 (3) In städtischen Ökosystemgebie-
ten, die die Voraussetzungen erfüllen, 
um nach Artikel 8 Absatz 1 Satz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1991 von den 
Vorgaben des Artikels 8 Absatz 1 Satz 1 
ausgenommen zu werden, ist diese Vor-
schrift bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2030 nicht anzuwenden. 

§ 136 § 136 

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 

(1) Städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen in Stadt und Land, deren einheitli-
che Vorbereitung und zügige Durchführung 
im öffentlichen Interesse liegen, werden 
nach den Vorschriften dieses Teils vorbe-
reitet und durchgeführt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen sind Maßnahmen, durch die ein 
Gebiet zur Behebung städtebaulicher Miss-
stände wesentlich verbessert oder umge-
staltet wird. Städtebauliche Missstände lie-
gen vor, wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. das Gebiet nach seiner vorhandenen 
Bebauung oder nach seiner sonstigen 
Beschaffenheit den allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse oder an die Sicher-
heit der in ihm wohnenden oder arbei-
tenden Menschen auch unter Berück-
sichtigung der Belange des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung 
nicht entspricht oder 

 

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufga-
ben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm 
nach seiner Lage und Funktion oblie-
gen. 

 

(3) Bei der Beurteilung, ob in einem 
städtischen oder ländlichen Gebiet städte-
bauliche Missstände vorliegen, sind insbe-
sondere zu berücksichtigen  

(3) Bei der Beurteilung, ob in einem 
städtischen oder ländlichen Gebiet städte-
bauliche Missstände vorliegen, sind insbe-
sondere zu berücksichtigen  

1. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse o-
der die Sicherheit der in dem Gebiet 
wohnenden und arbeitenden Men-
schen in Bezug auf  

1. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse o-
der die Sicherheit der in dem Gebiet 
wohnenden und arbeitenden Men-
schen in Bezug auf  

a) die Belichtung, Besonnung und 
Belüftung der Wohnungen und Ar-
beitsstätten, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die bauliche Beschaffenheit von 
Gebäuden, Wohnungen und Ar-
beitsstätten, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) die Zugänglichkeit der Grundstü-
cke, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) die Auswirkungen einer vorhande-
nen Mischung von Wohn- und Ar-
beitsstätten, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) die Nutzung von bebauten und un-
bebauten Flächen nach Art, Maß 
und Zustand, 

e) u n v e r ä n d e r t  
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f) die Einwirkungen, die von Grund-
stücken, Betrieben, Einrichtungen 
oder Verkehrsanlagen ausgehen, 
insbesondere durch Lärm, Verun-
reinigungen und Erschütterungen, 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) die vorhandene Erschließung, g) u n v e r ä n d e r t  

h) die energetische Beschaffenheit, 
die Gesamtenergieeffizienz der 
vorhandenen Bebauung und der 
Versorgungseinrichtungen des 
Gebiets unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Anforderungen an 
den Klimaschutz und die Klimaan-
passung; 

h) die energetische Beschaffenheit, 
die Gesamtenergieeffizienz der 
vorhandenen Bebauung und der 
Versorgungseinrichtungen des 
Gebiets unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Anforderungen an 
den Klimaschutz, 

 i) die Klimaanpassung; 

2. die Funktionsfähigkeit des Gebiets in 
Bezug auf  

2. die Funktionsfähigkeit des Gebiets in 
Bezug auf  

a) den fließenden und ruhenden Ver-
kehr, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die wirtschaftliche Situation und 
Entwicklungsfähigkeit des Gebiets 
unter Berücksichtigung seiner Ver-
sorgungsfunktion im Verflech-
tungsbereich, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) die infrastrukturelle Erschließung 
des Gebiets, seine Ausstattung mit 
und die Vernetzung von Grün- und 
Freiflächen unter Berücksichtigung 
der Belange des Klimaschutzes 
und der Klimaanpassung, seine 
Ausstattung mit Spiel- und Sport-
plätzen und mit Anlagen des Ge-
meinbedarfs, insbesondere unter 
Berücksichtigung der sozialen und 
kulturellen Aufgaben dieses Ge-
biets im Verflechtungsbereich. 

c) die infrastrukturelle Erschließung 
des Gebiets, seine Ausstattung mit 
und die Vernetzung von Grün- und 
Freiflächen sowie mit Flächen o-
der Anlagen der wassersensib-
len Stadtentwicklung unter Be-
rücksichtigung der Belange des 
Klimaschutzes und der Klimaan-
passung, seine Ausstattung mit 
Spiel- und Sportplätzen und mit 
Anlagen des Gemeinbedarfs, ins-
besondere unter Berücksichtigung 
der sozialen und kulturellen Aufga-
ben dieses Gebiets im Verflech-
tungsbereich. 

(4) Städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen dienen dem Wohl der Allgemein-
heit. Sie sollen dazu beitragen, dass  

(4) Städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen dienen dem Wohl der Allgemein-
heit. Sie sollen dazu beitragen, dass  
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1. die bauliche Struktur in allen Teilen 
des Bundesgebiets nach den allgemei-
nen Anforderungen an den Klima-
schutz und die Klimaanpassung sowie 
nach den sozialen, hygienischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Erforder-
nissen entwickelt wird, 

1. die bauliche Struktur und die Frei-
raumstruktur in allen Teilen des Bun-
desgebiets nach den allgemeinen An-
forderungen an den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung sowie nach den 
sozialen, hygienischen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Erfordernissen 
entwickelt wird, 

2. die Verbesserung der Wirtschafts- und 
Agrarstruktur unterstützt wird, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Siedlungsstruktur den Erfordernis-
sen des Umweltschutzes, den Anforde-
rungen an gesunde Lebens- und Ar-
beitsbedingungen der Bevölkerung und 
der Bevölkerungsentwicklung ent-
spricht oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die vorhandenen Ortsteile erhalten, er-
neuert und fortentwickelt werden, die 
Gestaltung des Orts- und Landschafts-
bilds verbessert und den Erfordernis-
sen des Denkmalschutzes Rechnung 
getragen wird. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Die öffentlichen und privaten Belange sind 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen. 

Die öffentlichen und privaten Belange sind 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen. 

§ 143 § 143 

Bekanntmachung der Sanierungssat-
zung, Sanierungsvermerk 

Bekanntmachung der Sanierungssat-
zung, Sanierungsvermerk 

(1) Die Gemeinde hat die Sanierungs-
satzung ortsüblich bekannt zu machen. Sie 
kann auch ortsüblich bekannt machen, 
dass eine Sanierungssatzung beschlossen 
worden ist; § 10 Absatz 3 Satz 2 bis 5 ist 
entsprechend anzuwenden. In der Be-
kanntmachung nach den Sätzen 1 und 2 ist 
– außer im vereinfachten Sanierungsver-
fahren – auf die Vorschriften des Dritten 
Abschnitts hinzuweisen. Mit der Bekannt-
machung wird die Sanierungssatzung 
rechtsverbindlich. 

(1) Die Gemeinde hat die Sanierungs-
satzung im Internet zu veröffentlichen; 
§ 10a Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend an-
zuwenden. In der Veröffentlichung nach 
Satz 1 ist, außer im vereinfachten Sanie-
rungsverfahren, auf die Vorschriften des 
Dritten Abschnitts hinzuweisen. Mit der 
Veröffentlichung nach Satz 1 wird die Sa-
nierungssatzung rechtsverbindlich.“ 
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(2) Die Gemeinde teilt dem Grund-
buchamt die rechtsverbindliche Sanie-
rungssatzung mit und hat hierbei die von 
der Sanierungssatzung betroffenen Grund-
stücke einzeln aufzuführen. Das Grund-
buchamt hat in die Grundbücher dieser 
Grundstücke einzutragen, dass eine Sanie-
rung durchgeführt wird (Sanierungsver-
merk). § 54 Absatz 2 und 3 ist entspre-
chend anzuwenden. Die Sätze 1 bis 3 sind 
nicht anzuwenden, wenn in der Sanie-
rungssatzung die Genehmigungspflicht 
nach § 144 Absatz 2 ausgeschlossen ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 144 § 144 

Genehmigungspflichtige Vorhaben und 
Rechtsvorgänge 

Genehmigungspflichtige Vorhaben und 
Rechtsvorgänge 

(1) Im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet bedürfen der schriftlichen Ge-
nehmigung der Gemeinde  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die in § 14 Absatz 1 bezeichneten Vor-
haben und sonstigen Maßnahmen; 

 

2. Vereinbarungen, durch die ein schuld-
rechtliches Vertragsverhältnis über den 
Gebrauch oder die Nutzung eines 
Grundstücks, Gebäudes oder Gebäu-
deteils auf bestimmte Zeit von mehr als 
einem Jahr eingegangen oder verlän-
gert wird. 

 

(2) Im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet bedürfen der schriftlichen Ge-
nehmigung der Gemeinde  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung 
eines Grundstücks und die Bestellung 
und Veräußerung eines Erbbaurechts; 

 

2. die Bestellung eines das Grundstück 
belastenden Rechts; dies gilt nicht für 
die Bestellung eines Rechts, das mit 
der Durchführung von Baumaßnahmen 
im Sinne des § 148 Absatz 2 im Zu-
sammenhang steht; 
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3. ein schuldrechtlicher Vertrag, durch 
den eine Verpflichtung zu einem der in 
Nummer 1 oder 2 genannten Rechts-
geschäfte begründet wird; ist der 
schuldrechtliche Vertrag genehmigt 
worden, gilt auch das in Ausführung 
dieses Vertrags vorgenommene dingli-
che Rechtsgeschäft als genehmigt; 

 

4. die Begründung, Änderung oder Auf-
hebung einer Baulast; 

 

5. die Teilung eines Grundstücks.  

(3) Die Gemeinde kann für bestimmte 
Fälle die Genehmigung für das förmlich 
festgelegte Sanierungsgebiet oder Teile 
desselben allgemein erteilen; sie hat dies 
ortsüblich bekannt zu machen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Keiner Genehmigung bedürfen  (4) Keiner Genehmigung bedürfen  

1. Vorhaben und Rechtsvorgänge, wenn 
die Gemeinde oder der Sanierungsträ-
ger für das Treuhandvermögen als 
Vertragsteil oder Eigentümer beteiligt 
ist; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Rechtsvorgänge nach Absatz 2 Num-
mer 1 bis 3 zum Zwecke der Vorweg-
nahme der gesetzlichen Erbfolge; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Vorhaben nach Absatz 1 Nummer 1, 
die vor der förmlichen Festlegung des 
Sanierungsgebiets baurechtlich geneh-
migt worden sind, Vorhaben nach Ab-
satz 1 Nummer 1, von denen die Ge-
meinde nach Maßgabe des Bauord-
nungsrechts Kenntnis erlangt hat und 
mit deren Ausführung vor dem Inkraft-
treten der Veränderungssperre hätte 
begonnen werden dürfen, sowie Unter-
haltungsarbeiten und die Fortführung 
einer bisher ausgeübten Nutzung; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Num-
mer 2 und Absatz 2, die Zwecken der 
Landesverteidigung dienen; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. der rechtsgeschäftliche Erwerb eines 
in ein Verfahren im Sinne des § 38 ein-
bezogenen Grundstücks durch den Be-
darfsträger. 

5. der rechtsgeschäftliche Erwerb eines 
in ein Verfahren im Sinne des § 38 ein-
bezogenen Grundstücks durch den Be-
darfsträger; 
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 6. schuldrechtliche Kaufverträge nach 
Absatz 2 Nummer 3, wenn die Ge-
meinde ein an dem Grundstück be-
stehendes Vorkaufsrecht nach § 24 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 auszu-
üben beabsichtigt. 

§ 150 § 150 

Ersatz für Änderungen von Einrichtun-
gen, die der öffentlichen Versorgung 

dienen 

Ersatz für Änderungen von Einrichtun-
gen, die der öffentlichen Versorgung 

dienen 

(1) Stehen in einem förmlich festge-
legten Sanierungsgebiet Anlagen der öf-
fentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, 
Wasser, Wärme, Telekommunikations-
dienstleistungen oder Anlagen der Abwas-
serwirtschaft infolge der Durchführung der 
Sanierung nicht mehr zur Verfügung und 
sind besondere Aufwendungen erforder-
lich, die über das bei ordnungsgemäßer 
Wirtschaft erforderliche Maß hinausgehen, 
zum Beispiel der Ersatz oder die Verlegung 
dieser Anlagen, hat die Gemeinde dem 
Träger der Aufgabe die ihm dadurch ent-
stehenden Kosten zu erstatten. Vorteile 
und Nachteile, die dem Träger der Aufgabe 
im Zusammenhang damit entstehen, sind 
auszugleichen. 

(1) Stehen in einem förmlich festge-
legten Sanierungsgebiet Anlagen der öf-
fentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, 
Wasser, Wärme, Telekommunikations-
diensten oder Anlagen der Abwasserwirt-
schaft infolge der Durchführung der Sanie-
rung nicht mehr zur Verfügung und sind be-
sondere Aufwendungen erforderlich, die 
über das bei ordnungsgemäßer Wirtschaft 
erforderliche Maß hinausgehen, zum Bei-
spiel der Ersatz oder die Verlegung dieser 
Anlagen, hat die Gemeinde dem Träger der 
Aufgabe die ihm dadurch entstehenden 
Kosten zu erstatten. Vorteile und Nachteile, 
die dem Träger der Aufgabe im Zusam-
menhang damit entstehen, sind auszuglei-
chen. 

(2) Kommt eine Einigung über den Er-
stattungsbetrag nicht zustande, entscheidet 
die höhere Verwaltungsbehörde. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 154 § 154 

Ausgleichsbetrag des Eigentümers Ausgleichsbetrag des Eigentümers 

(1) Der Eigentümer eines im förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen 
Grundstücks hat zur Finanzierung der Sa-
nierung an die Gemeinde einen Aus-
gleichsbetrag in Geld zu entrichten, der der 
durch die Sanierung bedingten Erhöhung 
des Bodenwerts seines Grundstücks ent-
spricht. Miteigentümer haften als Gesamt-
schuldner; bei Wohnungs- und Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- und Tei-
leigentümer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil heranzuziehen. Werden im 
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Er-
schließungsanlagen im Sinne des § 127 
Absatz 2 hergestellt, erweitert oder verbes-
sert, sind Vorschriften über die Erhebung 
von Beiträgen für diese Maßnahmen auf 
Grundstücke im förmlich festgelegten Sa-
nierungsgebiet nicht anzuwenden. Satz 3 
gilt entsprechend für die Anwendung der 
Vorschrift über die Erhebung von Kostener-
stattungsbeträgen im Sinne des § 135a Ab-
satz 3. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die durch die Sanierung bedingte 
Erhöhung des Bodenwerts des Grund-
stücks besteht aus dem Unterschied zwi-
schen dem Bodenwert, der sich für das 
Grundstück ergeben würde, wenn eine Sa-
nierung weder beabsichtigt noch durchge-
führt worden wäre (Anfangswert), und dem 
Bodenwert, der sich für das Grundstück 
durch die rechtliche und tatsächliche Neu-
ordnung des förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiets ergibt (Endwert). 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(2a) Die Gemeinde kann durch 
Satzung bestimmen, dass der Ausgleichs-
betrag abweichend von Absatz 1 Satz 1 
ausgehend von dem Aufwand (ohne die 
Kosten seiner Finanzierung) für die Erwei-
terung oder Verbesserung von Erschlie-
ßungsanlagen im Sinne des § 127 Absatz 
2 Nummer 1 bis 3 (Verkehrsanlagen) in 
dem Sanierungsgebiet zu berechnen ist; 
Voraussetzung für den Erlass der Satzung 
sind Anhaltspunkte dafür, dass die sanie-
rungsbedingte Erhöhung der Bodenwerte 
der Grundstücke in dem Sanierungsgebiet 
nicht wesentlich über der Hälfte dieses Auf-
wands liegt. In der Satzung ist zu bestim-
men, bis zu welcher Höhe der Aufwand der 
Berechnung zu Grunde zu legen ist; sie 
darf 50 vom Hundert nicht übersteigen. Im 
Geltungsbereich der Satzung berechnet 
sich der Ausgleichsbetrag für das jeweilige 
Grundstück nach dem Verhältnis seiner 
Fläche zur Gesamtfläche; als Gesamtflä-
che ist die Fläche des Sanierungsgebiets 
ohne die Flächen für die Verkehrsanlagen 
zu Grunde zu legen. § 128 Absatz 1 und 3 
ist entsprechend anzuwenden. 

(2a) Die Gemeinde kann durch 
Satzung bestimmen, dass der Ausgleichs-
betrag abweichend von Absatz 1 Satz 1 
ausgehend von dem Aufwand (ohne die 
Kosten seiner Finanzierung) für die Erwei-
terung oder Verbesserung von Erschlie-
ßungsanlagen im Sinne des § 127 Absatz 
2 Nummer 1 bis 3 (Verkehrsanlagen) in 
dem Sanierungsgebiet zu berechnen ist; 
Voraussetzung für den Erlass der Satzung 
sind Anhaltspunkte dafür, dass die sanie-
rungsbedingte Erhöhung der Bodenwerte 
der Grundstücke in dem Sanierungsgebiet 
nicht wesentlich über der Hälfte dieses Auf-
wands liegt. In der Satzung ist zu bestim-
men, bis zu welcher Höhe der Aufwand der 
Berechnung zu Grunde zu legen ist; sie 
darf 50 Prozent nicht übersteigen. Im Gel-
tungsbereich der Satzung berechnet sich 
der Ausgleichsbetrag für das jeweilige 
Grundstück nach dem Verhältnis seiner 
Fläche zur Gesamtfläche; als Gesamtflä-
che ist die Fläche des Sanierungsgebiets 
ohne die Flächen für die Verkehrsanlagen 
zu Grunde zu legen. § 128 Absatz 1 und 3 
ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Der Ausgleichsbetrag ist nach Ab-
schluss der Sanierung (§§ 162 und 163) zu 
entrichten. Die Gemeinde kann die Ablö-
sung im Ganzen vor Abschluss der Sanie-
rung zulassen; dabei kann zur Deckung 
von Kosten der Sanierungsmaßnahme 
auch ein höherer Betrag als der Aus-
gleichsbetrag vereinbart werden. Die Ge-
meinde soll auf Antrag des Ausgleichsbe-
tragspflichtigen den Ausgleichsbetrag vor-
zeitig festsetzen, wenn der Ausgleichsbe-
tragspflichtige an der Festsetzung vor Ab-
schluss der Sanierung ein berechtigtes In-
teresse hat und der Ausgleichsbetrag mit 
hinreichender Sicherheit ermittelt werden 
kann. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Gemeinde fordert den Aus-
gleichsbetrag durch Bescheid an; der Be-
trag wird einen Monat nach der Bekannt-
gabe des Bescheids fällig. Vor der Festset-
zung des Ausgleichsbetrags ist dem Aus-
gleichsbetragspflichtigen Gelegenheit zur 
Stellungnahme und Erörterung der für die 
Wertermittlung seines Grundstücks maß-
geblichen Verhältnisse sowie der nach § 
155 Absatz 1 anrechenbaren Beträge in-
nerhalb angemessener Frist zu geben. Der 
Ausgleichsbetrag ruht nicht als öffentliche 
Last auf dem Grundstück. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Gemeinde hat den Ausgleichs-
betrag auf Antrag des Eigentümers in ein 
Tilgungsdarlehen umzuwandeln, sofern 
diesem nicht zugemutet werden kann, die 
Verpflichtung bei Fälligkeit mit eigenen o-
der fremden Mitteln zu erfüllen. Die Darle-
hensschuld ist mit höchstens 6 vom Hun-
dert jährlich zu verzinsen und mit 5 vom 
Hundert zuzüglich der ersparten Zinsen 
jährlich zu tilgen. Der Tilgungssatz kann im 
Einzelfall bis auf 1 vom Hundert herabge-
setzt werden und das Darlehen niedrig ver-
zinslich oder zinsfrei gestellt werden, wenn 
dies im öffentlichen Interesse oder zur Ver-
meidung unbilliger Härten oder zur Vermei-
dung einer von dem Ausgleichsbetrags-
pflichtigen nicht zu vertretenden Unwirt-
schaftlichkeit der Grundstücksnutzung ge-
boten ist. Die Gemeinde soll den zur Finan-
zierung der Neubebauung, Modernisierung 
oder Instandsetzung erforderlichen Grund-
pfandrechten den Vorrang vor einem zur 
Sicherung ihres Tilgungsdarlehens bestell-
ten Grundpfandrecht einräumen. 

(5) Die Gemeinde hat den Ausgleichs-
betrag auf Antrag des Eigentümers in ein 
Tilgungsdarlehen umzuwandeln, sofern 
diesem nicht zugemutet werden kann, die 
Verpflichtung bei Fälligkeit mit eigenen o-
der fremden Mitteln zu erfüllen. Die Darle-
hensschuld ist mit höchstens 6 Prozent 
jährlich zu verzinsen und mit 5 Prozent zu-
züglich der ersparten Zinsen jährlich zu til-
gen. Der Tilgungssatz kann im Einzelfall 
bis auf 1 Prozent herabgesetzt werden und 
das Darlehen niedrig verzinslich oder zins-
frei gestellt werden, wenn dies im öffentli-
chen Interesse oder zur Vermeidung unbil-
liger Härten oder zur Vermeidung einer von 
dem Ausgleichsbetragspflichtigen nicht zu 
vertretenden Unwirtschaftlichkeit der 
Grundstücksnutzung geboten ist. Die Ge-
meinde soll den zur Finanzierung der Neu-
bebauung, Modernisierung oder Instand-
setzung erforderlichen Grundpfandrechten 
den Vorrang vor einem zur Sicherung ihres 
Tilgungsdarlehens bestellten Grundpfand-
recht einräumen. 

(6) Die Gemeinde kann von den Ei-
gentümern auf den nach den Absätzen 1 
bis 4 zu entrichtenden Ausgleichsbetrag 
Vorauszahlungen verlangen, sobald auf 
dem Grundstück eine den Zielen und Zwe-
cken der Sanierung entsprechende Bebau-
ung oder sonstige Nutzung zulässig ist; die 
Absätze 1 bis 5 sind sinngemäß anzuwen-
den. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 162 § 162 

Aufhebung der Sanierungssatzung Aufhebung der Sanierungssatzung 

(1) Die Sanierungssatzung ist aufzu-
heben, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die Sanierung durchgeführt ist oder  

2. die Sanierung sich als undurchführbar 
erweist oder 

 

3. die Sanierungsabsicht aus anderen 
Gründen aufgegeben wird oder 

 

4. die nach § 142 Absatz 3 Satz 3 oder 4 
für die Durchführung der Sanierung 
festgelegte Frist abgelaufen ist. 

 

Sind diese Voraussetzungen nur für einen 
Teil des förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiets gegeben, ist die Satzung für diesen 
Teil aufzuheben. 

 

(2) Der Beschluss der Gemeinde, 
durch den die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebiets ganz oder teilweise auf-
gehoben wird, ergeht als Satzung. Die Sat-
zung ist ortsüblich bekannt zu machen. Die 
Gemeinde kann auch ortsüblich bekannt 
machen, dass eine Satzung zur Aufhebung 
der förmlichen Festlegung des Sanierungs-
gebiets beschlossen worden ist; § 10 Ab-
satz 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzu-
wenden. Mit der Bekanntmachung wird die 
Satzung rechtsverbindlich. 

(2) Der Beschluss der Gemeinde, 
durch den die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebiets ganz oder teilweise auf-
gehoben wird, ergeht als Satzung. Die Sat-
zung ist im Internet zu veröffentlichen; 
§ 10a Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend an-
zuwenden. Mit der Veröffentlichung nach 
Satz 2 wird die Satzung rechtsverbindlich. 

(3) Die Gemeinde ersucht das Grund-
buchamt, die Sanierungsvermerke zu lö-
schen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 165 § 165 

Städtebauliche Entwicklungsmaßnah-
men 

Städtebauliche Entwicklungsmaßnah-
men 

(1) Städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahmen in Stadt und Land, deren einheitli-
che Vorbereitung und zügige Durchführung 
im öffentlichen Interesse liegen, werden 
nach den Vorschriften dieses Teils vorbe-
reitet und durchgeführt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Mit städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahmen nach Absatz 1 sollen Ortsteile 
und andere Teile des Gemeindegebiets 
entsprechend ihrer besonderen Bedeutung 
für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung der Gemeinde oder entsprechend 
der angestrebten Entwicklung des Landes-
gebiets oder der Region erstmalig entwi-
ckelt oder im Rahmen einer städtebauli-
chen Neuordnung einer neuen Entwicklung 
zugeführt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Gemeinde kann einen Be-
reich, in dem eine städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahme durchgeführt werden soll, 
durch Beschluss förmlich als städtebauli-
chen Entwicklungsbereich festlegen, wenn  

(3) Die Gemeinde kann einen Be-
reich, in dem eine städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahme durchgeführt werden soll, 
durch Beschluss förmlich als städtebauli-
chen Entwicklungsbereich festlegen, wenn  

1. die Maßnahme den Zielen und Zwe-
cken nach Absatz 2 entspricht, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Wohl der Allgemeinheit die Durch-
führung der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme erfordert, insbeson-
dere zur Deckung eines erhöhten Be-
darfs an Wohn- und Arbeitsstätten, zur 
Errichtung von Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtungen oder zur Wie-
dernutzung brachliegender Flächen, 

2. das Wohl der Allgemeinheit die Durch-
führung der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme erfordert, insbeson-
dere zur Deckung eines erhöhten Be-
darfs an Wohn- und Arbeitsstätten, zur 
Errichtung von Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtungen oder zur Wie-
dernutzung brachliegender Flächen o-
der zur Anpassung an den Klima-
wandel, 
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3. die mit der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme angestrebten Ziele 
und Zwecke durch städtebauliche Ver-
träge nicht erreicht werden können o-
der Eigentümer der von der Maß-
nahme betroffenen Grundstücke unter 
entsprechender Berücksichtigung des 
§ 166 Absatz 3 nicht bereit sind, ihre 
Grundstücke an die Gemeinde oder 
den von ihr beauftragten Entwicklungs-
träger zu dem Wert zu veräußern, der 
sich in Anwendung des § 169 Absatz 1 
Nummer 6 und Absatz 4 ergibt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die zügige Durchführung der Maß-
nahme innerhalb eines absehbaren 
Zeitraums gewährleistet ist. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Die öffentlichen und privaten Belange sind 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen. 

Die öffentlichen und privaten Belange sind 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen. 

(4) Die Gemeinde hat vor der förmli-
chen Festlegung des städtebaulichen Ent-
wicklungsbereichs die vorbereitenden Un-
tersuchungen durchzuführen oder zu ver-
anlassen, die erforderlich sind, um Beurtei-
lungsunterlagen über die Festlegungsvo-
raussetzungen nach Absatz 3 zu gewin-
nen. Die §§ 137 bis 141 sind entsprechend 
anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Der städtebauliche Entwicklungs-
bereich ist so zu begrenzen, dass sich die 
Entwicklung zweckmäßig durchführen 
lässt. Einzelne Grundstücke, die von der 
Entwicklung nicht betroffen werden, kön-
nen aus dem Bereich ganz oder teilweise 
ausgenommen werden. Grundstücke, die 
den in § 26 Nummer 2 und § 35 Absatz 1 
Nummer 7 bezeichneten Zwecken dienen, 
die in § 26 Nummer 3 bezeichneten Grund-
stücke sowie Grundstücke, für die nach § 1 
Absatz 2 des Landbeschaffungsgesetzes 
ein Anhörungsverfahren eingeleitet worden 
ist, und bundeseigene Grundstücke, bei 
denen die Absicht, sie für Zwecke der Lan-
desverteidigung zu verwenden, der Ge-
meinde bekannt ist, dürfen nur mit Zustim-
mung des Bedarfsträgers in den städtebau-
lichen Entwicklungsbereich einbezogen 
werden. Der Bedarfsträger soll seine Zu-
stimmung erteilen, wenn auch bei Berück-
sichtigung seiner Aufgaben ein überwie-
gendes öffentliches Interesse an der 
Durchführung der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme besteht. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Gemeinde beschließt die förm-
liche Festlegung des städtebaulichen Ent-
wicklungsbereichs als Satzung (Entwick-
lungssatzung). In der Entwicklungssatzung 
ist der städtebauliche Entwicklungsbereich 
zu bezeichnen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Der Entwicklungssatzung ist eine 
Begründung beizufügen. In der Begrün-
dung sind die Gründe darzulegen, die die 
förmliche Festlegung des entwicklungsbe-
dürftigen Bereichs rechtfertigen. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Der Beschluss der Entwicklungs-
satzung ist ortsüblich bekannt zu machen. 
§ 10 Absatz 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend 
anzuwenden. In der Bekanntmachung nach 
Satz 1 ist auf die Genehmigungspflicht 
nach den §§ 144, 145 und 153 Absatz 2 
hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung wird 
die Entwicklungssatzung rechtsverbindlich. 

(8) Die Entwicklungssatzung ist im In-
ternet zu veröffentlichen; § 10a Absatz 1 
Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. In 
der Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf 
die Genehmigungspflicht nach den §§ 144, 
145 und 153 Absatz 2 hinzuweisen. Mit der 
Veröffentlichung nach Satz 1 wird die 
Satzung rechtsverbindlich. 
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(9) Die Gemeinde teilt dem Grund-
buchamt die rechtsverbindliche Entwick-
lungssatzung mit. Sie hat hierbei die von 
der Entwicklungssatzung betroffenen 
Grundstücke einzeln aufzuführen. Das 
Grundbuchamt hat in die Grundbücher die-
ser Grundstücke einzutragen, dass eine 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
durchgeführt wird (Entwicklungsvermerk). § 
54 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

S e c h s t e r  T e i l  S e c h s t e r  T e i l  

E r h a l t u n g s s a t z u n g  u n d  
s t ä d t e b a u l i c h e  G e b o t e  

E r h a l t u n g s s a t z u n g  s o -
w i e  s t ä d t e b a u l i c h e  

K o n z e p t e  u n d  G e b o t e  

§ 172 § 172 

Erhaltung baulicher Anlagen und der Ei-
genart von Gebieten (Erhaltungssat-

zung) 

Erhaltung baulicher Anlagen und der Ei-
genart von Gebieten (Erhaltungssat-

zung) 

(1) Die Gemeinde kann in einem Be-
bauungsplan oder durch eine sonstige Sat-
zung Gebiete bezeichnen, in denen  

(1) Die Gemeinde kann in einem Be-
bauungsplan oder durch eine sonstige Sat-
zung Gebiete bezeichnen, in denen  

1. zur Erhaltung der städtebaulichen Ei-
genart des Gebiets auf Grund seiner 
städtebaulichen Gestalt (Absatz 3), 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. zur Erhaltung der Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung (Absatz 4) oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. bei städtebaulichen Umstrukturierun-
gen (Absatz 5) 

3. u n v e r ä n d e r t  
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der Rückbau, die Änderung oder die Nut-
zungsänderung baulicher Anlagen der Ge-
nehmigung bedürfen. In den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 1 bedarf auch die Errich-
tung baulicher Anlagen der Genehmigung. 
Auf die Satzung ist § 16 Absatz 2 entspre-
chend anzuwenden. Die Landesregierun-
gen werden ermächtigt, für die Grundstü-
cke in Gebieten einer Satzung nach Satz 1 
Nummer 2 durch Rechtsverordnung mit ei-
ner Geltungsdauer von höchstens fünf Jah-
ren zu bestimmen, dass die Begründung 
von Wohnungseigentum oder Teileigentum 
(§ 1 des Wohnungseigentumsgesetzes) an 
Gebäuden, die ganz oder teilweise Wohn-
zwecken zu dienen bestimmt sind, nicht 
ohne Genehmigung erfolgen darf. Ein sol-
ches Verbot gilt als Verbot im Sinne des § 
135 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. In den 
Fällen des Satzes 4 ist § 22 Absatz 2 Satz 
3 und 4, Absatz 6 und 8 entsprechend an-
zuwenden. 

der Rückbau, die Änderung oder die Nut-
zungsänderung baulicher Anlagen der Ge-
nehmigung bedürfen. In den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 1 bedarf auch die Errich-
tung baulicher Anlagen der Genehmigung. 
In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1 und Satz 2 kann die Ge-
meinde durch Satzung bestimmen, dass 
bestimmte Arten von baulichen Maßnah-
men, die der Nutzung erneuerbarer 
Energien oder der Steigerung der Ener-
gieeffizienz dienen, keiner Genehmi-
gung bedürfen; dabei hat die Gemeinde 
die Voraussetzungen hierfür festzule-
gen, die sicherstellen, dass der Erhal-
tungszweck nicht beeinträchtigt wird. 
Auf die Satzungen ist § 16 Absatz 2 ent-
sprechend anzuwenden. Die Landesregie-
rungen werden ermächtigt, für die Grund-
stücke in Gebieten einer Satzung nach 
Satz 1 Nummer 2 durch Rechtsverordnung 
mit einer Geltungsdauer von höchstens 
fünf Jahren zu bestimmen, dass die Be-
gründung von Wohnungseigentum oder 
Teileigentum (§ 1 des Wohnungseigen-
tumsgesetzes) an Gebäuden, die ganz o-
der teilweise Wohnzwecken zu dienen be-
stimmt sind, nicht ohne Genehmigung er-
folgen darf. Ein solches Verbot gilt als Ver-
bot im Sinne des § 135 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs. In den Fällen des Satzes 4 
ist § 22 Absatz 2 Satz 2 und 3, Absatz 6 
und 8 entsprechend anzuwenden. 

(2) Ist der Beschluss über die Aufstel-
lung einer Erhaltungssatzung gefasst und 
ortsüblich bekannt gemacht, ist § 15 Ab-
satz 1 auf die Durchführung eines Vorha-
bens im Sinne des Absatzes 1 entspre-
chend anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 
1 Nummer 1 darf die Genehmigung nur 
versagt werden, wenn die bauliche Anlage 
allein oder im Zusammenhang mit anderen 
baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadt-
gestalt oder das Landschaftsbild prägt oder 
sonst von städtebaulicher, insbesondere 
geschichtlicher oder künstlerischer Bedeu-
tung ist. Die Genehmigung zur Errichtung 
der baulichen Anlage darf nur versagt wer-
den, wenn die städtebauliche Gestalt des 
Gebiets durch die beabsichtigte bauliche 
Anlage beeinträchtigt wird. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 
1 Nummer 2 und Satz 4 darf die Genehmi-
gung nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus be-
sonderen städtebaulichen Gründen erhal-
ten werden soll. Sie ist zu erteilen, wenn 
auch unter Berücksichtigung des Allge-
meinwohls die Erhaltung der baulichen An-
lage oder ein Absehen von der Begrün-
dung von Wohnungseigentum oder Teilei-
gentum wirtschaftlich nicht mehr zumutbar 
ist. Die Genehmigung ist ferner zu erteilen, 
wenn  

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 
1 Nummer 2 und Satz 4 darf die Genehmi-
gung nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus be-
sonderen städtebaulichen Gründen erhal-
ten werden soll. Sie ist zu erteilen, wenn 
auch unter Berücksichtigung des Allge-
meinwohls die Erhaltung der baulichen An-
lage oder ein Absehen von der Begrün-
dung von Wohnungseigentum oder Teilei-
gentum wirtschaftlich nicht mehr zumutbar 
ist. Die Genehmigung ist ferner zu erteilen, 
wenn  

1. die Änderung einer baulichen Anlage 
der Herstellung des zeitgemäßen Aus-
stattungszustands einer durchschnittli-
chen Wohnung unter Berücksichtigung 
der bauordnungsrechtlichen Mindest-
anforderungen dient, 

1. [die Änderung einer baulichen Anlage 
der Herstellung des in der Gemeinde 
zeitgemäßen Ausstattungszustands ei-
ner durchschnittlichen Wohnung unter 
Berücksichtigung der bauordnungs-
rechtlichen Mindestanforderungen 
dient oder der Eigentümer aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Regelungen zu 
dieser Änderung verpflichtet ist,] 

1a. die Änderung einer baulichen Anlage 
der Anpassung an die baulichen oder 
anlagentechnischen Mindestanforde-
rungen des Gebäudeenergiegesetzes 
oder der Energieeinsparverordnung 
vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), 
die zuletzt durch Artikel 257 der Ver-
ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 
1328) geändert worden ist, wenn diese 
nach § 111 Absatz 1 des Gebäu-
deenergiegesetzes weiter anzuwenden 
ist, dient, 

1a. [die Änderung einer baulichen Anlage 
nicht über diejenigen baulichen oder 
anlagentechnischen Mindestanforde-
rungen hinausgeht, die das Gebäu-
deenergiegesetz oder die Energieein-
sparverordnung vom 24. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1519), die zuletzt durch Ar-
tikel 257 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328) geändert wor-
den ist, wenn diese nach § 111 Ab-
satz 1 des Gebäudeenergiegesetzes 
weiter anzuwenden ist, an die Sanie-
rung bestehender Gebäude stellt,] 

 1b. [die den Zielen des Gebäudeener-
giegesetzes dienende bauliche Än-
derung über die Anforderungen 
nach Nummer 1a hinausgeht, soweit 
sichergestellt ist, dass trotz dieser 
Änderung im Vergleich zu Änderun-
gen nach Nummer 1a zusätzliche 
Auswirkungen auf die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung aus-
geschlossen sind,] 
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 1c. mit Ausnahme der Teilung oder Zu-
sammenlegung von Wohnungen die 
bauliche Änderung eine Wohnung 
betrifft, die von deren Eigentümer 
als Erstwohnsitz selbst bewohnt 
wird (selbstnutzender Eigentümer), 
und der Eigentümer sich für die Gel-
tungsdauer der Erhaltungssatzung 
verpflichtet, entweder die Fläche 
selbst zu nutzen oder im Fall der 
Neuvermietung sicherzustellen, 
dass trotz dieser Änderung im Ver-
gleich zu Änderungen nach den 
Nummern 1 und 1a zusätzliche Aus-
wirkungen auf die Zusammenset-
zung der Wohnbevölkerung ausge-
schlossen sind, und im Fall der Ver-
äußerung diese Pflichten an den 
Käufer zu übertragen, 

2. das Grundstück zu einem Nachlass 
gehört und Wohnungseigentum oder 
Teileigentum zugunsten von Miterben 
oder Vermächtnisnehmern begründet 
werden soll, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. das Wohnungseigentum oder Teilei-
gentum zur eigenen Nutzung an Fami-
lienangehörige des Eigentümers ver-
äußert werden soll, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. ohne die Genehmigung Ansprüche 
Dritter auf Übertragung von Woh-
nungseigentum oder Teileigentum 
nicht erfüllt werden können, zu deren 
Sicherung vor dem Wirksamwerden 
des Genehmigungsvorbehalts eine 
Vormerkung im Grundbuch eingetra-
gen ist, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. das Gebäude im Zeitpunkt der Antrag-
stellung zur Begründung von Woh-
nungseigentum oder Teileigentum 
nicht zu Wohnzwecken genutzt wird o-
der 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. sich der Eigentümer verpflichtet, inner-
halb von sieben Jahren ab der Begrün-
dung von Wohnungseigentum Woh-
nungen nur an die Mieter zu veräu-
ßern; eine Frist nach § 577a Absatz 2 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
verkürzt sich um fünf Jahre; die Frist 
nach § 577a Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs entfällt. 

6. u n v e r ä n d e r t  

In den Fällen des Satzes 3 Nummer 6 kann 
in der Genehmigung bestimmt werden, 
dass auch die Veräußerung von Woh-
nungseigentum an dem Gebäude während 
der Dauer der Verpflichtung der Genehmi-
gung der Gemeinde bedarf. Diese Geneh-
migungspflicht kann auf Ersuchen der Ge-
meinde in das Wohnungsgrundbuch einge-
tragen werden; sie erlischt nach Ablauf der 
Verpflichtung. 

In den Fällen des Satzes 3 Nummer [1b 
und] 1c ist der Ausschluss von zusätzli-
chen Auswirkungen auf die Wohnbevöl-
kerung vom Antragsteller gegenüber 
der Gemeinde nachzuweisen. Zur Si-
cherstellung dieses Ausschlusses kann 
die Genehmigung unter Auflagen, Be-
dingungen oder Befristungen erteilt o-
der vom Abschluss eines städtebauli-
chen Vertrags abhängig gemacht wer-
den. In der Genehmigung oder dem Ver-
trag kann bestimmt werden, dass während 
der Dauer der Verpflichtung folgende 
Handlungen des Eigentümers einer Ge-
nehmigung der Gemeinde bedürfen: 

 1. in den Fällen des Satzes 3 Num-
mer 1c die Veräußerung oder Ver-
mietung der selbstgenutzten Woh-
nung, 

 2. in den Fällen des Satzes 3 Num-
mer 6 die Veräußerung von Woh-
nungseigentum an dem Gebäude. 

 Die Genehmigungspflichten nach Satz 6 
können auf Ersuchen der Gemeinde in 
das Wohnungsgrundbuch eingetragen 
werden; sie erlöschen nach Ablauf der 
Verpflichtung. 

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 
1 Nummer 3 darf die Genehmigung nur 
versagt werden, um einen den sozialen Be-
langen Rechnung tragenden Ablauf auf der 
Grundlage eines Sozialplans (§ 180) zu si-
chern. Ist ein Sozialplan nicht aufgestellt 
worden, hat ihn die Gemeinde in entspre-
chender Anwendung des § 180 aufzustel-
len. Absatz 4 Satz 2 ist entsprechend anzu-
wenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t  Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

S t ä d t e b a u l i c h e  G e b o t e  S t ä d t e b a u l i c h e  K o n z e p t e  
u n d  G e b o t e  

§ 175 § 175 

Allgemeines Allgemeines 

(1) Beabsichtigt die Gemeinde, ein 
Baugebot (§ 176), ein Modernisierungs- o-
der Instandsetzungsgebot (§ 177), ein 
Pflanzgebot (§ 178) oder ein Rückbau- o-
der Entsiegelungsgebot (§ 179) zu erlas-
sen, soll sie die Maßnahme vorher mit den 
Betroffenen erörtern. Die Gemeinde soll die 
Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstigen 
Nutzungsberechtigten im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten beraten, wie die Maßnahme 
durchgeführt werden kann und welche Fi-
nanzierungsmöglichkeiten aus öffentlichen 
Kassen bestehen. 

(1) Beabsichtigt die Gemeinde, ein 
Baugebot (§ 176), ein Modernisierungs- 
und Instandsetzungsgebot (§ 177), ein 
Pflanzgebot (§ 178) oder ein Rückbau- und 
Entsiegelungsgebot (§ 179) zu erlassen, 
soll sie die Maßnahme vorher mit den Be-
troffenen erörtern. Die Gemeinde soll die 
Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstigen 
Nutzungsberechtigten im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten beraten, wie die Maßnahme 
durchgeführt werden kann und welche Fi-
nanzierungsmöglichkeiten aus öffentlichen 
Kassen bestehen. Liegen auf einem 
Grundstück die Voraussetzungen von 
§ 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 vor, 
kann die Gemeinde die Erörterung nach 
Satz 1 und die Beratung nach Satz 2 
durch eine Anhörung ersetzen. 

(2) Die Anordnung von Maßnahmen 
nach den §§ 176 bis 179 setzt voraus, dass 
die alsbaldige Durchführung der Maßnah-
men aus städtebaulichen Gründen erfor-
derlich ist; bei Anordnung eines Baugebots 
nach § 176 kann dabei auch ein dringender 
Wohnbedarf der Bevölkerung berücksich-
tigt werden. Dies ist unter anderem insbe-
sondere dann der Fall, wenn es sich um 
ein nach § 201a bestimmtes Gebiet mit ei-
nem angespannten Wohnungsmarkt han-
delt. 

(2) Die Anordnung von Maßnahmen 
nach den §§ 176 bis 179 setzt voraus, dass 
die alsbaldige Durchführung der Maßnah-
men aus städtebaulichen Gründen erfor-
derlich ist; bei Anordnung eines Baugebots 
nach § 176 kann dabei auch ein dringender 
Wohnbedarf der Bevölkerung berücksich-
tigt werden. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn es sich um ein nach § 201a bestimm-
tes Gebiet mit einem angespannten Woh-
nungsmarkt handelt. 

(3) Mieter, Pächter und sonstige Nut-
zungsberechtigte haben die Durchführung 
der Maßnahmen nach den §§ 176 bis 179 
zu dulden. 

(3) Mieter, Pächter und sonstige Nut-
zungsberechtigte haben die Durchführung 
der Maßnahmen nach den §§ 176 bis 179 
zu dulden. 

 (3a) Liegen auf einem Grundstück 
die Voraussetzungen von § 24 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 8 vor, gelten Verfügun-
gen nach den §§ 176 bis 179 für und ge-
gen Rechtsnachfolger. 
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(4) Die §§ 176 bis 179 sind nicht auf 
Grundstücke anzuwenden, die den in § 26 
Nummer 2 bezeichneten Zwecken dienen, 
und auf die in § 26 Nummer 3 bezeichne-
ten Grundstücke. Liegen für diese Grund-
stücke die Voraussetzungen für die Anord-
nung eines Gebots nach den §§ 176 bis 
179 vor, soll auf Verlangen der Gemeinde 
der Bedarfsträger die entsprechenden 
Maßnahmen durchführen oder ihre Durch-
führung dulden, soweit dadurch nicht die 
Erfüllung seiner Aufgaben beeinträchtigt 
wird. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die landesrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere über den Schutz und die Er-
haltung von Denkmälern, bleiben unbe-
rührt. 

(5) Die landesrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere über den Schutz und die Er-
haltung von Denkmälern, bleiben unbe-
rührt. 

§ 176a § 175a 

Städtebauliches Entwicklungskonzept 
zur Stärkung der Innenentwicklung 

Städtebauliches Entwicklungskonzept 
zur Stärkung der Innenentwicklung 

(1) Die Gemeinde kann ein städtebau-
liches Entwicklungskonzept beschließen, 
das Aussagen zum räumlichen Geltungs-
bereich, zu Zielen und zur Umsetzung von 
Maßnahmen enthält, die der Stärkung der 
Innenentwicklung dienen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das städtebauliche Entwicklungs-
konzept nach Absatz 1 soll insbesondere 
der baulichen Nutzbarmachung auch von 
im Gemeindegebiet ohne Zusammenhang 
verteilt liegenden unbebauten oder brach-
liegenden Grundstücken dienen. 

(2) Das städtebauliche Entwicklungs-
konzept nach Absatz 1 soll insbesondere 
dienen 

 1. der baulichen Nutzbarmachung 
auch von im Gemeindegebiet ohne 
Zusammenhang verteilt liegenden 
unbebauten oder brachliegenden 
Grundstücken, 

 2. der Mehrfachnutzung von Flächen 
oder 
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 3. dem Erhalt und der Steigerung des 
Anteils an Grünflächen und Baum-
überschirmung in städtischen Öko-
systemgebieten im Sinne des Arti-
kels 8 der Verordnung (EU) 
2024/1991. 

(3) Die Gemeinde kann ein städtebau-
liches Entwicklungskonzept nach Absatz 1 
zum Bestandteil der Begründung eines Be-
bauungsplans machen. 

(3) Die Gemeinde kann ein städtebau-
liches Entwicklungskonzept nach Absatz 1 
zum Bestandteil der Begründung eines Be-
bauungsplans oder einer Wiederherstel-
lungssatzung nach § 135e machen. Es 
kann insbesondere auch zur Begrün-
dung von Maßnahmen zur Deckung ei-
nes dringenden Wohnbedarfs der Bevöl-
kerung, zur Nutzbarmachung von be-
baubaren Flächen oder von sonstigen 
Maßnahmen nach diesem Gesetzbuch 
herangezogen werden. 

§ 177 § 177 

Modernisierungs- und Instandsetzungs-
gebot 

Modernisierungs- und Instandsetzungs-
gebot 

(1) Weist eine bauliche Anlage nach 
ihrer inneren oder äußeren Beschaffenheit 
Missstände oder Mängel auf, deren Beseiti-
gung oder Behebung durch Modernisierung 
oder Instandsetzung möglich ist, kann die 
Gemeinde die Beseitigung der Missstände 
durch ein Modernisierungsgebot und die 
Behebung der Mängel durch ein Instand-
setzungsgebot anordnen. Zur Beseitigung 
der Missstände und zur Behebung der 
Mängel ist der Eigentümer der baulichen 
Anlage verpflichtet. In dem Bescheid, durch 
den die Modernisierung oder Instandset-
zung angeordnet wird, sind die zu beseiti-
genden Missstände oder zu behebenden 
Mängel zu bezeichnen und eine angemes-
sene Frist für die Durchführung der erfor-
derlichen Maßnahmen zu bestimmen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Missstände liegen insbesondere 
vor, wenn die bauliche Anlage nicht den all-
gemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse entspricht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Mängel liegen insbesondere vor, 
wenn durch Abnutzung, Alterung, Witte-
rungseinflüsse oder Einwirkungen Dritter  

(3) u n v e r ä n d e r t  
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1. die bestimmungsgemäße Nutzung der 
baulichen Anlage nicht nur unerheblich 
beeinträchtigt wird, 

 

2. die bauliche Anlage nach ihrer äuße-
ren Beschaffenheit das Straßen- oder 
Ortsbild nicht nur unerheblich beein-
trächtigt oder 

 

3. die bauliche Anlage erneuerungsbe-
dürftig ist und wegen ihrer städtebauli-
chen, insbesondere geschichtlichen o-
der künstlerischen Bedeutung erhalten 
bleiben soll. 

 

Kann die Behebung der Mängel einer bauli-
chen Anlage nach landesrechtlichen Vor-
schriften auch aus Gründen des Schutzes 
und der Erhaltung von Baudenkmälern ver-
langt werden, darf das Instandsetzungsge-
bot nur mit Zustimmung der zuständigen 
Landesbehörde erlassen werden. In dem 
Bescheid über den Erlass des Instandset-
zungsgebots sind die auch aus Gründen 
des Denkmalschutzes gebotenen Instand-
setzungsmaßnahmen besonders zu be-
zeichnen. 

 

(4) Der Eigentümer hat die Kosten der 
von der Gemeinde angeordneten Maßnah-
men insoweit zu tragen, als er sie durch ei-
gene oder fremde Mittel decken und die 
sich daraus ergebenden Kapitalkosten so-
wie die zusätzlich entstehenden Bewirt-
schaftungskosten aus Erträgen der bauli-
chen Anlage aufbringen kann. Sind dem Ei-
gentümer Kosten entstanden, die er nicht 
zu tragen hat, hat die Gemeinde sie ihm zu 
erstatten, soweit nicht eine andere Stelle 
einen Zuschuss zu ihrer Deckung gewährt. 
Dies gilt nicht, wenn der Eigentümer auf 
Grund anderer Rechtsvorschriften ver-
pflichtet ist, die Kosten selbst zu tragen, o-
der wenn er Instandsetzungen unterlassen 
hat und nicht nachweisen kann, dass ihre 
Vornahme wirtschaftlich unvertretbar oder 
ihm nicht zuzumuten war. Die Gemeinde 
kann mit dem Eigentümer den Kostener-
stattungsbetrag unter Verzicht auf eine Be-
rechnung im Einzelfall als Pauschale in 
Höhe eines bestimmten Vomhundertsatzes 
der Modernisierungs- oder Instandset-
zungskosten vereinbaren. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Der vom Eigentümer zu tragende 
Kostenanteil wird nach der Durchführung 
der Modernisierungs- oder Instandset-
zungsmaßnahmen unter Berücksichtigung 
der Erträge ermittelt, die für die moderni-
sierte oder instand gesetzte bauliche An-
lage bei ordentlicher Bewirtschaftung nach-
haltig erzielt werden können; dabei sind die 
mit einem Bebauungsplan, einem Sozial-
plan, einer städtebaulichen Sanierungs-
maßnahme oder einer sonstigen städte-
baulichen Maßnahme verfolgten Ziele und 
Zwecke zu berücksichtigen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (6) Bezieht sich eine Maßnahme 
nach Absatz 1 auf ein Grundstück, das 
die Voraussetzungen von § 24 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 8 erfüllt, gelten § 176 
Absätze 7 bis 9 entsprechend. 

§ 178 § 178 

Pflanzgebot Pflanzgebot 

Die Gemeinde kann den Eigentümer 
durch Bescheid verpflichten, sein Grund-
stück innerhalb einer zu bestimmenden an-
gemessenen Frist entsprechend den nach 
§ 9 Absatz 1 Nummer 25 getroffenen Fest-
setzungen des Bebauungsplans zu be-
pflanzen. 

Die Gemeinde kann den Eigentümer 
durch Bescheid verpflichten, auf seinem 
Grundstück innerhalb einer zu bestimmen-
den angemessenen Frist die nach § 9 Ab-
satz 1 Nummer 20 oder 25 getroffenen 
Festsetzungen umzusetzen. 

§ 192 § 192 

Gutachterausschuss Gutachterausschuss 

(1) Zur Ermittlung von Grundstücks-
werten und für sonstige Wertermittlungen 
werden selbständige, unabhängige Gut-
achterausschüsse gebildet. 

(1) Zur Ermittlung von Grundstücks-
werten und für sonstige Wertermittlungen, 
auch für Zwecke der Grundstücksmarkt-
transparenz, werden selbständige, unab-
hängige Gutachterausschüsse gebildet. 

(2) Die Gutachterausschüsse beste-
hen aus einem Vorsitzenden und ehren-
amtlichen weiteren Gutachtern. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Vorsitzende und die weiteren 
Gutachter sollen in der Ermittlung von 
Grundstückswerten oder sonstigen Werter-
mittlungen sachkundig und erfahren sein 
und dürfen nicht hauptamtlich mit der Ver-
waltung der Grundstücke der Gebietskör-
perschaft, für deren Bereich der Gutachter-
ausschuss gebildet ist, befasst sein. Zur 
Ermittlung der Bodenrichtwerte sowie der 
in § 193 Absatz 5 Satz 2 genannten sonsti-
gen für die Wertermittlung erforderlichen 
Daten ist ein Bediensteter der zuständigen 
Finanzbehörde mit Erfahrung in der steuer-
lichen Bewertung von Grundstücken als 
Gutachter hinzuzuziehen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Gutachterausschüsse bedie-
nen sich einer Geschäftsstelle. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 193 § 193 

Aufgaben des Gutachterausschusses Aufgaben des Gutachterausschusses 

 (1) Der Gutachterausschuss führt 
eine Kaufpreissammlung, wertet sie aus 
und ermittelt Bodenrichtwerte und sons-
tige für die Wertermittlung erforderliche 
Daten. Zu den sonstigen für die Werter-
mittlung erforderlichen Daten gehören 
insbesondere 

 1. Liegenschaftszinssätze insbeson-
dere für Mietwohngrundstücke, Ge-
schäftsgrundstücke und gemischt 
genutzte Grundstücke, 

 2. Sachwertfaktoren, insbesondere für 
die Grundstücke mit Ein- und Zwei-
familienhäusern, 

 3. Umrechnungskoeffizienten, 

 4. Vergleichsfaktoren, 

 5. Indexreihen. 

 Die sonstigen für die Wertermittlung er-
forderlichen Daten sind zu veröffentli-
chen und den zuständigen Finanzbehör-
den mitzuteilen. 
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(1) Der Gutachterausschuss erstattet 
Gutachten über den Verkehrswert von be-
bauten und unbebauten Grundstücken so-
wie Rechten an Grundstücken, wenn  

(2) Der Gutachterausschuss erstattet 
auf Antrag folgender Stellen und Perso-
nen Gutachten über den Verkehrswert von 
bebauten und unbebauten Grundstücken 
sowie Rechten an Grundstücken:  

1. die für den Vollzug dieses Gesetz-
buchs zuständigen Behörden bei der 
Erfüllung der Aufgaben nach diesem 
Gesetzbuch, 

1. der für den Vollzug dieses Gesetz-
buchs zuständigen Behörden bei der 
Erfüllung der Aufgaben nach diesem 
Gesetzbuch, 

2. die für die Feststellung des Werts ei-
nes Grundstücks oder der Entschädi-
gung für ein Grundstück oder ein 
Recht an einem Grundstück auf Grund 
anderer gesetzlicher Vorschriften zu-
ständigen Behörden, 

2. der für die Feststellung des Werts ei-
nes Grundstücks oder der Entschädi-
gung für ein Grundstück oder ein 
Recht an einem Grundstück auf Grund 
anderer gesetzlicher Vorschriften zu-
ständigen Behörden, 

3. die Eigentümer, ihnen gleichstehende 
Berechtigte, Inhaber anderer Rechte 
am Grundstück und Pflichtteilsberech-
tigte, für deren Pflichtteil der Wert des 
Grundstücks von Bedeutung ist, oder 

3. der Eigentümer, ihnen gleichstehen-
der Berechtigter, Inhaber anderer 
Rechte am Grundstück und Pflichtteils-
berechtigte, für deren Pflichtteil der 
Wert des Grundstücks von Bedeutung 
ist, oder 

4. Gerichte und Justizbehörden 4. der Gerichte und Justizbehörden 

es beantragen. Unberührt bleiben Antrags-
berechtigungen nach anderen Rechtsvor-
schriften. 

Unberührt bleiben Antragsberechtigungen 
nach anderen Rechtsvorschriften. Der Gut-
achterausschuss kann außer über die 
Höhe der Entschädigung für den 
Rechtsverlust auch Gutachten über die 
Höhe der Entschädigung für andere Ver-
mögensnachteile erstatten. Die Gutach-
ten haben keine bindende Wirkung, so-
weit nichts anderes bestimmt oder ver-
einbart ist. Eine Abschrift des Gutach-
tens ist dem Eigentümer zu übersenden. 

(2) Der Gutachterausschuss kann au-
ßer über die Höhe der Entschädigung für 
den Rechtsverlust auch Gutachten über die 
Höhe der Entschädigung für andere Ver-
mögensnachteile erstatten. 

entfällt 

(3) Die Gutachten haben keine bin-
dende Wirkung, soweit nichts anderes be-
stimmt oder vereinbart ist. 

entfällt 

(4) Eine Abschrift des Gutachtens ist 
dem Eigentümer zu übersenden. 

entfällt 
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(5) Der Gutachterausschuss führt eine 
Kaufpreissammlung, wertet sie aus und er-
mittelt Bodenrichtwerte und sonstige zur 
Wertermittlung erforderliche Daten. Zu den 
sonstigen für die Wertermittlung erforderli-
chen Daten gehören insbesondere  

entfällt 

1. Kapitalisierungszinssätze, mit denen 
die Verkehrswerte von Grundstücken 
im Durchschnitt marktüblich verzinst 
werden (Liegenschaftszinssätze), für 
die verschiedenen Grundstücksarten, 
insbesondere Mietwohngrundstücke, 
Geschäftsgrundstücke und gemischt 
genutzte Grundstücke, 

entfällt 

2. Faktoren zur Anpassung der Sach-
werte an die jeweilige Lage auf dem 
Grundstücksmarkt (Sachwertfaktoren), 
insbesondere für die Grundstücksarten 
Ein- und Zweifamilienhäuser, 

entfällt 

3. Umrechnungskoeffizienten für das 
Wertverhältnis von sonst gleichartigen 
Grundstücken, z. B. bei unterschiedli-
chem Maß der baulichen Nutzung und 

entfällt 

4. Vergleichsfaktoren für bebaute Grund-
stücke, insbesondere bezogen auf eine 
Raum- oder Flächeneinheit der bauli-
chen Anlage (Gebäudefaktor) oder auf 
den nachhaltig erzielbaren jährlichen 
Ertrag (Ertragsfaktor). 

entfällt 

Die erforderlichen Daten im Sinne der 
Sätze 1 und 2 sind den zuständigen Fi-
nanzämtern für Zwecke der steuerlichen 
Bewertung mitzuteilen. 
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§ 201a u n v e r ä n d e r t  

Verordnungsermächtigung zur Bestim-
mung von Gebieten mit einem ange-

spannten Wohnungsmarkt 

Verordnungsermächtigung zur Bestim-
mung von Gebieten mit einem ange-

spannten Wohnungsmarkt 

Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Gebiete 
mit einem angespannten Wohnungsmarkt 
zu bestimmen. Die Rechtsverordnung nach 
Satz 1 gilt für die Anwendung der Regelun-
gen in § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 
§ 175 Absatz 2 Satz 2 und § 176 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3. Ein Gebiet mit einem 
angespannten Wohnungsmarkt liegt vor, 
wenn die ausreichende Versorgung der Be-
völkerung mit Mietwohnungen in einer Ge-
meinde oder einem Teil der Gemeinde zu 
angemessenen Bedingungen besonders 
gefährdet ist. Dies kann insbesondere dann 
der Fall sein, wenn  

Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Gebiete 
mit einem angespannten Wohnungsmarkt 
zu bestimmen. Die Rechtsverordnung nach 
Satz 1 gilt für die Anwendung der Regelun-
gen in § 1 Absatz 7a, § 25 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3, § 58a, § 175 Absatz 2 Satz 2 
und § 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3. Ein 
Gebiet mit einem angespannten Woh-
nungsmarkt liegt vor, wenn die ausrei-
chende Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen in einer Gemeinde oder ei-
nem Teil der Gemeinde zu angemessenen 
Bedingungen besonders gefährdet ist. Dies 
kann insbesondere dann der Fall sein, 
wenn  

1. die Mieten deutlich stärker steigen als 
im bundesweiten Durchschnitt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die durchschnittliche Mietbelastung der 
Haushalte den bundesweiten Durch-
schnitt deutlich übersteigt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Wohnbevölkerung wächst, ohne 
dass durch Neubautätigkeit insoweit 
erforderlicher Wohnraum geschaffen 
wird, oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. geringer Leerstand bei großer Nach-
frage besteht. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 muss 
spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 
2031 außer Kraft treten. Sie muss begrün-
det werden. Aus der Begründung muss 
sich ergeben, auf Grund welcher Tatsa-
chen ein Gebiet mit einem angespannten 
Wohnungsmarkt im Einzelfall vorliegt. Die 
betroffenen Gemeinden und die auf Lan-
desebene bestehenden kommunalen Spit-
zenverbände sollen vor dem Erlass der 
Rechtsverordnung beteiligt werden. 

Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 muss 
spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 
2031 außer Kraft treten. Sie muss begrün-
det werden. Aus der Begründung muss 
sich ergeben, auf Grund welcher Tatsa-
chen ein Gebiet mit einem angespannten 
Wohnungsmarkt im Einzelfall vorliegt. Die 
betroffenen Gemeinden und die auf Lan-
desebene bestehenden kommunalen Spit-
zenverbände sollen vor dem Erlass der 
Rechtsverordnung beteiligt werden. 
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§ 205 § 205 

Planungsverbände Planungsverbände 

(1) Gemeinden und sonstige öffentliche 
Planungsträger können sich zu einem Pla-
nungsverband zusammenschließen, um 
durch gemeinsame zusammengefasste 
Bauleitplanung den Ausgleich der verschie-
denen Belange zu erreichen. Der Pla-
nungsverband tritt nach Maßgabe seiner 
Satzung für die Bauleitplanung und ihre 
Durchführung an die Stelle der Gemeinden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Kommt ein Zusammenschluss nach 
Absatz 1 nicht zustande, können die Betei-
ligten auf Antrag eines Planungsträgers zu 
einem Planungsverband zusammenge-
schlossen werden, wenn dies zum Wohl 
der Allgemeinheit dringend geboten ist. Ist 
der Zusammenschluss aus Gründen der 
Raumordnung geboten, kann den Antrag 
auch die für die Landesplanung nach Lan-
desrecht zuständige Stelle stellen. Über 
den Antrag entscheidet die Landesregie-
rung. Sind Planungsträger verschiedener 
Länder beteiligt, erfolgt der Zusammen-
schluss nach Vereinbarung zwischen den 
beteiligten Landesregierungen. Sollen der 
Bund oder eine bundesunmittelbare Kör-
perschaft oder Anstalt an dem Planungs-
verband beteiligt werden, erfolgt der Zu-
sammenschluss nach Vereinbarung zwi-
schen der Bundesregierung und der Lan-
desregierung, sofern die beteiligte Behörde 
des Bundes oder der bundesunmittelbaren 
Körperschaft oder Anstalt dem Zusammen-
schluss durch die Landesregierung wider-
spricht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Kommt eine Einigung über die Sat-
zung oder über den Plan unter den Mitglie-
dern nicht zustande, stellt die zuständige 
Landesbehörde eine Satzung oder einen 
Plan auf und legt sie dem Planungsver-
band zur Beschlussfassung vor. Einigen 
sich die Mitglieder über diese Satzung oder 
diesen Plan nicht, setzt die Landesregie-
rung die Satzung oder den Plan fest. Ab-
satz 2 Satz 4 ist entsprechend anzuwen-
den. Ist der Bund oder eine bundesunmit-
telbare Körperschaft oder Anstalt an dem 
Planungsverband beteiligt, wird die Sat-
zung oder der Plan nach Vereinbarung zwi-
schen der Bundesregierung und der Lan-
desregierung festgesetzt, sofern die betei-
ligte Behörde des Bundes oder der bun-
desunmittelbaren Körperschaft oder Anstalt 
der Festsetzung durch die Landesregie-
rung widerspricht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Dem Planungsverband können 
nach Maßgabe der Satzung die Aufgaben 
der Gemeinde, die ihr nach diesem Ge-
setzbuch obliegen, übertragen werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Planungsverband ist aufzulö-
sen, wenn die Voraussetzungen für den 
Zusammenschluss entfallen sind oder der 
Zweck der gemeinsamen Planung erreicht 
ist. Kommt ein übereinstimmender Be-
schluss über die Auflösung nicht zustande, 
ist unter den in Satz 1 bezeichneten Vo-
raussetzungen die Auflösung auf Antrag ei-
nes Mitglieds anzuordnen; im Übrigen ist 
Absatz 2 entsprechend anzuwenden. Nach 
Auflösung des Planungsverbands gelten 
die von ihm aufgestellten Pläne als Bauleit-
pläne der einzelnen Gemeinden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Ein Zusammenschluss nach dem 
Zweckverbandsrecht oder durch besondere 
Landesgesetze wird durch diese Vorschrif-
ten nicht ausgeschlossen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Wird die Befugnis zur Aufstellung 
von Bauleitplänen nach den Absätzen 1 bis 
3 oder 6 übertragen, sind die Entwürfe der 
Bauleitpläne mit Begründung vor der Be-
schlussfassung hierüber oder der Festset-
zung nach Absatz 3 Satz 2 oder 4 den Ge-
meinden, für deren Gebiet der Bauleitplan 
aufgestellt werden soll, zur Stellungnahme 
innerhalb angemessener Frist zuzuleiten. 
Auf die Behandlung der von den Gemein-
den fristgemäß vorgebrachten Anregungen 
ist § 3 Absatz 2 Satz 6 und 8 entsprechend 
anzuwenden. 

(7) Wird die Befugnis zur Aufstellung 
von Bauleitplänen nach den Absätzen 1 bis 
3 oder 6 übertragen, sind die Entwürfe der 
Bauleitpläne mit Begründung vor der Be-
schlussfassung hierüber oder der Festset-
zung nach Absatz 3 Satz 2 oder 4 den Ge-
meinden, für deren Gebiet der Bauleitplan 
aufgestellt werden soll, zur Stellungnahme 
innerhalb angemessener Frist zuzuleiten. 
Die von den Gemeinden fristgemäß vorge-
brachten Anregungen sind zu prüfen; § 4a 
Absatz 5 Satz 3 ist entsprechend anzu-
wenden. 

 
§ 208a 

 Erkundigungen 

 Die Gemeinde kann zum Zweck der 
Prüfung, ob ein Vorkaufsrecht nach § 24 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 besteht, Er-
kundigungen bei den in § 5 Absatz 5 
Satz 1 des Waffengesetzes vom 11. Ok-
tober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I 
S. 1957), das zuletzt durch Arti-kel 2 des 
Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 
I Nr. 171) geändert worden ist, genann-
ten Behörden einholen. 

§ 209 § 209 

Vorarbeiten auf Grundstücken Vorarbeiten auf Grundstücken; Betreten 
von Grundstücken und Gebäuden 

(1) Eigentümer und Besitzer haben zu 
dulden, dass Beauftragte der zuständigen 
Behörden zur Vorbereitung der von ihnen 
nach diesem Gesetzbuch zu treffenden 
Maßnahmen Grundstücke betreten und 
Vermessungen, Boden- und Grundwasser-
untersuchungen oder ähnliche Arbeiten 
ausführen. Die Absicht, solche Arbeiten 
auszuführen, ist den Eigentümern oder Be-
sitzern vorher bekannt zu geben. Wohnun-
gen dürfen nur mit Zustimmung der Woh-
nungsinhaber betreten werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Entstehen durch eine nach Absatz 
1 zulässige Maßnahme dem Eigentümer o-
der Besitzer unmittelbare Vermögensnach-
teile, so ist dafür von der Stelle, die den 
Auftrag erteilt hat, eine angemessene Ent-
schädigung in Geld zu leisten; kommt eine 
Einigung über die Geldentschädigung nicht 
zustande, so entscheidet die höhere Ver-
waltungsbehörde; vor der Entscheidung 
sind die Beteiligten zu hören. Hat eine Ent-
eignungsbehörde den Auftrag erteilt, so hat 
der Antragsteller, in dessen Interesse die 
Enteignungsbehörde tätig geworden ist, 
dem Betroffenen die Entschädigung zu 
leisten; kommt eine Einigung über die 
Geldentschädigung nicht zustande, so 
setzt die Enteignungsbehörde die Entschä-
digung fest; vor der Entscheidung sind die 
Beteiligten zu hören. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 (3) Liegen auf einem Grundstück 
die Voraussetzungen von § 24 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 8 vor, haben Eigentü-
mer, Besitzer und andere Nutzungsbe-
rechtigte darüber hinaus zu dulden, 
dass Beauftragte der zuständigen Be-
hörde das Grundstück, darauf befindli-
che Gebäude sowie den Wohnraum o-
der die Unterkunft zum Zwecke der 
Sachverhaltsaufklärung betreten, wenn 
dies erforderlich ist für die Entschei-
dung über 

 1. die Ausübung eines Vorkaufsrechts 
nach § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 
oder 

 2. die Anordnung eines Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsgebots 
nach § 177 oder  

 3. die Anordnung eines Rückbau- und 
Entsiegelungsgebots nach § 179. 

 Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des 
Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt. 
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§ 212a § 212a 

Entfall der aufschiebenden Wirkung Entfall der aufschiebenden Wirkung 

(1) Widerspruch und Anfechtungs-
klage eines Dritten gegen die bauaufsichtli-
che Zulassung eines Vorhabens haben 
keine aufschiebende Wirkung. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen die Geltendmachung des Kos-
tenerstattungsbetrags nach § 135a Absatz 
3 sowie des Ausgleichsbetrags nach § 154 
durch die Gemeinde haben keine aufschie-
bende Wirkung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 (3) Weist ein Grundstück die Vo-
raussetzungen von § 24 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 8 auf, haben Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen die Anordnung 
eines Modernisierungs- und Instandset-
zungsgebots nach § 177 oder gegen ein 
Rückbau- und Entsiegelungsgebot nach 
§ 179 durch die Gemeinde keine auf-
schiebende Wirkung. 

§ 213 § 213 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. wider besseres Wissen unrichtige An-
gaben macht oder unrichtige Pläne o-
der Unterlagen vorlegt, um einen be-
günstigenden Verwaltungsakt zu erwir-
ken oder einen belastenden Verwal-
tungsakt zu verhindern; 

 

2. Pfähle, Pflöcke oder sonstige Markie-
rungen, die Vorarbeiten dienen, weg-
nimmt, verändert, unkenntlich macht o-
der unrichtig setzt; 
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3. einer in einem Bebauungsplan nach § 
9 Absatz 1 Nummer 25 Buchstabe b 
festgesetzten Bindung für Bepflanzun-
gen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen sowie von Gewässern dadurch zu-
widerhandelt, dass diese beseitigt, we-
sentlich beeinträchtigt oder zerstört 
werden; 

 

4. eine bauliche Anlage im Geltungsbe-
reich einer Erhaltungssatzung (§ 172 
Absatz 1 Satz 1) oder einer Satzung 
über die Durchführung von Stadtum-
baumaßnahmen (§ 171d Absatz 1) 
ohne Genehmigung rückbaut oder än-
dert. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 ei-
nen dort genannten Raum als Nebenwoh-
nung nutzt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

 1. ohne Genehmigung nach § 22 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 5 einen dort 
genannten Raum als Nebenwoh-
nung nutzt; 

 2. einer nach § 28b bestehenden Mit-
teilungspflicht nicht nachkommt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro, in den 
Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 mit einer 
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 mit 
einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro 
und in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu tausend Euro geahndet wer-
den. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 214 § 214 

Beachtlichkeit der Verletzung von Vor-
schriften über die Aufstellung des Flä-

chennutzungsplans und der Satzungen; 
ergänzendes Verfahren 

Beachtlichkeit der Verletzung von Vor-
schriften über die Aufstellung des Flä-

chennutzungsplans und der Satzungen; 
ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs 
ist für die Rechtswirksamkeit des Flächen-
nutzungsplans und der Satzungen nach 
diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs 
ist für die Rechtswirksamkeit des Flächen-
nutzungsplans und der Satzungen nach 
diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  

1. entgegen § 2 Absatz 3 die von der Pla-
nung berührten Belange, die der Ge-
meinde bekannt waren oder hätten be-
kannt sein müssen, in wesentlichen 
Punkten nicht zutreffend ermittelt oder 
bewertet worden sind und wenn der 
Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss ge-
wesen ist; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Vorschriften über die Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung nach § 
3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 
3, Absatz 4 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Ver-
bindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1, 
nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Ab-
satz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 
5 verletzt worden sind; dabei ist unbe-
achtlich, wenn  

2. die Vorschriften über die Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung nach § 
3 Absatz 1, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 
3 und Absatz 4 Satz 2, nach § 13 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2, auch 
in Verbindung mit § 13a Absatz 2 
Nummer 1, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, 
§ 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Ab-
satz 6 Satz 5 verletzt worden sind; da-
bei ist unbeachtlich, wenn  

a) bei Anwendung der Vorschriften 
einzelne Personen, Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Be-
lange nicht beteiligt worden sind, 
die entsprechenden Belange je-
doch unerheblich waren oder in 
der Entscheidung berücksichtigt 
worden sind, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) einzelne Angaben dazu, welche 
Arten umweltbezogener Informati-
onen verfügbar sind, gefehlt ha-
ben, 

b) u n v e r ä n d e r t  
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c) (weggefallen) c) der Hinweis nach § 3 Absatz 1 
Satz 4 Nummer 3, auch in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 2 Satz 
2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1, 
gefehlt hat, 

d) bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 
nicht für die Dauer einer angemes-
senen längeren Frist im Internet 
veröffentlicht worden ist und die 
Begründung für die Annahme des 
Nichtvorliegens eines wichtigen 
Grundes nachvollziehbar ist, 

d) (weggefallen) 

e) bei Anwendung des § 3 Absatz 2 
Satz 5 der Inhalt der Bekanntma-
chung zwar in das Internet einge-
stellt wurde, aber die Bekanntma-
chung und die nach § 3 Absatz 2 
Satz 1 zu veröffentlichenden Un-
terlagen nicht über das zentrale In-
ternetportal des Landes zugäng-
lich gemacht wurden, 

e) bei Anwendung des § 3 Absatz 1 
Satz 5 der Inhalt der Bekanntma-
chung zwar in das Internet einge-
stellt wurde, aber die Bekanntma-
chung und die nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 zu veröffentlichenden Un-
terlagen nicht über das zentrale In-
ternetportal des Landes zugäng-
lich gemacht wurden, 

f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 
Satz 2 die Angabe darüber, dass 
von einer Umweltprüfung abgese-
hen wird, unterlassen wurde oder 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 
Satz 4 oder des § 13, auch in Ver-
bindung mit § 13a Absatz 2 Num-
mer 1, die Voraussetzungen für 
die Durchführung der Beteiligung 
nach diesen Vorschriften verkannt 
worden sind; 

g) bei Anwendung des § 13, auch in 
Verbindung mit § 13a Absatz 2 
Nummer 1, die Voraussetzungen 
für die Durchführung der Beteili-
gung nach diesen Vorschriften 
verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung 
des Flächennutzungsplans und der 
Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach 
§§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 
und § 22 Absatz 10 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die 
Begründung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung oder ihr Ent-
wurf unvollständig ist; abweichend von 
Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vor-
schriften in Bezug auf den Umweltbe-
richt unbeachtlich, wenn die Begrün-
dung hierzu nur in unwesentlichen 
Punkten unvollständig ist; 

3. die Vorschriften über die Begründung 
des Flächennutzungsplans und der 
Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach § 
2a Absatz 1, § 3 Absatz 1 oder § 22 
Absatz 10 verletzt worden sind; dabei 
ist unbeachtlich, wenn die Begründung 
des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung oder ihr Entwurf unvollständig 
ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine 
Verletzung von Vorschriften in Bezug 
auf den Umweltbericht unbeachtlich, 
wenn die Begründung hierzu nur in un-
wesentlichen Punkten unvollständig ist; 
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4. ein Beschluss der Gemeinde über den 
Flächennutzungsplan oder die Satzung 
nicht gefasst, eine Genehmigung nicht 
erteilt oder der mit der Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung verfolgte Hinweiszweck 
nicht erreicht worden ist. 

4. ein Beschluss der Gemeinde über den 
Flächennutzungsplan oder die Satzung 
nicht gefasst, eine Genehmigung nicht 
erteilt oder der mit der Veröffentli-
chung nach § 6a Absatz 1 Satz 2 o-
der nach § 10a Absatz 1 Satz 2 ver-
folgte Hinweiszweck nicht erreicht wor-
den ist; dabei ist unbeachtlich, wenn 
bei Anwendung des § 6a Absatz 1 o-
der des § 10a Absatz 1 der Flächen-
nutzungsplan oder die Satzung zwar 
im Internet veröffentlicht, aber nicht 
über das zentrale Internetportal des 
Landes zugänglich gemacht wurde. 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nummer 
3 die Begründung in wesentlichen Punkten 
unvollständig ist, hat die Gemeinde auf 
Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein 
berechtigtes Interesse dargelegt wird. 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nummer 
3 die Begründung in wesentlichen Punkten 
unvollständig ist, hat die Gemeinde auf 
Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein 
berechtigtes Interesse dargelegt wird. 

(2) Für die Rechtswirksamkeit der 
Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  

(2) Für die Rechtswirksamkeit der 
Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  

1. die Anforderungen an die Aufstellung 
eines selbständigen Bebauungsplans 
(§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an die in § 8 
Absatz 4 bezeichneten dringenden 
Gründe für die Aufstellung eines vor-
zeitigen Bebauungsplans nicht richtig 
beurteilt worden sind; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des 
Entwickelns des Bebauungsplans aus 
dem Flächennutzungsplan verletzt 
worden ist, ohne dass hierbei die sich 
aus dem Flächennutzungsplan erge-
bende geordnete städtebauliche Ent-
wicklung beeinträchtigt worden ist; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Bebauungsplan aus einem Flä-
chennutzungsplan entwickelt worden 
ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen 
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften einschließlich des § 6 
nach Bekanntmachung des Bebau-
ungsplans herausstellt; 

3. der Bebauungsplan aus einem Flä-
chennutzungsplan entwickelt worden 
ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen 
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften einschließlich der §§ 6 
und § 6a Absatz 1 und 2 nach Be-
kanntmachung des Bebauungsplans 
herausstellt; 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 
3 verstoßen worden ist, ohne dass die 
geordnete städtebauliche Entwicklung 
beeinträchtigt worden ist. 

4. u n v e r ä n d e r t  
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(2a) Für Bebauungspläne, die im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a auf-
gestellt worden sind, gilt ergänzend zu den 
Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

(2a) u n v e r ä n d e r t  

1. (weggefallen)  

2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 
13a Absatz 3 ist für die Rechtswirk-
samkeit des Bebauungsplans unbe-
achtlich. 

 

3. Beruht die Feststellung, dass eine Um-
weltprüfung unterbleiben soll, auf einer 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13a 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, gilt die 
Vorprüfung als ordnungsgemäß durch-
geführt, wenn sie entsprechend den 
Vorgaben von § 13a Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 durchgeführt worden ist und 
ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei 
ist unbeachtlich, wenn einzelne Behör-
den oder sonstige Träger öffentlicher 
Belange nicht beteiligt worden sind; 
andernfalls besteht ein für die Rechts-
wirksamkeit des Bebauungsplans be-
achtlicher Mangel. 

 

4. Die Beurteilung, dass der Ausschluss-
grund nach § 13a Absatz 1 Satz 4 
nicht vorliegt, gilt als zutreffend, wenn 
das Ergebnis nachvollziehbar ist und 
durch den Bebauungsplan nicht die 
Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 
1 der Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung begrün-
det wird; andernfalls besteht ein für die 
Rechtswirksamkeit des Bebauungs-
plans beachtlicher Mangel. 

 

(3) Für die Abwägung ist die Sach- 
und Rechtslage im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung über den Flächennutzungs-
plan oder die Satzung maßgebend. Män-
gel, die Gegenstand der Regelung in Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 sind, können nicht 
als Mängel der Abwägung geltend gemacht 
werden; im Übrigen sind Mängel im Abwä-
gungsvorgang nur erheblich, wenn sie of-
fensichtlich und auf das Abwägungsergeb-
nis von Einfluss gewesen sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Der Flächennutzungsplan oder die 
Satzung können durch ein ergänzendes 
Verfahren zur Behebung von Fehlern auch 
rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 216a 
 

Unwirksamkeit von Bebauungsplänen 
mit Abweichungen von der Technischen 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

Unwirksamkeit von Bebauungsplänen 
mit Abweichungen von der Technischen 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

(1) Erweist sich ein Bebauungsplan 
mit Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 Num-
mer 23 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, 
die von der Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm abweichen, durch ge-
richtliche Entscheidung als unwirksam, 
nachdem ein Wohnbauvorhaben entspre-
chend diesen abweichenden Festsetzun-
gen verwirklicht wurde, entscheiden die zu-
ständige Bauaufsichts- und die zuständige 
Immissionsschutzbehörde im Einverneh-
men über die Anordnung von lärmmindern-
den Maßnahmen nach dem Bauordnungs-
recht oder dem Immissionsschutzrecht, die 
zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeits-
verhältnisse erforderlich sind. Kann ein Ein-
vernehmen nicht erreicht werden, entschei-
det die höhere Verwaltungsbehörde. Ist 
eine geräuschemittierende Anlage betrof-
fen, welche im Wege einer das Bau- und 
Immissionsschutzrecht konzentrierenden 
Planfeststellung oder Plangenehmigung 
genehmigt wurde, entscheidet in Bezug auf 
diese Anlage die Planfeststellungs- oder 
Plangenehmigungsbehörde im Benehmen 
mit der zuständigen Bauaufsichts- und der 
zuständigen Immissionsschutzbehörde. 
Dabei ziehen die zuständigen Behörden 
sämtliche Maßnahmen zur Lärmminderung 
an der Schallquelle, auf dem Ausbreitungs-
weg und an der schutzbedürftigen Wohn-
nutzung in Betracht. In Bezug auf den bau-
lichen Bestand, der auf Grundlage der von 
der Technischen Anleitung zum Schutz ge-
gen Lärm abweichenden unwirksamen 
Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 
23 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa er-
richtet wurde, ist die Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm insoweit nicht an-
zuwenden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) An geräuschemittierende Anlagen, 
die sich vor dem Hinzutreten des Wohn-
bauvorhabens nach Absatz 1 Satz 1 be-
reits in Betrieb befanden, dürfen Anforde-
rungen nach Absatz 1 nur gestellt werden, 
wenn diese zumutbar sind und sich die Ge-
meinde, der Vorhabenträger des Wohnbau-
vorhabens oder ein anderer Eigentümer o-
der Nutzungsberechtigter zur Übernahme 
der hierdurch entstehenden Kosten ver-
pflichtet. Weitergehende Anforderungen 
zum Schutz oder zur Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche in Bezug auf die auf Grundlage 
der unwirksamen Festsetzungen hinzuge-
tretene bauliche Nutzung aufgrund des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind 
ausgeschlossen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Anstelle von Anordnungen nach 
den Absätzen 1 und 2 können zur Wahrung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
auch vertragliche Vereinbarungen nach § 
11 getroffen werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Möglichkeit der Gemeinde, 
den Bebauungsplan im ergänzenden Ver-
fahren nach § 214 Absatz 4 zu heilen, 
bleibt unberührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

 (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten ent-
sprechend, wenn sich ein Bebauungs-
plan mit Festsetzungen nach § 9 Absatz 
1 Nummer 23 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe aa oder dd, die von der Sportanla-
genlärmschutzverordnung oder der 
Technischen Anleitung zur Reinhaltung 
der Luft abweichen, als unwirksam er-
weist, nachdem ein Wohnbauvor-haben 
entsprechend diesen abweichenden 
Festsetzungen verwirklicht wurde. 
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§ 233 § 233 

Allgemeine Überleitungsvorschriften Allgemeine Überleitungsvorschriften für 
die Bauleitplanung, das Vorkaufsrecht 

und Sanierungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen 

(1) Verfahren nach diesem Gesetz, 
die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesän-
derung förmlich eingeleitet worden sind, 
werden nach den bisher geltenden Rechts-
vorschriften abgeschlossen, soweit nach-
folgend nichts anderes bestimmt ist. Ist mit 
gesetzlich vorgeschriebenen einzelnen 
Schritten des Verfahrens noch nicht begon-
nen worden, können diese auch nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes durchgeführt 
werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Vorschriften des Dritten Kapi-
tels Zweiter Teil Vierter Abschnitt zur 
Planerhaltung sind auch auf Flächennut-
zungspläne und Satzungen entsprechend 
anzuwenden, die auf der Grundlage bishe-
riger Fassungen dieses Gesetzes in Kraft 
getreten sind. Unbeschadet des Satzes 1 
sind auf der Grundlage bisheriger Fassun-
gen dieses Gesetzes unbeachtliche oder 
durch Fristablauf unbeachtliche Fehler bei 
der Aufstellung von Flächennutzungsplä-
nen und Satzungen auch weiterhin für die 
Rechtswirksamkeit dieser Flächennut-
zungspläne und Satzungen unbeachtlich. 
Abweichend von Satz 1 sind für vor dem 
Inkrafttreten einer Gesetzesänderung in 
Kraft getretene Flächennutzungspläne und 
Satzungen die vor dem Inkrafttreten der 
Gesetzesänderung geltenden Vorschriften 
über die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften, von 
Mängeln der Abwägung und von sonstigen 
Vorschriften einschließlich ihrer Fristen 
weiterhin anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Auf der Grundlage bisheriger Fas-
sungen dieses Gesetzes wirksame oder 
übergeleitete Pläne, Satzungen und Ent-
scheidungen gelten fort. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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 (4) Für das Vorkaufsrecht sind die 
jeweils zur Zeit des Verkaufsfalls gelten-
den städtebaurechtlichen Vorschriften 
anzuwenden. 

 (5) Auf städtebauliche Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen, für die 
vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesän-
derung nach den bisher geltenden 
Rechtsvorschriften der Beginn der vor-
bereitenden Untersuchungen oder der 
Voruntersuchungen beschlossen wor-
den ist, sind abweichend von Absatz 1 
die Vorschriften dieses Gesetzes anzu-
wenden; abgeschlossene Verfahrens-
schritte bleiben unberührt. 

 (6) Soweit die §§ 233 bis 238 nach 
dem …. (einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens nach Artikel 15) notwendige 
Überleitungsregeln nicht mehr enthal-
ten, finden die §§ 234 bis 245 in ihrer vor 
dem … (einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 15) geltenden Fassung 
soweit erforderlich weiterhin Anwen-
dung. 
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§ 234 § 234 

Überleitungsvorschriften für das Vor-
kaufsrecht 

Überleitungsvorschriften zu Anlagen zur 
Kinderbetreuung und zu bestimmten Ne-

benanlagen 

(1) Für das Vorkaufsrecht sind die je-
weils zur Zeit des Verkaufsfalls geltenden 
städtebaurechtlichen Vorschriften anzu-
wenden. 

(1)  Die Regelungen zur Zulässig-
keit von Anlagen zur Kinderbetreuung 
sowie von Anlagen zur Nutzung solarer 
Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen in § 3 Absatz 2 Num-
mer 2 und § 14 Absatz 3 der Baunut-
zungsverordnung in der ab dem 20. 
September 2013 geltenden Fassung gel-
ten vorbehaltlich des Satzes 2 und des 
Absatzes 2 auch für Bebauungspläne, 
die auf der Grundlage der Baunutzungs-
verordnung in einer Fassung vor dem 
20. September 2013 in Kraft getreten 
sind. Satz 1 gilt nicht in Bezug auf Anla-
gen zur Kinderbetreuung, wenn vor dem 
20. September 2013 die ausnahmsweise 
Zulässigkeit dieser Anlagen nach § 3 
Ab-satz 3 Nummer 2 der Baunutzungs-
verordnung in der vom 27. Januar 1990 
bis zum 20. September 2013 geltenden 
Fassung durch Festsetzungen nach § 1 
Absatz 6 Nummer 1, Absatz 8 und 9 der 
Baunutzungsverordnung ausgeschlos-
sen worden ist. 
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(2) Satzungen, die auf Grund von § 
25 des Bundesbaugesetzes erlassen wor-
den sind, gelten als Satzungen nach § 25 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 weiter. 

(2)  Die Regelung des § 14 Absatz 
1a der Baunutzungsverordnung zur Zu-
lässigkeit von Nebenanlagen, die der öf-
fentlichen Versorgung mit Telekommu-
nikationsdiensten dienen, gelten vorbe-
haltlich des Satzes 2 auch für Bebau-
ungspläne, die auf Grundlage der 
Baunutzungsverordnung in einer Fas-
sung vor dem 23. Juni 2021 in Kraft ge-
treten sind. Satz 1 gilt nicht, wenn vor 
dem 23. Juni 2021 die Zulässigkeit fern-
meldetechnischer Nebenanlagen nach § 
14 Absatz 2 Satz 2 der Baunutzungsver-
ordnung ausgeschlossen worden ist. 
Die Zulässigkeit nach § 14 Absatz 1a der 
Baunutzungsverordnung in Verbindung 
mit Satz 1 kann durch Änderung der Be-
bauungspläne nach Maßgabe der Vor-
schriften der Baunutzungsverordnung 
eingeschränkt oder ausgeschlossen 
werden; hierauf sind die Vorschriften 
dieses Gesetzbuchs über die Aufstel-
lung der Bauleitpläne, einschließlich der 
§§ 14 bis 18, anzuwenden. 
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§ 235 § 235 

Überleitungsvorschriften für städtebau-
liche Sanierungs- und Entwicklungs-

maßnahmen 

entfällt 

(1) Auf städtebauliche Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen, für die vor 
dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung 
nach den bisher geltenden Rechtsvorschrif-
ten der Beginn der vorbereitenden Untersu-
chungen oder der Voruntersuchungen be-
schlossen worden ist, sind abweichend von 
§ 233 Absatz 1 die Vorschriften dieses Ge-
setzes anzuwenden; abgeschlossene Ver-
fahrensschritte bleiben unberührt. Ist eine 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme je-
doch vor dem 1. Juli 1987 förmlich festge-
legt worden, sind die §§ 165 bis 171 in der 
bis zum 30. April 1993 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden; wird zur zweckmäßi-
gen Durchführung entsprechend den Zielen 
und Zwecken einer solchen Entwicklungs-
maßnahme eine Änderung des Geltungs-
bereichs der Entwicklungsmaßnahmever-
ordnung erforderlich, ist § 53 in Verbindung 
mit § 1 des Städtebauförderungsgesetzes 
weiter anzuwenden. 

 

(2) Ist eine städtebauliche Sanie-
rungsmaßnahme vor dem 1. Januar 1998 
förmlich festgelegt worden und ist nach der 
Sanierungssatzung nur die Genehmigungs-
pflicht nach § 144 Absatz 2 in der bis zum 
31. Dezember 1997 geltenden Fassung 
ausgeschlossen, bedarf eine Teilung auch 
weiterhin der schriftlichen Genehmigung 
der Gemeinde. Die Gemeinde hat dem 
Grundbuchamt Sanierungssatzungen im 
Sinne des Satzes 1 in entsprechender An-
wendung des ab dem 1. Januar 1998 gel-
tenden § 143 Absatz 2 Satz 1 bis 3 unver-
züglich nachträglich mitzuteilen. 

 

(3) In dem Gebiet, in dem das Grund-
gesetz schon vor dem 3. Oktober 1990 
galt, ist § 141 Absatz 4 auf Beschlüsse 
über den Beginn der vorbereitenden Unter-
suchungen, die vor dem 1. Mai 1993 be-
kannt gemacht worden sind, nicht anzu-
wenden. 
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(4) Sanierungssatzungen, die vor dem 
1. Januar 2007 bekannt gemacht worden 
sind, sind spätestens bis zum 31. Dezem-
ber 2021 mit den Rechtswirkungen des § 
162 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 aufzuhe-
ben, es sei denn, es ist entsprechend § 
142 Absatz 3 Satz 3 oder 4 eine andere 
Frist für die Durchführung der Sanierung 
festgelegt worden. 

 

§ 236 § 236 

Überleitungsvorschriften für das Bauge-
bot und die Erhaltung baulicher Anlagen 

entfällt 

(1) § 176 Absatz 9 ist auf Enteig-
nungsverfahren nach § 85 Absatz 1 Num-
mer 5 anzuwenden, wenn der Eigentümer 
die Verpflichtung aus einem Baugebot nicht 
erfüllt, das nach dem 31. Mai 1990 ange-
ordnet worden ist. 

 

(2) § 172 Absatz 1 Satz 4 bis 6 gilt 
nicht für die Bildung von Teil- und Woh-
nungseigentum, dessen Eintragung vor 
dem 26. Juni 1997 beantragt worden ist. 
Dies gilt auch, wenn ein Anspruch auf Bil-
dung oder Übertragung von Teil- und Woh-
nungseigentum vor dem 26. Juni 1997 
durch eine Vormerkung gesichert wurde. § 
172 in der ab dem 1. Januar 1998 gelten-
den Fassung ist auch auf Satzungen, die 
vor dem 1. Januar 1998 ortsüblich bekannt 
gemacht worden sind, anzuwenden. 
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§ 238 § 238 

Überleitungsvorschrift für Entschädi-
gungen 

entfällt 

Wurde durch die Änderung des § 34 
des Bundesbaugesetzes durch das Gesetz 
zur Änderung des Bundesbaugesetzes 
vom 18. August 1976 die bis dahin zuläs-
sige Nutzung eines Grundstücks aufgeho-
ben oder wesentlich geändert, ist eine Ent-
schädigung in entsprechender Anwendung 
der §§ 42, 43 Absatz 1, 2, 4 und 5 und des 
§ 44 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 und 4 zu 
gewähren; dies gilt nicht, soweit in dem 
Zeitpunkt, in dem nach § 44 Absatz 3 bis 5 
Entschädigung verlangt werden kann, eine 
entsprechende Aufhebung oder Änderung 
der zulässigen Nutzung auch nach § 34 
des Bundesbaugesetzes in der bis zum 31. 
Dezember 1976 geltenden Fassung hätte 
eintreten können, ohne dass die Aufhe-
bung oder Änderung nach § 44 des Bun-
desbaugesetzes in der bis zum 31. Dezem-
ber 1976 geltenden Fassung zu entschädi-
gen gewesen wäre. Wird durch die Ände-
rung des § 34 durch das Europarechtsan-
passungsgesetz Bau vom 24. Juni 2004 
die bis dahin zulässige Nutzung eines 
Grundstücks aufgehoben oder wesentlich 
geändert, ist Satz 1 entsprechend anzu-
wenden. 

 

§ 239 § 239 

Überleitungsvorschrift für die Grenzre-
gelung 

entfällt 

Hat die Gemeinde den Beschluss über 
die Grenzregelung (§ 82 in der vor dem 20. 
Juli 2004 geltenden Fassung) vor dem 20. 
Juli 2004 gefasst, sind die Vorschriften des 
Zweiten Abschnitts des Vierten Teils des 
Ersten Kapitels in der vor dem 20. Juli 
2004 geltenden Fassung weiterhin anzu-
wenden. 
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§ 242 § 242 

Überleitungsvorschriften für die Er-
schließung 

entfällt 

(1) Für vorhandene Erschließungsan-
lagen, für die eine Beitragspflicht auf Grund 
der bis zum 29. Juni 1961 geltenden Vor-
schriften nicht entstehen konnte, kann auch 
nach diesem Gesetzbuch kein Beitrag er-
hoben werden. 

 

(2) Soweit am 29. Juni 1961 zur Erfül-
lung von Anliegerbeitragspflichten langfris-
tige Verträge oder sonstige Vereinbarun-
gen, insbesondere über das Ansammeln 
von Mitteln für den Straßenbau in Straßen-
baukassen oder auf Sonderkonten bestan-
den, können die Länder ihre Abwicklung 
durch Gesetz regeln. 

 

(3) § 125 Absatz 3 ist auch auf Be-
bauungspläne anzuwenden, die vor dem 1. 
Juli 1987 in Kraft getreten sind. 

 

(4) § 127 Absatz 2 Nummer 2 ist auch 
auf Verkehrsanlagen anzuwenden, die vor 
dem 1. Juli 1987 endgültig hergestellt wor-
den sind. Ist vor dem 1. Juli 1987 eine Bei-
tragspflicht nach Landesrecht entstanden, 
so verbleibt es dabei. 

 

(5) Ist für einen Kinderspielplatz eine 
Beitragspflicht bereits auf Grund der vor 
dem 1. Juli 1987 geltenden Vorschriften (§ 
127 Absatz 2 Nummer 3 und 4 des Bun-
desbaugesetzes) entstanden, so verbleibt 
es dabei. Die Gemeinde soll von der Erhe-
bung des Erschließungsbeitrags ganz oder 
teilweise absehen, wenn dies auf Grund 
der örtlichen Verhältnisse, insbesondere 
unter Berücksichtigung des Nutzens des 
Kinderspielplatzes für die Allgemeinheit, 
geboten ist. Satz 2 ist auch auf vor dem 1. 
Juli 1987 entstandene Beiträge anzuwen-
den, wenn  

 

1. der Beitrag noch nicht entrichtet ist o-
der 

 

Table.Briefings



 - 163 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

Bestandsrecht Referentenentwurf des BMWSB 

2. er entrichtet worden, aber der Beitrags-
bescheid noch nicht unanfechtbar ge-
worden ist. 

 

(6) § 128 Absatz 1 ist auch anzuwen-
den, wenn der Umlegungsplan (§ 66 des 
Bundesbaugesetzes) oder die Vorwegrege-
lung (§ 76 des Bundesbaugesetzes) vor 
dem 1. Juli 1987 ortsüblich bekannt ge-
macht worden ist (§ 71 des Bundesbauge-
setzes). 

 

(7) Ist vor dem 1. Juli 1987 über die 
Stundung des Beitrags für landwirtschaft-
lich genutzte Grundstücke (§ 135 Absatz 4 
des Bundesbaugesetzes) entschieden und 
ist die Entscheidung noch nicht unanfecht-
bar geworden, ist § 135 Absatz 4 dieses 
Gesetzbuchs anzuwenden. 

 

(8) § 124 Absatz 2 Satz 2 in der bis 
zum 21. Juni 2013 geltenden Fassung ist 
auch auf Kostenvereinbarungen in Er-
schließungsverträgen anzuwenden, die vor 
dem 1. Mai 1993 geschlossen worden sind. 
Auf diese Verträge ist § 129 Absatz 1 Satz 
3 weiterhin anzuwenden. 

 

(9) Für Erschließungsanlagen oder 
Teile von Erschließungsanlagen in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten 
Gebiet, die vor dem Wirksamwerden des 
Beitritts bereits hergestellt worden sind, 
kann nach diesem Gesetz ein Erschlie-
ßungsbeitrag nicht erhoben werden. Be-
reits hergestellte Erschließungsanlagen o-
der Teile von Erschließungsanlagen sind 
die einem technischen Ausbauprogramm 
oder den örtlichen Ausbaugepflogenheiten 
entsprechend fertiggestellten Erschlie-
ßungsanlagen oder Teile von Erschlie-
ßungsanlagen. Leistungen, die Beitrags-
pflichtige für die Herstellung von Erschlie-
ßungsanlagen oder Teilen von Erschlie-
ßungsanlagen erbracht haben, sind auf 
den Erschließungsbeitrag anzurechnen. 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
bei Bedarf Überleitungsregelungen durch 
Rechtsverordnung zu treffen. 
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§ 243 § 243 

Überleitungsvorschriften für das Maß-
nahmengesetz zum Baugesetzbuch und 

das Bundesnaturschutzgesetz 

entfällt 

(1) § 233 ist auf Verfahren, Pläne, 
Satzungen und Entscheidungen, die auf 
der Grundlage des Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch eingeleitet, in Kraft 
getreten oder wirksam geworden sind, ent-
sprechend anzuwenden. 

 

(2) Bei Bauleitplanverfahren, die vor 
dem 1. Januar 1998 förmlich eingeleitet 
worden sind, kann die Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz in der 
bis zum 31. Dezember 1997 geltenden 
Fassung weiter angewendet werden. 

 

§ 244 § 244 

Überleitungsvorschriften für das Euro-
parechtsanpassungsgesetz Bau 

entfällt 

(1) Abweichend von § 233 Absatz 1 
werden Verfahren für Bauleitpläne und Sat-
zungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 und § 
35 Absatz 6, die nach dem 20. Juli 2004 
förmlich eingeleitet worden sind oder die 
nach dem 20. Juli 2006 abgeschlossen 
werden, nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes zu Ende geführt. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 finden 
auf Bebauungsplanverfahren, die in der 
Zeit vom 14. März 1999 bis zum 20. Juli 
2004 förmlich eingeleitet worden sind und 
die vor dem 20. Juli 2006 abgeschlossen 
werden, die Vorschriften des Baugesetz-
buchs in der vor dem 20. Juli 2004 gelten-
den Fassung weiterhin Anwendung. Ist mit 
gesetzlich vorgeschriebenen einzelnen 
Verfahrensschritten noch nicht begonnen 
worden, können diese auch nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes durchgeführt 
werden. 
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(3) § 4 Absatz 3 und § 4c gelten nur 
für Bauleitpläne, die nach Absatz 1 oder 2 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu 
Ende geführt werden. 

 

(4) (weggefallen)  

(5) Die Gemeinden können Satzun-
gen, die auf der Grundlage des § 19 in der 
vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung 
erlassen worden sind, durch Satzung auf-
heben. Die Gemeinde hat diese Satzung 
ortsüblich bekannt zu machen; sie kann die 
Bekanntmachung auch in entsprechender 
Anwendung des § 10 Absatz 3 Satz 2 bis 5 
vornehmen. Unbeschadet der Sätze 1 und 
2 sind Satzungen auf der Grundlage des § 
19 in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden 
Fassung nicht mehr anzuwenden. Die Ge-
meinde hat auf die Nichtanwendbarkeit die-
ser Satzungen bis zum 31. Dezember 2004 
durch ortsübliche Bekanntmachung hinzu-
weisen. Die Gemeinde hat das Grundbuch-
amt um Löschung eines von ihr nach § 20 
Absatz 3 in der vor dem 20. Juli 2004 gel-
tenden Fassung veranlassten Wider-
spruchs zu ersuchen. 
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(6) Für eine auf der Grundlage des § 
22 in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden 
Fassung wirksam erlassene Satzung bleibt 
§ 22 in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden 
Fassung bis zum 30. Juni 2005 weiterhin 
anwendbar. Auf die Satzung ist § 22 in der 
geltenden Fassung anzuwenden, wenn 
beim Grundbuchamt vor Ablauf des 30. 
Juni 2005 eine den Anforderungen des § 
22 Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechende 
Mitteilung der Gemeinde eingegangen ist. 
Ist die Mitteilung hinsichtlich der Satzung 
nicht fristgerecht erfolgt, ist die Satzung auf 
die von ihr erfassten Vorgänge nicht mehr 
anzuwenden. Eine Aussetzung der Zeug-
niserteilung nach § 22 Absatz 6 Satz 3 in 
der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fas-
sung ist längstens bis zum 30. Juni 2005 
wirksam. Die Baugenehmigungsbehörde 
hat das Grundbuchamt um Löschung eines 
von ihr nach § 20 Absatz 3 in der vor dem 
20. Juli 2004 geltenden Fassung oder auf 
Grundlage von Satz 1 oder 4 in Verbindung 
mit § 20 Absatz 3 in der vor dem 20. Juli 
2004 geltenden Fassung veranlassten Wi-
derspruchs im Grundbuch zu ersuchen, 
wenn die Satzung nicht mehr anwendbar 
ist oder die Aussetzung der Zeugnisertei-
lung unwirksam wird. 

 

(7) § 35 Absatz 5 Satz 2 gilt nicht für 
die Zulässigkeit eines Vorhabens, das die 
Nutzungsänderung einer baulichen Anlage 
zum Inhalt hat, deren bisherige Nutzung 
vor dem 20. Juli 2004 zulässigerweise auf-
genommen worden ist. 
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§ 245 § 245 

Überleitungsvorschriften für den Stad-
tumbau, die Soziale Stadt und die Förde-

rung städtebaulicher Maßnahmen 

entfällt 

(1) Ein von einer Gemeinde bis zum 
20. Juli 2004 im Hinblick auf die Verwal-
tungsvereinbarungen über die Gewährung 
von Finanzhilfen des Bundes an die Länder 
nach Artikel 104a Absatz 4 des Grundge-
setzes in seiner bis zum 20. Juli 2004 gel-
tenden Fassung zur Förderung städtebauli-
cher Maßnahmen beschlossenes Gebiet 
für Stadtumbaumaßnahmen sowie ein hier-
für aufgestelltes städtebauliches Entwick-
lungskonzept der Gemeinde gilt als Stad-
tumbaugebiet und städtebauliches Entwick-
lungskonzept im Sinne des § 171b. 

 

(2) Ein von der Gemeinde bis zum 20. 
Juli 2004 im Hinblick auf die Verwaltungs-
vereinbarungen über die Gewährung von 
Finanzhilfen des Bundes an die Länder 
nach Artikel 104a Absatz 4 des Grundge-
setzes in seiner bis zum 20. Juli 2004 gel-
tenden Fassung zur Förderung städtebauli-
cher Maßnahmen beschlossenes Gebiet 
für Maßnahmen der Sozialen Stadt sowie 
ein hierfür aufgestelltes Konzept der Ge-
meinde gilt als Gebiet und Entwicklungs-
konzept im Sinne des § 171e. 

 

(3) Für die zur Förderung städtebauli-
cher Maßnahmen bis zum 1. September 
2006 geschlossenen Verwaltungsvereinba-
rungen über die Gewährung von Finanzhil-
fen des Bundes an die Länder nach Artikel 
104a Absatz 4 des Grundgesetzes in sei-
ner bis zum 1. September 2006 geltenden 
Fassung ist § 164b in seiner bis zum 12. 
September 2006 geltenden Fassung bis 
zum 31. Dezember 2019 anzuwenden. 
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§ 245a § 235 

Überleitungsvorschriften und Vorschrif-
ten im Zusammenhang mit dem Gesetz 
zur Stärkung der Innenentwicklung in 

den Städten und Gemeinden und weite-
ren Fortentwicklung des Städtebau-

rechts 

Überleitungsvorschriften für bauliche 
Anlagen zur Tierhaltung im Außenberei-

chen 

(1) Die Regelungen zur Zulässigkeit 
von Anlagen zur Kinderbetreuung sowie 
von Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen in § 3 Absatz 2 Nummer 2 und § 
14 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung in 
der ab dem 20. September 2013 geltenden 
Fassung gelten vorbehaltlich des Satzes 2 
und des Absatzes 2 auch für Bebauungs-
pläne, die auf der Grundlage der Baunut-
zungsverordnung in einer Fassung vor dem 
20. September 2013 in Kraft getreten sind. 
Satz 1 gilt nicht in Bezug auf Anlagen zur 
Kinderbetreuung, wenn vor dem 20. Sep-
tember 2013 die ausnahmsweise Zulässig-
keit dieser Anlagen nach § 3 Absatz 3 
Nummer 2 der Baunutzungsverordnung in 
der vom 27. Januar 1990 bis zum 20. Sep-
tember 2013 geltenden Fassung durch 
Festsetzungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 
1, Absatz 8 und 9 der Baunutzungsverord-
nung ausgeschlossen worden ist. 

entfällt 

(2) Die sich aus § 3 Absatz 2 Nummer 
2 und § 14 Absatz 3 der Baunutzungsver-
ordnung in der ab dem 20. September 
2013 geltenden Fassung in Verbindung mit 
Absatz 1 Satz 1 ergebende Zulässigkeit 
von Anlagen zur Kinderbetreuung sowie 
von Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie und von Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen kann durch Änderung der 
Bebauungspläne nach Maßgabe der Vor-
schriften der Baunutzungsverordnung ein-
geschränkt oder ausgeschlossen werden; 
hierauf sind die Vorschriften dieses Ge-
setzbuchs über die Aufstellung der Bauleit-
pläne, einschließlich der §§ 14 bis 18, an-
zuwenden. Das Verfahren für die Änderung 
von Bebauungsplänen nach Satz 1 kann 
vor dem 20. September 2013 eingeleitet 
werden. 

entfällt 
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(3) Darstellungen in Flächennutzungs-
plänen, die vor dem 20. September 2013 in 
Bezug auf bauliche Anlagen zur Tierhal-
tung im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 
4 die Rechtswirkungen des § 35 Absatz 3 
Satz 3 erzielt haben, haben diese Rechts-
wirkungen auch in Bezug auf bauliche An-
lagen zur Tierhaltung im Sinne der ab dem 
20. September 2013 geltenden Fassung 
des § 35 Absatz 1 Nummer 4. Wenn ein 
Fortgelten der Rechtswirkungen nach Satz 
1 der ursprünglichen planerischen Zielset-
zung widerspricht, stellt die Gemeinde dies 
in einem Beschluss fest, der ortsüblich be-
kannt zu machen ist. Mit der ortsüblichen 
Bekanntmachung des Beschlusses gelten 
die entsprechenden Darstellungen als auf-
gehoben; der Flächennutzungsplan ist im 
Wege der Berichtigung anzupassen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(4) Soweit für Zulassungsentschei-
dungen über Anlagen zur Tierhaltung, die 
dem § 35 Absatz 1 Nummer 4 unterfallen, 
vor Ablauf des 4. Juli 2012 bei der zustän-
digen Behörde ein Antrag eingegangen ist, 
ist § 35 Absatz 1 Nummer 4 in seiner bis 
zum 20. September 2013 geltenden Fas-
sung anzuwenden. 

entfällt 

(5) Soweit bei einer Zulassungsent-
scheidung über Anlagen zur Tierhaltung 
auf Grund von Absatz 4 § 35 Absatz 1 
Nummer 4 in seiner bis zum Ablauf des 20. 
September 2013 geltenden Fassung anzu-
wenden war, ist die Änderung der danach 
errichteten baulichen Anlage zur Tierhal-
tung ebenfalls unter den Voraussetzungen 
des § 35 Absatz 1 Nummer 4 in seiner bis 
zum Ablauf des 20. September 2013 gel-
tenden Fassung zulässig, wenn  

(2) Soweit bei einer Zulassungsent-
scheidung über Anlagen zur Tierhaltung 
auf Grund von Absatz 4 § 35 Absatz 1 
Nummer 4 in seiner bis zum Ablauf des 20. 
September 2013 geltenden Fassung anzu-
wenden war, ist die Änderung der danach 
errichteten baulichen Anlage zur Tierhal-
tung ebenfalls unter den Voraussetzungen 
des § 35 Absatz 1 Nummer 4 in seiner bis 
zum Ablauf des 20. September 2013 gel-
tenden Fassung zulässig, wenn  
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1. es sich ausschließlich um eine Ände-
rung zur Umsetzung eines Betriebs- 
und Umbaukonzepts zur Umstellung 
der vorhandenen Haltungseinrichtun-
gen auf Haltungseinrichtungen zum 
Halten von Jungsauen und Sauen, das 
den Anforderungen des § 30 Absatz 2 
und 2a der Tierschutz-Nutztierhal-
tungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 
2006 (BGBl. I S. 2043), die zuletzt 
durch Artikel 1a der Verordnung vom 
29. Januar 2021 (BGBl. I S. 146) geän-
dert worden ist, jeweils in Verbindung 
mit § 24 Absatz 2 der Tierschutz-Nutz-
tierhaltungsverordnung, genügt, oder 
eines Betriebs- und Umbaukonzepts 
zur Umstellung der vorhandenen Ab-
ferkelbuchten auf Abferkelbuchten zum 
Halten von Jungsauen und Sauen, das 
den Anforderungen des § 24 Absatz 3 
Satz 3 und Absatz 4 sowie § 30 Absatz 
2b der Tierschutz-Nutztierhaltungsver-
ordnung genügt, handelt sowie 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Anzahl der Tierplätze nicht erhöht 
und die Tierart im Sinne der Nummer 
7.8 der Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
geändert wird. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Satz 1 gilt auch für bauliche Anlagen zur 
Tierhaltung im Außenbereich nach § 35, 
die dem Anwendungsbereich des § 35 Ab-
satz 1 Nummer 1 nicht oder nicht mehr un-
terfallen und deren Zulassungsentschei-
dung vor dem 20. September 2013 getrof-
fen worden ist. Unbeschadet von Satz 1 
und 2 bleibt die Möglichkeit, ein Vorhaben 
nach § 35 zuzulassen. 

 

(6) Soweit bei einer Zulassungsent-
scheidung über Anlagen zur Tierhaltung 
auf Grund von Absatz 4 § 35 Absatz 1 
Nummer 4 in seiner bis zum Ablauf des 20. 
September 2013 geltenden Fassung anzu-
wenden war, ist die Änderung der danach 
errichteten baulichen Anlage zur Tierhal-
tung ebenfalls unter den Voraussetzungen 
des § 35 Absatz 1 Nummer 4 in seiner bis 
zum Ablauf des 20. September 2013 gel-
tenden Fassung zulässig, wenn  

(3) Soweit bei einer Zulassungsent-
scheidung über Anlagen zur Tierhaltung § 
35 Absatz 1 Nummer 4 in seiner bis zum 
Ablauf des 20. September 2013 geltenden 
Fassung anzuwenden war, ist die Ände-
rung der danach errichteten baulichen An-
lage zur Tierhaltung ebenfalls unter den 
Voraussetzungen des § 35 Absatz 1 Num-
mer 4 in seiner bis zum Ablauf des 20. 
September 2013 geltenden Fassung zuläs-
sig, wenn  
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1. es sich ausschließlich um eine Ände-
rung handelt, durch die eine vorhan-
dene bauliche Anlage zur Tierhaltung 
auf eine bauliche Anlage zur Tierhal-
tung umgestellt wird, die den Anforde-
rungen an die Haltungsform Frischluft-
stall, Auslauf/Weide oder Bio im Sinne 
des § 4 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 des 
Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes 
vom 17. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
220) in der jeweils geltenden Fassung 
genügt, 

1. es sich ausschließlich um eine Ände-
rung handelt, durch die die Haltungs-
bedingungen über die gesetzlichen 
Anforderungen hinaus verbessert 
werden und  

2. die Tierart im Sinne der Nummern 7.1 
bis 7.9 der Anlage 1 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung, die 
bis zur Änderung in der baulichen An-
lage zur Tierhaltung gehalten wurde, 
nicht geändert wird, es sei denn, mit 
der Änderung erfolgt zugleich ein 
Wechsel in eine höhere Haltungsform 
im Sinne des § 4 Absatz 1 des Tierhal-
tungskennzeichnungsgesetzes und 

entfällt 

3. durch die Änderung die Grundfläche 
und die Höhe der baulichen Anlage zur 
Tierhaltung nur insoweit vergrößert 
wird, als dies unter Beibehaltung der 
vor dem Umbau zulässigen Höchsttier-
zahl zur Erfüllung der Anforderungen 
an die Haltungsform Frischluftstall, 
Auslauf/Weide oder Bio im Sinne des § 
4 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 des Tier-
haltungskennzeichnungsgesetzes er-
forderlich ist, wobei Flächen für einen 
Auslauf, der den Anforderungen an die 
Haltungsform Frischluftstall, Aus-
lauf/Weide oder Bio im Sinne des § 4 
Absatz 1 Nummer 3 bis 5 des Tierhal-
tungskennzeichnungsgesetzes genügt, 
nicht in die Grundfläche einzurechnen 
sind.  

2. durch die Änderung die Grundfläche 
und die Höhe der baulichen Anlage zur 
Tierhaltung nur insoweit vergrößert 
wird, als dies unter Beibehaltung der 
vor dem Umbau zulässigen Höchsttier-
zahl für die Verbesserung der Hal-
tungsbedingungen erforderlich ist.  
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Bei einer Änderung der Tierart im Sinne 
von Satz 1 Nummer 2 bestimmt sich die 
zulässige Höchsttierzahl im Sinne von Satz 
1 Nummer 3 durch die Umrechnung über 
Großvieheinheiten im Sinne des Anhangs 
A der technischen Regel VDI 3894 Blatt 1 
Ausgabe September 2011, die bei der 
Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen 
ist. Satz 1 gilt auch für bauliche Anlagen 
zur Tierhaltung im Außenbereich nach § 
35, die dem Anwendungsbereich des § 35 
Absatz 1 Nummer 1 nicht oder nicht mehr 
unterfallen und deren Zulassungsentschei-
dung vor dem 20. September 2013 getrof-
fen worden ist. Satz 1 gilt entsprechend für 
den Rückbau einer vorhandenen baulichen 
Anlage zur Tierhaltung und die Errichtung 
eines gleichartigen Ersatzbaus, wenn  

Die bei einer Änderung der Tierart zuläs-
sige Höchsttierzahl bestimmt sich durch 
die Umrechnung über Großvieheinheiten 
im Sinne des Anhangs A der technischen 
Regel VDI 3894 Blatt 1 Ausgabe Septem-
ber 2011, die bei der Beuth Verlag GmbH, 
Berlin, zu beziehen ist. Satz 1 gilt entspre-
chend für den Rückbau einer vorhandenen 
baulichen Anlage zur Tierhaltung und die 
Errichtung eines gleichartigen Ersatzbaus, 
wenn  

1. hierdurch keine stärkere Belastung des 
Außenbereichs zu erwarten ist als im 
Fall der Änderung, insbesondere wenn 
auch die Bodenversiegelung durch die 
zurückzubauende Anlage beseitigt 
wird, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Standort des Ersatzbaus im räumli-
chen Zusammenhang mit dem Stand-
ort der zurückzubauenden Anlage 
steht und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Errichtung des Ersatzbaus mit 
nachbarlichen Interessen vereinbar ist.  

3. u n v e r ä n d e r t  

Für Änderungen an baulichen Anlagen zur 
Tierhaltung, auf deren Zulassungsentschei-
dung dieses Gesetz in seiner ab dem 20. 
September 2013 geltenden Fassung anzu-
wenden war, soll eine Befreiung nach § 31 
Absatz 2 erteilt werden, wenn das Ände-
rungsvorhaben die Voraussetzung von 
Satz 1 erfüllt. Satz 4 gilt entsprechend. Un-
beschadet der Sätze 1 bis 5 bleibt die Mög-
lichkeit, ein Vorhaben nach § 35 zuzulas-
sen. 

Für Änderungen an baulichen Anlagen zur 
Tierhaltung, auf deren Zulassungsentschei-
dung dieses Gesetz in seiner ab dem 20. 
September 2013 geltenden Fassung anzu-
wenden war, soll eine Befreiung nach § 31 
Absatz 2 erteilt werden, wenn das Ände-
rungsvorhaben die Voraussetzung von 
Satz 1 erfüllt. Satz 4 gilt entsprechend. 

 (4) Absatz 2 und 3 gelten auch für 
bauliche Anlagen zur Tierhaltung im Au-
ßenbe-reich nach § 35, die dem Anwen-
dungsbereich des § 35 Absatz 1 Num-
mer 1 nicht oder nicht mehr unterfallen 
und deren Zulassungsentscheidung vor 
dem 20. September 2013 getroffen wor-
den ist. 
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§ 245b § 245b 

Überleitungsvorschriften für Vorhaben 
im Außenbereich 

entfällt 

(1) (weggefallen)  

(2) Die Länder können bestimmen, 
dass die Frist nach § 35 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe c nicht anzuwenden 
ist. 

 

§ 245c § 245c 

Überleitungsvorschrift aus Anlass des 
Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/52/EU im Städtebaurecht und zur 
Stärkung des neuen Zusammenlebens 

in der Stadt 

entfällt 

(1) Abweichend von § 233 Absatz 1 
Satz 1 können Verfahren nach diesem Ge-
setz, die förmlich vor dem 13. Mai 2017 
eingeleitet worden sind, nur dann nach den 
vor dem 13. Mai 2017 geltenden Rechts-
vorschriften abgeschlossen werden, wenn 
die Beteiligung der Behörden und der sons-
tigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 oder nach sonstigen Vor-
schriften dieses Gesetzes vor dem 16. Mai 
2017 eingeleitet worden ist. § 233 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt. 

 

(2) Bebauungspläne oder Satzungen 
mit Regelungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 und 4 finden keine Anwendung, 
wenn die Regelung nach § 1010 Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs vor dem 13. 
Mai 2017 getroffen worden ist. Bebauungs-
pläne oder Satzungen mit Regelungen 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 fin-
den keine Anwendung, wenn die Nutzung 
als Nebenwohnung vor dem 13. Mai 2017 
aufgenommen worden ist. 

 

(3) § 34 Absatz 2 findet auf Bauge-
biete nach § 6a der Baunutzungsverord-
nung keine Anwendung. 
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§ 245d § 245d 

Überleitungsvorschrift aus Anlass des 
Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland 

entfällt 

(1) § 34 Absatz 2 findet auf Bauge-
biete nach § 5a der Baunutzungsverord-
nung keine Anwendung. 

 

(2) Im Anwendungsbereich des § 34 
Absatz 2 ist § 14 Absatz 1a der Baunut-
zungsverordnung nicht anzuwenden; für 
die der öffentlichen Versorgung mit Tele-
kommunikationsdienstleistungen dienen-
den Nebenanlagen gilt dort § 14 Absatz 2 
der Baunutzungsverordnung entsprechend. 
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§ 245e § 236 

Überleitungsvorschriften aus Anlass 
des Gesetzes zur Erhöhung und Be-

schleunigung des Ausbaus von Wind-
energieanlagen an Land 

Überleitungsvorschriften für Windener-
gieanlagen 

(1) Die Rechtswirkungen eines Raum-
ordnungs- oder Flächennutzungsplans ge-
mäß § 35 Absatz 3 Satz 3 in der bis zum 1. 
Februar 2023 geltenden Fassung für Vor-
haben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, die 
der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 
der Windenergie dienen, gelten vorbehalt-
lich des § 249 Absatz 5 Satz 2 fort, wenn 
der Plan bis zum 1. Februar 2024 wirksam 
geworden ist. Sie entfallen, soweit für den 
Geltungsbereich des Plans das Erreichen 
des Flächenbeitragswerts oder eines dar-
aus abgeleiteten Teilflächenziels gemäß 
§ 5 Absatz 1 oder Absatz 2 des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes festgestellt 
wird, spätestens aber mit Ablauf des Stich-
tags für den Flächenbeitragswert nach 
Spalte 1 der Anlage des Windenergieflä-
chenbedarfsgesetzes. Der Plan gilt im Übri-
gen fort, wenn nicht im Einzelfall die 
Grundzüge der Planung berührt werden. 
Die Möglichkeit des Planungsträgers, den 
Plan zu ändern, zu ergänzen oder aufzuhe-
ben, bleibt unberührt. Werden in einem Flä-
chennutzungsplan oder Raumordnungs-
plan zusätzliche Flächen für die Nutzung 
von Windenergie ausgewiesen, kann die 
Abwägung auf die Belange beschränkt 
werden, die durch die Ausweisung der zu-
sätzlichen Flächen berührt werden. Dabei 
kann von dem Planungskonzept, das der 
Abwägung über bereits ausgewiesene Flä-
chen zu Grunde gelegt wurde, abgewichen 
werden, sofern die Grundzüge der Planung 
erhalten werden. Von der Wahrung der 
Grundzüge der bisherigen Planung ist re-
gelmäßig auszugehen, wenn Flächen im 
Umfang von nicht mehr als 25 Prozent der 
schon bislang ausgewiesenen Flächen zu-
sätzlich ausgewiesen werden. § 249 Ab-
satz 6 bleibt unberührt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  Table.Briefings
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(2) § 15 Absatz 3 ist entsprechend an-
zuwenden, wenn die Gemeinde beschlos-
sen hat, einen Flächennutzungsplan aufzu-
stellen, zu ändern oder zu ergänzen, um 
den Flächenbeitragswert im Sinne des § 3 
Absatz 1 des Windenergieflächenbedarfs-
gesetzes oder ein daraus abgeleitetes Teil-
flächenziel zu erreichen. Die Entscheidung 
kann längstens bis zum Ablauf des Stich-
tags für den Flächenbeitragswert nach 
Spalte 1 der Anlage des Windenergieflä-
chenbedarfsgesetzes ausgesetzt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Rechtswirkungen gemäß § 35 Absatz 3 
Satz 3 können Vorhaben im Sinne des § 
16b Absatz 1 und 2 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 
2021 (BGBl. I S. 4458) geändert worden 
ist, nicht entgegengehalten werden, es sei 
denn, die Grundzüge der Planung werden 
berührt. Dies gilt nicht, wenn das Vorhaben 
in einem Natura 2000-Gebiet im Sinne des 
§ 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 
3908) geändert worden ist, oder in einem 
Naturschutzgebiet im Sinne des § 23 des 
Bundesnaturschutzgesetzes verwirklicht 
werden soll. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

Table.Briefings



 - 177 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

Bestandsrecht Referentenentwurf des BMWSB 

(4) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Rechtswirkungen können Vorhaben nach § 
35 Absatz 1 Nummer 5, die der Erfor-
schung, Entwicklung oder Nutzung der 
Windenergie dienen, nicht entgegengehal-
ten werden, wenn für den Standort des 
Vorhabens in einem Planentwurf eine Aus-
weisung für Vorhaben nach § 35 Absatz 1 
Nummer 5, die der Erforschung, Entwick-
lung oder Nutzung der Windenergie die-
nen, vorgesehen ist, für den Planentwurf 
bereits eine Beteiligung nach § 3 Absatz 2, 
§ 4 Absatz 2 und § 4a Absatz 3 dieses Ge-
setzes oder § 9 Absatz 2 und 3 des Raum-
ordnungsgesetzes durchgeführt wurde und 
anzunehmen ist, dass das Vorhaben den 
künftigen Ausweisungen entspricht. In Fäl-
len des § 4a Absatz 3 Satz 1 dieses Geset-
zes oder des § 9 Absatz 3 Satz 1 des 
Raumordnungsgesetzes kann ein Vorha-
ben unter den Voraussetzungen des Sat-
zes 1 vor Durchführung der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung zugelassen wer-
den, wenn sich die vorgenommene Ände-
rung oder Ergänzung des Planentwurfs 
nicht auf das Vorhaben auswirkt. 

(4) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Rechtswirkungen können Vorhaben nach § 
35 Absatz 1 Nummer 5, die der Erfor-
schung, Entwicklung oder Nutzung der 
Windenergie dienen, nicht entgegengehal-
ten werden, wenn für den Standort des 
Vorhabens in einem Planentwurf eine Aus-
weisung für Vorhaben nach § 35 Absatz 1 
Nummer 5, die der Erforschung, Entwick-
lung oder Nutzung der Windenergie die-
nen, vorgesehen ist, für den Planentwurf 
bereits eine Beteiligung nach § 3 Absatz 1, 
§ 4 Absatz 2 und § 4a Absatz 3 dieses Ge-
setzes oder § 9 Absatz 2 und 3 des Raum-
ordnungsgesetzes durchgeführt wurde und 
anzunehmen ist, dass das Vorhaben den 
künftigen Ausweisungen entspricht. In Fäl-
len des § 4a Absatz 3 Satz 1 dieses Geset-
zes oder des § 9 Absatz 3 Satz 1 des 
Raumordnungsgesetzes kann ein Vorha-
ben unter den Voraussetzungen des Sat-
zes 1 vor Durchführung der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung zugelassen wer-
den, wenn sich die vorgenommene Ände-
rung oder Ergänzung des Planentwurfs 
nicht auf das Vorhaben auswirkt. 

(5) Eine Gemeinde, die nicht zustän-
dige Planungsträgerin nach § 249 Absatz 5 
dieses Gesetzes in Verbindung mit § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 des Windenergief-
lächenbedarfsgesetzes ist, kann vor dem in 
Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt ein 
Windenergiegebiet gemäß § 2 Nummer 1 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
auch dann ausweisen, wenn die Auswei-
sung mit einem Ziel der Raumordnung 
nicht vereinbar ist, es sei denn, bei diesem 
Ziel handelt es sich um ein Vorranggebiet 
für mit der Windenergie unvereinbare Nut-
zungen oder Funktionen. 

(5) Plant eine Gemeinde, die nicht 
zuständige Planungsträgerin nach § 249 
Ab-satz 5 in Verbindung mit § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 des Windenergieflä-
chenbe-darfsgesetzes ist, vor dem in Ab-
satz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt ein 
Windenergiege-biet gemäß § 2 Nummer 1 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
auszuweisen, das mit einem Ziel der 
Raumordnung nicht vereinbar ist, soll ih-
rem Antrag auf Abweichung von diesem 
Ziel abweichend von § 6 Absatz 2 des 
Raumordnungsgesetzes stattgegeben 
werden, wenn der Raumordnungsplan 
an der von der Gemeinde für Windener-
gie geplanten Stelle kein Gebiet für mit 
der Windenergie unvereinbare Nutzungen 
oder Funktionen festlegt. 

 
§ 237 

 Überleitungsvorschriften für die Er-
schließung 
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 (1) Für vorhandene Erschließungs-
anlagen, für die eine Beitragspflicht auf 
Grund der bis zum 29. Juni 1961 gelten-
den Vorschriften nicht entstehen 
konnte, kann auch nach diesem Gesetz-
buch kein Beitrag erhoben werden. 

 (2) Für Erschließungsanlagen oder 
Teile von Erschließungsanlagen in dem 
in Artikel 3 des Einigungsvertrags ge-
nannten Gebiet, die vor dem Wirksam-
werden des Bei-tritts bereits hergestellt 
worden sind, kann nach diesem Gesetz 
ein Erschließungsbei-trag nicht erhoben 
werden. Bereits hergestellte Erschlie-
ßungsanlagen oder Teile von Erschlie-
ßungsanlagen sind die einem techni-
schen Ausbauprogramm oder den örtli-
chen Ausbaugepflogenheiten entspre-
chend fertiggestellten Erschließungsan-
lagen oder Teile von Erschließungsanla-
gen. Leistungen, die Beitragspflichtige 
für die Herstellung von Erschließungs-
anlagen oder Teilen von Erschließungs-
anlagen erbracht haben, sind auf den 
Erschließungsbeitrag anzurechnen. Die 
Landesregierungen werden ermächtigt, 
bei Bedarf Überleitungsregelungen 
durch Rechtsverordnung zu treffen. 

 
§ 238 

 Überleitungsvorschriften für Gebiete mit 
Fremdenverkehrsfunktionen sowie für 
Sanierungs- und Erhaltungssatzungen 

 (1) Bebauungspläne oder Satzun-
gen mit Regelungen nach § 22 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 und 4 finden keine An-
wendung, wenn die Regelung nach § 
1010 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs vor dem 13. Mai 2017 getroffen 
worden ist. Bebauungspläne oder Sat-
zungen mit Regelungen nach § 22 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 5 finden keine An-
wendung, wenn die Nutzung als Neben-
wohnung vor dem 13. Mai 2017 aufge-
nommen worden ist. 
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 (2) Sanierungssatzungen, die vor 
dem 1. Januar 2007 bekannt gemacht 
worden sind, sind spätestens bis zum 
31. Dezember 2021 mit den Rechtswir-
kungen des § 162 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 aufzuheben, es sei denn, es ist 
entsprechend § 142 Absatz 3 Satz 3 o-
der 4 eine andere Frist für die Durchfüh-
rung der Sanierung festgelegt worden. 

 (3) § 172 in der ab dem 1. Januar 
1998 geltenden Fassung ist auch auf 
Satzungen, die vor dem 1. Januar 1998 
ortsüblich bekannt gemacht worden 
sind, anzuwenden. 

 (4) Auflagen und vertragliche Rege-
lungen in Bezug auf Genehmigungen 
nach § 172 Absatz 4 Satz 3, die dem Er-
halt der Zusammensetzung der Wohnbe-
völkerung im Sinne von § 172 Absatz 4 
Satz 1 dienen, und die vor dem [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] bestandskräftig geworden 
sind, bleiben unberührt. 

 
§ 239 

 Überleitungsvorschriften aus Anlass 
des Gesetzes zur Modernisierung des 
Städtebau- und Raumordnungsrechts 

 (1) Abweichend von § 233 Absatz 1 
gilt § 4b Absatz 2 ab dem [1. Juli 2027] 
entsprechend für Bauleitplanverfahren, 
die vor dem … [einsetzen: Datum des In-
krafttretens nach Artikel 15] förmlich 
eingeleitet worden sind. 

 (2) § 34 Absatz 2 findet auf Bauge-
biete nach den §§ 5a und 6a der Baunut-
zungsverordnung bis zum 30. Juni 2027 
keine Anwendung. 
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 (3) Rechtsverordnungen von Lan-
desregierungen, die unter Anwendung 
von § 250 Absatz 1 Satz 6 in der bis zum 
… [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 15] geltenden Fassung er-
lassen worden sind, gelten auch nach 
Inkrafttreten von § 250 in der Fassung 
vom … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 15] bis zu dem in der 
jeweiligen Rechtsverordnung festge-
setzten Zeitpunkt ihres Außerkrafttre-
tens fort. 

§ 245f § 245f 

Überleitungsvorschriften aus Anlass 
des Gesetzes zur Stärkung der Digitali-

sierung im Bauleitplanverfahren und zur 
Änderung weiterer Vorschriften sowie 
aus Anlass der Einführung des § 249c; 

Evaluierung 

entfällt 

(1) Abweichend von § 233 Absatz 1 
ist § 6 Absatz 4 in der Fassung dieses Ge-
setzes anzuwenden, wenn der Genehmi-
gungsantrag bei der höheren Verwaltungs-
behörde nach dem 7. Juli 2023 eingegan-
gen ist. 

 

(2) Das Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen eva-
luiert die Auswirkungen der Änderungen 
der §§ 3, 4, 4a und 200 zur Digitalisierung 
und die Änderung des § 6 zur Fristverkür-
zung auf die Bauleitplanverfahren bis zum 
31. Dezember 2027. 
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(3) Abweichend von § 233 Absatz 1 
sind in Aufstellung befindliche Windener-
giegebiete gemäß § 2 Nummer 1 des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes, für 
die vor dem 15. August 2025 ein Beschluss 
über die Aufstellung, Änderung oder Ergän-
zung eines Flächennutzungsplans gefasst 
wurde, als Beschleunigungsgebiete nach § 
249c darzustellen, soweit die dort genann-
ten Voraussetzungen dafür vorliegen. Die 
Darstellung als Beschleunigungsgebiet 
kann ausnahmsweise in einem nachfolgen-
den, innerhalb von drei Monaten förmlich 
einzuleitenden separaten Planverfahren er-
folgen. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für Windenergiegebiete, die nach 
Ablauf des 19. Mai 2024 und vor dem 15. 
August 2025 ausgewiesen worden sind. 

 

§ 246 § 246 

Sonderregelungen für einzelne Länder; 
Sonderregelungen für Flüchtlingsunter-

künfte 

Sonderregelungen für einzelne Länder; 
Sonderregelungen für Flüchtlingsunter-

künfte 

(1) In den Ländern Berlin und Ham-
burg entfallen die in § 6 Absatz 1, § 10 Ab-
satz 2 und § 190 Absatz 1 vorgesehenen 
Genehmigungen oder Zustimmungen; das 
Land Bremen kann bestimmen, dass diese 
Genehmigungen oder Zustimmungen ent-
fallen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Die Länder können bestimmen, 
dass Bebauungspläne, die nicht der Ge-
nehmigung bedürfen, und Satzungen nach 
§ 34 Absatz 4 Satz 1, § 35 Absatz 6 und § 
165 Absatz 6 vor ihrem Inkrafttreten der 
höheren Verwaltungsbehörde anzuzeigen 
sind; dies gilt nicht für Bebauungspläne 
nach § 13. Die höhere Verwaltungsbehörde 
hat die Verletzung von Rechtsvorschriften, 
die eine Versagung der Genehmigung 
nach § 6 Absatz 2 rechtfertigen würde, in-
nerhalb eines Monats nach Eingang der 
Anzeige geltend zu machen. Der Bebau-
ungsplan und die Satzungen dürfen nur in 
Kraft gesetzt werden, wenn die höhere Ver-
waltungsbehörde die Verletzung von 
Rechtsvorschriften nicht innerhalb der in 
Satz 2 bezeichneten Frist geltend gemacht 
hat. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Länder Berlin und Hamburg 
bestimmen, welche Form der Rechtsetzung 
an die Stelle der in diesem Gesetzbuch 
vorgesehenen Satzungen tritt. Das Land 
Bremen kann eine solche Bestimmung tref-
fen. Die Länder Berlin, Bremen und Ham-
burg können eine von § 10 Absatz 3, § 16 
Absatz 2, § 22 Absatz 2, § 143 Absatz 1, § 
162 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und § 165 Ab-
satz 8 abweichende Regelung treffen. 

(2) Die Länder Berlin und Hamburg 
bestimmen, welche Form der Rechtsetzung 
an die Stelle der in diesem Gesetzbuch 
vorgesehenen Satzungen tritt. Das Land 
Bremen kann eine solche Bestimmung tref-
fen. Die Länder Berlin, Bremen und Ham-
burg können eine von § 16 Absatz 2, § 22 
Absatz 2, § 143 Absatz 1, § 162 Absatz 2 
Satz 2 und 3 und § 165 Absatz 8 abwei-
chende Regelung treffen. 

(3) § 171f ist auch auf Rechtsvor-
schriften der Länder anzuwenden, die vor 
dem 1. Januar 2007 in Kraft getreten sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Senate der Länder Berlin, Bre-
men und Hamburg werden ermächtigt, die 
Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die 
Zuständigkeit von Behörden dem besonde-
ren Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzu-
passen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Das Land Hamburg gilt für die An-
wendung dieses Gesetzbuchs auch als Ge-
meinde. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) § 9 Absatz 2d gilt entsprechend für 
Pläne, die gemäß § 173 Absatz 3 Satz 1 
des Bundesbaugesetzes in Verbindung mit 
§ 233 Absatz 3 als Bebauungspläne fort-
gelten. 

(6) Die Länder können bestimmen, 
dass Vorhaben zum Bau von Betriebs-
anlagen für Straßenbahnen im Sinne 
des Personenbeförderungsgesetzes be-
reits dann von überörtlicher Bedeutung 
im Sinne des § 38 sind, wenn die vo-
raussichtliche Straßenbahnstrecke eine 
Gesamtlänge von mindestens 20 Kilo-
metern haben soll und die Gemeinde 
sich einverstanden erklärt. 

(7) Die Länder können bestimmen, 
dass § 34 Absatz 1 Satz 1 bis zum 31. De-
zember 2004 nicht für Einkaufszentren, 
großflächige Einzelhandelsbetriebe und 
sonstige großflächige Handelsbetriebe im 
Sinne des § 11 Absatz 3 der Baunutzungs-
verordnung anzuwenden ist. Wird durch 
eine Regelung nach Satz 1 die bis dahin 
zulässige Nutzung eines Grundstücks auf-
gehoben oder wesentlich geändert, ist § 
238 entsprechend anzuwenden. 

(7) (weggefallen) 
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(8) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2027 gilt § 34 Absatz 3a Satz 1 entspre-
chend für die Nutzungsänderung zulässi-
gerweise errichteter baulicher Anlagen in 
bauliche Anlagen, die der Unterbringung 
von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden 
dienen, und für deren Erweiterung, Ände-
rung oder Erneuerung. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2027 gilt die Rechtsfolge des § 35 Absatz 4 
Satz 1 für Vorhaben entsprechend, die der 
Unterbringung von Flüchtlingen oder Asyl-
begehrenden dienen, wenn das Vorhaben 
im unmittelbaren räumlichen Zusammen-
hang mit nach § 30 Absatz 1 oder § 34 zu 
beurteilenden bebauten Flächen innerhalb 
des Siedlungsbereichs erfolgen soll. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2027 kann in Gewerbegebieten (§ 8 der 
Baunutzungsverordnung, auch in Verbin-
dung mit § 34 Absatz 2) für Aufnahmeein-
richtungen, Gemeinschaftsunterkünfte oder 
sonstige Unterkünfte für Flüchtlinge oder 
Asylbegehrende von den Festsetzungen 
des Bebauungsplans befreit werden, wenn 
an dem Standort Anlagen für soziale Zwe-
cke als Ausnahme zugelassen werden kön-
nen oder allgemein zulässig sind und die 
Abweichung auch unter Würdigung nach-
barlicher Interessen mit öffentlichen Belan-
gen vereinbar ist. § 36 gilt entsprechend. 

(10) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2027 soll in Gewerbegebieten (§ 8 der 
Baunutzungsverordnung, auch in Verbin-
dung mit § 34 Absatz 2) für Aufnahmeein-
richtungen, Gemeinschaftsunterkünfte oder 
sonstige Unterkünfte für Flüchtlinge oder 
Asylbegehrende von den Festsetzungen 
des Bebauungsplans befreit werden, wenn 
an dem Standort Anlagen für soziale Zwe-
cke als Ausnahme zugelassen werden kön-
nen oder allgemein zulässig sind und die 
Abweichung auch unter Würdigung nach-
barlicher Interessen mit öffentlichen Belan-
gen vereinbar ist. § 36 gilt entsprechend. 
Für Anlagen für soziale oder kulturelle 
Zwecke, die der weiteren Versorgung 
von Flüchtlingen dienen, gilt Absatz 11 
Satz 1 in Gewerbegebieten entspre-
chend. 

(11) Soweit in den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 8 der Baunutzungsverordnung 
(auch in Verbindung mit § 34 Absatz 2) An-
lagen für soziale Zwecke als Ausnahme zu-
gelassen werden können, gilt § 31 Absatz 
1 mit der Maßgabe, dass Anlagen für sozi-
ale Zwecke, die der Unterbringung und 
weiteren Versorgung von Flüchtlingen und 
Asylbegehrenden dienen, dort bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2027 in der Regel 
zugelassen werden sollen. Satz 1 gilt ent-
sprechend für in übergeleiteten Plänen 
festgesetzte Baugebiete, die den in Satz 1 
genannten Baugebieten vergleichbar sind. 

(11) Soweit in den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 7 der jeweils anwendbaren 
Fassung der Baunutzungsverordnung, 
auch in Verbindung mit § 34 Absatz 2, An-
lagen für soziale Zwecke als Ausnahme zu-
gelassen werden können, gilt § 31 Ab-
satz 1 mit der Maßgabe, dass Anlagen für 
soziale oder kulturelle Zwecke, die der 
Unterbringung und weiteren Versorgung 
von Flüchtlingen und Asylbegehrenden die-
nen, dort bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2027 in der Regel zugelassen werden sol-
len. 
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(12) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2027 kann für die auf längstens drei Jahre 
zu befristende 

(12) u n v e r ä n d e r t  

1. Errichtung mobiler Unterkünfte für 
Flüchtlinge oder Asylbegehrende, 

 

2. Nutzungsänderung zulässigerweise er-
richteter baulicher Anlagen in Ge-
werbe- und Industriegebieten sowie in 
Sondergebieten nach den §§ 8 bis 11 
der Baunutzungsverordnung (auch in 
Verbindung mit § 34 Absatz 2) in Auf-
nahmeeinrichtungen, Gemeinschafts-
unterkünfte oder sonstige Unterkünfte 
für Flüchtlinge oder Asylbegehrende 

 

von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans befreit werden, wenn die Befreiung 
auch unter Würdigung nachbarlicher Inte-
ressen mit den öffentlichen Belangen ver-
einbar ist. Die in Satz 1 genannte Frist von 
drei Jahren kann bei Vorliegen der dort ge-
nannten Befreiungsvoraussetzungen um 
weitere drei Jahre verlängert werden, 
längstens jedoch bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2030. Sofern die Frist bereits 
abgelaufen ist, gilt Satz 1 auch für die auf 
drei Jahre, längstens jedoch bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2030 zu befristende 
Fortsetzung der zuvor ausgeübten Nutzung 
einer bestehenden baulichen Anlage ent-
sprechend. § 36 gilt entsprechend. 

 

(13) Im Außenbereich (§ 35) gilt unbe-
schadet des Absatzes 9 bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2027 die Rechtsfolge 
des § 35 Absatz 4 Satz 1 entsprechend für  

(13) u n v e r ä n d e r t  

1. die auf längstens drei Jahre zu befris-
tende Errichtung mobiler Unterkünfte 
für Flüchtlinge oder Asylbegehrende, 

 

2. die Nutzungsänderung zulässigerweise 
errichteter baulicher Anlagen, auch 
wenn deren bisherige Nutzung aufge-
geben wurde, in Aufnahmeeinrichtun-
gen, Gemeinschaftsunterkünfte oder 
sonstige Unterkünfte für Flüchtlinge o-
der Asylbegehrende, einschließlich ei-
ner erforderlichen Erneuerung oder Er-
weiterung. 
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Die in Satz 1 Nummer 1 genannte Frist von 
drei Jahren kann um weitere drei Jahre, 
längstens jedoch bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2030 verlängert werden; für die 
Verlängerung gilt die Rechtsfolge des § 35 
Absatz 4 Satz 1 entsprechend. Sofern die 
Frist bereits abgelaufen ist, gilt auch für die 
Entscheidung über die auf drei Jahre, 
längstens jedoch bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2030 zu befristende erneute Zu-
lässigkeit einer bereits errichteten mobilen 
Unterkunft für Flüchtlinge oder Asylbegeh-
rende die Rechtsfolge des § 35 Absatz 4 
Satz 1 entsprechend. Für Vorhaben nach 
Satz 1 gilt § 35 Absatz 5 Satz 2 Halbsatz 1 
und Satz 3 entsprechend. Wird zum Zeit-
punkt einer Nutzungsänderung nach Satz 1 
Nummer 2 eine Nutzung zulässigerweise 
ausgeübt, kann diese im Anschluss wieder 
aufgenommen werden; im Übrigen gelten 
für eine nachfolgende Nutzungsänderung 
die allgemeinen Regeln. Die Rückbauver-
pflichtung nach Satz 4 entfällt, wenn eine 
nach Satz 5 zulässige Nutzung aufgenom-
men wird oder wenn sich die Zulässigkeit 
der nachfolgenden Nutzung aus § 30 Ab-
satz 1, 2 oder § 33 ergibt. Die Sicherstel-
lung der Rückbauverpflichtung nach Satz 4 
in entsprechender Anwendung des § 35 
Absatz 5 Satz 3 ist nicht erforderlich, wenn 
Vorhabenträger ein Land oder eine Ge-
meinde ist. 

 

(13a) Von den Absätzen 8 bis 13 
darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit 
dringend benötigte Unterkünfte im Gebiet 
der Gemeinde, in der sie entstehen sollen, 
nicht oder nicht rechtzeitig bereitgestellt 
werden können. 

(13a) u n v e r ä n d e r t  
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(14) Soweit auch bei Anwendung der 
Absätze 8 bis 13 dringend benötigte Unter-
kunftsmöglichkeiten im Gebiet der Ge-
meinde, in der sie entstehen sollen, nicht o-
der nicht rechtzeitig bereitgestellt werden 
können, kann bei Aufnahmeeinrichtungen, 
Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigen 
Unterkünften für Flüchtlinge oder Asylbe-
gehrende bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2027 von den Vorschriften dieses Ge-
setzbuchs oder den aufgrund dieses Ge-
setzbuchs erlassenen Vorschriften in erfor-
derlichem Umfang abgewichen werden. 
Zuständig ist die höhere Verwaltungsbe-
hörde. Die Gemeinde ist anzuhören; diese 
Anhörung tritt auch an die Stelle des in § 
14 Absatz 2 Satz 2 vorgesehenen Einver-
nehmens. Satz 3 findet keine Anwendung, 
wenn Vorhabenträger die Gemeinde oder 
in deren Auftrag ein Dritter ist. Für Vorha-
ben nach Satz 1 gilt § 35 Absatz 5 Satz 2 
erster Halbsatz und Satz 3 entsprechend. 
Absatz 13 Satz 5 gilt entsprechend. Die 
Rückbauverpflichtung nach Satz 5 entfällt, 
wenn eine nach Satz 6 zulässige Nutzung 
aufgenommen wird oder wenn sich die Zu-
lässigkeit der nachfolgenden Nutzung aus 
§ 30 Absatz 1, 2 oder § 33 ergibt. Die Si-
cherstellung der Rückbauverpflichtung 
nach Satz 5 in entsprechender Anwendung 
des § 35 Absatz 5 Satz 3 ist nicht erforder-
lich, wenn Vorhabenträger ein Land oder 
eine Gemeinde ist. Wenn Vorhabenträger 
ein Land oder in dessen Auftrag ein Dritter 
ist, gilt § 37 Absatz 3 entsprechend; im Üb-
rigen findet § 37 bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2027 auf Vorhaben nach Satz 1 
keine Anwendung. 

(14) u n v e r ä n d e r t  

(15) In Verfahren zur Genehmigung 
von baulichen Anlagen, die der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen oder Asylbegehren-
den dienen, gilt bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2027 das Einvernehmen abwei-
chend von § 36 Absatz 2 Satz 2 (auch in 
Verbindung mit Absatz 10 Satz 2 und Ab-
satz 12 Satz 2) als erteilt, wenn es nicht in-
nerhalb eines Monats verweigert wird. 

(15) u n v e r ä n d e r t  
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(16) Bei Vorhaben nach den Absätzen 
9 und 13 sowie bei Vorhaben nach Absatz 
14 im Außenbereich gilt § 18 Absatz 3 Satz 
2 des Bundesnaturschutzgesetzes bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2027 entspre-
chend. 

(16) u n v e r ä n d e r t  

(17) Die Befristung bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2027 in den Absätzen 8 bis 
13 sowie 14 bis 16 bezieht sich nicht auf 
die Geltungsdauer einer Genehmigung, 
sondern auf den Zeitraum, bis zu dessen 
Ende im bauaufsichtlichen Zulassungsver-
fahren von den Vorschriften Gebrauch ge-
macht werden kann. 

(17) u n v e r ä n d e r t  

§ 246a § 246a 

Überschwemmungsgebiete, über-
schwemmungsgefährdete Gebiete 

Sonderregelungen für Vorhaben zur Ver-
sorgung mit Telekommunikations-

dienste 

Anlässlich der Neubekanntmachung ei-
nes Flächennutzungsplans nach § 6 Ab-
satz 6 sollen die in § 5 Absatz 4a bezeich-
neten Gebiete nach Maßgabe dieser Be-
stimmung nachrichtlich übernommen und 
vermerkt werden. 

(1) Für Vorhaben im Außenbereich, 
die der Versorgung mit öffentlich zu-
gänglichen Telekommunikationsdiens-
ten dienen, gilt § 35 Absatz 1 Nummer 3 
mit der Maßgabe, dass die ausreichende 
Erschließung als gesichert gilt. 

 (2) In Verfahren zur Genehmigung 
von Vorhaben, die der Versorgung mit 
öffentlich zugänglichen Telekommunika-
tionsdiensten dienen, gilt das Einver-
nehmen abweichend von § 36 Absatz 2 
Satz 2 als erteilt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats verweigert wird und 
bei Antragstellung nachgewiesen wird, 
dass die Gemeinde mindestens zwei 
Monate vor der Antragstellung nach 
§ 7a der Sechsundzwanzigsten Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes zu dem Vorha-
ben gehört worden ist. 
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§ 246b § 246b (weggefallen) 

Sonderregelungen für Anlagen für ge-
sundheitliche Zwecke im Zuge der CO-

VID-19-Pandemie 

entfällt 
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(1) Soweit Anlagen für gesundheitli-
che Zwecke zur Versorgung von Personen, 
die sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
infiziert haben oder möglicherweise infiziert 
haben oder die gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 geimpft oder auf dieses ge-
testet werden sollen, im Gebiet der Ge-
meinde, in der sie im Wege der Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von 
baulichen Anlagen entstehen sollen, nicht 
oder nicht rechtzeitig bereitgestellt werden 
können, kann bei der Zulassung dieser 
Vorhaben bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2022 von den Vorschriften dieses Ge-
setzbuchs oder den aufgrund dieses Ge-
setzbuchs erlassenen Vorschriften in erfor-
derlichem Umfang, erforderlichenfalls auch 
befristet, unter der Voraussetzung abgewi-
chen werden, dass Vorhabenträger der 
Bund, ein Land, ein Landkreis oder eine 
Gemeinde oder ein im Auftrag eines der 
Vorgenannten tätiger Dritter ist. Zuständig 
ist die höhere Verwaltungsbehörde. Die 
Gemeinde ist anzuhören; diese Anhörung 
tritt auch an die Stelle des in § 14 Absatz 2 
Satz 2 vorgesehenen Einvernehmens. Satz 
3 findet keine Anwendung, wenn Vorha-
benträger die Gemeinde oder in deren Auf-
trag ein Dritter ist. Für Vorhaben nach Satz 
1 gilt § 35 Absatz 5 Satz 2 erster Halbsatz 
und Satz 3 entsprechend. § 246 Absatz 13 
Satz 5 gilt entsprechend auch bei zwi-
schenzeitlichen Nutzungsänderungen zu 
Anlagen für gesundheitliche Zwecke nach 
Satz 1. Die Rückbauverpflichtung nach 
Satz 5 entfällt, wenn eine nach Satz 6 zu-
lässige Nutzung aufgenommen wird oder 
wenn sich die Zulässigkeit der nachfolgen-
den Nutzung aus § 30 Absatz 1, 2 oder 
§ 33 ergibt. Die Sicherstellung der Rück-
bauverpflichtung nach Satz 5 in entspre-
chender Anwendung des § 35 Absatz 5 
Satz 3 ist nicht erforderlich, wenn Vorha-
benträger der Bund, ein Land, ein Land-
kreis oder eine Gemeinde ist. Wenn Vorha-
benträger der Bund, ein Land, ein Land-
kreis oder ein im Auftrag eines der Vorge-
nannten tätiger Dritter ist, gilt § 37 Absatz 3 
entsprechend; im Übrigen findet § 37 bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2022 auf 
Vorhaben nach Satz 1 keine Anwendung. 
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(2) In Verfahren zur Genehmigung 
von baulichen Anlagen im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 gilt bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2022 das Einvernehmen abwei-
chend von § 36 Absatz 2 Satz 2 als erteilt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ver-
weigert wird. 

 

(3) Bei Vorhaben nach Absatz 1 im 
Außenbereich gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2022 entsprechend. 

 

(4) Die Befristung in Absatz 1 Satz 1 
bezieht sich nicht auf die Geltungsdauer ei-
ner Genehmigung, sondern auf den Zeit-
raum, bis zu dessen Ende im bauaufsichtli-
chen Zulassungsverfahren von der Vor-
schrift Gebrauch gemacht werden kann. 

 

§ 246c § 246c 

Abweichungen vom Baugesetzbuch für 
den Wiederaufbau im Katastrophenfall; 

Verordnungsermächtigung 

Abweichungen vom Baugesetzbuch für 
den Wiederaufbau im Katastrophenfall; 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Wieder-
aufbaugebiete zu bestimmen. Ein Wieder-
aufbaugebiet ist ein Gebiet, in dem ein Ka-
tastrophenfall zu einer so erheblichen 
Schädigung oder unmittelbaren Gefähr-
dung der Bausubstanz nicht nur einzelner 
baulicher Anlagen geführt hat, dass zum 
Zwecke der Katastrophenbewältigung eine 
oder mehrere der in Absatz 2 aufgeführten 
Abweichungen von den Vorschriften dieses 
Gesetzbuchs oder von den auf Grund die-
ses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften 
erforderlich sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) In der Rechtsverordnung kann vor-
gesehen werden, dass  

(2) In der Rechtsverordnung kann vor-
gesehen werden, dass  
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1. zugunsten eines Vorhabens im Wie-
deraufbaugebiet oder in einer benach-
barten Gemeinde, das die Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung ei-
ner dringend benötigten baulichen An-
lage oder Infrastruktureinrichtung zum 
Inhalt hat, vorübergehend von den §§ 
29 bis 35 abgewichen werden kann, 
wenn diese oder vergleichbare Anla-
gen oder Einrichtungen bei Anwen-
dung der genannten Vorschriften im 
Gebiet der Gemeinde, in der sie ent-
stehen sollen, nicht oder nicht rechtzei-
tig zur Verfügung gestellt werden könn-
ten; ergänzend sind die Voraussetzun-
gen des Absatzes 4 zu beachten; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. durch die Katastrophe zerstörte oder 
beschädigte Gebäude oder Gebäude-
teile im Einvernehmen mit der für die 
jeweilige Katastrophenvorsorge zu-
ständigen Behörde  

2. u n v e r ä n d e r t  

a) an gleicher Stelle in angepasster 
Weise oder, 

 

b) wenn dies unter Würdigung nach-
barlicher Interessen mit den öffent-
lichen Belangen vereinbar ist, ge-
ringfügig vom bisherigen Standort 
versetzt in gleicher oder ange-
passter Weise 

 

abweichend von den §§ 29 bis 35 wie-
deraufgebaut oder instand gesetzt wer-
den können, um so zukünftige Schädi-
gungen durch Katastrophenfälle zu 
vermeiden oder zu mindern; 
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3. bei der Aufstellung, Änderung oder Er-
gänzung von Bauleitplänen zur Neu-
ausweisung oder Umplanung von Bau-
gebieten in einer Gemeinde mit einem 
Wiederaufbaugebiet oder in einer be-
nachbarten Gemeinde Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes sowie 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts im Sinne des § 1a 
Absatz 3 als ausgeglichen gelten, 
wenn im Wiederaufbaugebiet Flächen 
im Umfang der neu ausgewiesenen zu-
lässigen Grundfläche im Sinne des § 
19 Absatz 2 der Baunutzungsverord-
nung entsiegelt werden und die Durch-
führung der Entsiegelung in geeigneter 
Weise sichergestellt ist; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. für Bebauungspläne im Sinne der 
Nummer 3 das beschleunigte Verfah-
ren mit einer Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 13a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 genutzt werden kann, wenn in 
dem Plan auch bei entsprechender An-
wendung des § 13a Absatz 1 Satz 3 
eine zulässige Grundfläche im Sinne 
des § 19 Absatz 2 der Baunutzungs-
verordnung oder eine Größe der 
Grundfläche von weniger als 70 000 
Quadratmetern festgesetzt wird und 
das beschleunigte Verfahren nicht ge-
mäß § 13a Absatz 1 Satz 4 und 5 aus-
geschlossen ist; die zusammenfassen-
den Erklärungen nach § 6a Absatz 1 
und § 10a Absatz 1 sind entgegen § 13 
Absatz 3 jedoch beizufügen; bei der 
Vorprüfung des Einzelfalls ist zu be-
rücksichtigen, inwieweit Umweltauswir-
kungen durch die Entsiegelung nach 
Nummer 3 ausgeglichen werden; 

4. für Bebauungspläne im Sinne der 
Nummer 3 das beschleunigte Verfah-
ren mit einer Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 13a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 genutzt werden kann, wenn in 
dem Plan auch bei entsprechender An-
wendung des § 13a Absatz 1 Satz 3 
eine zulässige Grundfläche im Sinne 
des § 19 Absatz 2 der Baunutzungs-
verordnung oder eine Größe der 
Grundfläche von weniger als 70 000 
Quadratmetern festgesetzt wird und 
das beschleunigte Verfahren nicht ge-
mäß § 13a Absatz 1 Satz 4 und 5 aus-
geschlossen ist; die zusammenfassen-
den Erklärungen nach § 6a Absatz 2 
und § 10a Absatz 2 sind entgegen § 13 
Absatz 3 jedoch beizufügen; bei der 
Vorprüfung des Einzelfalls ist zu be-
rücksichtigen, inwieweit Umweltauswir-
kungen durch die Entsiegelung nach 
Nummer 3 ausgeglichen werden; 

5. eine Ersatzzahlung entsprechend § 15 
Absatz 6 des Bundesnaturschutzgeset-
zes geleistet werden kann, wenn ein 
Ausgleich nach § 1a Absatz 3 wegen 
der Erfordernisse der Katastrophenbe-
wältigung nicht oder nicht rechtzeitig 
möglich ist; dies gilt nur, soweit nicht 
von den Regelungen in den Nummern 
3 und 4 Gebrauch gemacht wurde. 

5. u n v e r ä n d e r t  
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(3) Bei dem Erlass der Rechtsverord-
nung sind relevante Umweltinformationen 
sowie Erkenntnisse und Maßnahmen zum 
Katastrophenschutz und zur Katastrophen-
vorsorge zu berücksichtigen, soweit sie bei 
dem für die Erarbeitung der Verordnung 
zuständigen Landesressort vorliegen. Öf-
fentlich-rechtliche Vorgaben außerhalb die-
ses Gesetzbuchs, insbesondere die bauli-
chen Schutzvorschriften für festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete in § 78 des 
Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Vor-
schriften des Bauordnungsrechts der Län-
der, bleiben unberührt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Wird ein Vorhaben nach Absatz 2 
Nummer 1 abweichend von den §§ 29 bis 
35 zugelassen, ist die Geltungsdauer der 
Genehmigung auf höchstens fünf Jahre zu 
befristen. Die Genehmigung kann innerhalb 
der Geltungsdauer der Rechtsverordnung 
für höchstens fünf Jahre neu erteilt werden. 
§ 35 Absatz 5 Satz 2 erster Halbsatz und 
Satz 3 gilt entsprechend. Bei Vorhaben im 
Außenbereich gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Wird ein Vorhaben nach Absatz 2 
Nummer 1 oder Nummer 2 abweichend 
von den §§ 29 bis 35 zugelassen, ist § 36 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass das 
Einvernehmen nur dann aus den sich aus 
den §§ 31, 33 bis 35 ergebenden Gründen 
versagt werden kann, wenn die städtebauli-
che Entwicklung des Gemeindegebiets be-
einträchtigt würde. Abweichend von § 36 
Absatz 2 Satz 2 gilt das Einvernehmen als 
erteilt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats verweigert wird. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Eine Rechtsverordnung nach Ab-
satz 1 kann nur innerhalb von zwei Jahren 
nach Eintritt des Katastrophenfalls erstmals 
in Kraft gesetzt werden. Ihre Geltungs-
dauer ist auf höchstens ein Jahr nach dem 
Kabinettsbeschluss zu befristen; sie kann 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 
1 jeweils um höchstens ein Jahr verlängert 
werden. Verfahren zur Aufstellung von Be-
bauungsplänen nach Absatz 2 Nummer 3 
bis 5 können nach Außerkrafttreten der 
Verordnung unter Anwendung der Sonder-
regelungen abgeschlossen werden, wenn 
die Planunterlagen während der Geltungs-
dauer der Verordnung gemäß § 3 Absatz 2 
im Internet veröffentlicht wurden. 

(6) Eine Rechtsverordnung nach Ab-
satz 1 kann nur innerhalb von zwei Jahren 
nach Eintritt des Katastrophenfalls erstmals 
in Kraft gesetzt werden. Ihre Geltungs-
dauer ist auf höchstens ein Jahr nach dem 
Kabinettsbeschluss zu befristen; sie kann 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 
1 jeweils um höchstens ein Jahr verlängert 
werden. Verfahren zur Aufstellung von Be-
bauungsplänen nach Absatz 2 Nummer 3 
bis 5 können nach Außerkrafttreten der 
Verordnung unter Anwendung der Sonder-
regelungen abgeschlossen werden, wenn 
die Planunterlagen während der Geltungs-
dauer der Verordnung gemäß § 3 Absatz 1 
im Internet veröffentlicht wurden. 

(7) In den ersten sechs Monaten nach 
Eintritt des Katastrophenfalls kann die Bau-
genehmigungsbehörde mit Zustimmung 
der höheren Verwaltungsbehörde im Ge-
biet der von der Katastrophe betroffenen 
Gemeinde sowie in benachbarten Gemein-
den bei der Zulassung von Vorhaben im 
Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 und unter 
den dort genannten weiteren Vorausset-
zungen von den §§ 29 bis 35 vorüberge-
hend abweichen, wenn eine Rechtsverord-
nung nach den Absätzen 1 und 2 Nummer 
1 nicht ergangen ist. Die Absätze 4 und 5 
sind entsprechend anzuwenden. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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§ 246d § 246d 

Sonderregelungen für Biogasanlagen Sonderregelungen für Biogasanlagen 

(1) Vor dem 1. September 2022 er-
richtete Anlagen zur Erzeugung von Biogas 
im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 6 sind 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 ab-
weichend von § 35 Absatz 1 Nummer 6 
Buchstabe a, b und d auch dann baupla-
nungsrechtlich zulässig, wenn die Biogas-
produktion erhöht wird und die Biomasse 
überwiegend aus dem Betrieb oder über-
wiegend aus diesem und aus weniger als 
50 Kilometer entfernten Betrieben nach § 
35 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 4 stammt, 
soweit Letzterer Tierhaltung betreibt. Zu 
den in Satz 1 genannten Betrieben nach § 
35 Absatz 1 Nummer 4 zählen auch sol-
che, die dem Anwendungsbereich des § 
245a Absatz 5 Satz 1 oder 2 unterfallen. 

(1) Vor dem 1. September 2022 er-
richtete Anlagen zur Erzeugung von Biogas 
im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 6 sind 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 ab-
weichend von § 35 Absatz 1 Nummer 6 
Buchstabe a, b und d auch dann baupla-
nungsrechtlich zulässig, wenn die Biogas-
produktion erhöht wird und die Biomasse 
überwiegend aus dem Betrieb oder über-
wiegend aus diesem und aus weniger als 
50 Kilometer entfernten Betrieben nach § 
35 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 4 stammt, 
soweit Letzterer Tierhaltung betreibt. Zu 
den in Satz 1 genannten Betrieben nach § 
35 Absatz 1 Nummer 4 zählen auch sol-
che, die dem Anwendungsbereich des § 
235 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 
235 Absatz 4, unterfallen. 

(2) Von § 35 Absatz 1 Nummer 6 wer-
den bis zum 31. Dezember 2028 auch Vor-
haben erfasst, die der energetischen Nut-
zung von Biomasse im Rahmen eines am 
1. Januar 2024 bestehenden Tierhaltung 
betreibenden gewerblichen Betriebes die-
nen, der auf Grundlage der vor dem 20. 
September 2013 geltenden Fassung des § 
35 Absatz 1 Nummer 4 zugelassen worden 
ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2028 gilt § 35 Absatz 1 Nummer 6 Buch-
stabe b mit der Maßgabe, dass die Bio-
masse zusätzlich auch aus zulässigerweise 
errichteten und am 1. Januar 2024 beste-
henden, weniger als 50 Kilometer entfern-
ten Betrieben aller Art stammen kann, so-
weit es sich um Biomasse handelt, die in 
diesen Betrieben als Reststoff anfällt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Im Außenbereich ist unbeschadet 
des § 35 Absatz 1 bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2028 ein Vorhaben zulässig, 
das  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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1. der Aufbereitung von Biogas zu Biome-
than einschließlich des Anschlusses an 
das öffentliche Versorgungsnetz dient, 
oder 

 

2. als Blockheizkraftwerk der Erzeugung 
von Strom einschließlich dessen Ein-
speisung in das öffentliche Netz sowie 
der Erzeugung von Wärme zur Ein-
speisung in ein bestehendes lokales 
Wärmenetz oder zur Wärmeversor-
gung von zulässigerweise errichteten 
Gebäuden in räumlicher Nähe zum 
Vorhaben dient, 

 

wenn das Vorhaben in einem räumlich-
funktionalen Zusammenhang mit einer am 
1. Januar 2024 bestehenden, zulässiger-
weise nach § 35 Absatz 1 Nummer 6 er-
richteten Anlage steht und keine größere 
Grundfläche in Anspruch nimmt als diese 
Anlage und wenn das verwendete Biogas 
aus dieser Anlage oder aus nahegelege-
nen Anlagen nach § 35 Absatz 1 Nummer 
6 stammt. 

 

(5) Die Befristung in den Absätzen 1 
bis 4 bezieht sich nicht auf die Geltungs-
dauer einer Genehmigung, sondern auf 
den Zeitraum, bis zu dessen Ende bei der 
zuständigen Behörde ein Antrag eingegan-
gen ist. Die Änderung einer Anlage, die 
nach einem der Absätze 1 bis 4 zugelas-
sen worden ist, ist nach dem 31. Dezember 
2028 nach demselben Absatz zulässig, 
wenn durch die Änderung die Grundfläche 
oder Höhe der Anlage nicht oder nur inso-
weit vergrößert wird, als dies zur Erfüllung 
rechtlicher Anforderungen an die Anlage 
erforderlich ist. 

(5) Die Befristung in den Absätzen 1 
bis 4 bezieht sich nicht auf die Geltungs-
dauer einer Genehmigung, sondern auf 
den Zeitraum, bis zu dessen Ende bei der 
zuständigen Behörde ein Antrag eingegan-
gen ist. Die Änderung einer Anlage, die 
nach einem der Absätze 2 bis 4 zugelas-
sen worden ist, ist nach dem 31. Dezember 
2028 nach demselben Absatz zulässig, 
wenn durch die Änderung die Grundfläche 
oder Höhe der Anlage nicht oder nur inso-
weit vergrößert wird, als dies zur Erfüllung 
rechtlicher Anforderungen an die Anlage 
erforderlich ist. 
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§ 246e § 246e 

Befristete Sonderregelung für den Woh-
nungsbau 

Befristete Sonderregelung für den Woh-
nungsbau 

(1) Mit Zustimmung der Gemeinde 
kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2030 von den Vorschriften dieses Gesetz-
buchs oder den aufgrund dieses Gesetz-
buchs erlassenen Vorschriften abgewichen 
werden, wenn die Abweichung unter Wür-
digung nachbarlicher Interessen mit den öf-
fentlichen Belangen vereinbar ist und ei-
nem der folgenden Vorhaben dient:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. der Errichtung Wohnzwecken dienen-
der Gebäude, 

 

2. der Erweiterung, Änderung oder Er-
neuerung zulässigerweise errichteter 
Gebäude, wenn hierdurch neue Woh-
nungen geschaffen oder vorhandener 
Wohnraum wieder nutzbar wird, oder 

 

3. der Nutzungsänderung zulässiger-
weise errichteter baulicher Anlagen zu 
Wohnzwecken, einschließlich einer er-
forderlichen Änderung oder Erneue-
rung. 

 

Hat eine Abweichung für Vorhaben im Au-
ßenbereich oder eine Abweichung von Be-
bauungsplänen nach überschlägiger Prü-
fung voraussichtlich zusätzliche erhebliche 
Umweltauswirkungen, ist eine Strategische 
Umweltprüfung nach den §§ 38 bis 46 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen. Bei Vorhaben nach 
den Nummern 18.7 und 18.8 der Anlage 1 
zum Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung bleibt die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung oder einer allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls unberührt. 

 

(2) Für die Zustimmung der Ge-
meinde nach Absatz 1 Satz 1 gilt § 36a 
entsprechend. 

(2) Für die Zustimmung der Ge-
meinde nach Absatz 1 Satz 1 gilt § 36a 
entsprechend. Bei Vorhaben nach Ab-
satz 1 Satz 1 in städtischen Ökosystem-
gebieten im Sinne der Verordnung (EU) 
2024/1991 gelten Satzungen nach § 135e 
und § 135f entsprechend. 
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(3) Im Außenbereich sind die Absätze 
1 und 2 nur auf Vorhaben anzuwenden, die 
im räumlichen Zusammenhang mit Flächen 
stehen, die nach § 30 Absatz 1, Absatz 2 
oder § 34 zu beurteilen sind. § 18 Absatz 2 
Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes ist anzuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Befristung nach Absatz 1 Satz 
1 bezieht sich nicht auf die Geltungsdauer 
einer Genehmigung, sondern auf den Zeit-
raum, bis zu dessen Ende im bauaufsichtli-
chen Verfahren von der Vorschrift Ge-
brauch gemacht werden kann. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Wird ein Vorhaben nach Absatz 1 
zugelassen, können in entsprechender An-
wendung der Absätze 1 bis 4 auch zuge-
lassen werden:  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. den Bedürfnissen der Bewohner die-
nende Anlagen für kulturelle, gesund-
heitliche und soziale Zwecke, 

 

2. Läden, die zur Deckung des täglichen 
Bedarfs für die Bewohner dienen. 

 

Table.Briefings



 - 199 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

Bestandsrecht Referentenentwurf des BMWSB 

§ 248 § 248 

Sonderregelung zur sparsamen und effi-
zienten Nutzung von Energie 

Sonderregelung zur sparsamen und effi-
zienten Nutzung von Energie 

In Gebieten mit Bebauungsplänen oder 
Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 oder 3 sind bei Maßnahmen an 
bestehenden Gebäuden zum Zwecke der 
Energieeinsparung geringfügige Abwei-
chungen von dem festgesetzten Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, 
soweit dies mit nachbarlichen Interessen 
und baukulturellen Belangen vereinbar ist. 
Satz 1 gilt entsprechend für Anlagen zur 
Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an 
und auf Dach- und Außenwandflächen. In 
den im Zusammenhang bebauten Ortstei-
len gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend 
für Abweichungen vom Erfordernis des Ein-
fügens in die Eigenart der näheren Umge-
bung (§ 34 Absatz 1 Satz 1). 

In Gebieten mit Bebauungsplänen oder 
Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 oder 3 sind bei Maßnahmen an 
bestehenden Gebäuden zum Zwecke der 
Energieeinsparung geringfügige Abwei-
chungen von dem festgesetzten Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, 
soweit dies mit nachbarlichen Interessen 
und baukulturellen Belangen vereinbar ist. 
Satz 1 gilt entsprechend für Anlagen zur 
Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an 
und auf Dach- und Außenwandflächen so-
wie für das Aufstellen von untergeord-
neten Luftwärmepumpen vor Außen-
wänden auf nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen. In den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteilen gelten die Sätze 1 und 
2 entsprechend für Abweichungen vom Er-
fordernis des Einfügens in die Eigenart der 
näheren Umgebung (§ 34 Absatz 1 Satz 1). 

§ 249c § 249c 

Beschleunigungsgebiete für die Wind-
energie an Land 

Beschleunigungsgebiete für die Wind-
energie an Land 

(1) Werden im Flächennutzungsplan 
Windenergiegebiete gemäß § 2 Nummer 1 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
dargestellt, sind diese vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 zugleich als Beschleunigungsge-
biete für die Windenergie an Land darzu-
stellen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Soweit das Windenergiegebiet in 
einem der folgenden Gebiete liegt, ist die 
Darstellung als Beschleunigungsgebiet 
ausgeschlossen:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Natura 2000-Gebiete, Naturschutzge-
biete, Nationalparke oder Kern- und 
Pflegezonen von Biosphärenreserva-
ten nach dem Bundesnaturschutzge-
setz oder 
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2. Gebiete mit landesweit bedeutendem 
Vorkommen mindestens einer durch 
den Ausbau der Windenergie betroffe-
nen europäischen Vogelart nach § 7 
Absatz 2 Nummer 12 des Bundesna-
turschutzgesetzes, einer in Anhang IV 
der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 
Art oder einer Art, die in einer Rechts-
verordnung nach § 54 Absatz 1 Num-
mer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
aufgeführt ist; diese Gebiete können 
auf der Grundlage von vorhandenen 
Daten zu bekannten Artvorkommen o-
der zu besonders geeigneten Lebens-
räumen ermittelt werden. 

 

Eine in Satz 1 Nummer 2 genannte Art ist 
betroffen, wenn durch den Ausbau der 
Windenergie Verstöße gegen § 44 Absatz 
1 Nummer 1 bis 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes zu erwarten sind. Besonders ge-
eignete Lebensräume sind insbesondere 
die Lebensraumtypen nach Anhang I der 
Richtlinie 92/43/EWG, die für durch den 
Ausbau der Windenergie betroffene Arten 
als Habitate geeignet sind. 

 

(3) Bei der Darstellung der Beschleu-
nigungsgebiete sind geeignete Regeln für 
wirksame Minderungsmaßnahmen für die 
Errichtung und den Betrieb von Anlagen 
und ihrem Netzanschluss darzustellen, um 
in der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 er-
mittelte mögliche negative Umweltauswir-
kungen zu vermeiden oder, falls dies nicht 
möglich ist, erheblich zu verringern. Abwei-
chend von § 2 Absatz 4 und der Anlage 1 
sind Umweltauswirkungen nach Satz 1 nur 
Auswirkungen auf  

(3) Bei der Darstellung der Beschleu-
nigungsgebiete sind geeignete Regeln für 
wirksame Minderungsmaßnahmen für die 
Errichtung und den Betrieb von Anlagen 
und ihrem Netzanschluss darzustellen, um 
in der Umweltprüfung nach § 2a Absätze 1 
bis 3 ermittelte mögliche negative Umwelt-
auswirkungen zu vermeiden oder, falls dies 
nicht möglich ist, erheblich zu verringern. 
Abweichend von § 2a Absätze 1 bis 3 und 
der Anlage 1 sind Umweltauswirkungen 
nach Satz 1 nur Auswirkungen auf  

1. die Erhaltungsziele nach § 7 Absatz 1 
Nummer 9 des Bundesnaturschutzge-
setzes, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. europäische Vogelarten nach § 7 Ab-
satz 2 Nummer 12 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, in Anhang IV der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Ar-
ten oder Arten, die in einer Rechtsver-
ordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 
2 des Bundesnaturschutzgesetzes auf-
geführt sind, und 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. die Bewirtschaftungsziele nach § 27 
des Wasserhaushaltsgesetzes. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Die Darstellung von Regeln für Minde-
rungsmaßnahmen kann entsprechend der 
Anlage 3 erfolgen. 

Die Darstellung von Regeln für Minde-
rungsmaßnahmen kann entsprechend der 
Anlage 4 erfolgen. 

(4) Die Länder können durch Landes-
gesetz bestimmen, dass es abweichend 
von Absatz 1 Satz 1 im Ermessen der Ge-
meinde steht, zusätzliche Windenergiege-
biete als Beschleunigungsgebiete darzu-
stellen, sobald und solange der Flächen-
beitragswert nach der Anlage Spalte 2 des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes oder 
das jeweilige daraus abgeleitete Teilflä-
chenziel nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
2 oder Satz 2 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes erreicht ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) In einer Rechtsverordnung nach 
§ 249b Absatz 1 können Flächen im Gel-
tungsbereich zu Beschleunigungsgebieten 
für die Windenergie an Land erklärt wer-
den. Die Absätze 2 und 3 sind entspre-
chend anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Eine Verletzung der Anforderun-
gen der Absätze 1 bis 3 und 5 an die Aus-
weisung von Beschleunigungsgebieten ist 
für die Rechtswirksamkeit des Windener-
giegebiets im Übrigen unbeachtlich. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

Anlage 1 Anlage 1 

(zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a 
und 4c) 

(zu § 2a Absatz 2 und 4c) 

(Fundstelle: BGBl. I 2017, 3720 — 3721) u n v e r ä n d e r t  

 1. Festlegung des Untersuchungsrah-
mens 

 Für die Umweltprüfung und die Erstel-
lung des Umweltberichts nach § 2a Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 2 
legt die Gemeinde nach einem struktu-
rierten Prozess mit den nach § 4 Absatz 
1 Satz 1 zu beteiligenden Stellen wie 
folgt fest, in welchem Umfang und De-
taillierungsgrad die Ermittlung der Be-
lange für die Abwägung erforderlich ist: 
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 a) Der Umweltbericht enthält die 
Angaben, die unter Berücksich-
tigung von gegenwärtigem Wis-
sensstand, der Gemeinde be-
kannten Äußerungen der Öffent-
lichkeit, allgemein anerkannten 
Prüfmethoden, Inhalt und Detail-
lierungsgrad des Bauleitplans 
sowie dessen Stellung im Ent-
scheidungsprozess mit zumut-
barem Aufwand ermittelt wer-
den können. 

 b) Ist der Bauleitplan Bestandteil 
eines mehrstufigen Planungs- 
und Zulassungsprozesses, soll 
zur Vermeidung von Mehrfach-
prüfungen im Bauleitplan be-
stimmt werden, auf welcher der 
Stufen dieses Prozesses be-
stimmte Umweltauswirkungen 
schwerpunktmäßig geprüft wer-
den sollen. 

 c) Wurde eine Umweltprüfung für 
das Plangebiet oder für Teile da-
von in einem Raumordnungs-, 
Flächennutzungs- oder Bebau-
ungsplanverfahren oder einem 
anderen Verfahren durchge-
führt, soll die Umweltprüfung in 
einem zeitlich nachfolgend oder 
gleichzeitig durchgeführten 
Bauleitplanverfahren auf zusätz-
liche erhebliche oder andere er-
hebliche Umweltauswirkungen 
sowie auf erforderliche Aktuali-
sierungen und Vertiefungen be-
schränkt werden. 

 d) Vorhandene Umweltgutachten 
und Umweltdaten, die zum Zeit-
punkt des Beschlusses über 
den Bebauungsplan nicht älter 
als fünf Jahre sind, sind zu ver-
wenden, es sei denn, es liegen 
konkrete Anhaltspunkte für eine 
erhebliche Veränderung der 
Rahmenbedingungen vor. Ältere 
Daten können verwendet wer-
den, soweit sie weiterhin aktuell 
erscheinen oder plausibilisiert 
wurden. 
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 2. Allgemeine Bestandteile des Um-
weltberichts 

Der Umweltbericht nach § 2 Absatz 4 und § 
2a Satz 2 Nummer 2 hat folgende Bestand-
teile:  

Der Umweltbericht  hat nach Maßgabe der 
Nummer 1 folgende Bestandteile:  

1. Eine Einleitung mit folgenden Anga-
ben: 

a) Eine Einleitung mit folgenden An-
gaben: 

a) Kurzdarstellung des Inhalts und 
der wichtigsten Ziele des Bauleit-
plans, einschließlich einer Be-
schreibung der Festsetzungen des 
Plans mit Angaben über Stand-
orte, Art und Umfang sowie Bedarf 
an Grund und Boden der geplan-
ten Vorhaben; 

aa) u n v e r ä n d e r t  

b) Darstellung der in einschlägigen 
Fachgesetzen und Fachplänen 
festgelegten Ziele des Umwelt-
schutzes, die für den Bauleitplan 
von Bedeutung sind, und der Art, 
wie diese Ziele und die Umweltbe-
lange bei der Aufstellung des Bau-
leitplans berücksichtigt wurden; 

bb) Darstellung der auf Eben der 
Europäischen Union sowie 
in einschlägigen Fachgeset-
zen und Fachplänen festge-
legten Ziele des Umweltschut-
zes, die für den Bauleitplan 
von Bedeutung sind, und der 
Art, wie diese Ziele und die 
Umweltbelange bei der Auf-
stellung des Bauleitplans be-
rücksichtigt wurden; 

2. eine Beschreibung und Bewertung der 
erheblichen Umweltauswirkungen, die 
in der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 
4 Satz 1 ermittelt wurden; hierzu gehö-
ren folgende Angaben: 

b) eine Beschreibung und Bewertung 
der erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die in der Umweltprüfung 
nach § 2 Absatz 4 ermittelt wur-
den; hierzu gehören folgende An-
gaben: 
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a) eine Bestandsaufnahme der ein-
schlägigen Aspekte des derzeiti-
gen Umweltzustands (Basisszena-
rio), einschließlich der Umwelt-
merkmale der Gebiete, die voraus-
sichtlich erheblich beeinflusst wer-
den, und eine Übersicht über die 
voraussichtliche Entwicklung des 
Umweltzustands bei Nichtdurch-
führung der Planung, soweit diese 
Entwicklung gegenüber dem Ba-
sisszenario mit zumutbarem Auf-
wand auf der Grundlage der ver-
fügbaren Umweltinformationen 
und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse abgeschätzt werden kann; 

aa) eine Bestandsaufnahme der 
einschlägigen Aspekte des 
derzeitigen Umweltzustands 
(Basisszenario), einschließlich 
der Umweltmerkmale der Ge-
biete, die voraussichtlich er-
heblich beeinflusst werden, 
sowie dessen voraussichtli-
che Entwicklung bei Nicht-
durchführung der Planung, so-
weit diese Entwicklung gegen-
über dem Basisszenario mit 
zumutbarem Aufwand auf der 
Grundlage der verfügbaren 
Umweltinformationen und wis-
senschaftlichen Erkenntnisse 
abgeschätzt werden kann; 

b) eine Prognose über die Entwick-
lung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung; hierzu 
sind, soweit möglich, insbeson-
dere die möglichen erheblichen 
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase der geplanten 
Vorhaben auf die Belange nach § 
1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe 
a bis i zu beschreiben, unter ande-
rem infolge 

bb) eine Prognose über die Ent-
wicklung des Umweltzustands 
bei Durchführung der Pla-
nung;  

aa) des Baus und des Vorhan-
denseins der geplanten Vor-
haben, soweit relevant ein-
schließlich Abrissarbeiten, 

entfällt 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen und biologische Viel-
falt, wobei soweit möglich die 
nachhaltige Verfügbarkeit die-
ser Ressourcen zu berück-
sichtigen ist, 

entfällt 

cc) der Art und Menge an Emissi-
onen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, 
Wärme und Strahlung sowie 
der Verursachung von Belästi-
gungen, 

entfällt 

dd) der Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer Be-
seitigung und Verwertung, 

entfällt 
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ee) der Risiken für die menschli-
che Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt (zum 
Beispiel durch Unfälle oder 
Katastrophen), 

entfällt 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme in 
Bezug auf möglicherweise be-
troffene Gebiete mit spezieller 
Umweltrelevanz oder auf die 
Nutzung von natürlichen Res-
sourcen, 

entfällt 

gg) der Auswirkungen der geplan-
ten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß 
der Treibhausgasemissionen) 
und der Anfälligkeit der ge-
planten Vorhaben gegenüber 
den Folgen des Klimawan-
dels, 

entfällt 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe; 

entfällt 

die Beschreibung nach Halbsatz 2 
soll sich auf die direkten und die 
etwaigen indirekten, sekundären, 
kumulativen, grenzüberschreiten-
den, kurzfristigen, mittelfristigen 
und langfristigen, ständigen und 
vorübergehenden sowie positiven 
und negativen Auswirkungen der 
geplanten Vorhaben erstrecken; 
die Beschreibung nach Halbsatz 2 
soll zudem den auf Ebene der Eu-
ropäischen Union oder auf Bun-
des-, Landes- oder kommunaler 
Ebene festgelegten Umweltschutz-
zielen Rechnung tragen; 

entfällt 
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c) eine Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen, mit denen festge-
stellte erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen vermieden, ver-
hindert, verringert oder soweit 
möglich ausgeglichen werden sol-
len, sowie gegebenenfalls ge-
plante Überwachungsmaßnah-
men. In dieser Beschreibung ist zu 
erläutern, inwieweit erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden, verhindert, 
verringert oder ausgeglichen wer-
den, wobei sowohl die Bauphase 
als auch die Betriebsphase abzu-
decken ist; 

cc) eine Beschreibung und Erläu-
terung der im Plan enthalte-
nen Vorkehrungen und 
Maßnahmen, mit denen fest-
gestellte erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen ver-
mieden, verhindert, verringert 
oder soweit möglich ausgegli-
chen werden sollen,  

d) in Betracht kommende anderwei-
tige Planungsmöglichkeiten, wobei 
die Ziele und der räumliche Gel-
tungsbereich des Bauleitplans zu 
berücksichtigen sind, und die An-
gabe der wesentlichen Gründe für 
die getroffene Wahl; 

dd) u n v e r ä n d e r t  

e) eine Beschreibung der erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen nach § 
1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j; 
zur Vermeidung von Mehrfachprü-
fungen können die vorhandenen 
Ergebnisse anderer rechtlich vor-
geschriebener Prüfungen genutzt 
werden; soweit angemessen, 
sollte diese Beschreibung Maß-
nahmen zur Verhinderung oder 
Verminderung der erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen solcher 
Ereignisse auf die Umwelt sowie 
Einzelheiten in Bezug auf die Be-
reitschafts- und vorgesehenen Be-
kämpfungsmaßnahmen für derar-
tige Krisenfälle erfassen; 

ee) eine Beschreibung der erheb-
lichen nachteiligen Auswirkun-
gen nach § 1 Absatz 6 Satz 3 
Nummer 5; zur Vermeidung 
von Mehrfachprüfungen kön-
nen die vorhandenen Ergeb-
nisse anderer rechtlich vorge-
schriebener Prüfungen ge-
nutzt werden; soweit ange-
messen, sollte diese Be-
schreibung Maßnahmen zur 
Verhinderung oder Verminde-
rung der erheblichen nachteili-
gen Auswirkungen solcher Er-
eignisse auf die Umwelt sowie 
Einzelheiten in Bezug auf die 
Bereitschafts- und vorgesehe-
nen Bekämpfungsmaßnah-
men für derartige Krisenfälle 
erfassen; 

3. zusätzliche Angaben: c) zusätzliche Angaben: 
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a) eine Beschreibung der wichtigsten 
Merkmale der verwendeten techni-
schen Verfahren bei der Umwelt-
prüfung sowie Hinweise auf 
Schwierigkeiten, die bei der Zu-
sammenstellung der Angaben auf-
getreten sind, zum Beispiel techni-
sche Lücken oder fehlende Kennt-
nisse, 

aa) u n v e r ä n d e r t  

b) eine Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen zur Überwachung der 
erheblichen Auswirkungen der 
Durchführung des Bauleitplans auf 
die Umwelt, 

bb) u n v e r ä n d e r t  

c) eine allgemein verständliche Zu-
sammenfassung der erforderlichen 
Angaben nach dieser Anlage, 

cc) eine allgemein verständliche 
Zusammenfassung der erfor-
derlichen Angaben nach die-
ser Anlage. 

d) eine Referenzliste der Quellen, die 
für die im Bericht enthaltenen Be-
schreibungen und Bewertungen 
herangezogen wurden. 

entfällt 

 Anlage2 

 (zu § 2a Absatz 3) 

 In den Fällen des § 2a Absatz 3 gilt für 
die Umweltprüfung und den Umweltbe-
richt ergänzend zu Anlage 1 folgendes: 

 1. Die Prognose nach Anlage 1 Num-
mer 2 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe bb enthält, soweit möglich, 
eine Beschreibung der möglichen 
erheblichen direkten und etwaigen 
indirekten, sekundären, kumulati-
ven, grenzüberschreitenden, kurz-
fristigen, mittelfristigen und lang-
fristigen, ständigen und vorüberge-
henden sowie positiven und negati-
ven Auswirkungen der geplanten 
Vorhaben während der Bau- und Be-
triebsphase infolge 

 a) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschließlich 
Abrissarbeiten, 
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 b) des Energiebedarfs und Ener-
gieverbrauchs sowie der Nut-
zung von Rohstoffen, 

 c) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere Fläche, 
Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei, 
soweit möglich, die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist, 

 d) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, Er-
schütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen, 

 e) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung, 

 f) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (zum Beispiel 
durch Unfälle oder Katastro-
phen), 

 g) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme in 
Bezug auf mögli-cherweise be-
troffene Gebiete mit spezieller 
Umweltrelevanz oder auf die 
Nutzung von natürlichen Res-
sourcen, 

 h) der Auswirkungen der geplan-
ten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß 
der Treibhausgasemissionen) 
und der Anfälligkeit der geplan-
ten Vorhaben gegenüber den 
Folgen des Klimawandels, 

 2. Dem Bericht ist zusätzlich eine Re-
ferenzliste der Quellen beizufügen, 
die für die enthaltenen Beschreibun-
gen und Bewertungen herangezo-
gen wurden. 
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Anlage 2 Anlage 3 

(zu § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 
2) 

u n v e r ä n d e r t  

(Fundstelle: BGBl. I 2017, 3722) u n v e r ä n d e r t  

Nachstehende Kriterien sind anzuwenden, 
soweit auf Anlage 2 Bezug genommen 
wird. 

Nachstehende Kriterien sind anzuwenden, 
soweit auf Anlage 3 Bezug genommen 
wird. 

Bestandsrecht 

2.6 folgende Gebiete: 

2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 
2.6.1 erfasst, 

2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.6.1 
erfasst, 

2.6.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, 

2.6.5 gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellenschutzgebiete gemäß 
§ 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 des 
Wasserhaushaltsgesetzes, 

2.6.7 Gebiete, in denen die in Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Umweltqualitätsnormen 
bereits überschritten sind, 

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 
Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes, 

2.6.9 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler o-
der Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch 
bedeutende Landschaften eingestuft worden sind. 

Referentenentwurf des BMWSB 

2.6 folgende Gebiete: 

2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von 
Nummer 2.6.1 erfasst, 

2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von Num-
mer 2.6.1 erfasst, 

2.6.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, 

2.6.5 Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

2.6.6 geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 des Bundesnatur-
schutzegesetzes, 

2.6.7 gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

2.6.8 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellenschutzge-
biete gemäß § 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsge-
biete gemäß § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes, 

2.6.9 Gebiete, in denen die in Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Umweltquali-
tätsnormen bereits überschritten sind, 
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2.6.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 Ab-
satz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes, 

2.6.11 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenk-
mäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als 
archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind. 
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Anlage 3 Anlage 4 

(zu § 249c Absatz 3 Satz 3)  
Darstellung von geeigneten Re-
geln für wirksame Minderungs-

maßnahmen durch die Gemeinde 

u n v e r ä n d e r t  

(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 189, S. 10 - 
12) 

u n v e r ä n d e r t  

Als Regeln für Minderungsmaßnahmen be-
stimmt die Gemeinde für das jeweilige Be-
schleunigungsgebiet und unter Berücksich-
tigung der dort zu erwartenden Umweltaus-
wirkungen, welche Arten von Minderungs-
maßnahmen regelmäßig oder anlassbezo-
gen durchzuführen oder zu prüfen sind. 

u n v e r ä n d e r t  

Hat die Gemeinde auf der Grundlage der 
nach Nummer I.3 ermittelten Umweltaus-
wirkungen die einschlägigen Kategorien 
von Minderungsmaßnahmen aus den Kate-
gorien II.1 bis II.2 ausgewählt und der Zu-
lassungsbehörde aufgegeben, hieraus pro-
jektbezogene Minderungsmaßnahmen zu 
entwickeln, werden die Verpflichtungen in § 
249c Absatz 3 damit erfüllt. Die Anwen-
dung der Anlage 3 ist für die Gemeinden 
nicht verbindlich; sie können auch abwei-
chende Konzepte zur Aufstellung von Re-
geln für Minderungsmaßnahmen anwen-
den. 

Hat die Gemeinde auf der Grundlage der 
nach Nummer I.3 ermittelten Umweltaus-
wirkungen die einschlägigen Kategorien 
von Minderungsmaßnahmen aus den Kate-
gorien II.1 bis II.2 ausgewählt und der Zu-
lassungsbehörde aufgegeben, hieraus pro-
jektbezogene Minderungsmaßnahmen zu 
entwickeln, werden die Verpflichtungen in § 
249c Absatz 3 damit erfüllt. Die Anwen-
dung der Anlage 4 ist für die Gemeinden 
nicht verbindlich; sie können auch abwei-
chende Konzepte zur Aufstellung von Re-
geln für Minderungsmaßnahmen anwen-
den. 

I. Kriterien für die Darstellung von ge-
eigneten Regeln für wirksame Minde-
rungsmaßnahmen 

u n v e r ä n d e r t  

Die Gemeinde richtet die Regeln an den 
folgenden Kriterien nach Artikel 15c Absatz 
1 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 
2018/2001 in der Fassung vom 17. Mai 
2024 aus: 

u n v e r ä n d e r t  

I.1 Besonderheiten des jeweiligen Be-
schleunigungsgebietes 

u n v e r ä n d e r t  
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Die Besonderheiten des jeweiligen Be-
schleunigungsgebietes werden auf der 
Grundlage aller vorhandenen umweltbezo-
genen Daten einschließlich der Ergebnisse 
der Prüfung nach § 1a Absatz 4, sofern 
diese durchzuführen ist, sowie der Prüfung 
nach § 2 Absatz 4 bestimmt; dies sind die 
Prüfungsergebnisse bezogen auf die Wind-
energiegebiete, die den darzustellenden 
Beschleunigungsgebieten zugrunde liegen. 
Auf die Bestandsaufnahme im Umweltbe-
richt auf der Grundlage der Anlage 1 Num-
mer 2 Buchstabe a kann Bezug genommen 
werden. Neben bedeutenden Artvorkom-
men sind die vorhandenen Biotope und de-
ren Wertigkeit, die Habitatausstattung so-
wie der ökologische Zustand oder das öko-
logische Potenzial eines oberirdischen Ge-
wässers zu berücksichtigen. 

Die Besonderheiten des jeweiligen Be-
schleunigungsgebietes werden auf der 
Grundlage aller vorhandenen umweltbezo-
genen Daten einschließlich der Ergebnisse 
der Prüfung nach § 2a Absatz 4, sofern 
diese durchzuführen ist, sowie der Prüfung 
nach § 2a Absatz 2 und 3 bestimmt; dies 
sind die Prüfungsergebnisse bezogen auf 
die Windenergiegebiete, die den darzustel-
lenden Beschleunigungsgebieten zugrunde 
liegen. Auf die Bestandsaufnahme im Um-
weltbericht auf der Grundlage der Anlage 1 
Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe 
aa kann Bezug genommen werden. Neben 
bedeutenden Artvorkommen sind die vor-
handenen Biotope und deren Wertigkeit, 
die Habitatausstattung sowie der ökologi-
sche Zustand oder das ökologische Poten-
zial eines oberirdischen Gewässers zu be-
rücksichtigen. 

I.2 Art der vorrangigen Erneuerbare-
Energien-Technologie 

u n v e r ä n d e r t  

Art der Erneuerbare-Energien-Technolo-
gien, für die ein Beschleunigungsgebiet 
ausgewiesen wird, sind die Windenergie an 
Land sowie die auf der Grundlage von § 
249 Absatz 6a im Plan bestimmten zulässi-
gen Anlagen zur Speicherung von Strom o-
der Wärme, jeweils einschließlich der zu-
lässigen Nebenanlagen, insbesondere ih-
res Netzanschlusses. 

u n v e r ä n d e r t  

I.3 Ermittelte Umweltauswirkungen u n v e r ä n d e r t  

Bei der Ermittlung der Umweltauswirkun-
gen sind zu berücksichtigen:  

u n v e r ä n d e r t  

a) die Kriterien nach den Nummern I.1 
und I.2, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Prognose im Umweltbericht auf der 
Grundlage der Anlage 1 Nummer 2 
Buchstabe b, 

b) die Prognose im Umweltbericht auf der 
Grundlage der Anlage 1 Nummer 2 
Buchstabe b Doppelbuchstabe bb, 
auch in Verbindung mit Anlage 2 
Nummer 1, 

c) die technologiebezogenen, nicht vor-
habenbezogenen Wirkfaktoren von 
Windenergie, die Konfliktintensität so-
wie die Wirksamkeit der potenziellen 
Minderungsmaßnahmen und 

c) u n v e r ä n d e r t  
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d) die Sensibilität und die naturschutz-
fachliche Bedeutung der betroffenen 
besonders geschützten Arten unter Be-
rücksichtigung des Erhaltungszustands 
und des Gefährdungsgrads sowie der 
besonders geeigneten Lebensräume 
dieser Arten. 

d) u n v e r ä n d e r t  

I.4 Auflistung möglicher Umweltauswir-
kungen 

u n v e r ä n d e r t  

Mögliche Umweltauswirkungen sind:  u n v e r ä n d e r t  

a) baubedingte Beeinträchtigungen der 
boden- und gehölzbrütenden europäi-
schen Vogelarten und Arten, die im 
Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind, insbesondere der Fle-
dermäuse, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 
europäischen Vogelarten und Arten, 
die im Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführt sind (§ 44 Ab-
satz 1 Nummer 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes), 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) bau-, anlagen- und betriebsbedingte 
Auswirkungen auf Rastgebiete, Kolo-
nien, Schlafplatzgemeinschaften oder 
sonstige Ansammlungen störungsemp-
findlicher europäischer Vogelarten (§ 
44 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes), 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) erhebliche Beeinträchtigung eines in 
der Nähe des Beschleunigungsgebiets 
gelegenen Natura 2000-Gebiets (§ 34 
Absatz 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes), 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) Auswirkungen auf den ökologischen 
Zustand oder das ökologische Poten-
zial eines oberirdischen Gewässers (§ 
27 des Wasserhaushaltsgesetzes), 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) betriebsbedingte Tötung oder Verlet-
zung von Vorkommen kollisionsgefähr-
deter europäischer Vogelarten und Ar-
ten, die im Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführt sind, insbeson-
dere von 

f) u n v e r ä n d e r t  
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aa) kollisionsgefährdeten Brutvogelar-
ten als Einzelbrutpaaren nach der 
Anlage 1 Abschnitt 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes (§ 44 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes), 

 

bb) kollisionsgefährdeten Brutvogelar-
ten in Kolonien, Schlafplatzge-
meinschaften oder sonstigen An-
sammlungen (§ 44 Absatz 1 Num-
mer 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes), 

 

cc) Fledermausarten (§ 44 Absatz 1 
Nummer 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes), 

 

g) betriebsbedingte Störung von europäi-
schen Vogelarten und Arten, die im 
Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind, einschließlich Fleder-
mäusen (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes). 

g) u n v e r ä n d e r t  

II. Darstellung der geeigneten Regeln für 
wirksame Minderungsmaßnahmen 

u n v e r ä n d e r t  

Die Gemeinde hat für das jeweilige Be-
schleunigungsgebiet Regeln für Minde-
rungsmaßnahmen auf Basis der Kriterien 
nach Nummer I darzustellen. 

u n v e r ä n d e r t  

Als Regeln für Minderungsmaßnahmen 
kann die Gemeinde Kategorien von Minde-
rungsmaßnahmen sowie Beispiele für in 
Betracht kommende Maßnahmen darstel-
len. Bei dieser Darstellung kann die plan-
aufstellende Behörde insbesondere Bezug 
nehmen auf  

u n v e r ä n d e r t  

a) die Darlegungen im Umweltbericht auf 
der Grundlage von Anlage 1 Nummer 
2 Buchstabe c und d, 

a) die Darlegungen im Umweltbericht auf 
der Grundlage von Anlage 1 Nummer 
2 Buchstabe b Doppelbuchstaben cc 
und dd, 

b) den nachfolgenden, nicht abschließen-
den Katalog von Kategorien von Min-
derungsmaßnahmen einschließlich der 
allgemeinen Beispiele für Maßnahmen. 

b) u n v e r ä n d e r t  

II.1 Kategorien von Minderungsmaßnah-
men für Windenergieanlagen 

u n v e r ä n d e r t  

a) baubedingte Minderungsmaßnahmen, 
insbesondere 

a) u n v e r ä n d e r t  
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aa) ökologische Baubegleitung und 
zeitliche Beschränkung der Bau-
feldfreimachung, 

 

bb) Schutzzäune für Amphibien und 
Reptilien, 

 

cc) Schutzmaßnahmen in Anlehnung 
an vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen zur dauerhaften Siche-
rung der ökologischen Funktion 
(CEF-Maßnahmen) wie Fleder-
mauskästen; 

 

b) anlagenbedingte Minderungsmaßnah-
men; 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) betriebsbedingte Minderungsmaßnah-
men, insbesondere 

c) u n v e r ä n d e r t  

aa) Schutzmaßnahmen nach Anlage 1 
Abschnitt 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes für kollisionsge-
fährdete Brutvogelarten als Einzel-
brutpaare, 

 

bb) Schutzmaßnahmen in Anlehnung 
an Anlage 1 Abschnitt 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes für kollisi-
onsgefährdete Brutvogelarten in 
Kolonien, Schlafplatzgemeinschaf-
ten oder sonstigen Ansammlun-
gen. 

 

II.2 Kategorien von Minderungsmaßnah-
men für im Plan bestimmte zulässige 
Anlagen zur Speicherung von Strom o-
der Wärme und Nebenanlagen 

u n v e r ä n d e r t  

a) baubedingte Maßnahmen, insbeson-
dere 

a) u n v e r ä n d e r t  

aa) ökologische Baubegleitung und 
zeitliche Beschränkung der Bau-
feldfreimachung, 

 

bb) Vermeidung der Inanspruchnahme 
sensibler Bereiche wie gesetzlich 
geschützter Biotope nach § 30 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

 

cc) boden- und grundwasserschonen-
der und rückstandsloser Rückbau; 
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b) anlagenbedingte Maßnahmen, insbe-
sondere 

b) u n v e r ä n d e r t  

aa) Begrenzung der maximal versie-
gelten Fläche, 

 

bb) Integration von standortangepass-
ten Typen von Biotopelementen, 

 

cc) Dachbegrünung,  

dd) Sicherstellung, dass bei thermi-
scher Beeinflussung des Grund-
wassers und von Oberflächenge-
wässern diese gering gehalten 
wird; 

 

c) betriebsbedingte Maßnahmen, insbe-
sondere Pflegekonzept zur Förderung 
und Entwicklung autochthoner, stand-
orttypischer, artenreicher Pflanzenge-
sellschaften. 

c) betriebsbedingte Maßnahmen, insbe-
sondere Pflegekonzept zur Förderung 
und Entwicklung autochthoner, stand-
orttypischer, artenreicher Pflanzenge-
sellschaften. 
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Verordnung über die bauliche 
Nutzung der Grundstücke 

u n v e r ä n d e r t  

(Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) 

vom: 26.06.1962 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 3.7.2023 I 

Nr. 176 

u n v e r ä n d e r t  

Inhaltsübersicht u n v e r ä n d e r t  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
A r t  d e r  b a u l i c h e n  N u t z u n g  

E r s t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§  1 Allgemeine Vorschriften für Bauflächen und Bau-
gebiete 

u n v e r ä n d e r t  

§  2 Kleinsiedlungsgebiete §  2 (weggefallen) 

§  3 Reine Wohngebiete u n v e r ä n d e r t  

§  4 Allgemeine Wohngebiete u n v e r ä n d e r t  

§  4a Gebiete zur Erhaltung und Entwicklung der Wohn-
nutzung (besondere Wohngebiete) 

u n v e r ä n d e r t  

§  5 Dorfgebiete u n v e r ä n d e r t  

§  5a Dörfliche Wohngebiete u n v e r ä n d e r t  

§  6 Mischgebiete u n v e r ä n d e r t  

§  6a Urbane Gebiete u n v e r ä n d e r t  

§  7 Kerngebiete u n v e r ä n d e r t  

§  8 Gewerbegebiete u n v e r ä n d e r t  

§  9 Industriegebiete u n v e r ä n d e r t  

§ 10 Sondergebiete, die der Erholung dienen § 10 u n v e r ä n d e r t  

§ 11 Sonstige Sondergebiete § 11 u n v e r ä n d e r t  

§ 12 Stellplätze und Garagen § 12 u n v e r ä n d e r t  

§ 13 Gebäude und Räume für freie Berufe § 13 u n v e r ä n d e r t  

§ 13a Ferienwohnungen § 13a u n v e r ä n d e r t  

§ 14 Nebenanlagen; Anlagen zur Nutzung solarer 
Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

§ 14 u n v e r ä n d e r t  

§ 15 Allgemeine Voraussetzungen für die Zulässigkeit 
baulicher und sonstiger Anlagen 

§ 15 u n v e r ä n d e r t  
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
M a ß  d e r  b a u l i c h e n  N u t z u n g  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 16 Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung § 16 u n v e r ä n d e r t  

§ 17 Orientierungswerte für die Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung 

§ 17 u n v e r ä n d e r t  

§ 18 Höhe baulicher Anlagen § 18 u n v e r ä n d e r t  

§ 19 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche § 19 u n v e r ä n d e r t  

§ 20 Vollgeschosse, Geschossflächenzahl, Geschoss-
fläche 

§ 20 u n v e r ä n d e r t  

 § 20a Verkaufsflächenzahl, zulässige Verkaufsfläche 

§ 21 Baumassenzahl, Baumasse § 21 u n v e r ä n d e r t  

§ 21a Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen § 21a u n v e r ä n d e r t  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
B a u w e i s e ,  ü b e r b a u b a r e  G r u n d -

s t ü c k s f l ä c h e  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 22 Bauweise § 22 u n v e r ä n d e r t  

§ 23 Überbaubare Grundstücksfläche § 23 u n v e r ä n d e r t  

V i e r t e r  A b s c h n i t t  u n v e r ä n d e r t  

§ 24 (weggefallen) § 24 u n v e r ä n d e r t  

F ü n f t e r  A b s c h n i t t  
Ü b e r l e i t u n g s -  u n d  S c h l u s s v o r -

s c h r i f t e n  

F ü n f t e r  A b s c h n i t t  
u n v e r ä n d e r t  

§ 25 Fortführung eingeleiteter Verfahren § 25 u n v e r ä n d e r t  

§ 25a Überleitungsvorschriften aus Anlass der zweiten 
Änderungsverordnung 

§ 25a u n v e r ä n d e r t  

§ 25b Überleitungsvorschrift aus Anlass der dritten Ände-
rungsverordnung 

§ 25b u n v e r ä n d e r t  

§ 25c Überleitungsvorschrift aus Anlass der vierten Än-
derungsverordnung 

§ 25c u n v e r ä n d e r t  

§ 25d Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes 
zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Ge-
meinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts 

§ 25d u n v e r ä n d e r t  

§ 25e Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes 
zur Mobilisierung von Bauland 

§ 25e u n v e r ä n d e r t  

§ 25f Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes 
zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht 

§ 25f u n v e r ä n d e r t  
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§ 25g Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes 
zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren 
und zur Änderung weiterer Vorschriften 

§ 25g u n v e r ä n d e r t  

 § 25a Überleitungsvorschrift aus Anlass des Geset-
zes zur Modernisierung des Städtebau- und Raumord-
nungsrechts 

§ 26 (Berlin-Klausel) § 26 u n v e r ä n d e r t  

§ 26a Überleitungsregelungen aus Anlass der Herstel-
lung der Einheit Deutschlands 

§ 26a u n v e r ä n d e r t  

§ 27 (Inkrafttreten) § 27 u n v e r ä n d e r t  

§ 1 u n v e r ä n d e r t  

Allgemeine Vorschriften für Bauflächen 
und Baugebiete 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Im Flächennutzungsplan können 
die für die Bebauung vorgesehenen Flä-
chen nach der allgemeinen Art ihrer bauli-
chen Nutzung (Bauflächen) dargestellt wer-
den als  

(1) u n v e r ä n d e r t  

Bestandsrecht 

1. Wohnbauflächen (W) 

2. gemischte Bauflächen (M) 

3. gewerbliche Bauflächen (G) 

4. Sonderbauflächen (S). 

Referentenentwurf des BMWSB 

u n v e r ä n d e r t  

Bestandsrecht Referentenentwurf des BMWSB 

(2) Die für die Bebauung vorgesehe-
nen Flächen können nach der besonderen 
Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) 
dargestellt werden als  

(2) u n v e r ä n d e r t  

Bestandsrecht 

 1. Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

 2. reine Wohngebiete (WR) 

 3. allgemeine Wohngebiete (WA) 

 4. besondere Wohngebiete (WB) 

 5. Dorfgebiete (MD) 

 6. dörfliche Wohngebiete (MDW) 

 7. Mischgebiete (MI) 
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 8. urbane Gebiete (MU) 

 9. Kerngebiete (MK) 

10. Gewerbegebiete (GE) 

11. Industriegebiete (GI) 

12. Sondergebiete (SO). 

Referentenentwurf des BMWSB 
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 6. Mischgebiete (MI) 

 7. urbane Gebiete (MU) 

 8. Kerngebiete (MK) 

9. Gewerbegebiete (GE) 

10. Industriegebiete (GI) 

11. Sondergebiete (SO). 
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(3) Im Bebauungsplan können die in 
Absatz 2 bezeichneten Baugebiete festge-
setzt werden. Durch die Festsetzung wer-
den die Vorschriften der §§ 2 bis 14 Be-
standteil des Bebauungsplans, soweit nicht 
auf Grund der Absätze 4 bis 10 etwas an-
deres bestimmt wird. Bei Festsetzung von 
Sondergebieten finden die Vorschriften 
über besondere Festsetzungen nach den 
Absätzen 4 bis 10 keine Anwendung; be-
sondere Festsetzungen über die Art der 
Nutzung können nach den §§ 10 und 11 
getroffen werden. 

(3) Im Bebauungsplan können die in 
Absatz 2 bezeichneten Baugebiete festge-
setzt werden. Durch die Festsetzung wer-
den die Vorschriften der §§ 3 bis 14 Be-
standteil des Bebauungsplans, soweit nicht 
auf Grund der Absätze 4 bis 10 etwas an-
deres bestimmt wird. Bei Festsetzung von 
Sondergebieten finden die Vorschriften 
über besondere Festsetzungen nach den 
Absätzen 4 bis 10 keine Anwendung; be-
sondere Festsetzungen über die Art der 
Nutzung können nach den §§ 10 und 11 
getroffen werden. 

(4) Für die in den §§ 4 bis 9 bezeich-
neten Baugebiete können im Bebauungs-
plan für das jeweilige Baugebiet Festset-
zungen getroffen werden, die das Bauge-
biet  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. nach der Art der zulässigen Nutzung, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. nach der Art der Betriebe und Anlagen 
und deren besonderen Bedürfnissen 
und Eigenschaften 

2. u n v e r ä n d e r t  
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gliedern. Die Festsetzungen nach Satz 1 
können auch für mehrere Gewerbegebiete 
einer Gemeinde im Verhältnis zueinander 
getroffen werden; dies gilt auch für Indust-
riegebiete. Absatz 5 bleibt unberührt. 

u n v e r ä n d e r t  

(5) Im Bebauungsplan kann festge-
setzt werden, dass bestimmte Arten von 
Nutzungen, die nach den §§ 2 bis 9 sowie 
13 und 13a allgemein zulässig sind, nicht 
zulässig sind oder nur ausnahmsweise zu-
gelassen werden können, sofern die allge-
meine Zweckbestimmung des Baugebiets 
gewahrt bleibt. 

(5) Im Bebauungsplan kann festge-
setzt werden, dass bestimmte Arten von 
Nutzungen, die nach den §§ 3 bis 9 sowie 
13 und 13a allgemein zulässig sind, nicht 
zulässig sind oder nur ausnahmsweise zu-
gelassen werden können, sofern die allge-
meine Zweckbestimmung des Baugebiets 
gewahrt bleibt. 

(6) Im Bebauungsplan kann festge-
setzt werden, dass alle oder einzelne Aus-
nahmen, die in den Baugebieten nach den 
§§ 2 bis 9 vorgesehen sind,  

(6) Im Bebauungsplan kann festge-
setzt werden, dass alle oder einzelne Aus-
nahmen, die in den Baugebieten nach den 
§§ 3 bis 9 vorgesehen sind,  

1. nicht Bestandteil des Bebauungsplans 
werden oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in dem Baugebiet allgemein zulässig 
sind, sofern die allgemeine Zweckbe-
stimmung des Baugebiets gewahrt 
bleibt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(7) In Bebauungsplänen für Bauge-
biete nach den §§ 4 bis 9 kann, wenn be-
sondere städtebauliche Gründe dies recht-
fertigen (§ 9 Absatz 3 des Baugesetz-
buchs), festgesetzt werden, dass in be-
stimmten Geschossen, Ebenen oder sons-
tigen Teilen baulicher Anlagen  

(7) In Bebauungsplänen für Bauge-
biete nach den §§ 4 bis 9 kann festgesetzt 
werden, dass in bestimmten Geschossen, 
Ebenen oder sonstigen Teilen baulicher 
Anlagen  

1. nur einzelne oder mehrere der in dem 
Baugebiet allgemein zulässigen Nut-
zungen zulässig sind, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. einzelne oder mehrere der in dem Bau-
gebiet allgemein zulässigen Nutzungen 
unzulässig sind oder als Ausnahme zu-
gelassen werden können oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. alle oder einzelne Ausnahmen, die in 
den Baugebieten nach den §§ 4 bis 9 
vorgesehen sind, nicht zulässig oder, 
sofern die allgemeine Zweckbestim-
mung des Baugebiets gewahrt bleibt, 
allgemein zulässig sind. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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(8) Die Festsetzungen nach den Ab-
sätzen 4 bis 7 können sich auch auf Teile 
des Baugebiets beschränken. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Wenn besondere städtebauliche 
Gründe dies rechtfertigen, kann im Bebau-
ungsplan bei Anwendung der Absätze 5 bis 
8 festgesetzt werden, dass nur bestimmte 
Arten der in den Baugebieten allgemein o-
der ausnahmsweise zulässigen baulichen 
oder sonstigen Anlagen zulässig oder nicht 
zulässig sind oder nur ausnahmsweise zu-
gelassen werden können. 

(9) Im Bebauungsplan kann bei An-
wendung der Absätze 5 bis 8 festgesetzt 
werden, dass nur bestimmte Arten der in 
den Baugebieten allgemein oder aus-
nahmsweise zulässigen baulichen oder 
sonstigen Anlagen zulässig oder nicht zu-
lässig sind oder nur ausnahmsweise zuge-
lassen werden können. 

(10) Wären bei Festsetzung eines Bau-
gebiets nach den §§ 2 bis 9 in überwiegend 
bebauten Gebieten bestimmte vorhandene 
bauliche und sonstige Anlagen unzulässig, 
kann im Bebauungsplan festgesetzt wer-
den, dass Erweiterungen, Änderungen, 
Nutzungsänderungen und Erneuerungen 
dieser Anlagen allgemein zulässig sind o-
der ausnahmsweise zugelassen werden 
können. Im Bebauungsplan können nähere 
Bestimmungen über die Zulässigkeit getrof-
fen werden. Die allgemeine Zweckbestim-
mung des Baugebiets muss in seinen übri-
gen Teilen gewahrt bleiben. Die Sätze 1 bis 
3 gelten auch für die Änderung und Ergän-
zung von Bebauungsplänen. 

(10) Wären bei Festsetzung eines Bau-
gebiets nach den §§ 3 bis 9 in überwiegend 
bebauten Gebieten bestimmte vorhandene 
bauliche und sonstige Anlagen unzulässig, 
kann im Bebauungsplan festgesetzt wer-
den, dass Erweiterungen, Änderungen, 
Nutzungsänderungen und Erneuerungen 
dieser Anlagen allgemein zulässig sind o-
der ausnahmsweise zugelassen werden 
können. Im Bebauungsplan können nähere 
Bestimmungen über die Zulässigkeit getrof-
fen werden. Die allgemeine Zweckbestim-
mung des Baugebiets muss in seinen übri-
gen Teilen gewahrt bleiben. Die Sätze 1 bis 
3 gelten auch für die Änderung und Ergän-
zung von Bebauungsplänen. 

§ 2 u n v e r ä n d e r t  

Kleinsiedlungsgebiete entfällt 

(1) Kleinsiedlungsgebiete dienen vor-
wiegend der Unterbringung von Kleinsied-
lungen einschließlich Wohngebäuden mit 
entsprechenden Nutzgärten und landwirt-
schaftlichen Nebenerwerbsstellen. 

entfällt 

(2) Zulässig sind  entfällt 

1. Kleinsiedlungen einschließlich Wohn-
gebäude mit entsprechenden Nutzgär-
ten, landwirtschaftliche Nebenerwerbs-
stellen und Gartenbaubetriebe, 

entfällt 

2. die der Versorgung des Gebiets die-
nenden Läden, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie nicht störenden 
Handwerksbetriebe. 

entfällt 
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(3) Ausnahmsweise können zugelas-
sen werden  

entfällt 

1. sonstige Wohngebäude mit nicht mehr 
als zwei Wohnungen, 

entfällt 

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke, 

entfällt 

3. Tankstellen, entfällt 

4. nicht störende Gewerbebetriebe. entfällt 

§ 3 u n v e r ä n d e r t  

Reine Wohngebiete u n v e r ä n d e r t  

(1) Reine Wohngebiete dienen dem 
Wohnen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Zulässig sind  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. Wohngebäude, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Anlagen zur Kinderbetreuung, die den 
Bedürfnissen der Bewohner des Ge-
biets dienen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3) Ausnahmsweise können zugelas-
sen werden  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Läden und nicht störende Handwerks-
betriebe, die zur Deckung des tägli-
chen Bedarfs für die Bewohner des 
Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. sonstige Anlagen für soziale Zwecke 
sowie den Bedürfnissen der Bewohner 
des Gebiets dienende Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(4) Zu den nach Absatz 2 sowie den 
§§ 2, 4 bis 7 zulässigen Wohngebäuden 
gehören auch solche, die ganz oder teil-
weise der Betreuung und Pflege ihrer Be-
wohner dienen. 

(4) Zu den nach Absatz 2 sowie den 
§§  4 bis 7 zulässigen Wohngebäuden ge-
hören auch solche, die ganz oder teilweise 
der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner 
dienen. 
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§ 4a u n v e r ä n d e r t  

Gebiete zur Erhaltung und Entwicklung 
der Wohnnutzung (besondere Wohnge-

biete) 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Besondere Wohngebiete sind 
überwiegend bebaute Gebiete, die auf-
grund ausgeübter Wohnnutzung und vor-
handener sonstiger in Absatz 2 genannter 
Anlagen eine besondere Eigenart aufwei-
sen und in denen unter Berücksichtigung 
dieser Eigenart die Wohnnutzung erhalten 
und fortentwickelt werden soll. Besondere 
Wohngebiete dienen vorwiegend dem 
Wohnen; sie dienen auch der Unterbrin-
gung von Gewerbebetrieben und sonstigen 
Anlagen im Sinne der Absätze 2 und 3, so-
weit diese Betriebe und Anlagen nach der 
besonderen Eigenart des Gebiets mit der 
Wohnnutzung vereinbar sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Zulässig sind  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. Wohngebäude, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Läden, Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes, Schank- und Speisewirt-
schaften, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. sonstige Gewerbebetriebe, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Geschäfts- und Bürogebäude, 4. u n v e r ä n d e r t  

5. Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 

5. u n v e r ä n d e r t  

(3) Ausnahmsweise können zugelas-
sen werden  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Anlagen für zentrale Einrichtungen der 
Verwaltung, 

1. u n v e r ä n d e r t  

 2. Musikclubs, 

2. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht 
wegen ihrer Zweckbestimmung oder 
ihres Umfangs nur in Kerngebieten all-
gemein zulässig sind, 

3. u n v e r ä n d e r t  

3. Tankstellen. 4. u n v e r ä n d e r t  
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(4) Für besondere Wohngebiete oder 
Teile solcher Gebiete kann, wenn beson-
dere städtebauliche Gründe dies rechtferti-
gen (§ 9 Absatz 3 des Baugesetzbuchs), 
festgesetzt werden, dass  

(4) Für besondere Wohngebiete oder 
Teile solcher Gebiete kann festgesetzt wer-
den, dass  

1. oberhalb eines im Bebauungsplan be-
stimmten Geschosses nur Wohnungen 
zulässig sind oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in Gebäuden ein im Bebauungsplan 
bestimmter Anteil der zulässigen Ge-
schossfläche oder eine bestimmte 
Größe der Geschossfläche für Woh-
nungen zu verwenden ist. 

2. u n v e r ä n d e r t  

§ 5 u n v e r ä n d e r t  

Dorfgebiete u n v e r ä n d e r t  

(1) Dorfgebiete dienen der Unterbrin-
gung der Wirtschaftsstellen land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und 
der Unterbringung von nicht wesentlich stö-
renden Gewerbebetrieben sowie der Ver-
sorgung der Bewohner des Gebiets die-
nenden Handwerksbetrieben. Auf die Be-
lange der land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungs-
möglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu 
nehmen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Zulässig sind  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe und die dazuge-
hörigen Wohnungen und Wohnge-
bäude, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohn-
gebäude mit entsprechenden Nutzgär-
ten und landwirtschaftliche Nebener-
werbsstellen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. sonstige Wohngebäude, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und 
Sammlung land- und forstwirtschaftli-
cher Erzeugnisse, 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. sonstige Gewerbebetriebe, 6. u n v e r ä n d e r t  

7. Anlagen für örtliche Verwaltungen so-
wie für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Gartenbaubetriebe, 8. u n v e r ä n d e r t  

9. Tankstellen. 9. u n v e r ä n d e r t  

(3) Ausnahmsweise können Vergnü-
gungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 
Nummer 2 zugelassen werden. 

(3) Ausnahmsweise können zugelas-
sen werden: 

 1. Musikclubs, 

 2. Vergnügungsstätten im Sinne des § 
4a Absatz 3 Nummer 3. 

§ 6 u n v e r ä n d e r t  

Mischgebiete u n v e r ä n d e r t  

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen 
und der Unterbringung von Gewerbebetrie-
ben, die das Wohnen nicht wesentlich stö-
ren. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Zulässig sind  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. Wohngebäude, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, 

3. u n v e r ä n d e r t  

 4. Musikclubs, 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 5. u n v e r ä n d e r t  

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke, 

6. u n v e r ä n d e r t  

6. Gartenbaubetriebe, 7. u n v e r ä n d e r t  
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7. Tankstellen, 8. u n v e r ä n d e r t  

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a 
Absatz 3 Nummer 2 in den Teilen des 
Gebiets, die überwiegend durch ge-
werbliche Nutzungen geprägt sind. 

9. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a 
Absatz 3 Nummer 3 in den Teilen des 
Gebiets, die überwiegend durch ge-
werbliche Nutzungen geprägt sind. 

(3) Ausnahmsweise können Vergnü-
gungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 
Nummer 2 außerhalb der in Absatz 2 Num-
mer 8 bezeichneten Teile des Gebiets zu-
gelassen werden. 

(3) Ausnahmsweise können Vergnü-
gungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 
Nummer 3 außerhalb der in Absatz 2 Num-
mer 9 bezeichneten Teile des Gebiets zu-
gelassen werden. 

§ 6a u n v e r ä n d e r t  

Urbane Gebiete u n v e r ä n d e r t  

(1) Urbane Gebiete dienen dem Woh-
nen sowie der Unterbringung von Gewer-
bebetrieben und sozialen, kulturellen und 
anderen Einrichtungen, die die Wohnnut-
zung nicht wesentlich stören. Die Nut-
zungsmischung muss nicht gleichgewichtig 
sein. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Zulässig sind  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. Wohngebäude, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, 

3. u n v e r ä n d e r t  

 4. Musikclubs, 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 5. u n v e r ä n d e r t  

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke. 

6. u n v e r ä n d e r t  

(3) Ausnahmsweise können zugelas-
sen werden  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht 
wegen ihrer Zweckbestimmung oder 
ihres Umfangs nur in Kerngebieten all-
gemein zulässig sind, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Tankstellen. 2. u n v e r ä n d e r t  
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(4) Für urbane Gebiete oder Teile sol-
cher Gebiete kann festgesetzt werden, 
dass in Gebäuden  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. im Erdgeschoss an der Straßenseite 
eine Wohnnutzung nicht oder nur aus-
nahmsweise zulässig ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. oberhalb eines im Bebauungsplan be-
stimmten Geschosses nur Wohnungen 
zulässig sind, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. ein im Bebauungsplan bestimmter An-
teil der zulässigen Geschossfläche o-
der eine im Bebauungsplan bestimmte 
Größe der Geschossfläche für Woh-
nungen zu verwenden ist, oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. ein im Bebauungsplan bestimmter An-
teil der zulässigen Geschossfläche o-
der eine im Bebauungsplan bestimmte 
Größe der Geschossfläche für gewerb-
liche Nutzungen zu verwenden ist. 

4. u n v e r ä n d e r t  

§ 7 u n v e r ä n d e r t  

Kerngebiete u n v e r ä n d e r t  

(1) Kerngebiete dienen vorwiegend 
der Unterbringung von Handelsbetrieben 
sowie der zentralen Einrichtungen der Wirt-
schaft, der Verwaltung und der Kultur. 

(1) Kerngebiete dienen vorwiegend 
der Unterbringung von Handelsbetrieben 
sowie der zentralen Einrichtungen der Wirt-
schaft, der Verwaltung und der Kultur. Sie 
dienen auch dem Wohnen, soweit der 
Bebauungsplan dies festsetzt. 

(2) Zulässig sind  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. Geschäfts- , Büro- und Verwaltungsge-
bäude, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften, Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes und Vergnü-
gungsstätten, 

2. u n v e r ä n d e r t  

 3. Musikclubs, 

3. sonstige nicht wesentlich störende Ge-
werbebetriebe, 

4. u n v e r ä n d e r t  
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4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke, 

5. u n v e r ä n d e r t  

5. Tankstellen im Zusammenhang mit 
Parkhäusern und Großgaragen, 

6. u n v e r ä n d e r t  

6. Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter, 

7. u n v e r ä n d e r t  

7. sonstige Wohnungen nach Maßgabe 
von Festsetzungen des Bebauungs-
plans. 

8. u n v e r ä n d e r t  

(3) Ausnahmsweise können zugelas-
sen werden  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 
Nummer 5 fallen, 

1. Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 
Nummer 6 fallen, 

2. Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 
Nummer 6 und 7 fallen. 

2. Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 
Nummer 7 und 8 fallen. 

(4) Für Teile eines Kerngebiets kann, 
wenn besondere städtebauliche Gründe 
dies rechtfertigen (§ 9 Absatz 3 des Bauge-
setzbuchs), festgesetzt werden, dass  

(4) Für Teile eines Kerngebiets kann 
festgesetzt werden, dass  

1. oberhalb eines im Bebauungsplan be-
stimmten Geschosses nur Wohnungen 
zulässig sind oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in Gebäuden ein im Bebauungsplan 
bestimmter Anteil der zulässigen Ge-
schossfläche oder eine bestimmte 
Größe der Geschossfläche für Woh-
nungen zu verwenden ist. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Dies gilt auch, wenn durch solche Festset-
zungen dieser Teil des Kerngebiets nicht 
vorwiegend der Unterbringung von Han-
delsbetrieben sowie der zentralen Einrich-
tungen der Wirtschaft, der Verwaltung und 
der Kultur dient. 

u n v e r ä n d e r t  
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§ 8 u n v e r ä n d e r t  

Gewerbegebiete u n v e r ä n d e r t  

(1) Gewerbegebiete dienen vorwie-
gend der Unterbringung von nicht erheblich 
belästigenden Gewerbebetrieben. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Zulässig sind  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. Gewerbebetriebe aller Art einschließ-
lich Anlagen zur Erzeugung von Strom 
oder Wärme aus solarer Strahlungs-
energie oder Windenergie, Lagerhäu-
ser, Lagerplätze und öffentliche Be-
triebe, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Geschäfts- , Büro- und Verwaltungsge-
bäude, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Tankstellen, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Anlagen für sportliche Zwecke. 4. Anlagen für sportliche Zwecke, 

 5. Musikclubs. 

(3) Ausnahmsweise können zugelas-
sen werden  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter, die dem Ge-
werbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale und gesundheitliche Zwecke, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Vergnügungsstätten. 3. u n v e r ä n d e r t  

§ 9 u n v e r ä n d e r t  

Industriegebiete u n v e r ä n d e r t  

(1) Industriegebiete dienen aus-
schließlich der Unterbringung von Gewer-
bebetrieben, und zwar vorwiegend solcher 
Betriebe, die in anderen Baugebieten unzu-
lässig sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Zulässig sind  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. Gewerbebetriebe aller Art einschließ-
lich Anlagen zur Erzeugung von Strom 
oder Wärme aus solarer Strahlungs-
energie oder Windenergie, Lagerhäu-
ser, Lagerplätze und öffentliche Be-
triebe, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Tankstellen. 2. u n v e r ä n d e r t  

(3) Ausnahmsweise können zugelas-
sen werden  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter, die dem Ge-
werbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke, 

 3. Musikclubs. 

§ 11 u n v e r ä n d e r t  

Sonstige Sondergebiete u n v e r ä n d e r t  

(1) Als sonstige Sondergebiete sind 
solche Gebiete darzustellen und festzuset-
zen, die sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 wesentlich unterscheiden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Für sonstige Sondergebiete sind 
die Zweckbestimmung und die Art der Nut-
zung darzustellen und festzusetzen. Als 
sonstige Sondergebiete kommen insbeson-
dere in Betracht 
Gebiete für den Fremdenverkehr, wie Kur-
gebiete und Gebiete für die Fremdenbeher-
bergung, auch mit einer Mischung von 
Fremdenbeherbergung oder Ferienwohnen 
einerseits sowie Dauerwohnen anderer-
seits, 
Ladengebiete, 
Gebiete für Einkaufszentren und großflä-
chige Handelsbetriebe, 
Gebiete für Messen, Ausstellungen und 
Kongresse, 
Hochschulgebiete, 
Klinikgebiete, 
Hafengebiete, 
Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, 
Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer 
Energien, wie Windenergie und solare 
Strahlungsenergie, dienen. 

(2) Für sonstige Sondergebiete sind 
die Zweckbestimmung und die Art der Nut-
zung darzustellen und festzusetzen. Als 
sonstige Sondergebiete kommen insbeson-
dere in Betracht: 
 

 1. Gebiete für den Fremdenverkehr, 
wie Kurgebiete und Gebiete für die 
Fremdenbeherbergung, auch mit ei-
ner Mischung von Fremdenbeher-
bergung oder Ferienwohnen einer-
seits sowie Dauerwohnen anderer-
seits, 

 2. Gebiete für Musikclubs, 

 3. Ladengebiete, 

 4. Gebiete für Einkaufszentren und 
großflächige Handelsbetriebe, 

 5. Gebiete für Messen, Ausstellungen 
und Kongresse, 

 6. Hochschulgebiete, auch mit Wohn-
raum für Auszubildende und Studie-
rende, 

 7. Klinikgebiete, auch mit Wohnraum 
für Mitarbeitende, 

 8. Hafengebiete, 
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 9. Gebiete für Anlagen, die der Erfor-
schung, Entwicklung oder Nutzung 
erneuerbarer Energien, wie Wind-
energie und solare Strahlungsener-
gie, dienen. 

 (2a) Abweichend von Absatz 1 kön-
nen als Sondergebiete auch experimen-
telle Mischgebiete festgesetzt werden, 
die von den Baugebieten nach den §§ 3 
bis 9 abweichen. Absatz 2 Satz 1 ist an-
zuwenden. 

(3) (3)  

1. Einkaufszentren, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, 
die sich nach Art, Lage oder Umfang 
auf die Verwirklichung der Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung o-
der auf die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung nicht nur unwesentlich 
auswirken können, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. sonstige großflächige Handelsbetriebe, 
die im Hinblick auf den Verkauf an 
letzte Verbraucher und auf die Auswir-
kungen den in Nummer 2 bezeichne-
ten Einzelhandelsbetrieben vergleich-
bar sind, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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sind außer in Kerngebieten nur in für sie 
festgesetzten Sondergebieten zulässig. 
Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Num-
mer 2 und 3 sind insbesondere schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie 
Auswirkungen auf die infrastrukturelle Aus-
stattung, auf den Verkehr, auf die Versor-
gung der Bevölkerung im Einzugsbereich 
der in Satz 1 bezeichneten Betriebe, auf 
die Entwicklung zentraler Versorgungsbe-
reiche in der Gemeinde oder in anderen 
Gemeinden, auf das Orts- und Land-
schaftsbild und auf den Naturhaushalt. 
Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 sind 
bei Betrieben nach Satz 1 Nummer 2 und 3 
in der Regel anzunehmen, wenn die Ge-
schossfläche 1 200 m2 überschreitet. Die 
Regel des Satzes 3 gilt nicht, wenn An-
haltspunkte dafür bestehen, dass Auswir-
kungen bereits bei weniger als 1 200 m2 
Geschossfläche vorliegen oder bei mehr 
als 1 200 m2 Geschossfläche nicht vorlie-
gen; dabei sind in Bezug auf die in Satz 2 
bezeichneten Auswirkungen insbesondere 
die Gliederung und Größe der Gemeinde 
und ihrer Ortsteile, die Sicherung der ver-
brauchernahen Versorgung der Bevölke-
rung und das Warenangebot des Betriebs 
zu berücksichtigen. 

sind außer in Kerngebieten nur in für sie 
festgesetzten Sondergebieten zulässig. 
Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Num-
mer 2 und 3 sind insbesondere schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie 
Auswirkungen auf die infrastrukturelle Aus-
stattung, auf den Verkehr, auf die Versor-
gung der Bevölkerung im Einzugsbereich 
der in Satz 1 bezeichneten Betriebe, auf 
die Entwicklung zentraler Versorgungsbe-
reiche in der Gemeinde oder in anderen 
Gemeinden, auf das Orts- und Land-
schaftsbild und auf den Naturhaushalt. 
Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 sind 
bei Betrieben nach Satz 1 Nummer 2 und 3 
in der Regel anzunehmen, wenn die Ge-
schossfläche 1 200 m2 überschreitet. Die 
Regel des Satzes 3 gilt nicht, wenn An-
haltspunkte dafür bestehen, dass Auswir-
kungen bereits bei weniger als 1 200 m2 
Geschossfläche vorliegen oder bei mehr 
als 1 200 m2 Geschossfläche nicht vorlie-
gen; dabei sind in Bezug auf die in Satz 2 
bezeichneten Auswirkungen insbesondere 
die Gliederung und Größe der Gemeinde 
und ihrer Ortsteile, die Sicherung der ver-
brauchernahen Versorgung der Bevölke-
rung und das Warenangebot des Betriebs 
zu berücksichtigen. Bei Lebensmittelein-
zelhandelsbetrieben, deren Warenange-
bot im Wesentlichen Lebensmittel oder 
sonstige Waren zur Deckung des tägli-
chen Bedarfs sind, besteht bei einer 
Überschreitung der Geschossfläche 
nach Satz 3 ein wesentlicher Anhalts-
punkt für das Nichtvorliegen von Aus-
wirkungen im Sinne des Satzes 2, wenn 
die Betriebe der verbrauchernahen Ver-
sorgung dienen. 

§ 12 u n v e r ä n d e r t  

Stellplätze und Garagen u n v e r ä n d e r t  

(1) Stellplätze und Garagen sind in al-
len Baugebieten zulässig, soweit sich aus 
den Absätzen 2 bis 6 nichts anderes ergibt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen 
Wohngebieten und allgemeinen Wohnge-
bieten sowie Sondergebieten, die der Erho-
lung dienen, sind Stellplätze und Garagen 
nur für den durch die zugelassene Nutzung 
verursachten Bedarf zulässig. 

(2) In reinen Wohngebieten und allge-
meinen Wohngebieten sowie Sondergebie-
ten, die der Erholung dienen, sind Stell-
plätze und Garagen nur für den durch die 
zugelassene Nutzung verursachten Bedarf 
zulässig. 

(3) Unzulässig sind  (3) u n v e r ä n d e r t  

1. Stellplätze und Garagen für Lastkraft-
wagen und Kraftomnibusse sowie für 
Anhänger dieser Kraftfahrzeuge in rei-
nen Wohngebieten, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Stellplätze und Garagen für Kraftfahr-
zeuge mit einem Eigengewicht über 
3,5 Tonnen sowie für Anhänger dieser 
Kraftfahrzeuge in Kleinsiedlungsgebie-
ten und allgemeinen Wohngebieten. 

2. Stellplätze und Garagen für Kraftfahr-
zeuge mit einem Eigengewicht über 
3,5 Tonnen sowie für Anhänger dieser 
Kraftfahrzeuge in allgemeinen Wohn-
gebieten. 

(4) Im Bebauungsplan kann, wenn be-
sondere städtebauliche Gründe dies recht-
fertigen (§ 9 Absatz 3 des Baugesetz-
buchs), festgesetzt werden, dass in be-
stimmten Geschossen nur Stellplätze oder 
Garagen und zugehörige Nebeneinrichtun-
gen (Garagengeschosse) zulässig sind. 
Eine Festsetzung nach Satz 1 kann auch 
für Geschosse unterhalb der Geländeober-
fläche getroffen werden. Bei Festsetzungen 
nach den Sätzen 1 und 2 sind Stellplätze 
und Garagen auf dem Grundstück nur in 
den festgesetzten Geschossen zulässig, 
soweit der Bebauungsplan nichts anderes 
bestimmt. 

(4) Im Bebauungsplan kann festge-
setzt werden, dass in bestimmten Ge-
schossen nur Stellplätze oder Garagen und 
zugehörige Nebeneinrichtungen (Garagen-
geschosse) zulässig sind. Eine Festset-
zung nach Satz 1 kann auch für Ge-
schosse unterhalb der Geländeoberfläche 
getroffen werden. Bei Festsetzungen nach 
den Sätzen 1 und 2 sind Stellplätze und 
Garagen auf dem Grundstück nur in den 
festgesetzten Geschossen zulässig, soweit 
der Bebauungsplan nichts anderes be-
stimmt. 

(5) Im Bebauungsplan kann, wenn be-
sondere städtebauliche Gründe dies recht-
fertigen (§ 9 Absatz 3 des Baugesetz-
buchs), festgesetzt werden, dass in Teilen 
von Geschossen nur Stellplätze und Gara-
gen zulässig sind. Absatz 4 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. 

(5) Im Bebauungsplan kann  festge-
setzt werden, dass in Teilen von Geschos-
sen nur Stellplätze und Garagen zulässig 
sind. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

(6) Im Bebauungsplan kann festge-
setzt werden, dass in Baugebieten oder be-
stimmten Teilen von Baugebieten Stell-
plätze und Garagen unzulässig oder nur in 
beschränktem Umfang zulässig sind, so-
weit landesrechtliche Vorschriften nicht ent-
gegenstehen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Die landesrechtlichen Vorschriften 
über die Ablösung der Verpflichtung zur 
Herstellung von Stellplätzen und Garagen 
sowie die Verpflichtung zur Herstellung von 
Stellplätzen und Garagen außerhalb der im 
Bebauungsplan festgesetzten Bereiche 
bleiben bei Festsetzungen nach den Absät-
zen 4 bis 6 unberührt. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 13 u n v e r ä n d e r t  

Gebäude und Räume für freie Berufe u n v e r ä n d e r t  

Für die Berufsausübung freiberuflich 
Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die 
ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind 
in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 4 
Räume, in den Baugebieten nach den §§ 
4a bis 9 auch Gebäude zulässig. 

Für die Berufsausübung freiberuflich 
Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die 
ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind 
in den Baugebieten nach den §§ 3 bis 4 
Räume, in den Baugebieten nach den §§ 
4a bis 9 auch Gebäude zulässig. 

§ 13a u n v e r ä n d e r t  

Ferienwohnungen u n v e r ä n d e r t  

Räume oder Gebäude, die einem stän-
dig wechselnden Kreis von Gästen gegen 
Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur 
Verfügung gestellt werden und die zur Be-
gründung einer eigenen Häuslichkeit geeig-
net und bestimmt sind (Ferienwohnungen), 
gehören unbeschadet des § 10 in der Re-
gel zu den nicht störenden Gewerbebetrie-
ben nach § 2 Absatz 3 Nummer 4 und § 4 
Absatz 3 Nummer 2 oder zu den Gewerbe-
betrieben nach § 4a Absatz 2 Nummer 3, § 
5 Absatz 2 Nummer 6, § 5a Absatz 2 Num-
mer 7, § 6 Absatz 2 Nummer 4, § 6a Ab-
satz 2 Nummer 4 und § 7 Absatz 2 Num-
mer 3. Abweichend von Satz 1 können 
Räume nach Satz 1 in den übrigen Fällen 
insbesondere bei einer baulich untergeord-
neten Bedeutung gegenüber der in dem 
Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung 
zu den Betrieben des Beherbergungsge-
werbes nach § 4 Absatz 3 Nummer 1, § 4a 
Absatz 2 Nummer 2, § 5 Absatz 2 Nummer 
5, § 5a Absatz 2 Nummer 6, § 6 Absatz 2 
Nummer 3, § 6a Absatz 2 Nummer 3 und § 
7 Absatz 2 Nummer 2 oder zu den kleinen 
Betrieben des Beherbergungsgewerbes 
nach § 3 Absatz 3 Nummer 1 gehören. 

Räume oder Gebäude, die einem stän-
dig wechselnden Kreis von Gästen gegen 
Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur 
Verfügung gestellt werden und die zur Be-
gründung einer eigenen Häuslichkeit geeig-
net und bestimmt sind (Ferienwohnungen), 
gehören unbeschadet des § 10 in der Re-
gel zu den nicht störenden Gewerbebetrie-
ben nach § 4 Absatz 3 Nummer 2 oder zu 
den Gewerbebetrieben nach § 4a Absatz 2 
Nummer 3, § 5 Absatz 2 Nummer 6, § 5a 
Absatz 2 Nummer 7, § 6 Absatz 2 Num-
mer 5, § 6a Absatz 2 Nummer 5 und § 7 
Absatz 2 Nummer 4. Abweichend von 
Satz 1 können Räume nach Satz 1 in den 
übrigen Fällen insbesondere bei einer bau-
lich untergeordneten Bedeutung gegenüber 
der in dem Gebäude vorherrschenden 
Hauptnutzung zu den Betrieben des Beher-
bergungsgewerbes nach § 4 Absatz 3 
Nummer 1, § 4a Absatz 2 Nummer 2, § 5 
Absatz 2 Nummer 5, § 5a Absatz 2 Num-
mer 6, § 6 Absatz 2 Nummer 3, § 6a Ab-
satz 2 Nummer 3 und § 7 Absatz 2 Num-
mer 2 oder zu den kleinen Betrieben des 
Beherbergungsgewerbes nach § 3 Ab-
satz 3 Nummer 1 gehören. 
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§ 14 u n v e r ä n d e r t  

Nebenanlagen; Anlagen zur Nutzung so-
larer Strahlungsenergie und Kraft-

Wärme-Kopplungsanlagen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Außer den in den §§ 2 bis 13 ge-
nannten Anlagen sind auch untergeordnete 
Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig, 
die dem Nutzungszweck der in dem Bau-
gebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebiets selbst dienen und die seiner Ei-
genart nicht widersprechen. Soweit nicht 
bereits in den Baugebieten nach dieser 
Verordnung Einrichtungen und Anlagen für 
die Tierhaltung, einschließlich der Kleintier-
erhaltungszucht, zulässig sind, gehören zu 
den untergeordneten Nebenanlagen und 
Einrichtungen im Sinne des Satzes 1 auch 
solche für die Kleintierhaltung. Zu den un-
tergeordneten Nebenanlagen und Einrich-
tungen im Sinne des Satzes 1 gehören 
auch Anlagen zur Erzeugung von Strom o-
der Wärme aus erneuerbaren Energien. Im 
Bebauungsplan kann die Zulässigkeit der 
Nebenanlagen und Einrichtungen einge-
schränkt oder ausgeschlossen werden. 

(1) Außer den in den §§ 3 bis 13 ge-
nannten Anlagen sind auch untergeordnete 
Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig, 
die dem Nutzungszweck der in dem Bau-
gebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebiets selbst dienen und die seiner Ei-
genart nicht widersprechen. Soweit nicht 
bereits in den Baugebieten nach dieser 
Verordnung Einrichtungen und Anlagen für 
die Tierhaltung, einschließlich der Kleintier-
erhaltungszucht, zulässig sind, gehören zu 
den untergeordneten Nebenanlagen und 
Einrichtungen im Sinne des Satzes 1 auch 
solche für die Kleintierhaltung. Zu den un-
tergeordneten Nebenanlagen und Einrich-
tungen im Sinne des Satzes 1 gehören 
auch Anlagen zur Erzeugung von Strom o-
der Wärme aus erneuerbaren Energien. Im 
Bebauungsplan kann die Zulässigkeit der 
Nebenanlagen und Einrichtungen einge-
schränkt oder ausgeschlossen werden. 

(1a) In den Baugebieten nach den §§ 2 
bis 11 sind Nebenanlagen, die der öffentli-
chen Versorgung mit Telekommunikations-
dienstleistungen dienen, zulässig; Absatz 1 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(1a) In den Baugebieten nach den §§ 3 
bis 11 sind Nebenanlagen, die der öffentli-
chen Versorgung mit Telekommunikati-
onsdiensten dienen, und Nebenanlagen, 
die der Versorgung der Baugebiete mit 
Elektrizität dienen, zulässig; Absatz 1 
Satz 4 gilt entsprechend. Dies gilt auch 
für Anlagen für erneuerbare Energien, 
soweit nicht Absatz 1 Satz 1 Anwendung 
findet. 

(2) Die der Versorgung der Bauge-
biete mit Elektrizität, Gas, Wärme und 
Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser 
dienenden Nebenanlagen können in den 
Baugebieten als Ausnahme zugelassen 
werden, auch soweit für sie im Bebauungs-
plan keine besonderen Flächen festgesetzt 
sind. Dies gilt auch für fernmeldetechni-
sche Nebenanlagen sowie für Anlagen für 
erneuerbare Energien, soweit nicht Absatz 
1 Satz 1 oder Absatz 1a Anwendung findet. 

(2) Die der Versorgung der Bauge-
biete mit Gas, Wärme und Wasser sowie 
zur Ableitung von Abwasser dienenden Ne-
benanlagen können in den Baugebieten als 
Ausnahme zugelassen werden, auch so-
weit für sie im Bebauungsplan keine be-
sonderen Flächen festgesetzt sind.  
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(3) Soweit baulich untergeordnete An-
lagen zur Nutzung solarer Strahlungsener-
gie in, an oder auf Dach- und Außenwand-
flächen oder Kraft-Wärme-Kopplungsanla-
gen innerhalb von Gebäuden nicht bereits 
nach den §§ 2 bis 13 zulässig sind, gelten 
sie auch dann als Anlagen im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1, wenn die erzeugte 
Energie vollständig oder überwiegend in 
das öffentliche Netz eingespeist wird. In 
Gewerbe-, Industrie- und sonstigen Son-
dergebieten gilt Satz 1 auch für sonstige 
baulich untergeordnete Anlagen zur Nut-
zung solarer Strahlungsenergie. 

(3) Soweit baulich untergeordnete An-
lagen zur Nutzung solarer Strahlungsener-
gie in, an oder auf Dach- und Außenwand-
flächen oder Kraft-Wärme-Kopplungsanla-
gen innerhalb von Gebäuden nicht bereits 
nach den §§ 3 bis 13 zulässig sind, gelten 
sie auch dann als Anlagen im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1, wenn die erzeugte 
Energie vollständig oder überwiegend in 
das öffentliche Netz eingespeist wird. In 
Gewerbe-, Industrie- und sonstigen Son-
dergebieten gilt Satz 1 auch für sonstige 
baulich untergeordnete Anlagen zur Nut-
zung solarer Strahlungsenergie. 

(4) In einem Gebiet nach § 11 Absatz 
2 für Anlagen, die der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie dienen, sind Anlagen 
zur Herstellung oder Speicherung von 
Wasserstoff zulässig, wenn die Vorausset-
zungen entsprechend § 249a Absatz 4 ge-
geben sind. In Gewerbe- und Industriege-
bieten gilt Satz 1 entsprechend, wenn dort 
eine Anlage, die der Nutzung solarer Strah-
lungsenergie dient und die keine Nebenan-
lage im Sinne dieser Vorschrift ist, tatsäch-
lich vorhanden ist. Absatz 1 Satz 4 gilt ent-
sprechend. 

(4) In einem Gebiet nach § 11 Absatz 
2 für Anlagen, die der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie dienen, sind Anlagen 
zur Herstellung oder Speicherung von 
Wasserstoff zulässig, wenn die Vorausset-
zungen entsprechend § 249a Absatz 4 des 
Baugesetzbuchs gegeben sind. In Ge-
werbe- und Industriegebieten gilt Satz 1 
entsprechend, wenn dort eine Anlage, die 
der Nutzung solarer Strahlungsenergie 
dient und die keine Nebenanlage im Sinne 
dieser Vorschrift ist, tatsächlich vorhanden 
ist. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

§ 15 u n v e r ä n d e r t  

Allgemeine Voraussetzungen für die Zu-
lässigkeit baulicher und sonstiger Anla-

gen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die in den §§ 2 bis 14 aufgeführ-
ten baulichen und sonstigen Anlagen sind 
im Einzelfall unzulässig, wenn sie nach An-
zahl, Lage, Umfang oder Zweckbestim-
mung der Eigenart des Baugebiets wider-
sprechen. Sie sind auch unzulässig, wenn 
von ihnen Belästigungen oder Störungen 
ausgehen können, die nach der Eigenart 
des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in 
dessen Umgebung unzumutbar sind, oder 
wenn sie solchen Belästigungen oder Stö-
rungen ausgesetzt werden. 

(1) Die in den §§ 3 bis 14 aufgeführ-
ten baulichen und sonstigen Anlagen sind 
im Einzelfall unzulässig, wenn sie nach An-
zahl, Lage, Umfang oder Zweckbestim-
mung der Eigenart des Baugebiets wider-
sprechen. Sie sind auch unzulässig, wenn 
von ihnen Belästigungen oder Störungen 
ausgehen können, die nach der Eigenart 
des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in 
dessen Umgebung unzumutbar sind, oder 
wenn sie solchen Belästigungen oder Stö-
rungen ausgesetzt werden. 

(2) Die Anwendung des Absatzes 1 
hat nach den städtebaulichen Zielen und 
Grundsätzen des § 1 Absatz 5 des Bauge-
setzbuchs zu erfolgen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Zulässigkeit der Anlagen in 
den Baugebieten ist nicht allein nach den 
verfahrensrechtlichen Einordnungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der 
auf seiner Grundlage erlassenen Verord-
nungen zu beurteilen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 16 u n v e r ä n d e r t  

Bestimmung des Maßes der baulichen 
Nutzung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Wird im Flächennutzungsplan das 
allgemeine Maß der baulichen Nutzung 
dargestellt, genügt die Angabe der Ge-
schossflächenzahl, der Baumassenzahl o-
der der Höhe baulicher Anlagen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Im Bebauungsplan kann das Maß 
der baulichen Nutzung bestimmt werden 
durch Festsetzung  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. der Grundflächenzahl oder der Größe 
der Grundflächen der baulichen Anla-
gen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Geschossflächenzahl oder der 
Größe der Geschossfläche, der Bau-
massenzahl oder der Baumasse, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Zahl der Vollgeschosse, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. der Höhe baulicher Anlagen. 4. der Höhe baulicher Anlagen, 

 5. der Verkaufsflächenzahl oder der 
Größe der Verkaufsfläche. 

(3) Bei Festsetzung des Maßes der 
baulichen Nutzung im Bebauungsplan ist 
festzusetzen  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. stets die Grundflächenzahl oder die 
Größe der Grundflächen der baulichen 
Anlagen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Zahl der Vollgeschosse oder die 
Höhe baulicher Anlagen, wenn ohne 
ihre Festsetzung öffentliche Belange, 
insbesondere das Orts- und Land-
schaftsbild, beeinträchtigt werden kön-
nen. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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(4) Bei Festsetzung des Höchstma-
ßes für die Geschossflächenzahl oder die 
Größe der Geschossfläche, für die Zahl der 
Vollgeschosse und die Höhe baulicher An-
lagen im Bebauungsplan kann zugleich ein 
Mindestmaß festgesetzt werden. Die Zahl 
der Vollgeschosse und die Höhe baulicher 
Anlagen können auch als zwingend festge-
setzt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Im Bebauungsplan kann das Maß 
der baulichen Nutzung für Teile des Bauge-
biets, für einzelne Grundstücke oder 
Grundstücksteile und für Teile baulicher 
Anlagen unterschiedlich festgesetzt wer-
den; die Festsetzungen können oberhalb 
und unterhalb der Geländeoberfläche ge-
troffen werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Im Bebauungsplan können nach 
Art und Umfang bestimmte Ausnahmen 
von dem festgesetzten Maß der baulichen 
Nutzung vorgesehen werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 17 u n v e r ä n d e r t  

Orientierungswerte für die Bestimmung 
des Maßes der baulichen Nutzung 

u n v e r ä n d e r t  

Bei der Bestimmung des Maßes der 
baulichen Nutzung nach § 16 bestehen, 
auch wenn eine Geschossflächenzahl oder 
eine Baumassenzahl nicht dargestellt oder 
festgesetzt wird, folgende Orientierungs-
werte für Obergrenzen:  

u n v e r ä n d e r t  

Bestandsrecht 

1 2 3 4 

Baugebiet Grund- 
 flächenzahl 

(GRZ) 

Geschoss- 
 flächenzahl 

(GFZ) 

Bau- 
 massenzahl 

 (BMZ) 

in Kleinsiedlungsgebieten (WS) 0,2 0,4 – 

in reinen Wohngebieten (WR) 
 allgemeinen Wohngebieten (WA) 
 Ferienhausgebieten 

 
 

 0,4 

 
 

 1,2 

 
 

 – 

in besonderen Wohngebieten (WB) 0,6 1,6 – 

in Dorfgebieten (MD) 
 Mischgebieten (MI) 
 dörflichen Wohngebieten (MDW) 

 
 

 0,6 

 
 

 1,2 

 
 

 – 

in urbanen Gebieten (MU) 0,8 3,0 – 

in Kerngebieten (MK) 1,0 3,0 – 

Table.Briefings



 - 25 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

in Gewerbegebieten (GE) 
 Industriegebieten (GI) 
 sonstigen Sondergebieten 

 
 

 0,8 

 
 

 2,4 

 
 

 10,0 

in Wochenendhausgebieten 0,2 0,2 – 

Referentenentwurf des BMWSB 

1 2 3 4 

Baugebiet Grund- 
 flächenzahl 

(GRZ) 

Geschoss- 
 flächenzahl 

(GFZ) 

Bau- 
 massenzahl 

 (BMZ) 

in reinen Wohngebieten (WR) 
 allgemeinen Wohngebieten (WA) 
 Ferienhausgebieten 

 
 

 0,4 

 
 

 1,2 

 
 

 – 

in besonderen Wohngebieten (WB) 0,6 1,6 – 

in Dorfgebieten (MD) 
 Mischgebieten (MI) 
 dörflichen Wohngebieten (MDW) 

 
 

 0,6 

 
 

 1,2 

 
 

 – 

in urbanen Gebieten (MU) 0,8 3,0 – 

in Kerngebieten (MK) 1,0 3,0 – 

in Gewerbegebieten (GE) 
 Industriegebieten (GI) 
 sonstigen Sondergebieten 

 
 

 0,8 

 
 

 2,4 

 
 

 10,0 

in Wochenendhausgebieten 0,2 0,2 – 
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In Wochenendhausgebieten und Feri-
enhausgebieten dürfen die Orientierungs-
werte für Obergrenzen nach Satz 1 nicht 
überschritten werden. 

u n v e r ä n d e r t  

§ 19 u n v e r ä n d e r t  

Grundflächenzahl, zulässige Grundflä-
che 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Grundflächenzahl gibt an, wie-
viel Quadratmeter Grundfläche je Quadrat-
meter Grundstücksfläche im Sinne des Ab-
satzes 3 zulässig sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Zulässige Grundfläche ist der nach 
Absatz 1 errechnete Anteil des Baugrund-
stücks, der von baulichen Anlagen über-
deckt werden darf. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

Table.Briefings



 - 26 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

Bestandsrecht Referentenentwurf des BMWSB 

(3) Für die Ermittlung der zulässigen 
Grundfläche ist die Fläche des Baugrund-
stücks maßgebend, die im Bauland und 
hinter der im Bebauungsplan festgesetzten 
Straßenbegrenzungslinie liegt. Ist eine 
Straßenbegrenzungslinie nicht festgesetzt, 
so ist die Fläche des Baugrundstücks maß-
gebend, die hinter der tatsächlichen Stra-
ßengrenze liegt oder die im Bebauungs-
plan als maßgebend für die Ermittlung der 
zulässigen Grundfläche festgesetzt ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Bei der Ermittlung der Grundfläche 
sind die Grundflächen von  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zu-
fahrten, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Nebenanlagen im Sinne des § 14, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. baulichen Anlagen unterhalb der Ge-
ländeoberfläche, durch die das Bau-
grundstück lediglich unterbaut wird, 

3. u n v e r ä n d e r t  

mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche 
darf durch die Grundflächen der in Satz 1 
bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hun-
dert überschritten werden, höchstens je-
doch bis zu einer Grundflächenzahl von 
0,8; weitere Überschreitungen in geringfü-
gigem Ausmaß können zugelassen wer-
den. Im Bebauungsplan können von Satz 2 
abweichende Bestimmungen getroffen wer-
den. Soweit der Bebauungsplan nichts an-
deres festsetzt, kann im Einzelfall von der 
Einhaltung der sich aus Satz 2 ergebenden 
Grenzen abgesehen werden  

u n v e r ä n d e r t  

1. bei Überschreitungen mit geringfügi-
gen Auswirkungen auf die natürlichen 
Funktionen des Bodens oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. wenn die Einhaltung der Grenzen zu 
einer wesentlichen Erschwerung der 
zweckentsprechenden Grundstücks-
nutzung führen würde. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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(5) Soweit der Bebauungsplan nichts 
anderes festsetzt, darf die zulässige 
Grundfläche in Gewerbe-, Industrie- und 
sonstigen Sondergebieten durch die 
Grundflächen von Anlagen zur Erzeugung 
von Strom und Wärme aus solarer Strah-
lungsenergie und Windenergie überschrit-
ten werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (6) Die Gemeinde kann im Bebau-
ungsplan festsetzen, dass die Grundflä-
chen von baulichen Anlagen mit Grün- 
oder Retentionsdächern nur zu einem 
festgelegten Anteil auf die zulässige 
Grundfläche angerechnet werden. Als 
Gründächer gelten Dächer mit Intensiv- 
oder Extensivbegrünungen ab einer 
Substratschicht mit 10 Zentimeter 
Stärke. Als Retentionsgründächer gel-
ten Gründächer nach Satz 1 mit einem 
Retentionsraum unterhalb des Gründ-
achaufbaus, in dem sich mindestens 0,1 
Kubikmeter Niederschlagswasser je 
Quadratmeter Grundfläche anstauen 
und gedrosselt wieder ableiten lässt. 
Die Gemeinde kann im Bebauungsplan 
von den Sätzen 2 und 3 abweichende, 
höhere Anforderungen für Grün- und 
Retentionsdächer festsetzen. 
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§ 20 u n v e r ä n d e r t  

Vollgeschosse, Geschossflächenzahl, 
Geschossfläche 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Als Vollgeschosse gelten Ge-
schosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind oder auf ihre 
Zahl angerechnet werden. 

(1) Vollgeschosse sind Geschosse, 
deren Deckenoberkante im Mittel mehr 
als 1,4 Meter über die Geländeoberflä-
che hinausragt und die über mindestens 
zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte 
Höhe von mindestens 2,3 Metern haben. 
Die Gemeinde kann im Bebauungsplan 
festsetzen, dass ein gegenüber mindes-
tens einer Außenwand zurückgesetztes 
oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) o-
der das oberste Geschoss im Dachraum 
nur dann Vollgeschosse sind, wenn sie 
eine lichte Höhe von mindestens 2,3 Me-
tern über mindestens drei Viertel der 
Grundfläche des darunterliegenden Ge-
schosses haben. Die Gemeinde kann im 
Bebauungsplan festsetzen, dass Ge-
schosse, die ausschließlich der Unter-
bringung von Anlagen der technischen 
Gebäudeausrüstung dienen, keine Voll-
geschosse sind. 

(2) Die Geschossflächenzahl gibt an, 
wieviel Quadratmeter Geschossfläche je 
Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne 
des § 19 Absatz 3 zulässig sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Geschossfläche ist nach den 
Außenmaßen der Gebäude in allen Vollge-
schossen zu ermitteln. Im Bebauungsplan 
kann festgesetzt werden, dass die Flächen 
von Aufenthaltsräumen in anderen Ge-
schossen einschließlich der zu ihnen gehö-
renden Treppenräume und einschließlich 
ihrer Umfassungswände ganz oder teil-
weise mitzurechnen oder ausnahmsweise 
nicht mitzurechnen sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Bei der Ermittlung der Geschoss-
fläche bleiben Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14, Balkone, Loggien, Terrassen sowie 
bauliche Anlagen, soweit sie nach Landes-
recht in den Abstandsflächen (seitlicher 
Grenzabstand und sonstige Abstandsflä-
chen) zulässig sind oder zugelassen wer-
den können, unberücksichtigt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 20a 

 Verkaufsflächenzahl, zulässige Ver-
kaufsfläche 

 (1) Die Verkaufsflächenzahl gibt an, 
wie viel Quadratmeter Verkaufsfläche je 
Quadratmeter Grundstücksfläche im 
Sinne des § 19 Absatz 3 zulässig sind. 
Eine Ver-kaufsflächenzahl kann auch für 
mehrere oder alle Grundstücke inner-
halb eines Bau-gebiets festgesetzt wer-
den. 

 (2) Die Verkaufsfläche ist die Flä-
che, auf der üblicherweise die Verkäufe 
abgewickelt werden. Dazu gehören ins-
besondere Kassenzone, Gänge, Schau-
fenster und Stellflächen für Einrich-
tungsgegenstände sowie innerhalb der 
Verkaufsräume befindliche und diese 
miteinander verbindende Treppen und 
Aufzüge; die Verkehrsflächen außerhalb 
des absperrbaren Bereichs sind nicht 
anzurechnen. Im Bebauungsplan kön-
nen nähere Bestimmungen über die Er-
mittlung der Verkaufsfläche getroffen 
werden.“ 

 
§ 25h 

 Überleitungsvorschrift aus Anlass des 
Gesetzes zur Modernisierung des Städ-

tebau- und Raumordnungsrechts 
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 Ist der Entwurf eines Bauleitplans 
vor dem … [einfügen: Datum des Inkraft-
tretens nach Artikel 15 Satz 1] nach § 3 
Absatz 2 des Baugesetzbuchs in der vor 
dem … [ein-fügen: Datum des Inkrafttre-
ten nach Artikel 15 Satz 1] geltenden 
Fassung oder nach § 3 Absatz 1 des 
Planungssicherstellungsgesetzes im In-
ternet veröffentlicht worden, so ist auf 
ihn diese Verordnung in der bis zum … 
[einfügen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 15 Satz 1] geltenden Fas-
sung anzuwenden. Satz 1 gilt insbeson-
dere auch für die Begriffsbestimmungen 
im Zweiten Abschnitt. Das Recht der Ge-
meinde, das Verfahren zur Aufstellung 
des Bauleitplans erneut einzuleiten, 
bleibt unberührt.“ 
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Verordnung über die Ausarbei-
tung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts 

u n v e r ä n d e r t  

(Planzeichenverordnung - 
PlanZV) 

vom: 18.12.1990 - Zuletzt geän-
dert Art. 6 G v. 12.8.2025 I Nr. 

189 

u n v e r ä n d e r t  

§ 1 u n v e r ä n d e r t  

Planunterlagen u n v e r ä n d e r t  

(1) Als Unterlagen für Bauleitpläne 
sind Karten zu verwenden, die in Genauig-
keit und Vollständigkeit den Zustand des 
Plangebiets in einem für den Planinhalt 
ausreichenden Grade erkennen lassen 
(Planunterlagen). Die Maßstäbe sind so zu 
wählen, daß der Inhalt der Bauleitpläne 
eindeutig dargestellt oder festgesetzt wer-
den kann. 

(1) Als Unterlagen für Bauleitpläne 
sind Karten, auch in elektronischer Form, 
zu verwenden, die in Genauigkeit und Voll-
ständigkeit den Zustand des Plangebiets in 
einem für den Planinhalt ausreichenden 
Grade erkennen lassen (Planunterlagen). 
Die Maßstäbe sind so zu wählen, daß der 
Inhalt der Bauleitpläne eindeutig dargestellt 
oder festgesetzt werden kann. 

(2) Aus den Planunterlagen für Be-
bauungspläne sollen sich die Flurstücke 
mit ihren Grenzen und Bezeichnungen in 
Übereinstimmung mit dem Liegenschafts-
kataster, die vorhandenen baulichen Anla-
gen, die Straßen, Wege und Plätze sowie 
die Geländehöhe ergeben. Von diesen An-
gaben kann insoweit abgesehen werden, 
als sie für die Festsetzungen nicht erforder-
lich sind. Der Stand der Planunterlagen 
(Monat, Jahr) soll angegeben werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

Anlage  Anlage  
(Fundstelle: BGBl. I 1991, 58 [Anlagen-
band];bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. 
Fußnote) 

u n v e r ä n d e r t  

Anlage zurPlanzeichenverordnung 1990 u n v e r ä n d e r t  

Planzeichen für Bauleitpläne u n v e r ä n d e r t  
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1.6. Be-
schrän-
kung der 
Zahl 
der Woh-
nungen 
(§ 9 Abs. 
1 Nr. 6 
BauGB) 

 
 
 
 
Aus besonderen städtebaulichen Gründen kann die höchst- 
zulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden durch 
Ergänzungen der Planzeichen festgesetzt werden. 

 

   

  z.B. 

  

 

      

      

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Ab-
wasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtun-
gen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwir-
ken 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 4 und Absatz 4, § 9 Ab-
satz 1 Nummer 12, 14 und Absatz 6 BauGB) 

 

      

   schwarz/weiß  farbig 

   

 

 

 
Gelb hell 

      

      

  Im Bebauungsplan kann die farbige Flächensignatur auch 
als Randsignatur verwendet werden. 

 

      

 Zweckbestimmung 
bzw. Anlagen und 

Einrichtungen: 

   

      

  Elektrizi-
tät 

 

Abwasser 

 
      

  Gas 

 

Abfall 

 

      

Table.Briefings



 - 3 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

  Fern-
wärme 

 

Ablagerung 

 

      

  Wasser 

 

  

      

  Erneuer-
bare 
Energien 

 

  

      

  Kraft-
Wärme-
Kopplung 

 

  

      

      

  Die vorstehenden Zeichen können bei Bedarf durch Buch-
staben ergänzt werden. 

 

  Im Flächennutzungsplan können die vorstehenden Zeichen 
zur Kennzeichnung der Lage auch ohne Flächendarstellung 
verwendet werden. 
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1.6. Be-
schrän-
kung 
der 
Zahl 
der 
Woh-
nungen 
(§ 9 
Abs. 1 
Nr. 6 
BauGB
) 

 
 
 
 
Aus städtebaulichen Gründen kann die höchst- 
zulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
durch 
Ergänzungen der Planzeichen festgesetzt werden. 

 

   

  z.B. 
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2.9. Zuläs-
sige 
Ver-
kaufs-
fläche 

    

 VKF 
mit Flä-
chen-
angabe 

 z.B. VKF 800 m² 

      

      

2.10
. 

Ver-
kaufs-
flä-
chen-
zahl 

  

 Dezi-
malzahl 
in El-
lipse 

  z.B. 0,3 

 oder 
VKFZ 
mit De-
zimal-
zahl 

  z.B. VKFZ 0,3 

      

      

      

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und 
die Ablagerung, für Schmutzwasserbeseitigung sowie Flächen 
und bauliche Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Nieder-
schlagswasser; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnah-
men, die dem Klimawandel entgegenwirken 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 4 und Absatz 4, 
§ 9 Absatz 1 Nummer 12, 14 und Absatz 6 BauGB) 

 

      

   schwarz/weiß  farbig 

   

 

 

 
Gelb hell 

      

      

  Im Bebauungsplan kann die farbige Flächensignatur 
auch als Randsignatur verwendet werden. 

 

      

 Zweckbestim-
mung bzw. Anla-
gen und Einrich-

tungen: 
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  Elekt-
rizität 

 

Scumutz-
wasser 

 
      

  Gas 

 

Abfall 

 

      

  Fern-
wärm
e 

 

Ablagerung 

 

      

  Was-
ser 

 

Nieder-
schlagswas-

ser 

 
      

  Er-
neuer-
bare 
Ener-
gien 

 

Kraft-
Wärme-

Kopplung 

 
      

      

  Die vorstehenden Zeichen können bei Bedarf durch 
Buchstaben ergänzt werden. 

 

  Im Flächennutzungsplan können die vorstehenden 
Zeichen zur Kennzeichnung der Lage auch ohne 
Flächendarstellung verwendet werden. 
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Raumordnungsgesetz  u n v e r ä n d e r t  

( - ROG) 
vom: 22.12.2008 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 7 G v. 12.8.2025 

I Nr. 189 

u n v e r ä n d e r t  

Inhaltsübersicht u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

A b s c h n i t t  1  

u n v e r ä n d e r t  

§  1 Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung u n v e r ä n d e r t  

§  2 Grundsätze der Raumordnung u n v e r ä n d e r t  

§  3 Begriffsbestimmungen u n v e r ä n d e r t  

§  4 Bindungswirkung der Erfordernisse der Raumord-
nung 

u n v e r ä n d e r t  

§  5 Beschränkung der Bindungswirkung nach § 4 u n v e r ä n d e r t  

§  6 Ausnahmen und Zielabweichung u n v e r ä n d e r t  

§  7 Allgemeine Vorschriften über Raumordnungspläne u n v e r ä n d e r t  

§  8 Umweltprüfung bei der Aufstellung von Raumord-
nungsplänen 

u n v e r ä n d e r t  

§  9 Beteiligung bei der Aufstellung von Raumord-
nungsplänen 

u n v e r ä n d e r t  

§ 10 Bekanntmachung von Raumordnungsplänen; Be-
reithaltung von Raumordnungsplänen und von Unterlagen 

§ 10 Inkrafttreten von Raumordnungsplänen 

§ 11 Planerhaltung § 11 u n v e r ä n d e r t  
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§ 16 u n v e r ä n d e r t  

Table.Briefings



 - 2 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

Bestandsrecht Referentenentwurf des BMWSB 
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A b s c h n i t t  3  

u n v e r ä n d e r t  

§ 17 Raumordnungspläne für die deutsche ausschließli-
che Wirtschaftszone und für den Gesamtraum 

§ 17 u n v e r ä n d e r t  

§ 18 Beteiligung bei der Aufstellung von Raumord-
nungsplänen des Bundes; Bekanntmachung von Raumord-
nungsplänen des Bundes 

§ 18 Aufstellung und Inkrafttreten von Raumordnungs-
plänen des Bundes 

§ 19 Zielabweichung bei Raumordnungsplänen des 
Bundes 

§ 19 u n v e r ä n d e r t  

§ 20 Untersagung raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen bei Raumordnungsplänen des Bundes 

§ 20 u n v e r ä n d e r t  

§ 21 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnun-
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und Raumordnung 

§ 22 u n v e r ä n d e r t  
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§ 24 Zusammenarbeit von Bund und Ländern § 24 u n v e r ä n d e r t  

§ 25 Beteiligung bei der Aufstellung von Raumord-
nungsplänen der Nachbarstaaten 

§ 25 u n v e r ä n d e r t  

§ 26 (weggefallen) § 26 u n v e r ä n d e r t  

§ 27 Anwendungsvorschrift für die Raumordnung in den 
Ländern 

§ 27 u n v e r ä n d e r t  

§ 28 Sonderregelung für die Windenergie an Land § 28 u n v e r ä n d e r t  

 § 29 Sonderregelung für den regionalen Wohnraum-
bedarf 

Anlage 1 (zu § 8 Absatz 1) Anlage 1 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 2 (zu § 8 Absatz 2) Anlage 2 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 3 (zu § 28 Absatz 4 Satz 3) Anlage 3 u n v e r ä n d e r t  
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§ 2 u n v e r ä n d e r t  

Grundsätze der Raumordnung u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Grundsätze der Raumordnung 
sind im Sinne der Leitvorstellung einer 
nachhaltigen Raumentwicklung nach § 1 
Abs. 2 anzuwenden und durch Festlegun-
gen in Raumordnungsplänen zu konkreti-
sieren, soweit dies erforderlich ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Grundsätze der Raumordnung 
sind insbesondere:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Im Gesamtraum der Bundesrepublik 
Deutschland und in seinen Teilräumen 
sind ausgeglichene soziale, infrastruk-
turelle, wirtschaftliche, ökologische und 
kulturelle Verhältnisse anzustreben. 
Dabei ist die nachhaltige Daseinsvor-
sorge zu sichern, nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum und Innovation sind 
zu unterstützen, Entwicklungspotenzi-
ale sind zu sichern und Ressourcen 
nachhaltig zu schützen. Diese Aufga-
ben sind gleichermaßen in Ballungs-
räumen wie in ländlichen Räumen, in 
strukturschwachen wie in strukturstar-
ken Regionen zu erfüllen. Demographi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen sowie 
anderen strukturverändernden Heraus-
forderungen ist Rechnung zu tragen, 
auch im Hinblick auf den Rückgang 
und den Zuwachs von Bevölkerung 
und Arbeitsplätzen; regionale Entwick-
lungskonzepte und Bedarfsprognosen 
der Landes- und Regionalplanung sind 
einzubeziehen. Auf einen Ausgleich 
räumlicher und struktureller Ungleich-
gewichte zwischen den Regionen ist 
hinzuwirken. Die Gestaltungsmöglich-
keiten der Raumnutzung sind langfris-
tig offenzuhalten. 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. Die prägende Vielfalt des Gesam-
traums und seiner Teilräume ist zu si-
chern. Es ist dafür Sorge zu tragen, 
dass Städte und ländliche Räume auch 
künftig ihre vielfältigen Aufgaben für 
die Gesellschaft erfüllen können. Mit 
dem Ziel der Stärkung und Entwicklung 
des Gesamtraums und seiner Teil-
räume ist auf Kooperationen innerhalb 
von Regionen und von Regionen mitei-
nander, die in vielfältigen Formen, 
auch als Stadt-Land-Partnerschaften, 
möglich sind, hinzuwirken. Die Sied-
lungstätigkeit ist räumlich zu konzent-
rieren, sie ist vorrangig auf vorhandene 
Siedlungen mit ausreichender Infra-
struktur und auf Zentrale Orte auszu-
richten. Der Freiraum ist durch über-
greifende Freiraum-, Siedlungs- und 
weitere Fachplanungen zu schützen; 
es ist ein großräumig übergreifendes, 
ökologisch wirksames Freiraumver-
bundsystem zu schaffen. Die Brachflä-
chenentwicklung soll gegenüber neuer 
Flächeninanspruchnahme nach Mög-
lichkeit vorgezogen werden. Die wei-
tere Zerschneidung der freien Land-
schaft sowie von Wald- und Moorflä-
chen ist dabei so weit wie möglich zu 
vermeiden. 

2. Die prägende Vielfalt des Gesam-
traums und seiner Teilräume ist zu si-
chern. Es ist dafür Sorge zu tragen, 
dass Städte und ländliche Räume auch 
künftig ihre vielfältigen Aufgaben für 
die Gesellschaft erfüllen können. Mit 
dem Ziel der Stärkung und Entwicklung 
des Gesamtraums und seiner Teil-
räume ist auf Kooperationen innerhalb 
von Regionen und von Regionen mitei-
nander, die in vielfältigen Formen, 
auch als Stadt-Land-Partnerschaften, 
möglich sind, hinzuwirken. Die Sied-
lungstätigkeit ist räumlich zu konzent-
rieren, sie ist vorrangig auf vorhandene 
Siedlungen mit ausreichender Infra-
struktur und auf Zentrale Orte auszu-
richten. Der Freiraum ist durch über-
greifende Freiraum-, Siedlungs- und 
weitere Fachplanungen zu schützen; 
es ist ein großräumig übergreifendes, 
ökologisch wirksames Freiraumver-
bundsystem zu schaffen. Die weitere 
Zerschneidung der freien Landschaft 
sowie von Wald- und Moorflächen ist 
so weit wie möglich zu vermeiden. Die 
Brachflächenentwicklung soll ge-
genüber neuer Flächeninanspruch-
nahme nach Möglichkeit vorgezo-
gen werden.  
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3. Die Versorgung mit Dienstleistungen 
und Infrastrukturen der Daseinsvor-
sorge, insbesondere die Erreichbarkeit 
von Einrichtungen und Angeboten der 
Grundversorgung für alle Bevölke-
rungsgruppen, ist zur Sicherung von 
Chancengerechtigkeit in den Teilräu-
men in angemessener Weise zu ge-
währleisten; dies gilt auch in dünn be-
siedelten Regionen. Die soziale Infra-
struktur ist vorrangig in Zentralen Orten 
zu bündeln; die Erreichbarkeits- und 
Tragfähigkeitskriterien des Zentrale-
Orte-Konzepts sind flexibel an regiona-
len Erfordernissen auszurichten. Es 
sind die räumlichen Voraussetzungen 
für die Erhaltung der Innenstädte und 
örtlichen Zentren als zentrale Versor-
gungsbereiche zu schaffen. Dem 
Schutz kritischer Infrastrukturen ist 
Rechnung zu tragen. Es sind die räum-
lichen Voraussetzungen für nachhal-
tige Mobilität und ein integriertes Ver-
kehrssystem zu schaffen. Auf eine 
gute Erreichbarkeit der Teilräume un-
tereinander durch schnellen und rei-
bungslosen Personen- und Güterver-
kehr ist hinzuwirken. Vor allem in ver-
kehrlich hoch belasteten Räumen und 
Korridoren sind die Voraussetzungen 
zur Verlagerung von Verkehr auf um-
weltverträglichere Verkehrsträger wie 
Schiene und Wasserstraße zu verbes-
sern. Raumstrukturen sind so zu ge-
stalten, dass die Verkehrsbelastung 
verringert und zusätzlicher Verkehr 
vermieden wird. 

3. Die Versorgung mit Dienstleistungen 
und Infrastrukturen der Daseinsvor-
sorge, insbesondere die Erreichbarkeit 
von Einrichtungen und Angeboten der 
Grundversorgung für alle Bevölke-
rungsgruppen, ist zur Sicherung von 
Chancengerechtigkeit in den Teilräu-
men in angemessener Weise zu ge-
währleisten; dies gilt auch in dünn be-
siedelten Regionen. Die soziale Infra-
struktur ist vorrangig in Zentralen Orten 
zu bündeln; die Erreichbarkeits- und 
Tragfähigkeitskriterien des Zentrale-
Orte-Konzepts sind flexibel an regiona-
len Erfordernissen auszurichten. Es 
sind die räumlichen Voraussetzungen 
für die Erhaltung der Innenstädte und 
örtlichen Zentren als zentrale Versor-
gungsbereiche zu schaffen. Die Pla-
nung von Flächen für Wohnraum ist 
überörtlich zu koordinieren; dem 
dortigen Wohnraumbedarf ist Rech-
nung zu tragen.“ Es sind die räumli-
chen Voraussetzungen für nachhaltige 
Mobilität und ein integriertes Verkehrs-
system zu schaffen. Auf eine gute Er-
reichbarkeit der Teilräume untereinan-
der durch schnellen und reibungslosen 
Personen- und Güterverkehr ist hinzu-
wirken. Vor allem in verkehrlich hoch 
belasteten Räumen und Korridoren 
sind die Voraussetzungen zur Verlage-
rung von Verkehr auf umweltverträgli-
chere Verkehrsträger wie Schiene und 
Wasserstraße zu verbessern. Raum-
strukturen sind so zu gestalten, dass 
die Verkehrsbelastung verringert und 
zusätzlicher Verkehr vermieden wird. 
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4. Der Raum ist im Hinblick auf eine lang-
fristig wettbewerbsfähige und räumlich 
ausgewogene Wirtschaftsstruktur und 
wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie auf 
ein ausreichendes und vielfältiges An-
gebot an Arbeits- und Ausbildungsplät-
zen zu entwickeln. Regionale Wachs-
tums- und Innovationspotenziale sind 
in den Teilräumen zu stärken. Insbe-
sondere in Räumen, in denen die Le-
bensverhältnisse in ihrer Gesamtheit 
im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt 
wesentlich zurückgeblieben sind oder 
ein solches Zurückbleiben zu befürch-
ten ist (strukturschwache Räume), sind 
die Entwicklungsvoraussetzungen zu 
verbessern. Es sind die räumlichen Vo-
raussetzungen für die vorsorgende Si-
cherung sowie für die geordnete Auf-
suchung und Gewinnung von standort-
gebundenen Rohstoffen zu schaffen. 
Den räumlichen Erfordernissen für eine 
kostengünstige, sichere und umwelt-
verträgliche Energieversorgung ein-
schließlich des Ausbaus von Energie-
netzen ist Rechnung zu tragen. Ländli-
che Räume sind unter Berücksichti-
gung ihrer unterschiedlichen wirtschaft-
lichen und natürlichen Entwicklungspo-
tenziale als Lebens- und Wirtschafts-
räume mit eigenständiger Bedeutung 
zu erhalten und zu entwickeln; dazu 
gehört auch die Umwelt- und Erho-
lungsfunktion ländlicher Räume. Es 
sind die räumlichen Voraussetzungen 
für die Land- und Forstwirtschaft in ih-
rer Bedeutung für die Nahrungs- und 
Rohstoffproduktion zu erhalten oder zu 
schaffen. 

4. Der Raum ist im Hinblick auf eine lang-
fristig wettbewerbsfähige und räumlich 
ausgewogene Wirtschaftsstruktur und 
wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie auf 
ein ausreichendes und vielfältiges An-
gebot an Arbeits- und Ausbildungsplät-
zen zu entwickeln. Regionale Wachs-
tums- und Innovationspotenziale sind 
in den Teilräumen zu stärken. Insbe-
sondere in Räumen, in denen die Le-
bensverhältnisse in ihrer Gesamtheit 
im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt 
wesentlich zurückgeblieben sind oder 
ein solches Zurückbleiben zu befürch-
ten ist (strukturschwache Räume), sind 
die Entwicklungsvoraussetzungen zu 
verbessern. Es sind die räumlichen Vo-
raussetzungen für die vorsorgende Si-
cherung sowie für die geordnete Auf-
suchung und Gewinnung von standort-
gebundenen Rohstoffen zu schaffen. 
Den räumlichen Erfordernissen für eine 
kostengünstige, sichere und umwelt-
verträgliche Energieversorgung, insbe-
sondere für den Ausbau der erneu-
erbaren Energien und der Wasser-
stoffinfrastruktur, einschließlich des 
Ausbaus von Energienetzen ist Rech-
nung zu tragen. Ländliche Räume sind 
unter Berücksichtigung ihrer unter-
schiedlichen wirtschaftlichen und na-
türlichen Entwicklungspotenziale als 
Lebens- und Wirtschaftsräume mit ei-
genständiger Bedeutung zu erhalten 
und zu entwickeln; dazu gehört auch 
die Umwelt- und Erholungsfunktion 
ländlicher Räume. Es sind die räumli-
chen Voraussetzungen für die Land- 
und Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung 
für die Nahrungs- und Rohstoffproduk-
tion zu erhalten oder zu schaffen. 

Table.Briefings



 - 7 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

Bestandsrecht Referentenentwurf des BMWSB 

5. Kulturlandschaften sind zu erhalten 
und zu entwickeln. Historisch geprägte 
und gewachsene Kulturlandschaften 
sind in ihren prägenden Merkmalen 
und mit ihren Kultur- und Naturdenk-
mälern sowie dem UNESCO-Kultur- 
und Naturerbe der Welt zu erhalten. 
Die unterschiedlichen Landschaftsty-
pen und Nutzungen der Teilräume sind 
mit den Zielen eines harmonischen Ne-
beneinanders, der Überwindung von 
Strukturproblemen und zur Schaffung 
neuer wirtschaftlicher und kultureller 
Konzeptionen zu gestalten und weiter-
zuentwickeln. Es sind die räumlichen 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass die Land- und Forstwirtschaft ih-
ren Beitrag dazu leisten kann, die na-
türlichen Lebensgrundlagen in ländli-
chen Räumen zu schützen sowie Natur 
und Landschaft zu pflegen und zu ge-
stalten. 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. Der Raum ist in seiner Bedeutung für 
die Funktionsfähigkeit der Böden, des 
Wasserhaushalts, der Tier- und Pflan-
zenwelt sowie des Klimas einschließ-
lich der jeweiligen Wechselwirkungen 
zu entwickeln, zu sichern oder, soweit 
erforderlich, möglich und angemessen, 
wiederherzustellen. Bei der Gestaltung 
räumlicher Nutzungen sind Naturgüter 
sparsam und schonend in Anspruch zu 
nehmen; Grundwasservorkommen und 
die biologische Vielfalt sind zu schüt-
zen und weiterzuentwickeln. Der regio-
nale Landschaftswasserhaushalt ist zu 
stabilisieren, und die ökologische Ge-
wässerentwicklung ist zu fördern. Die-
ser ist zu stabilisieren, und die ökologi-
sche Gewässerentwicklung ist zu för-
dern. Der in Satz 1 geregelte Wasser-
haushalt umfasst auch den Land-
schaftswasserhaushalt. Die erstmalige 
Inanspruchnahme von Freiflächen für 
Siedlungs- und Verkehrszwecke ist zu 
verringern, insbesondere durch quanti-
fizierte Vorgaben zur Verringerung der 
Flächeninanspruchnahme sowie durch 
die vorrangige Ausschöpfung der Po-
tenziale für die Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, für die Nachverdichtung 
und für andere Maßnahmen zur Innen-
entwicklung der Städte und Gemein-
den sowie zur Entwicklung vorhande-
ner Verkehrsflächen. Beeinträchtigun-
gen des Naturhaushalts sind auszu-
gleichen, den Erfordernissen des Bio-
topverbundes ist Rechnung zu tragen. 
Für den vorbeugenden Hochwasser-
schutz an der Küste und im Binnenland 
ist zu sorgen, im Binnenland vor allem 
durch Sicherung oder Rückgewinnung 
von Auen, Rückhalteflächen und Ent-
lastungsflächen. Der Schutz der Allge-
meinheit vor Lärm und die Reinhaltung 
der Luft sind sicherzustellen. Den 
räumlichen Erfordernissen des Klima-
schutzes ist Rechnung zu tragen, so-
wohl durch Maßnahmen, die dem Kli-
mawandel entgegenwirken, als auch 
durch solche, die der Anpassung an 
den Klimawandel dienen. Dabei sind 
die räumlichen Voraussetzungen für 
den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien, für eine sparsame Energienut-
zung sowie für den Erhalt und die Ent-
wicklung natürlicher Senken für klima-
schädliche Stoffe und für die Einlage-
rung dieser Stoffe zu schaffen. Die 

6. Der Raum ist in seiner Bedeutung für 
die Funktionsfähigkeit der Böden, des 
Wasserhaushalts, der Tier- und Pflan-
zenwelt sowie des Klimas einschließ-
lich der jeweiligen Wechselwirkungen 
zu entwickeln, zu sichern oder, soweit 
erforderlich, möglich und angemessen, 
wiederherzustellen. Bei der Gestaltung 
räumlicher Nutzungen sind Naturgüter 
sparsam und schonend in Anspruch zu 
nehmen; Grundwasservorkommen und 
die biologische Vielfalt sind zu schüt-
zen und weiterzuentwickeln. Der regio-
nale Landschaftswasserhaushalt ist zu 
stabilisieren, und die ökologische Ge-
wässerentwicklung ist zu fördern. Der 
in Satz 1 geregelte Wasserhaushalt 
umfasst auch den Landschaftswasser-
haushalt. Die erstmalige Inanspruch-
nahme von Freiflächen für Siedlungs- 
und Verkehrszwecke ist zu verringern, 
insbesondere durch quantifizierte Vor-
gaben zur Verringerung der Flächenin-
anspruchnahme sowie durch die vor-
rangige Ausschöpfung der Potenziale 
für die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, für die Nachverdichtung und 
für andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung der Städte und Gemeinden 
sowie zur Entwicklung vorhandener 
Verkehrsflächen. Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts sind auszuglei-
chen, den Erfordernissen des Bio-
topverbundes ist Rechnung zu tragen. 
Für den vorbeugenden Hochwasser-
schutz an der Küste und im Binnenland 
ist zu sorgen, im Binnenland vor allem 
durch Sicherung oder Rückgewinnung 
von Auen, Rückhalteflächen und Ent-
lastungsflächen. Der Schutz der Allge-
meinheit vor Lärm und die Reinhaltung 
der Luft sind sicherzustellen. Den 
räumlichen Erfordernissen des Klima-
schutzes ist Rechnung zu tragen, so-
wohl durch Maßnahmen, die dem Kli-
mawandel entgegenwirken, als auch 
durch solche, die der Anpassung an 
den Klimawandel dienen. Dabei sind 
die räumlichen Voraussetzungen für 
den Erhalt und die Entwicklung natürli-
cher Senken für klimaschädliche Stoffe 
und für die Einlagerung dieser Stoffe 
zu schaffen. Die nachhaltige Entwick-
lung im Meeresbereich ist unter An-
wendung eines Ökosystemansatzes 
gemäß der Richtlinie 2014/89/EU des 
Europäischen Parlaments und des 
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nachhaltige Entwicklung im Meeresbe-
reich ist unter Anwendung eines Öko-
systemansatzes gemäß der Richtlinie 
2014/89/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Juli 
2014 zur Schaffung eines Rahmens für 
die maritime Raumplanung (ABl. L 257 
vom 28.8.2014, S. 135) zu unterstüt-
zen. 

Rates vom 23. Juli 2014 zur Schaffung 
eines Rahmens für die maritime Raum-
planung (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 
135) zu unterstützen. 

7. Den räumlichen Erfordernissen der 
Verteidigung und des Zivilschutzes ist 
Rechnung zu tragen. 

7. Siedlungsstrukturen, Freiraumstruk-
turen und Infrastrukturen der Da-
seinsvorsorge, insbesondere kriti-
sche Infrastrukturen, sind so zu ge-
stalten, dass eine größtmögliche 
Resilienz gewährleistet ist. Dabei ist 
bei den Infrastrukturen auch die Er-
forderlichkeit von Redundanzen und 
möglichen Mehrfachnutzungen zu 
prüfen. Die Bewältigung der raum-
planerischen Herausforderungen ist 
auf überörtlicher Ebene vorsorgend 
zu koordinieren. Es sind die räumli-
chen Voraussetzungen für Stand-
orte und Infrastrukturen, die der 
Landes- und Bündnisverteidigung, 
dem Zivilschutz oder dem Katastro-
phenschutz dienen oder künftig die-
nen sollen, zu schaffen und zu si-
chern. Dies gilt auch für zivile Infra-
strukturen von militärischem Inte-
resse wie Verkehrswege und -anla-
gen sowie Anlagen und Leitungen 
der Energieversorgung und der Da-
tenübertragung oder auch medizini-
sche Einrichtungen einschließlich 
deren Anpassung an militärische 
Bedarfe. 

8. Die räumlichen Voraussetzungen für 
den Zusammenhalt der Europäischen 
Union und im größeren europäischen 
Raum sowie für den Ausbau und die 
Gestaltung der transeuropäischen 
Netze sind zu gewährleisten. Raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnah-
men der Europäischen Union und der 
europäischen Staaten ist Rechnung zu 
tragen. Die Zusammenarbeit der Staa-
ten und die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit der Städte und Regio-
nen sind zu unterstützen. 

8. u n v e r ä n d e r t  
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§ 3 u n v e r ä n d e r t  

Begriffsbestimmungen u n v e r ä n d e r t  

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. Erfordernisse der Raumordnung: 1. u n v e r ä n d e r t  

Ziele der Raumordnung, Grundsätze 
der Raumordnung und sonstige Erfor-
dernisse der Raumordnung; 

u n v e r ä n d e r t  

2. Ziele der Raumordnung: 2. u n v e r ä n d e r t  

verbindliche Vorgaben in Form von 
räumlich und sachlich bestimmten oder 
bestimmbaren, vom Träger der Raum-
ordnung abschließend abgewogenen 
textlichen oder zeichnerischen Festle-
gungen in Raumordnungsplänen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung 
des Raums; 

u n v e r ä n d e r t  

3. Grundsätze der Raumordnung: 3. u n v e r ä n d e r t  

Aussagen zur Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung des Raums als Vorga-
ben für nachfolgende Abwägungs- o-
der Ermessensentscheidungen; 
Grundsätze der Raumordnung können 
durch Gesetz oder als Festlegungen in 
einem Raumordnungsplan aufgestellt 
werden; 

u n v e r ä n d e r t  

4. sonstige Erfordernisse der Raumord-
nung: 

4. u n v e r ä n d e r t  

in Aufstellung befindliche Ziele der 
Raumordnung, Ergebnisse förmlicher 
landesplanerischer Verfahren wie der 
Raumverträglichkeitsprüfung und lan-
desplanerische Stellungnahmen; 

in Aufstellung befindliche Ziele der 
Raumordnung, Ergebnisse förmlicher 
landesplanerischer Verfahren wie der 
Raumverträglichkeitsprüfung und Stel-
lungnahmen der Bundesraumord-
nung und der Landesplanungen; 

4a. in Aufstellung befindliche Ziele der 
Raumordnung: 

4a. u n v e r ä n d e r t  
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Ziele der Raumordnung, die nach 
Durchführung des Beteiligungsverfah-
rens nach § 9 Absatz 2 in einem die 
Ergebnisse der Beteiligung berücksich-
tigenden Planentwurf enthalten sind 
und als solche den Verfahrensbeteilig-
ten zur Kenntnis gegeben wurden; 

u n v e r ä n d e r t  

5. öffentliche Stellen: 5. u n v e r ä n d e r t  

Behörden des Bundes und der Länder, 
kommunale Gebietskörperschaften, 
bundesunmittelbare und die der Auf-
sicht eines Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts; 

u n v e r ä n d e r t  

6. raumbedeutsame Planungen und Maß-
nahmen: 

6. u n v e r ä n d e r t  

Planungen einschließlich der Raum-
ordnungspläne, Vorhaben und sons-
tige Maßnahmen, durch die Raum in 
Anspruch genommen oder die räumli-
che Entwicklung oder Funktion eines 
Gebietes beeinflusst wird, einschließ-
lich des Einsatzes der hierfür vorgese-
henen öffentlichen Finanzmittel; 

u n v e r ä n d e r t  

7. Raumordnungspläne: 7. u n v e r ä n d e r t  

zusammenfassende, überörtliche und 
fachübergreifende Pläne nach den §§ 
13 und 17. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Werden die Begriffe nach Absatz 1 
Nr. 1 bis 4 in anderen Bundesgesetzen ver-
wandt, sind sie, soweit sich aus diesen 
Bundesgesetzen nicht etwas anderes 
ergibt, im Sinne von Absatz 1 auszulegen. 

(2) Werden die Begriffe nach Absatz 1 
in anderen Bundesgesetzen verwandt, sind 
sie, soweit sich aus diesen Bundesgeset-
zen nicht etwas anderes ergibt, im Sinne 
von Absatz 1 auszulegen. 
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§ 5 u n v e r ä n d e r t  

Beschränkung der Bindungswirkung 
nach § 4 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen von öffentlichen Stellen 
des Bundes, von anderen öffentlichen Stel-
len, die im Auftrag des Bundes tätig sind, 
sowie von Personen des Privatrechts nach 
§ 4 Abs. 1 Satz 2, die für den Bund öffentli-
che Aufgaben durchführen, gilt die Bin-
dungswirkung der Ziele der Raumordnung 
in Raumordnungsplänen nach § 13 Absatz 
1 nur, wenn die zuständige Stelle oder Per-
son bei der Aufstellung des Raumord-
nungsplans nach § 9 beteiligt worden ist 
und sie innerhalb einer Frist von zwei Mo-
naten nach Mitteilung des rechtsverbindli-
chen Ziels nicht widersprochen hat. 

(1) Bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen von öffentlichen Stellen 
des Bundes, von anderen öffentlichen Stel-
len, die im Auftrag des Bundes tätig sind, 
sowie von Personen des Privatrechts nach 
§ 4 Abs. 1 Satz 2, die für den Bund öffentli-
che Aufgaben durchführen, gilt die Bin-
dungswirkung der Ziele der Raumordnung 
in Raumordnungsplänen nach § 13 Absatz 
1 nur, wenn die zuständige Stelle oder Per-
son bei der Aufstellung des Raumord-
nungsplans nach § 9 beteiligt worden ist 
und sie innerhalb einer Frist von zwei Mo-
naten nach Inkrafttreten des rechtsver-
bindlichen Ziels nicht widersprochen hat. 

(2) Der Widerspruch nach Absatz 1 
lässt die Bindungswirkung des Ziels der 
Raumordnung gegenüber der widerspre-
chenden Stelle oder Person nicht entste-
hen, wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. das ihre Belange berührende Ziel der 
Raumordnung auf einer fehlerhaften 
Abwägung beruht oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. sie ihre raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen nicht auf anderen ge-
eigneten Flächen durchführen kann als 
auf denen, für die ein entgegenstehen-
des Ziel im Raumordnungsplan festge-
legt wurde. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3) Macht eine Veränderung der 
Sachlage ein Abweichen von den Zielen 
der Raumordnung erforderlich, kann die 
Stelle oder Person nach Absatz 1 mit Zu-
stimmung der nächsthöheren Behörde in-
nerhalb angemessener Frist, spätestens 
sechs Monate ab Kenntnis der veränderten 
Sachlage, unter den Voraussetzungen von 
Absatz 2 nachträglich widersprechen. Muss 
infolge des nachträglichen Widerspruchs 
der Raumordnungsplan geändert, ergänzt 
oder aufgehoben werden, hat die wider-
sprechende Stelle oder Person die dadurch 
entstehenden Kosten zu ersetzen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten ent-
sprechend für raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen öffentlicher Stellen der 
Länder und der Träger der Regionalpla-
nung hinsichtlich der Bindungswirkung der 
Ziele der Raumordnung in Raumordnungs-
plänen des Bundes nach § 17 Absatz 2. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 6 u n v e r ä n d e r t  

Ausnahmen und Zielabweichung u n v e r ä n d e r t  

(1) Von Zielen der Raumordnung kön-
nen im Raumordnungsplan Ausnahmen 
festgelegt werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die zuständige Raumordnungsbe-
hörde soll einem Antrag auf Abweichung 
von einem Ziel der Raumordnung stattge-
ben, wenn die Abweichung unter raumord-
nerischen Gesichtspunkten vertretbar ist 
und die Grundzüge der Planung nicht be-
rührt werden. Antragsberechtigt sind die öf-
fentlichen Stellen und die Personen des 
Privatrechts, die das Ziel, von dem eine 
Abweichung zugelassen werden soll, nach 
§ 4 zu beachten haben. Antragsberechtigt 
sind auch Personen des Privatrechts, de-
ren beantragtes Vorhaben der Planfeststel-
lung oder der Genehmigung mit der 
Rechtswirkung der Planfeststellung bedarf 
oder deren beantragtes Vorhaben nach § 4 
Absatz 2 zu beurteilen ist. Die Bundesre-
gierung berichtet dem Deutschen Bundes-
tag bis zum 28. September 2024, welche 
Auswirkungen die Zielabweichungsverfah-
ren nach den Sätzen 1 bis 3 auf die kom-
munale Planungshoheit haben. 

(2) Die zuständige Raumordnungsbe-
hörde soll einem Antrag auf Abweichung 
von einem Ziel der Raumordnung stattge-
ben, wenn die Abweichung unter raumord-
nerischen Gesichtspunkten vertretbar ist 
und die Grundzüge der Planung nicht be-
rührt werden. Vor der Stattgabe ist eine 
Umweltprüfung durchzuführen; § 8 gilt 
entsprechend. Werden die Grundzüge 
der Planung berührt, soll entgegen 
Satz 1 einem Antrag auf Abweichung 
stattgegeben werden, sofern der zu-
grunde liegende Raumordnungsplan ge-
ändert wird, die Grundzüge des in Auf-
stellung befindlichen Plans nicht be-
rührt werden und der die Ergebnisse 
des Beteiligungsverfahrens nach § 9 
Absatz 2 berücksichtigende Planentwurf 
den Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis 
gegeben wurde. Antragsberechtigt sind 
die öffentlichen Stellen und die Personen 
des Privatrechts, die das Ziel, von dem 
eine Abweichung zugelassen werden soll, 
nach § 4 zu beachten haben. Antragsbe-
rechtigt sind auch Personen des Privat-
rechts, deren beantragtes Vorhaben der 
Planfeststellung oder der Genehmigung mit 
der Rechtswirkung der Planfeststellung be-
darf oder deren beantragtes Vorhaben 
nach § 4 Absatz 2 zu beurteilen ist.  
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§ 7 u n v e r ä n d e r t  

Allgemeine Vorschriften über Raumord-
nungspläne 

u n v e r ä n d e r t  

(1) In Raumordnungsplänen sind für 
einen bestimmten Planungsraum und einen 
regelmäßig mittelfristigen Zeitraum Festle-
gungen als Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung zur Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung des Raums, insbesondere 
zu den Nutzungen und Funktionen des 
Raums, zu treffen. Es kann festgelegt wer-
den, dass bestimmte Flächen des Pla-
nungsraums einschließlich Gebietsauswei-
sungen nach Absatz 3 für mehrere mitei-
nander vereinbare Nutzungen und Funktio-
nen vorgesehen werden (Mehrfachnut-
zung); ebenfalls kann festgelegt werden, 
dass bestimmte Nutzungen und Funktionen 
des Raums nur für einen bestimmten Zeit-
raum oder ab oder bis zum Eintritt be-
stimmter Umstände vorgesehen sind; eine 
Folge- oder Zwischennutzung kann festge-
legt werden. Die Festlegungen nach Satz 1 
und 2 können auch in räumlichen und 
sachlichen Teilplänen getroffen werden. 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
sind als solche zu kennzeichnen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der Aufstellung der Raumord-
nungspläne sind die öffentlichen und priva-
ten Belange, soweit sie auf der jeweiligen 
Planungsebene erkennbar und von Bedeu-
tung sind, gegeneinander und untereinan-
der abzuwägen. Das Ergebnis der Umwelt-
prüfung nach § 8 sowie die Stellungnah-
men im Beteiligungsverfahren nach § 9 
sind in der Abwägung nach Satz 1 zu be-
rücksichtigen. Raumordnungspläne be-
nachbarter Planungsräume sind aufeinan-
der abzustimmen. 

(2) Bei der Aufstellung der Raumord-
nungspläne sind die öffentlichen und priva-
ten Belange, soweit sie auf der jeweiligen 
Planungsebene erkennbar und von Bedeu-
tung sind, unter raumplanerischen Ge-
sichtspunkten gegeneinander und unter-
einander abzuwägen; erheblichen Belan-
gen der Verteidigung und des Zivil-
schutzes ist dabei besonderes Gewicht 
beizumessen. Das Ergebnis der Umwelt-
prüfung nach § 8 sowie die Stellungnah-
men im Beteiligungsverfahren nach § 9 
sind in der Abwägung nach Satz 1 zu be-
rücksichtigen. Raumordnungspläne be-
nachbarter Planungsräume sind aufeinan-
der abzustimmen. 

(3) Die Festlegungen nach Absatz 1 
können auch Gebiete bezeichnen. Insbe-
sondere können dies Gebiete sein,  

(3) u n v e r ä n d e r t  
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1. die für bestimmte raumbedeutsame 
Funktionen oder Nutzungen vorgese-
hen sind und andere raumbedeutsame 
Funktionen oder Nutzungen in diesem 
Gebiet ausschließen, soweit diese mit 
den vorrangigen Funktionen oder Nut-
zungen nicht vereinbar sind (Vorrang-
gebiete), 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die bestimmten raumbedeutsamen 
Funktionen oder Nutzungen vorbehal-
ten bleiben sollen, denen bei der Ab-
wägung mit konkurrierenden raumbe-
deutsamen Funktionen oder Nutzun-
gen besonderes Gewicht beizumessen 
ist (Vorbehaltsgebiete). 

2. u n v e r ä n d e r t  

Wird durch die Festlegung von Vorrangge-
bieten der jeweiligen Nutzung oder Funk-
tion substanziell Raum verschafft, kann 
festgelegt werden, dass diese Nutzung o-
der Funktion an anderer Stelle im Pla-
nungsraum ausgeschlossen ist (Vorrang-
gebiete mit Ausschlusswirkung). Die Ermitt-
lung der Vorranggebiete mit Ausschlusswir-
kung erfolgt auf der Grundlage eines ge-
samträumlichen Planungskonzepts der 
planaufstellenden Stelle. Werden in diesem 
Planungskonzept Teile des Planungsraums 
für eine Nutzung oder Funktion ausge-
schlossen, ist eine systematische Unter-
scheidung, ob der Ausschluss aus tatsäch-
lichen, rechtlichen oder planerischen Grün-
den erfolgt, nicht erforderlich. Die Sätze 3 
bis 5 finden keine Anwendung auf die Nut-
zung Photovoltaik. 

u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Raumordnungspläne sollen 
auch diejenigen Festlegungen zu raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen 
von öffentlichen Stellen und Personen des 
Privatrechts nach § 4 Absatz 1 Satz 2 ent-
halten, die zur Aufnahme in Raumord-
nungspläne geeignet und zur Koordinie-
rung von Raumansprüchen erforderlich 
sind und die durch Ziele oder Grundsätze 
der Raumordnung gesichert werden kön-
nen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Den Raumordnungsplänen ist eine 
Begründung beizufügen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Soweit ein Gebiet von gemein-
schaftlicher Bedeutung oder ein europäi-
sches Vogelschutzgebiet in seinen für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen erheblich be-
einträchtigt werden kann, sind bei der Auf-
stellung von Raumordnungsplänen nach 
den § 13 und § 17 Absatz 1 und 2 die Vor-
schriften des Bundesnaturschutzgesetzes 
über die Zulässigkeit und Durchführung 
von derartigen Eingriffen einschließlich der 
Einholung der Stellungnahme der Europäi-
schen Kommission anzuwenden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Vorschriften dieses Gesetzes 
über die Aufstellung von Raumordnungs-
plänen gelten auch für ihre Änderung, Er-
gänzung und Aufhebung. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Raumordnungspläne sind mindes-
tens alle zehn Jahre zu überprüfen. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

 (9) Bei der Erstellung von Raum-
ordnungsplänen soll gemäß dem Be-
schluss 2017/37 des IT-Planungsrats 
vom 5. Oktober 2017 (BAnz AT 
08.02.2018 B5) der Standard XPlanung 
verwendet werden. 
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§ 9 u n v e r ä n d e r t  

Beteiligung bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Öffentlichkeit sowie die in ih-
ren Belangen berührten öffentlichen Stellen 
sind von der Aufstellung des Raumord-
nungsplans zu unterrichten. Die öffentli-
chen Stellen sind aufzufordern, Aufschluss 
über diejenigen von ihnen beabsichtigten 
oder bereits eingeleiteten Planungen und 
Maßnahmen sowie über deren zeitliche Ab-
wicklung zu geben, die für die Planaufstel-
lung bedeutsam sein können. Gleiches gilt 
für weitere ihnen vorliegende Informatio-
nen, die für die Ermittlung und Bewertung 
des Abwägungsmaterials zweckdienlich 
sind. 

(1) Die planaufstellende Stelle un-
terrichtet die in ihren Belangen berührten 
öffentlichen Stellen über die Absicht, ei-
nen Raumordnungsplan aufzustellen. 
Die öffentlichen Stellen sind aufzufordern, 
Aufschluss über diejenigen von ihnen be-
absichtigten oder bereits eingeleiteten Pla-
nungen und Maßnahmen sowie über deren 
zeitliche Abwicklung zu geben, die für die 
Planaufstellung bedeutsam sein können. 
Gleiches gilt für weitere ihnen vorliegende 
Informationen, die für die Ermittlung und 
Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlich sind. Bei Planungen und 
Maßnahmen der Verteidigung entschei-
det das Bundesministerium der Verteidi-
gung oder die von ihm bestimmte Stelle, 
bei Planungen und Maßnahmen des Zi-
vilschutzes die dafür zuständige Stelle 
über die Geheimhaltung der Angaben 
nach Satz 2 und 3 gegenüber Dritten im 
weiteren Verlauf des Planaufstellungs-
verfahrens und bei der Veröffentlichung 
des Plans. 

(2) Die planaufstellende Stelle betei-
ligt die Öffentlichkeit und die in ihren Belan-
gen berührten öffentlichen Stellen frühzei-
tig; sie gibt ihnen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zum Entwurf des Raumordnungs-
plans, zu seiner Begründung und im Falle 
einer durchgeführten Umweltprüfung zum 
Umweltbericht. Dazu sind die in Satz 1 ge-
nannten sowie weitere nach Einschätzung 
der planaufstellenden Stelle zweckdienli-
che Unterlagen für die Dauer von mindes-
tens einem Monat im Internet zu veröffentli-
chen. Internetseite oder Internetadresse 
und Dauer der Veröffentlichung sind min-
destens eine Woche vor Beginn der Veröf-
fentlichung öffentlich bekannt zu machen. 
In der Bekanntmachung ist unter Angabe 
einer angemessenen Frist, die zumindest 
der Veröffentlichungsfrist entspricht und 
drei Monate nicht übersteigen soll, darauf 
hinzuweisen, dass  

(2) u n v e r ä n d e r t  
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1. Stellungnahmen abgegeben werden 
können, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Stellungnahmen elektronisch über-
mittelt werden sollen, 

2. die Stellungnahmen elektronisch in 
dem von der planaufstellenden 
Stelle vorgegebenen verkehrsübli-
chen Format zu übermitteln sind, 

3. mit Ablauf der Frist alle Stellungnah-
men ausgeschlossen sind, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet 
ist eine oder sind mehrere andere leicht zu 
erreichende, auch analoge Zugangsmög-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen, soweit 
dies nach Feststellung der das Beteili-
gungsverfahren durchführenden Stelle an-
gemessen und zumutbar ist. In der Be-
kanntmachung ist auf diese Zugangsmög-
lichkeiten hinzuweisen. 

Die Veröffentlichung nach Satz 2, die Be-
kanntmachung nach Satz 3 und die Stel-
lungnahmen nach Satz 4 sollen über ein 
zentrales Internetportal des Landes er-
folgen. 

(3) Wird der Planentwurf nach Durch-
führung der Verfahrensschritte nach Absatz 
2 dergestalt geändert, dass dies zu einer 
erstmaligen oder stärkeren Berührung von 
Belangen führt, so ist der geänderte Teil er-
neut im Internet zu veröffentlichen; in Be-
zug auf die Änderung ist erneut Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Die 
Dauer der Veröffentlichung und die Frist 
zur Stellungnahme können angemessen 
verkürzt werden. Die Beteiligung nach Satz 
1 soll auf die von der Änderung erstmalig 
oder stärker in ihren Belangen berührte Öf-
fentlichkeit sowie auf die von der Änderung 
erstmalig oder stärker in ihren Belangen 
berührten öffentlichen Stellen beschränkt 
werden, wenn durch die Änderung des Pla-
nentwurfs die Grundzüge der Planung nicht 
berührt werden. Absatz 2 Satz 3 bis 6 gilt 
entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Wird die Durchführung eines 
Raumordnungsplans voraussichtlich erheb-
liche Auswirkungen auf das Gebiet eines 
Nachbarstaates haben, so ist die von die-
sem Staat als zuständig benannte Behörde 
zu unterrichten. Hat der Staat keine Be-
hörde benannt, so ist die oberste für Raum-
ordnung zuständige Behörde dieses Staa-
tes zu unterrichten. Der zu unterrichtenden 
Behörde ist ein Exemplar des Planentwurfs 
elektronisch zu übermitteln. Der Behörde 
nach Satz 1 ist eine angemessene Frist zu 
setzen, innerhalb derer sie Gelegenheit zur 
Stellungnahme hat. Absatz 3 Satz 1 bis 3 
gilt entsprechend. Wenn die Durchführung 
des Plans erhebliche Umweltauswirkungen 
auf einen Nachbarstaat haben kann, ist 
dieser nach den §§ 60 und 61 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 10. Septem-
ber 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert wor-
den ist, zu beteiligen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Bei geringfügigen Änderungen ei-
nes Raumordnungsplans einschließlich der 
Ergänzung oder Aufhebung einzelner Fest-
legungen kann die Beteiligung auf die von 
der Änderung in ihren Belangen berührte 
Öffentlichkeit und die von der Änderung in 
ihren Belangen berührten öffentlichen Stel-
len beschränkt werden, wenn  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. die Grundzüge der Planung nicht be-
rührt werden, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. nach § 8 Absatz 2 Satz 1 festgestellt 
wurde, dass die Änderungen, Ergän-
zungen oder Aufhebungen voraus-
sichtlich keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen haben werden, und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Meeresbereich nicht berührt ist. 3. u n v e r ä n d e r t  

Satz 1 gilt auch für die vollständige oder 
teilweise Aufhebung von Raumordnungs-
plänen, die funktionslos geworden sind, 
weil ihre Verwirklichung aufgrund tatsächli-
cher oder rechtlicher Entwicklungen auf un-
absehbare Zeit offenkundig ausgeschlos-
sen ist. In den Fällen der Sätze 1 und 2 fin-
den die Absätze 1 und 4 keine Anwendung. 

u n v e r ä n d e r t  
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§ 10 u n v e r ä n d e r t  

Bekanntmachung von Raumordnungs-
plänen; Bereithaltung von Raumord-

nungsplänen und von Unterlagen 

Inkrafttreten von Raumordnungsplänen 

(1) Soweit der Raumordnungsplan nicht als 
Gesetz oder Rechtsverordnung verkündet 
wird, ist er oder seine Genehmigung oder 
der Beschluss über ihn öffentlich bekannt 
zu machen; mit der Bekanntmachung wird 
der Raumordnungsplan wirksam. 

(1) Der Raumordnungsplan ist im Inter-
net zu veröffentlichen; dies soll über ein 
zent-rales Internetportal des Landes und 
im Standard XPlanung erfolgen. Die In-
ternet-adresse, unter der der Raumord-
nungsplan eingesehen werden kann, ist 
öffentlich bekannt zu machen. Wird der 
Raumordnungsplan nicht als Gesetz oder 
Rechts-verordnung verkündet, tritt er mit 
der Bekanntmachung nach Satz 2 in 
Kraft, und Satz 1 und 2 gelten auch für 
seine Genehmigung oder den Beschluss 
über ihn. 

(2) Der Raumordnungsplan ist mit der Be-
gründung und, wenn über die Annahme 
des Raumordnungsplans nicht durch Ge-
setz entschieden wird, einer Rechts-
behelfsbelehrung sowie im Falle einer 
durchgeführten Umweltprüfung mit der zu-
sammenfassenden Erklärung nach Absatz 
3 und der Aufstellung der Überwachungs-
maßnahmen nach § 8 Absatz 4 Satz 1 im 
Internet zu veröffentlichen. Zusätzlich ist 
Einsichtnahme an einem oder mehreren 
Orten zu gewähren. Wenn das Landes-
recht keine Bestimmungen zum Ort der 
Einsichtnahme trifft, wird er von der plan-
aufstellenden Stelle bestimmt. In der Be-
kanntmachung oder in der Verkündung des 
Raumordnungsplans ist auf die Veröffentli-
chung unter Angabe der Internetseite oder 
Internetadresse sowie auf die Einsichtnah-
memöglichkeit hinzuweisen. 

Dem Raumordnungsplan ist eine Begrün-
dung und, wenn über die Annahme des 
Raumordnungsplans nicht durch Gesetz 
entschieden wird, eine Rechtsbehelfsbe-
lehrung sowie im Falle einer durchgeführ-
ten Umweltprüfung die zusammenfas-
sende Erklärung nach Absatz 3 beizufü-
gen. 
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(3) Dem Raumordnungsplan ist eine zu-
sammenfassende Erklärung beizufügen 
über die Art und Weise, wie die Umweltbe-
lange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in dem Auf-
stellungsverfahren berücksichtigt wurden, 
und aus welchen Gründen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten gewählt wurde, sowie über die im 
Rahmen der Überwachung der Auswirkun-
gen auf die Umwelt nach § 8 Abs. 4 Satz 1 
durchzuführenden Maßnahmen. 

u n v e r ä n d e r t  

(4) Im Falle der Beteiligung von Nachbar-
staaten nach § 9 Absatz 4 werden die in 
den Absätzen 2 und 3 genannten Informati-
onen der dort zuständigen Behörde über-
mittelt. 

(4) Im Falle der Beteiligung von Nachbar-
staaten nach § 9 Absatz 4 werden die in 
den Absätzen 2 und 3 genannten Informati-
onen und der Raumordnungsplan der 
dort zuständigen Behörde übermittelt. 

§ 13 u n v e r ä n d e r t  

Landesweite Raumordnungspläne, Regi-
onalpläne und regionale Flächennut-

zungspläne 

u n v e r ä n d e r t  

(1) In den Ländern sind aufzustellen:  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. ein Raumordnungsplan für das Lan-
desgebiet (landesweiter Raumord-
nungsplan) und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Raumordnungspläne für die Teilräume 
der Länder (Regionalpläne). 

2. u n v e r ä n d e r t  

In den Ländern Berlin, Bremen und Ham-
burg kann ein Flächennutzungsplan nach § 
5 des Baugesetzbuchs die Funktion eines 
Plans nach Satz 1 Nummer 1 übernehmen; 
hierfür gelten die Absätze 5 und 6, § 7 Ab-
satz 3, 4 und 8 sowie die §§ 9 und 10 ent-
sprechend. Satz 1 Nummer 2 gilt nicht in 
den Ländern Berlin, Bremen, Hamburg und 
Saarland. 

u n v e r ä n d e r t  

(1a) Raumordnungspläne nach Absatz 
1 Satz 1 sind den Zielen der Raumordnung 
anzupassen, die in den Bundesraumord-
nungsplänen nach § 17 festgelegt sind. § 4 
Absatz 1 bleibt unberührt. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Regionalpläne sind aus dem 
Raumordnungsplan für das Landesgebiet 
zu entwickeln. Die Flächennutzungspläne 
und die Ergebnisse der von Gemeinden 
beschlossenen sonstigen städtebaulichen 
Planungen sind entsprechend § 1 Absatz 3 
in der Abwägung nach § 7 Absatz 2 zu be-
rücksichtigen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ist eine Planung angesichts beste-
hender Verflechtungen, insbesondere in ei-
nem verdichteten Raum, über die Grenzen 
eines Landes hinaus erforderlich, soll eine 
gemeinsame Regionalplanung erwogen 
werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Erfolgt die Regionalplanung durch 
Zusammenschlüsse von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden zu regionalen Pla-
nungsgemeinschaften, kann ein Regional-
plan zugleich die Funktion eines gemeinsa-
men Flächennutzungsplans nach § 204 
des Baugesetzbuchs übernehmen, wenn er 
den §§ 7 bis 13 dieses Gesetzes und den 
Vorschriften des Baugesetzbuchs ent-
spricht (regionaler Flächennutzungsplan). 
Im Plan nach Satz 1 sind sowohl die Fest-
legungen im Sinne des Absatzes 5 und des 
§ 7 Absatz 3 und 4 als auch die Darstellun-
gen im Sinne des § 5 des Baugesetzbuchs 
zu kennzeichnen; Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung sind als solche zu kenn-
zeichnen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Raumordnungspläne sollen 
Festlegungen zur Raumstruktur enthalten, 
insbesondere zu  

(5) Die Raumordnungspläne sollen 
Festlegungen zu anzustrebenden und zu 
sichernden Raumstrukturen enthalten, 
insbesondere zu  

1. der anzustrebenden Siedlungsstruktur; 
hierzu können gehören  

1. der Siedlungsstruktur; hierzu können 
gehören  

a) Raumkategorien, a) u n v e r ä n d e r t  

b) Zentrale Orte, b) Zentrale Orte, ihre Verflech-
tungsbereiche sowie Achsen, 

c) besondere Gemeindefunktionen 
wie Entwicklungsschwerpunkte 
und Entlastungsorte, 

c) Siedlungsentwicklungen und 
besondere Gemeindefunktionen, 

d) Siedlungsentwicklungen, d) Flächenbedarfe und Obergren-
zen für einzelne Nutzungen im 
Siedlungsraum; 
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e) Achsen; entfällt 

2. der anzustrebenden Freiraumstruktur; 
hierzu können gehören  

2. der Freiraumstruktur; hierzu können 
gehören  

a) großräumig übergreifende Frei-
räume und Freiraumschutz, 

a) großräumig übergreifende Frei-
raumverbünde, 

b) Nutzungen im Freiraum wie Stand-
orte für die vorsorgende Sicherung 
sowie die geordnete Aufsuchung 
und Gewinnung von standortge-
bundenen Rohstoffen, 

b) Freiräume zum Schutz von Na-
tur und Landschaft sowie von 
natürlichen Ressourcen, 

c) Sanierung und Entwicklung von 
Raumfunktionen, 

entfällt 

d) Freiräume zur Gewährleistung des 
vorbeugenden Hochwasserschut-
zes, 

entfällt 

e) Freiräume zur Gewährleistung ei-
nes natürlichen Klimaschutzes, 
insbesondere für Moorerhalt und 
Moorschutz; 

c) Freiräume zur Gewährleistung ei-
nes natürlichen Klimaschutzes so-
wie zur Anpassung an den Kli-
mawandel, 

 d) Sanierung und Entwicklung von 
Raumfunktionen; 

3. den zu sichernden Standorten und 
Trassen für Infrastruktur; hierzu kön-
nen gehören  

3. den Standorten und Trassen für Infra-
struktur; hierzu können gehören  

a) Verkehrsinfrastruktur und Um-
schlaganlagen von Gütern, 

a) Verkehrsinfrastrukturen, 

b) Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
einschließlich Energieleitungen 
und -anlagen. 

b) Ver- und Entsorgungsinfrastruk-
turen, 

 c) kritische Infrastrukturen, 

 d) Infrastrukturen, die auch der 
Landes- und Bündnisverteidi-
gung, dem Zivilschutz oder dem 
Katastrophenschutz dienen. 

Bei Festlegungen nach Satz 1 Nummer 2 
kann zugleich bestimmt werden, dass in 
diesem Gebiet unvermeidbare Beeinträchti-
gungen der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts oder des Landschaftsbildes an 
anderer Stelle ausgeglichen, ersetzt oder 
gemindert werden. 

u n v e r ä n d e r t  
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(6) Soweit ein Plan nach Absatz 1 Re-
gelungen für ein Gebiet der deutschen 
Küstengewässer nach § 3 Nummer 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes trifft, soll er un-
ter Berücksichtigung etwaiger Wechselwir-
kungen zwischen Land und Meer sowie un-
ter Berücksichtigung von Sicherheitsaspek-
ten Festlegungen treffen insbesondere  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. zur Gewährleistung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. zu weiteren wirtschaftlichen Nutzun-
gen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. zu wissenschaftlichen Nutzungen so-
wie 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. zum Schutz und zur Verbesserung der 
Meeresumwelt. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Die Absätze 2 bis 5 finden insoweit keine 
Anwendung. 

u n v e r ä n d e r t  

§ 15 u n v e r ä n d e r t  

Raumverträglichkeitsprüfung u n v e r ä n d e r t  

(1) Die nach Landesrecht zuständige 
Raumordnungsbehörde (zuständige Raum-
ordnungsbehörde) prüft nach Maßgabe 
dieser Vorschrift in einem besonderen Ver-
fahren die Raumverträglichkeit raumbe-
deutsamer Planungen und Maßnahmen im 
Sinne von § 1 der Raumordnungsverord-
nung. Gegenstand der Raumverträglich-
keitsprüfung sind die  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Prüfung der raumbedeutsamen Aus-
wirkungen der Planung oder Maß-
nahme unter überörtlichen Gesichts-
punkten, insbesondere die Überein-
stimmung mit den Erfordernissen der 
Raumordnung und die Abstimmung mit 
anderen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Prüfung der ernsthaft in Betracht kom-
menden Standort- oder Trassenalter-
nativen und 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. überschlägige Prüfung der Auswirkun-
gen des Vorhabens auf die Schutzgü-
ter nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
unter Berücksichtigung der Kriterien 
nach Anlage 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Die Raumverträglichkeitsprüfung endet in-
nerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach Vorliegen der vollständigen Verfah-
rensunterlagen. Die Raumordnungsbe-
hörde übermittelt dem Vorhabenträger das 
Ergebnis ihrer Prüfung in Form einer gut-
achterlichen Stellungnahme. Erfolgt keine 
Übermittlung innerhalb der Frist nach Satz 
3, ist das Verfahren der Raumverträglich-
keitsprüfung gleichwohl abgeschlossen, 
und die Zulassungsbehörde kann das Zu-
lassungsverfahren auf Antrag des Vorha-
benträgers einleiten; in diesem Fall beteiligt 
sie die Raumordnungsbehörde im Rahmen 
der fachrechtlichen Behördenbeteiligung. 
Der Vorhabenträger kann zudem, sofern 
dies gesetzlich vorgesehen ist, das Verfah-
ren zur Bestimmung der Planung und Lini-
enführung beantragen. Übermittelt die 
Raumordnungsbehörde ihre gutachterliche 
Stellungnahme nicht fristgerecht, kann der 
Vorhabenträger beantragen, dass die 
Raumordnungsbehörde die Raumverträg-
lichkeitsprüfung abweichend von den Sät-
zen 3 und 5 weiterführt. In den Fällen des 
Satzes 7 kann der Vorhabenträger im wei-
teren Verlauf jederzeit einen Antrag auf Zu-
lassung des Vorhabens oder auf Durchfüh-
rung des Verfahrens zur Bestimmung der 
Planung und Linienführung stellen; mit ei-
nem solchen Antrag endet zugleich die 
Raumverträglichkeitsprüfung. 

u n v e r ä n d e r t  Table.Briefings



 - 26 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

Bestandsrecht Referentenentwurf des BMWSB 

(2) Der Vorhabenträger legt der zu-
ständigen Raumordnungsbehörde die Ver-
fahrensunterlagen vor, die notwendig sind, 
um eine Bewertung der raumbedeutsamen 
Auswirkungen des Vorhabens zu ermögli-
chen; hierzu gehören auch geeignete An-
gaben entsprechend der Anlage 2 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung zu den Merkmalen des Vorhabens 
und des Standorts sowie zu den möglichen 
erheblichen Umweltauswirkungen des Vor-
habens. Die Verfahrensunterlagen sollen in 
einem verkehrsüblichen elektronischen 
Format eingereicht werden. Innerhalb eines 
Monats nach Eingang der Verfahrensunter-
lagen prüft die zuständige Raumordnungs-
behörde deren Vollständigkeit und fordert 
den Vorhabenträger bei Bedarf unter ge-
nauer Bezeichnung der noch erforderlichen 
Unterlagen oder Daten zur Vervollständi-
gung auf. Fordert die Raumordnungsbe-
hörde den Vorhabenträger zur Vervollstän-
digung der Unterlagen auf, hat sie, soweit 
möglich, die Raumverträglichkeitsprüfung 
vor der Vervollständigung zu beginnen. 
Fordert die Raumordnungsbehörde den 
Vorhabenträger nicht innerhalb der Frist 
nach Satz 3 zur Vervollständigung der Ver-
fahrensunterlagen auf, beginnt die Frist des 
Absatzes 1 Satz 3 am Tag des Eingangs 
der Verfahrensunterlagen nach Satz 1. Bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen der Verteidigung entscheidet das 
Bundesministerium der Verteidigung oder 
die von ihm bestimmte Stelle, bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen 
des Zivilschutzes die zuständige Stelle 
über Art und Umfang der Angaben für die 
Planung oder Maßnahme. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die zuständige Raumordnungsbe-
hörde beteiligt frühzeitig die Öffentlichkeit 
und die in ihren Belangen berührten öffent-
lichen Stellen. Sie hat die Verfahrensunter-
lagen für die Dauer von mindestens einem 
Monat im Internet zu veröffentlichen. Der 
Vorhabenträger hat Anspruch darauf, dass 
seine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
nicht unbefugt offenbart werden. Bestehen 
Anhaltspunkte dafür, dass eine Bekannt-
gabe der Angaben nach Absatz 2 Satz 1 
für die Interessen des Bundes oder eines 
Landes nachteilig sein kann oder dass 
diese Angaben nach einem Gesetz oder ih-
rem Wesen nach geheim gehalten werden 
müssen, kann die zuständige Raumord-
nungsbehörde die Vorlage einer aus sich 
heraus verständlichen und zusammenhän-
genden Darstellung verlangen, die den In-
halt der Unterlagen ohne Preisgabe des 
Geheimnisses beschreibt. Internetseite o-
der Internetadresse und Dauer der Veröf-
fentlichung sind mindestens eine Woche 
vor Beginn der Veröffentlichung öffentlich 
bekannt zu machen. In der Bekanntma-
chung ist unter Angabe einer angemesse-
nen Frist, die zumindest der Veröffentli-
chungsfrist entspricht, darauf hinzuweisen, 
dass Stellungnahmen abgegeben werden 
können und dass die Übermittlung elektro-
nisch erfolgen soll. Zusätzlich zur Veröf-
fentlichung im Internet ist eine oder sind 
mehrere andere leicht zu erreichende, 
auch analoge Zugangsmöglichkeiten zur 
Verfügung zu stellen, soweit dies nach 
Feststellung der zuständigen Raumord-
nungsbehörde angemessen und zumutbar 
ist. In der Bekanntmachung ist auf diese 
Zugangsmöglichkeiten hinzuweisen. Bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen nach Absatz 2 Satz 6 erfolgt die 
Entscheidung darüber, ob und in welchem 
Umfang die Öffentlichkeit einbezogen wird, 
im Einvernehmen mit den dort genannten 
Stellen. Bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen, die erhebliche Auswir-
kungen auf Nachbarstaaten haben können, 
erfolgt die Beteiligung der betroffenen 
Nachbarstaaten nach den Grundsätzen der 
Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit. 

(3) Die zuständige Raumordnungsbe-
hörde beteiligt frühzeitig die Öffentlichkeit 
und die in ihren Belangen berührten öffent-
lichen Stellen. Sie hat die Verfahrensunter-
lagen für die Dauer von mindestens einem 
Monat im Internet zu veröffentlichen. Der 
Vorhabenträger hat Anspruch darauf, dass 
seine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
nicht unbefugt offenbart werden. Bestehen 
Anhaltspunkte dafür, dass eine Bekannt-
gabe der Angaben nach Absatz 2 Satz 1 
für die Interessen des Bundes oder eines 
Landes nachteilig sein kann oder dass 
diese Angaben nach einem Gesetz oder ih-
rem Wesen nach geheim gehalten werden 
müssen, kann die zuständige Raumord-
nungsbehörde die Vorlage einer aus sich 
heraus verständlichen und zusammenhän-
genden Darstellung verlangen, die den In-
halt der Unterlagen ohne Preisgabe des 
Geheimnisses beschreibt. Internetseite o-
der Internetadresse und Dauer der Veröf-
fentlichung sind mindestens eine Woche 
vor Beginn der Veröffentlichung öffentlich 
bekannt zu machen. In der Bekanntma-
chung ist unter Angabe einer angemesse-
nen Frist, die zumindest der Veröffentli-
chungsfrist entspricht, darauf hinzuweisen, 
dass Stellungnahmen abgegeben werden 
können und dass die Übermittlung elektro-
nisch in dem von der planaufstellenden 
Stelle vorgegebenen verkehrsüblichen 
Format erfolgen muss. Die Veröffentli-
chung einschließlich der Verfahrensun-
terlagen nach Satz 2, die Bekanntma-
chung nach Satz 5 und die Stellungnah-
men nach Satz 6 sollen über ein zentra-
les Internetportal des Landes erfolgen. 
Bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 6 erfolgt 
die Entscheidung darüber, ob und in wel-
chem Umfang die Öffentlichkeit einbezo-
gen wird, im Einvernehmen mit den dort 
genannten Stellen. Bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen, die erhebli-
che Auswirkungen auf Nachbarstaaten ha-
ben können, erfolgt die Beteiligung der be-
troffenen Nachbarstaaten nach den 
Grundsätzen der Gegenseitigkeit und 
Gleichwertigkeit. 
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(4) Der Vorhabenträger kann die 
Durchführung einer Raumverträglichkeits-
prüfung bei der zuständigen Raumord-
nungsbehörde beantragen. Stellt der Vor-
habenträger keinen Antrag, so zeigt er dies 
der zuständigen Raumordnungsbehörde 
vor Einleitung eines Zulassungsverfahrens 
oder, sofern dies gesetzlich vorgesehen ist, 
eines Verfahrens zur Bestimmung der Pla-
nung und Linienführung an. Der Anzeige 
sind die für die Raumverträglichkeitsprü-
fung erforderlichen Unterlagen nach Absatz 
2 Satz 1 beizufügen. Die zuständige Raum-
ordnungsbehörde soll die Raumverträglich-
keitsprüfung einleiten, wenn sie erwartet, 
dass das Vorhaben zu raumbedeutsamen 
Konflikten mit den Erfordernissen der 
Raumordnung oder mit anderen raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen 
führen wird. Die zuständige Raumord-
nungsbehörde teilt ihre Entscheidung über 
die Einleitung der Prüfung dem Vorhaben-
träger innerhalb von vier Wochen nach 
dessen Anzeige mit. Bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen von öf-
fentlichen Stellen des Bundes, von anderen 
öffentlichen Stellen, die im Auftrag des 
Bundes tätig sind, sowie von Personen des 
Privatrechts nach § 5 Absatz 1 trifft die zu-
ständige Raumordnungsbehörde die Ent-
scheidung über die Einleitung der Prüfung 
im Benehmen mit dieser Stelle oder Per-
son. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Hält der Vorhabenträger nach Ab-
schluss der Raumverträglichkeitsprüfung 
an der Realisierung seines Vorhabens fest, 
soll er zeitnah die Durchführung des hierfür 
erforderlichen Zulassungsverfahrens oder, 
sofern es gesetzlich vorgesehen ist, des 
Verfahrens zur Bestimmung der Planung 
und Linienführung beantragen. Im Zuge der 
Antragstellung übermittelt der Vorhabenträ-
ger der Zulassungsbehörde die Unterlagen, 
die Gegenstand der Raumverträglichkeits-
prüfung waren, sowie im Falle ihres Vorlie-
gens die gutachterliche Stellungnahme in 
einem verkehrsüblichen elektronischen 
Format. Im Zulassungsverfahren soll die 
Prüfung auf Belange beschränkt werden, 
die nicht Gegenstand der Raumverträglich-
keitsprüfung waren, jedoch bleibt die Prü-
fung der Umweltauswirkungen im Rahmen 
der Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung und nach Maßgabe des Fach-
rechts im Rahmen des Zulassungsverfah-
rens unberührt. Die Zulassungsbehörde 
bezieht die gutachterliche Stellungnahme 
der zuständigen Raumordnungsbehörde 
auf der Grundlage des § 4 Absatz 1 Satz 1 
in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Nummer 4 
nach Maßgabe des Fachrechts in ihre Ent-
scheidung ein. Wird das Vorhaben ab-
schnittsweise zugelassen, können die 
Raumverträglichkeitsprüfung sowie das Zu-
lassungsverfahren oder, sofern es gesetz-
lich vorgesehen ist, das Verfahren zur Be-
stimmung der Planung und Linienführung 
insoweit aufeinander abgestimmt werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Das Ergebnis der Raumverträg-
lichkeitsprüfung kann nur im Rahmen des 
Rechtsbehelfsverfahrens gegen die nach-
folgende Zulassungsentscheidung über-
prüft werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) In den Ländern Berlin, Bremen 
und Hamburg gelten die Absätze 1 bis 6 
nur, wenn das Landesrecht eine Raumver-
träglichkeitsprüfung vorsieht. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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§ 17 u n v e r ä n d e r t  

Raumordnungspläne für die deutsche 
ausschließliche Wirtschaftszone und für 

den Gesamtraum 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Das Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen stellt 
im Einvernehmen mit den fachlich betroffe-
nen Bundesministerien für die deutsche 
ausschließliche Wirtschaftszone einen 
Raumordnungsplan als Rechtsverordnung 
auf. Der Raumordnungsplan soll unter Be-
rücksichtigung etwaiger Wechselwirkungen 
zwischen Land und Meer sowie unter Be-
rücksichtigung von Sicherheitsaspekten 
Festlegungen treffen  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. zur Gewährleistung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. zu weiteren wirtschaftlichen Nutzun-
gen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. zu wissenschaftlichen Nutzungen so-
wie 

3. zu wissenschaftlichen Nutzungen,  

 4. zu Belangen der Landes- und Bünd-
nisverteidigung sowie 

4. zum Schutz und zur Verbesserung der 
Meeresumwelt. 

5. u n v e r ä n d e r t  

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hyd-
rographie führt mit Zustimmung des Bun-
desministeriums für Wohnen, Stadtentwick-
lung und Bauwesen die vorbereitenden 
Verfahrensschritte zur Aufstellung des 
Raumordnungsplans durch. Das Bundes-
ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen arbeitet mit den angrenzen-
den Staaten und Ländern zusammen, um 
die Abstimmung und Kohärenz des Raum-
ordnungsplans mit den Raumplanungen 
der angrenzenden Staaten und Länder si-
cherzustellen. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Das Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen kann 
im Einvernehmen mit den fachlich betroffe-
nen Bundesministerien länderübergrei-
fende Raumordnungspläne für den Hoch-
wasserschutz sowie zu Standortkonzepten 
für Häfen und Flughäfen als Grundlage für 
ihre verkehrliche Anbindung im Rahmen 
der Bundesverkehrswegeplanung als 
Rechtsverordnung aufstellen. Vorausset-
zung ist, dass dies für die räumliche Ent-
wicklung und Ordnung des Bundesgebietes 
unter nationalen oder europäischen Ge-
sichtspunkten erforderlich ist. Die Bera-
tungs- und Unterrichtungspflicht nach § 24 
Absatz 1 und 4 ist zu beachten. Das Bun-
desamt für Bauwesen und Raumordnung 
führt mit Zustimmung des Bundesministeri-
ums für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen die vorbereitenden Verfahrens-
schritte zur Aufstellung der Raumordnungs-
pläne durch. Das Bundesministerium für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
beteiligt bei der Planaufstellung die Bun-
desministerien und stellt das Benehmen 
mit den Ländern und den angrenzenden 
Staaten her. 

(2) Das Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen kann 
im Einvernehmen mit den fachlich betroffe-
nen Bundesministerien länderübergrei-
fende Raumordnungspläne für den Schutz 
vor Hochwasser- und Niedrigwasserer-
eignissen und Dürren, für die Belange 
der Verteidigung und des Zivilschutzes 
sowie zu Standortkonzepten für Häfen und 
Flughäfen als Grundlage für ihre verkehrli-
che Anbindung im Rahmen der Bundesver-
kehrswegeplanung als Rechtsverordnung 
aufstellen. Voraussetzung ist, dass dies für 
die räumliche Entwicklung und Ordnung 
des Bundesgebietes unter nationalen oder 
europäischen Gesichtspunkten erforderlich 
ist. Die Beratungs- und Unterrichtungs-
pflicht nach § 24 Absatz 1 und 4 ist zu be-
achten. Das Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung führt mit Zustimmung des 
Bundesministeriums für Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen die vorbereitenden 
Verfahrensschritte zur Aufstellung der 
Raumordnungspläne durch. Das Bundes-
ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen beteiligt bei der Planaufstel-
lung die Bundesministerien und stellt das 
Benehmen mit den Ländern und den an-
grenzenden Staaten her. 

(3) Das Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen kann 
im Einvernehmen mit den fachlich betroffe-
nen Bundesministerien für die räumliche 
Entwicklung des Bundesgebietes einzelne 
Grundsätze der Raumordnung nach § 2 
Absatz 2 durch Grundsätze in einem 
Raumordnungsplan konkretisieren. Die Be-
ratungs- und Unterrichtungspflicht nach § 
24 Absatz 1 und 4 ist zu beachten. Das 
Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung führt mit Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen die vorbereitenden Verfah-
rensschritte zur Aufstellung des Raumord-
nungsplans durch. Das Bundesministerium 
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-
sen beteiligt bei der Planaufstellung die 
Bundesministerien und stellt das Beneh-
men mit den Ländern und den angrenzen-
den Staaten her. 

(3) Das Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen kann 
im Benehmen mit den fachlich betroffenen 
Bundesministerien für die räumliche Ent-
wicklung des Bundesgebietes einzelne 
Grundsätze der Raumordnung nach § 2 
Absatz 2 durch Grundsätze in einem 
Raumordnungsplan als Rechtsverord-
nung konkretisieren. Die Beratungs- und 
Unterrichtungspflicht nach § 24 Absatz 1 
und 4 ist zu beachten. Das Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung führt mit Zu-
stimmung des Bundesministeriums für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
die vorbereitenden Verfahrensschritte zur 
Aufstellung des Raumordnungsplans 
durch. Das Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen be-
teiligt bei der Planaufstellung die Bundes-
ministerien und stellt das Benehmen mit 
den Ländern und den angrenzenden Staa-
ten her. 
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(4) Zur Vorbereitung oder Verwirkli-
chung von Raumordnungsplänen nach den 
Absätzen 1 und 2 kann der Träger der Bun-
desraumordnung entsprechend § 14 Ab-
satz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ver-
tragliche Vereinbarungen treffen; Gegen-
stand dieser Vereinbarungen kann auch 
die Übernahme von Kosten sein, die dem 
Träger der Bundesraumordnung bei der im 
Interesse des Vertragspartners liegenden 
Vorbereitung oder Verwirklichung von 
Raumordnungsplänen entstehen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Auf den Raumordnungsplan nach 
Absatz 3 findet § 8 keine Anwendung. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 18 u n v e r ä n d e r t  

Beteiligung bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen des Bundes; Be-
kanntmachung von Raumordnungsplä-

nen des Bundes 

Aufstellung und Inkrafttreten von Raum-
ordnungsplänen des Bundes 

(1) Bei der Aufstellung der Raumord-
nungspläne nach § 17 Absatz 1 und 2 fin-
det § 9 Absatz 2 Satz 3 mit der Maßgabe 
Anwendung, dass die öffentliche Bekannt-
machung auf der Internetseite und im Ver-
kündungsblatt der auslegenden Behörde 
erfolgt. Auf Raumordnungspläne nach § 17 
Absatz 3 findet § 9 Absatz 1 und 4 keine 
Anwendung; § 9 Absatz 2 und 3 findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass die Beteili-
gung auf in ihren Belangen berührte öffent-
liche Stellen beschränkt werden kann. 

(1) Auf Raumordnungspläne des 
Bundes findet § 9 Absatz 2 Satz 3 mit der 
Maßgabe Anwen-dung, dass die öffentli-
che Bekanntmachung auf der Internetseite 
und im Verkündungsblatt der auslegenden 
Behörde erfolgt; § 9 Absatz 2 Satz 5 findet 
keine Anwendung. § 10 Ab-satz 1 und 2 
findet mit der Maßgabe Anwendung, dass 
Raumordnungspläne des Bundes auf 
der Internetseite und im Verkündungs-
blatt der auslegenden Behörde veröf-
fentlich wer-den; das Erfordernis einer 
Rechtsbehelfsbelehrung nach § 10 Ab-
satz 2 findet keine An-wendung. 

(2) Das Erfordernis der Veröffentli-
chung einer Rechtsbehelfsbelehrung nach 
§ 10 Absatz 2 Satz 1 findet auf die Raum-
ordnungspläne des Bundes nach § 17 
keine Anwendung. Raumordnungspläne 
des Bundes nach § 17 Absatz 3 sind im 
Bundesanzeiger bekannt zu machen; § 10 
Absatz 1, 3 und 4 findet auf diese Pläne 
keine Anwendung. 

(2) Auf Raumordnungspläne des 
Bundes nach § 17 Absatz 3 finden § 9 Ab-
satz 1 und 4 sowie § 10 Absatz 3 und 4 
keine Anwendung; § 9 Absatz 2 und 3 
findet mit der Maßgabe An-wendung, 
dass die Beteiligung auf in ihren Belan-
gen berührte öffentliche Stellen be-
schränkt werden kann. 
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§ 27 u n v e r ä n d e r t  

Anwendungsvorschrift für die Raumord-
nung in den Ländern 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Verfahren zur Aufstellung von 
Raumordnungsplänen nach § 13 sowie 
Raumordnungsverfahren, die nach § 15 in 
der bis zum 27. September 2023 geltenden 
Fassung förmlich eingeleitet wurden, wer-
den nach den bis zum 27. September 2023 
geltenden Raumordnungsgesetzen von 
Bund und Ländern abgeschlossen. Ist mit 
gesetzlich vorgeschriebenen einzelnen 
Schritten des Verfahrens noch nicht begon-
nen worden, können diese auch nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes durchgeführt 
werden. 

(1) Verfahren zur Aufstellung von 
Raumordnungsplänen nach § 13 sowie 
Raumverträglichkeitsprüfungen nach 
§ 15, die bis zum … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes nach Artikel 15] förmlich einge-
leitet wurden, werden nach den bis zum … 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes nach 
Artikel 15] geltenden Raumordnungsge-
setzen von Bund und Ländern abgeschlos-
sen. 

(2) § 11 ist auch auf Raumordnungs-
pläne der Länder anzuwenden, die vor dem 
28. September 2023 in Kraft getreten sind. 
Weiter gehende landesrechtliche Regelun-
gen zur Unbeachtlichkeit von Fehlern bei 
der Planaufstellung oder durch Fristablauf 
bleiben unberührt. Auf Raumordnungs-
pläne, die vor dem 28. September 2023 in 
Kraft getreten sind, findet § 11 Absatz 2 in 
der bis zum 27. September 2023 geltenden 
Fassung weiterhin Anwendung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Am 28. September 2023 geltendes 
Landesrecht, das § 2 Absatz 2, die §§ 6 bis 
12 oder die Vorschriften des Abschnitts 2 
dieses Gesetzes ergänzt, sowie landes-
rechtliche Gebührenregelungen und weiter 
gehendes Landesrecht zur Beschleunigung 
des Verfahrens bei Änderung eines ausge-
legten Raumordnungsplanentwurfs bleiben 
unberührt. 

(3) Am …[einsetzen: Datum des In-
krafttretens dieses Gesetzes nach Arti-
kel 15] geltendes Landesrecht, das § 2 Ab-
satz 2, die §§ 6 bis 12 oder die Vorschriften 
des Abschnitts 2 dieses Gesetzes ergänzt, 
sowie landesrechtliche Gebührenregelun-
gen und weiter gehendes Landesrecht zur 
Beschleunigung des Verfahrens bei Ände-
rung eines ausgelegten Raumordnungspla-
nentwurfs bleiben unberührt. 

 
§ 29 

 Sonderregelung für den regionalen 
Wohnraumbedarf 
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 (1) In Regionen, die ein oder meh-
rere Gebiete mit angespanntem Woh-
nungs-markt nach § 201a Satz 3 und 4 
des Baugesetzbuchs aufweisen, legen 
die Länder in ausreichendem Maße Vor-
ranggebiete für den regionalen mittel-
fristigen Wohnraumbedarf fest. Sie füh-
ren damit innerhalb der Region einen 
raumverträglichen Ausgleich zwischen 
Gebieten mit Engpässen und Gebieten 
mit geeigneten Flächenpotenzialen für 
den Wohnraum herbei. Hierbei werden 
insbesondere berücksichtigt: 

 1. Innenentwicklungspotenziale auf 
der einen und geeignete Flächenre-
serven im städtebaulichen Außen-
bereich auf der anderen Seite, 

 2. Wohnbedarf und Flächenengpässe 
in verdichteten Stadtregionen auf 
der einen und geeignete Flächenpo-
tenziale in anderen Gegenden der 
Region auf der anderen Seite, 

 3. raumverträgliche Ausgestaltung in-
nerhalb der Region, auch durch Vor-
gabe von Höchst- und Mindestwer-
ten und -dichten für die Ausweisung 
von Wohnraumflächen, 

 4. funktionale Zuordnung von Wohn-
gebieten zu Gebieten, in denen Ar-
beitsplätze entstanden sind oder 
entstehen sollen, 

 5. Anbindung an Haltepunkte des öf-
fentlichen Personennahverkehrs so-
wie an Standorte mit vorhandener 
Grundversorgung gemäß dem Zent-
rale-Orte-Konzept, 

 6. Gewährleistung der Eigenentwick-
lung der Gemeinden bei der Wohn-
raumversorgung ihrer Bevölkerung. 

 (2) Die Länder erfüllen die Pflicht 
nach Absatz 1, indem sie  

 1. selbst die Vorranggebiete in den Re-
gionalplänen nach § 13 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 ausweisen oder 
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 2. eine Ausweisung der Vorrangge-
biete durch von ihnen abweichende 
regionale oder kommunale Pla-
nungsträger und einen dort auf- und 
untereinander abgestimmten flä-
chenmäßigen Ausgleich sicherstel-
len.  

 Das Saarland nimmt die Ausweisung in 
seinem landesweiten Raumordnungs-
plan vor. Die Stadtstaaten nehmen, so-
weit sie keinen Raumordnungsplan auf-
stellen, die Ausweisungen in ihren Flä-
chennutzungsplänen vor. 

Table.Briefings



 - 1 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

Bestandsrecht Referentenentwurf des BMWSB 

Gesetz über die Zusammenar-
beit des Bundes und der Län-
der in Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes und über 
das Bundesamt für Verfas-

sungsschutz 

u n v e r ä n d e r t  

(Bundesverfassungsschutzge-
setz - BVerfSchG) 

vom: 20.12.1990 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 9.1.2026 I 

Nr. 7 

u n v e r ä n d e r t  

§ 20 u n v e r ä n d e r t  

Übermittlung an inländische öffentliche 
Stellen zum administrativen Rechtsgü-

terschutz 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Das Bundesamt für Verfassungs-
schutz darf personenbezogene Daten an 
eine inländische öffentliche Stelle übermit-
teln, soweit dies auf Grund tatsächlicher 
Anhaltspunkte im Einzelfall zum Schutz der 
in § 19 Absatz 3 genannten Rechtsgüter 
erforderlich ist  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. zur Überprüfung der Verfassungstreue 
von Bewerbern und Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. zur Vorbereitung oder Durchführung ei-
ner Maßnahme nach dem Vereinsge-
setz, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. zur Vorbereitung oder Stellung eines 
Antrags nach Artikel 18 Satz 2 des 
Grundgesetzes, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. zur Vorbereitung oder Stellung eines 
Antrags nach Artikel 21 Absatz 4 des 
Grundgesetzes, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. zur Durchführung einer Eignungs- oder 
Zuverlässigkeitsüberprüfung,  

5. u n v e r ä n d e r t  

Table.Briefings



 - 2 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

Bestandsrecht Referentenentwurf des BMWSB 

a) die gesetzlich vorgesehen ist, ins-
besondere nach dem Waffenrecht, 
Jagdrecht, Sprengstoffrecht, 
Atomrecht, Luftsicherheitsrecht, 
Außenwirtschaftsrecht, Sicher-
heitsgewerberecht, Aufenthalts-
recht oder Staatsangehörigkeits-
recht oder den Sicherheitsüberprü-
fungsgesetzen, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) für gesetzliche Aufgaben des Ob-
jekt- oder Personenschutzes, 

b) u n v e r ä n d e r t  

6. zur Vorbereitung oder Durchführung 
der Aufhebung eines begünstigenden 
Verwaltungsakts, der auf Grund einer 
Überprüfung im Sinne von Nummer 5 
erlassen wurde, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. zur Wahrnehmung von gesetzlichen 
Befugnissen des Empfängers beim 
aufsichtlichen Schutz vor missbräuchli-
cher Nutzung von Einrichtungen und 
Dienstleistungen der Unternehmen im 
Finanzsektor in Bezug auf Terroris-
musfinanzierung, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. zur Vorbereitung oder Durchführung 
der Strafvollstreckung, einschließlich 
der Vollzugsplanung, gegen die unmit-
telbar betroffene Person oder zur Ge-
währleistung der Sicherheit des Voll-
zugs freiheitsentziehender Maßnah-
men gegen Gefährdungen durch diese 
Person, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. zur Durchsetzung von im Bereich der 
Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik der Europäischen Union be-
schlossenen wirtschaftlichen Sankti-
onsmaßnahmen. 

9. zur Durchsetzung von im Bereich der 
Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik der Europäischen Union be-
schlossenen wirtschaftlichen Sankti-
onsmaßnahmen, 

 10. zur Durchführung der Prüfung eines 
Vorkaufsrechts nach § 24 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 9 des Baugesetz-
buchs. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 
9 oder auf ein Ersuchen einer zuständigen 
Stelle im Rahmen eines gesetzlich beson-
ders geregelten Anfrageverfahrens ist das 
Bundesamt für Verfassungsschutz zu der 
Übermittlung verpflichtet. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Das Bundesamt für Verfassungs-
schutz darf personenbezogene Daten, die 
es mit nachrichtendienstlichen Mitteln erho-
ben hat, an eine inländische öffentliche 
Stelle zur Vorbereitung, Durchführung oder 
Überprüfung einer begünstigenden Maß-
nahme übermitteln, wenn dies auf Grund 
tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall 
zum Schutz der in § 19 Absatz 3 genann-
ten Rechtsgüter erforderlich ist. Auf ein Er-
suchen einer zuständigen Stelle ist das 
Bundesamt für Verfassungsschutz zu einer 
Übermittlung nach Satz 1 verpflichtet. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) § 19 Absatz 4 bleibt unberührt. (3) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über ergänzende Vor-
schriften zu Rechtsbehelfen in 
Umweltangelegenheiten nach 
der EG-Richtlinie 2003/35/EG 

u n v e r ä n d e r t  

(Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz - 
UmwRG) 

vom: 07.12.2006 - zuletzt geän-
dert durch Art. 14b G v. 

22.12.2023 I Nr. 405 

u n v e r ä n d e r t  

§ 7 u n v e r ä n d e r t  

Besondere Bestimmungen für Rechts-
behelfe gegen bestimmte Entscheidun-

gen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Ist für Entscheidungen nach § 1 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 oder 6 nach 
den geltenden Rechtsvorschriften keine öf-
fentliche Bekanntmachung vorgeschrieben, 
so hat die zuständige Behörde die im Ein-
zelfall getroffene Entscheidung mit Rechts-
behelfsbelehrung einer oder mehreren ge-
nau zu bezeichnenden Personen oder Ver-
einigungen bekannt zu geben, wenn dies 
beantragt wird  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. vom Antragsteller des Verwaltungsak-
tes nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
5 oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. von demjenigen, an den die Behörde 
den Verwaltungsakt nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 6 gerichtet hat. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Die Kosten der Bekanntgabe hat der An-
tragsteller zu tragen. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Über Rechtsbehelfe gegen eine 
Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 oder deren Unterlassen ent-
scheidet im ersten Rechtszug das Oberver-
waltungsgericht, auch wenn kein Fall des § 
47 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 der Verwal-
tungsgerichtsordnung vorliegt. Ist eine Ge-
staltungs- oder Leistungsklage oder ein An-
trag nach § 47 Absatz 1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung nicht statthaft, ist § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend 
anzuwenden. Bei länderübergreifenden 
Plänen und Programmen ist das Oberver-
waltungsgericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk die Behörde, die die Entscheidung 
über die Annahme des Plans oder Pro-
gramms getroffen hat, ihren Sitz hat. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Hat eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 in einem 
Verfahren nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 Gelegenheit zur Äußerung gehabt, 
ist sie im Verfahren über den Rechtsbehelf 
nach Absatz 2 mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die sie im Verfahren nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 nicht oder 
nach den geltenden Rechtsvorschriften 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. Satz 1 gilt 
nicht für Verfahren zur Aufstellung, Ände-
rung, Ergänzung oder Aufhebung von Be-
bauungsplänen nach § 10 des Baugesetz-
buches. 

(3) Hat eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 in einem 
Verfahren nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 Gelegenheit zur Äußerung gehabt, 
ist sie im Verfahren über den Rechtsbehelf 
nach Absatz 2 mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die sie im Verfahren nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 nicht oder 
nach den geltenden Rechtsvorschriften 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können.  

(4) Im Rechtsbehelfsverfahren gegen 
eine Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 bis 2b findet § 73 Absatz 4 
Satz 3 bis 6 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes, auch in den Fällen seines Absatzes 
8, keine Anwendung. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Eine Verletzung materieller 
Rechtsvorschriften führt nur dann zur Auf-
hebung der Entscheidung nach § 1 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 bis 2b oder 5, wenn sie 
nicht durch Entscheidungsergänzung oder 
ein ergänzendes Verfahren behoben wer-
den kann. Satz 1 gilt nicht im Anwendungs-
bereich des § 75 Absatz 1a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie die 
Absätze 4 und 5 gelten auch für Rechtsbe-
helfe von Personen und Vereinigungen 
nach § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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Bundes-Klimaanpassungsge-
setz 

u n v e r ä n d e r t  

( - KAnG) 
vom: 20.12.2023 

u n v e r ä n d e r t  

§ 8 u n v e r ä n d e r t  

Berücksichtigungsgebot u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Träger öffentlicher Aufgaben 
haben bei ihren Planungen und Entschei-
dungen das Ziel der Klimaanpassung nach 
§ 1 fachübergreifend und integriert zu be-
rücksichtigen. Dabei sind sowohl die be-
reits eingetretenen als auch die zukünftig 
zu erwartenden Auswirkungen des Klima-
wandels zu berücksichtigen, insbesondere  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Überflutung oder Überschwemmung 
bei Starkregen, Sturzfluten oder Hoch-
wasser, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Absinken des Grundwasserspiegels o-
der Verstärkung von Trockenheit oder 
Niedrigwasser, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Bodenerosion oder 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Erzeugung oder Verstärkung eines lo-
kalen Wärmeinsel-Effekts. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Versi-
ckerungs-, Speicher- und Verdunstungsflä-
chen im Rahmen einer wassersensiblen 
Entwicklung so weit wie möglich erhalten 
werden. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Soweit Planungen und Entschei-
dungen der Träger öffentlicher Aufgaben 
nach der Maßgabe von Fachgesetzen oder 
anerkannten Regeln der Technik erfolgen, 
die der Zielsetzung von Absatz 1 entspre-
chen, ist Absatz 1 durch die Anwendung 
dieser Fachgesetze oder anerkannten Re-
geln der Technik Rechnung getragen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

Table.Briefings



 - 2 - Bearbeitungsstand: 05.03.2026  13:57 

Bestandsrecht Referentenentwurf des BMWSB 

(3) Träger öffentlicher Aufgaben sol-
len darauf hinwirken, dass bereits versie-
gelte Böden, deren Versiegelung dauerhaft 
nicht mehr für die Nutzung der Böden not-
wendig ist, im Rahmen von Maßnahmen in 
ihrem Verantwortungsbereich in den natür-
lichen Funktionen des Bodens nach § 2 
Absatz 2 Nummer 1 des Bundes-Boden-
schutzgesetzes, soweit dies erforderlich 
und zumutbar ist, wiederhergestellt und 
entsiegelt werden. Das Bundesnatur-
schutzgesetz, die Bundeskompensations-
verordnung sowie entsprechende Vor-
schriften der Länder, § 5 des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes und § 55 Absatz 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes bleiben unbe-
rührt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Kompetenzen der Länder, der 
Gemeinden und der Kreise, die Regelun-
gen nach den Absätzen 1 bis 3 innerhalb 
ihrer jeweiligen Verantwortungsbereiche 
auszugestalten, bleiben unberührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine 
Anwendung auf Verfahren, deren Durch-
führung vor dem 1. Januar 2025 beantragt 
wurde oder die entsprechend einer gesetz-
lichen Anzeigepflicht angezeigt wurden, so-
weit nicht der Vorhabenträger die Anwen-
dung beantragt. Für Vorhaben, die weder 
eines Antrages noch einer Anzeige bedür-
fen, gilt Satz 1 entsprechend, wenn mit der 
Ausführung vor dem 1. Januar 2025 be-
gonnen worden ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (6) Bei Planungen und Entschei-
dungen nach dem Raumordnungsgesetz 
oder dem Baugesetzbuch sowie bei Ent-
scheidungen über die bauplanungs-
rechtliche Zulässigkeit von Vorhaben im 
Sinne des § 29 Absatz 1 des Baugesetz-
buchs richtet sich die Berücksichtigung 
des Ziels der Klimaanpassung allein 
nach den jeweiligen Vorschriften des 
Raumordnungsgesetzes oder des Bau-
gesetzbuchs. 
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32. Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes 

u n v e r ä n d e r t  

(Geräte- und Maschinenlärm-
schutzverordnung - 32. BIm-

SchV) 
vom: 29.08.2002 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 V v. 22.10.2025 

I Nr. 249 

u n v e r ä n d e r t  

§ 7 u n v e r ä n d e r t  

Betrieb in Wohngebieten u n v e r ä n d e r t  

(1) In reinen, allgemeinen und beson-
deren Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebie-
ten, Sondergebieten, die der Erholung die-
nen, Kur- und Klinikgebieten und Gebieten 
für die Fremdenbeherbergung nach den §§ 
2, 3, 4, 4a, 10 und 11 Abs. 2 der Baunut-
zungsverordnung sowie auf dem Gelände 
von Krankenhäusern und Pflegeanstalten 
dürfen im Freien  

(1) In reinen, allgemeinen und beson-
deren Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebie-
ten, Sondergebieten, die der Erholung die-
nen, Kur- und Klinikgebieten und Gebieten 
für die Fremdenbeherbergung nach den §§ 
2, 3, 4, 4a, 10 und 11 Abs. 2 der jeweils 
anwendbaren Fassung der Baunutzungs-
verordnung sowie auf dem Gelände von 
Krankenhäusern und Pflegeanstalten dür-
fen im Freien  

1. Geräte und Maschinen nach dem An-
hang an Sonn- und Feiertagen ganztä-
gig sowie an Werktagen in der Zeit von 
20.00 Uhr bis 07.00 Uhr nicht betrie-
ben werden, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. Geräte und Maschinen nach dem An-
hang Nr. 02, 24, 34 und 35 an Werkta-
gen auch in der Zeit von 07.00 Uhr bis 
09.00 Uhr, von 13.00 Uhr bis 15.00 
Uhr und von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
nicht betrieben werden, es sei denn, 
dass für die Geräte und Maschinen 
das gemeinschaftliche Umweltzeichen 
nach den Artikeln 7 und 9 der Verord-
nung Nr. 1980/2000 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Juli 
2000 zur Revision des gemeinschaftli-
chen Systems zur Vergabe eines Um-
weltzeichens (ABl. EG Nr. L 237 S. 1) 
vergeben worden ist und sie mit dem 
Umweltzeichen nach Artikel 8 der Ver-
ordnung Nr. 1980/2000/EG gekenn-
zeichnet sind. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Satz 1 gilt nicht für Bundesfernstraßen und 
Schienenwege von Eisenbahnen des Bun-
des, die durch Gebiete nach Satz 1 führen. 
Die Länder können für Landesstraßen und 
nichtbundeseigene Schienenwege, die 
durch Gebiete nach Satz 1 führen, die Gel-
tung des Satzes 1 einschränken. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Die nach Landesrecht zuständige 
Behörde kann im Einzelfall Ausnahmen 
von den Einschränkungen des Absatzes 1 
zulassen. Der Zulassung bedarf es nicht, 
wenn der Betrieb der Geräte und Maschi-
nen im Einzelfall zur Abwendung einer Ge-
fahr bei Unwetter oder Schneefall oder zur 
Abwendung einer sonstigen Gefahr für 
Mensch, Umwelt oder Sachgüter erforder-
lich ist. Der Betreiber hat die zuständige 
Behörde auf Verlangen über den Betrieb 
nach Satz 2 zu unterrichten. Von Amts we-
gen können im Einzelfall Ausnahmen von 
den Einschränkungen des Absatzes 1 zu-
gelassen werden, wenn der Betrieb der 
Geräte und Maschinen zur Abwendung ei-
ner Gefahr für die Allgemeinheit oder im 
sonstigen öffentlichen Interesse erforder-
lich ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Weitergehende landesrechtliche 
Vorschriften zum Schutz von Wohn- und 
sonstiger lärmempfindlicher Nutzung und 
allgemeine Vorschriften des Lärmschutzes, 
insbesondere zur Sonn- und Feiertagsruhe 
und zur Nachtruhe, bleiben unberührt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Verwaltungsgerichtsordnung u n v e r ä n d e r t  

( - VwGO) 
vom: 21.01.1960 - zuletzt geän-
dert durch Art. 9 G v. 8.12.2025 

I Nr. 318 
Änderung durch Art. 4 G v. 

11.1.2026 I Nr. 9 

u n v e r ä n d e r t  

§ 47 u n v e r ä n d e r t  

(1) Das Oberverwaltungsgericht ent-
scheidet im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit 
auf Antrag über die Gültigkeit  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. von Satzungen, die nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuchs erlassen 
worden sind, sowie von Rechtsverord-
nungen auf Grund des § 246 Abs. 2 
des Baugesetzbuchs 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. von anderen im Rang unter dem Lan-
desgesetz stehenden Rechtsvorschrif-
ten, sofern das Landesrecht dies be-
stimmt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(2) Den Antrag kann jede natürliche o-
der juristische Person, die geltend macht, 
durch die Rechtsvorschrift oder deren An-
wendung in ihren Rechten verletzt zu sein 
oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden, 
sowie jede Behörde innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Rechtsvor-
schrift stellen. Er ist gegen die Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung zu richten, wel-
che die Rechtsvorschrift erlassen hat. Das 
Oberverwaltungsgericht kann dem Land 
und anderen juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts, deren Zuständigkeit 
durch die Rechtsvorschrift berührt wird, 
Gelegenheit zur Äußerung binnen einer zu 
bestimmenden Frist geben. § 65 Abs. 1 
und 4 und § 66 sind entsprechend anzu-
wenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) (weggefallen) (2a) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Das Oberverwaltungsgericht prüft 
die Vereinbarkeit der Rechtsvorschrift mit 
Landesrecht nicht, soweit gesetzlich vorge-
sehen ist, daß die Rechtsvorschrift aus-
schließlich durch das Verfassungsgericht 
eines Landes nachprüfbar ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ist ein Verfahren zur Überprüfung 
der Gültigkeit der Rechtsvorschrift bei ei-
nem Verfassungsgericht anhängig, so kann 
das Oberverwaltungsgericht anordnen, daß 
die Verhandlung bis zur Erledigung des 
Verfahrens vor dem Verfassungsgericht 
auszusetzen sei. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Das Oberverwaltungsgericht ent-
scheidet durch Urteil oder, wenn es eine 
mündliche Verhandlung nicht für erforder-
lich hält, durch Beschluß. Kommt das 
Oberverwaltungsgericht zu der Überzeu-
gung, daß die Rechtsvorschrift ungültig ist, 
so erklärt es sie für unwirksam; in diesem 
Fall ist die Entscheidung allgemein verbind-
lich und die Entscheidungsformel vom An-
tragsgegner ebenso zu veröffentlichen wie 
die Rechtsvorschrift bekanntzumachen 
wäre. Für die Wirkung der Entscheidung 
gilt § 183 entsprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (5a) Ist offensichtlich, dass der fest-
gestellte Mangel der Rechtsvorschrift in 
absehbarer Zeit behoben sein wird, 
kann das Gericht dem Antragsgegner 
durch Beschluss eine Frist zur Behe-
bung setzen. Ein solcher Mangel kann 
insbesondere sein: 

 1. eine Verletzung von Verfahrens- o-
der Formvorschriften oder 

 2. ein Mangel in der Abwägung bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne. 

 Die Entscheidung nach § 47 Absatz 5 
ergeht nach Fristablauf. 

(6) Das Gericht kann auf Antrag eine 
einstweilige Anordnung erlassen, wenn 
dies zur Abwehr schwerer Nachteile oder 
aus anderen wichtigen Gründen dringend 
geboten ist. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung über die Honorare 
für Architekten- und Ingenieur-

leistungen 

u n v e r ä n d e r t  

(Honorarordnung für Architek-
ten und Ingenieure - HOAI) 

vom: 10.07.2013 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 22.3.2023 

I Nr. 88 

u n v e r ä n d e r t  

§ 19 u n v e r ä n d e r t  

Leistungsbild Bebauungsplan u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Grundleistungen bei Bebau-
ungsplänen sind in drei Leistungsphasen 
unterteilt und werden wie folgt in Prozents-
ätzen der Honorare des § 21 bewertet:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. für die Leistungsphase 1 (Vorentwurf 
für die frühzeitigen Beteiligungen) 

1. u n v e r ä n d e r t  

Vorentwurf für die frühzeitigen Beteili-
gungen nach den Bestimmungen des 
Baugesetzbuches mit 60 Prozent, 

u n v e r ä n d e r t  

2. für die Leistungsphase 2 (Entwurf zur 
öffentlichen Auslegung) 

2. u n v e r ä n d e r t  

Entwurf für die öffentliche Auslegung 
nach den Bestimmungen des Bauge-
setzbuches mit 30 Prozent, 

Entwurf für die Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung nach § 3 Ab-
satz 1 und § 4 Absatz 2 des Bauge-
setzbuches mit 30 Prozent, 

3. für die Leistungsphase 3 (Plan zur Be-
schlussfassung) 

3. u n v e r ä n d e r t  

Plan für den Beschluss durch die Ge-
meinde mit 10 Prozent. 

u n v e r ä n d e r t  

Der Vorentwurf, Entwurf oder Plan ist je-
weils in der vorgeschriebenen Fassung mit 
Begründung anzufertigen. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Anlage 3 regelt, welche Grundleis-
tungen jede Leistungsphase umfasst. An-
lage 9 enthält Beispiele für Besondere 
Leistungen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Anlage 2 Anlage 2 

(zu § 18 Absatz 2) 
Grundleistungen im Leistungsbild 

Flächennutzungsplan 

(zu § 18 Absatz 2) 
Grundleistungen im Leistungsbild 

Flächennutzungsplan 
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2324) u n v e r ä n d e r t  

2. Leistungsphase 2: 2. Leistungsphase 2: 

 Entwurf zur öffentlichen Auslegung   Entwurf zur Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung nach § 3 Absatz 1 
und § 4 Absatz 2 des Baugesetzbu-
ches  

a) Erarbeiten des Entwurfes in der 
vorgeschriebenen Fassung mit 
Begründung für die Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nach 
den Bestimmungen des Bauge-
setzbuchs 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Mitwirken an der Öffentlichkeitsbe-
teiligung 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Mitwirken an der Beteiligung der 
Behörden und Stellen, die Träger 
öffentlicher Belange sind 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Mitwirken an der Abstimmung mit 
den Nachbargemeinden 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) Mitwirken bei der Abwägung der 
Gemeinde zu Stellungnahmen aus 
frühzeitigen Beteiligungen 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) Abstimmen des Entwurfs mit der 
Gemeinde 

f) u n v e r ä n d e r t  

Anlage 3 Anlage 3 

(zu § 19 Absatz 2) 
Grundleistungen im Leistungsbild 

Bebauungsplan 

(zu § 19 Absatz 2) 
Grundleistungen im Leistungsbild 

Bebauungsplan 
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2325) u n v e r ä n d e r t  

2. Leistungsphase 2: 2. Leistungsphase 2: 
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 Entwurf zur öffentlichen Auslegung   Entwurf zur Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung nach § 3 Absatz 1 
und § 4 Absatz 2 des Baugesetzbu-
ches  

a) Erarbeiten des Entwurfes in der 
vorgeschriebenen Fassung mit 
Begründung für die Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nach 
den Bestimmungen des Bauge-
setzbuchs 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Mitwirken an der Öffentlichkeitsbe-
teiligung 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Mitwirken an der Beteiligung der 
Behörden und Stellen, die Träger 
öffentlicher Belange sind 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Mitwirken an der Abstimmung mit 
den Nachbargemeinden 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) Mitwirken bei der Abwägung der 
Gemeinde zu Stellungnahmen aus 
frühzeitigen Beteiligungen 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) Abstimmen des Entwurfs mit der 
Gemeinde 

f) Abstimmen des Entwurfs mit der 
Gemeinde 
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Gesetz zur Ordnung des Was-
serhaushalts 

u n v e r ä n d e r t  

(Wasserhaushaltsgesetz - 
WHG) 

vom: 31.07.2009 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 9.1.2026 I 

Nr. 4 

u n v e r ä n d e r t  

§ 78 u n v e r ä n d e r t  

Bauliche Schutzvorschriften für festge-
setzte Überschwemmungsgebiete 

u n v e r ä n d e r t  

(1) In festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten ist die Ausweisung neuer 
Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplä-
nen oder in sonstigen Satzungen nach dem 
Baugesetzbuch untersagt. Satz 1 gilt nicht, 
wenn die Ausweisung ausschließlich der 
Verbesserung des Hochwasserschutzes 
dient, sowie für Bauleitpläne für Häfen und 
Werften. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die zuständige Behörde kann ab-
weichend von Absatz 1 Satz 1 die Auswei-
sung neuer Baugebiete ausnahmsweise 
zulassen, wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. keine anderen Möglichkeiten der Sied-
lungsentwicklung bestehen oder ge-
schaffen werden können, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das neu auszuweisende Gebiet unmit-
telbar an ein bestehendes Baugebiet 
angrenzt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. eine Gefährdung von Leben oder Ge-
sundheit oder erhebliche Sachschäden 
nicht zu erwarten sind, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. der Hochwasserabfluss und die Höhe 
des Wasserstandes nicht nachteilig be-
einflusst werden, 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. die Hochwasserrückhaltung nicht be-
einträchtigt und der Verlust von verlo-
ren gehendem Rückhalteraum umfang-
, funktions- und zeitgleich ausgegli-
chen wird, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. der bestehende Hochwasserschutz 
nicht beeinträchtigt wird, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. keine nachteiligen Auswirkungen auf 
Oberlieger und Unterlieger zu erwarten 
sind, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. die Belange der Hochwasservorsorge 
beachtet sind und 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. die Bauvorhaben so errichtet werden, 
dass bei dem Bemessungshochwasser 
nach § 76 Absatz 2 Satz 1, das der 
Festsetzung des Überschwemmungs-
gebietes zugrunde liegt, keine bauli-
chen Schäden zu erwarten sind. 

9. u n v e r ä n d e r t  

Bei der Prüfung der Voraussetzungen des 
Satzes 1 Nummer 3 bis 8 sind auch die 
Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu 
berücksichtigen. 

u n v e r ä n d e r t  

(3) In festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten hat die Gemeinde bei der 
Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 
30 Absatz 1 und 2 oder § 34 des Bauge-
setzbuches zu beurteilen sind, in der Ab-
wägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetz-
buches insbesondere zu berücksichtigen:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Vermeidung nachteiliger Auswir-
kungen auf Oberlieger und Unterlieger, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung 
des bestehenden Hochwasserschutzes 
und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die hochwasserangepasste Errichtung 
von Bauvorhaben. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Dies gilt für Satzungen nach § 34 Absatz 4 
und § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches 
entsprechend. Die zuständige Behörde hat 
der Gemeinde die hierfür erforderlichen In-
formationen nach § 4 Absatz 2 Satz 6 des 
Baugesetzbuches zur Verfügung zu stellen. 

Dies gilt für Satzungen nach § 34 Absatz 4 
und § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches 
entsprechend. Die zuständige Behörde hat 
der Gemeinde die hierfür erforderlichen In-
formationen nach § 4 Absatz 2 Satz 5 des 
Baugesetzbuches zur Verfügung zu stellen. 
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(4) In festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten ist die Errichtung oder Er-
weiterung baulicher Anlagen nach den §§ 
30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches 
untersagt. Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen 
des Gewässerausbaus, des Baus von Dei-
chen und Dämmen, der Gewässer- und 
Deichunterhaltung und des Hochwasser-
schutzes sowie des Messwesens. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die zuständige Behörde kann ab-
weichend von Absatz 4 Satz 1 die Errich-
tung oder Erweiterung einer baulichen An-
lage im Einzelfall genehmigen, wenn  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. das Vorhaben  1. u n v e r ä n d e r t  

a) die Hochwasserrückhaltung nicht 
oder nur unwesentlich beeinträch-
tigt und der Verlust von verloren 
gehendem Rückhalteraum um-
fang-, funktions- und zeitgleich 
ausgeglichen wird, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) den Wasserstand und den Abfluss 
bei Hochwasser nicht nachteilig 
verändert, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) den bestehenden Hochwasser-
schutz nicht beeinträchtigt und 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) hochwasserangepasst ausgeführt 
wird oder 

d) u n v e r ä n d e r t  

2. die nachteiligen Auswirkungen durch 
Nebenbestimmungen ausgeglichen 
werden können. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Bei der Prüfung der Voraussetzungen des 
Satzes 1 sind auch die Auswirkungen auf 
die Nachbarschaft zu berücksichtigen. Für 
die Erteilung der Genehmigung gilt § 11a 
Absatz 4 bis 7 entsprechend, wenn es sich 
um eine Anlage zur Erzeugung von Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen handelt. 

u n v e r ä n d e r t  

(6) Bei der Festsetzung nach § 76 Ab-
satz 2 kann die Errichtung oder Erweite-
rung baulicher Anlagen auch allgemein zu-
gelassen werden, wenn sie  

(6) u n v e r ä n d e r t  
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1. in gemäß Absatz 2 neu ausgewiese-
nen Gebieten nach § 30 des Bauge-
setzbuches den Vorgaben des Bebau-
ungsplans entsprechen oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ihrer Bauart nach so beschaffen sind, 
dass die Einhaltung der Voraussetzun-
gen des Absatzes 5 Satz 1 Nummer 1 
gewährleistet ist. 

2. u n v e r ä n d e r t  

In den Fällen des Satzes 1 bedarf das Vor-
haben einer Anzeige. 

u n v e r ä n d e r t  

(7) Bauliche Anlagen der Verkehrsinf-
rastruktur, die nicht unter Absatz 4 fallen, 
dürfen nur hochwasserangepasst errichtet 
oder erweitert werden. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Für nach § 76 Absatz 3 ermittelte, 
in Kartenform dargestellte und vorläufig ge-
sicherte Gebiete gelten die Absätze 1 bis 7 
entsprechend. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz zur Festlegung von Flä-
chenbedarfen und zur Geneh-

migungserleichterung für Wind-
energieanlagen an Land und für 
Anlagen zur Speicherung vom 
Strom oder Wärme aus erneu-
erbaren Energien in bestimm-

ten Gebieten 

u n v e r ä n d e r t  

(Windenergieflächenbedarfsge-
setz - WindBG) 

vom: 20.07.2022 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 12.8.2025 

I Nr. 189 

u n v e r ä n d e r t  

§ 6 u n v e r ä n d e r t  

Genehmigungserleichterung in Wind-
energiegebieten 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Wird die Errichtung und der Be-
trieb oder die Änderung der Lage, der Be-
schaffenheit oder des Betriebs einer Wind-
energieanlage oder dazugehöriger Neben-
anlagen im Sinne des § 3 Nummer 15a des 
Erneuerbaren-Energien-Gesetzes in einem 
zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung 
ausgewiesenen Windenergiegebiet nach § 
2 Nummer 1 beantragt, ist im Genehmi-
gungsverfahren abweichend von den Vor-
schriften des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung und abweichend von den 
Vorschriften des § 44 Absatz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes eine artenschutz-
rechtliche Prüfung nicht durchzuführen. Ab-
weichend von Satz 1 ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn 
das Vorhaben voraussichtlich erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt eines ande-
ren Staates hat oder ein anderer Staat, der 
voraussichtlich erheblich betroffen ist, eine 
Beteiligung wünscht. Satz 1 ist nur anzu-
wenden,  

(1) u n v e r ä n d e r t  
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1. wenn bei Ausweisung des Windener-
giegebietes eine Umweltprüfung nach 
§ 8 des Raumordnungsgesetzes oder 
§ 2 Absatz 4 des Baugesetzbuchs 
durchgeführt wurde und 

1. wenn bei Ausweisung des Windener-
giegebietes eine Umweltprüfung nach 
§ 8 des Raumordnungsgesetzes oder 
§ 2a Absatz 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs durchgeführt wurde und 

2. soweit das Windenergiegebiet nicht in 
einem Natura 2000-Gebiet, einem Na-
turschutzgebiet oder einem National-
park liegt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Die zuständige Behörde hat auf Grundlage 
vorhandener Daten geeignete und verhält-
nismäßige Minderungsmaßnahmen in den 
Windenergiegebieten anzuordnen, um die 
Einhaltung der Vorschriften des § 44 Ab-
satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes zu 
gewährleisten, sofern die Daten eine aus-
reichende räumliche Genauigkeit aufwei-
sen und zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über den Genehmigungsantrag nicht älter 
als fünf Jahre sind. Geeignete Minderungs-
maßnahmen nach Satz 4 zum Schutz von 
Fledermäusen hat die Behörde insbeson-
dere in Form einer Abregelung der Wind-
energieanlage anzuordnen, die auf Grund-
lage einer zweijährigen akustischen Erfas-
sung der Fledermausaktivität im Gondelbe-
reich anzupassen ist. Soweit geeignete und 
verhältnismäßige Maßnahmen nicht verfüg-
bar oder Daten nicht vorhanden sind, hat 
der Betreiber eine Zahlung in Geld zu leis-
ten. Die Zahlung ist von der zuständigen 
Behörde zusammen mit der Genehmigung 
für die Dauer des Betriebes als jährlich zu 
leistender Betrag festzusetzen. Die Höhe 
der Zahlung beträgt:  

u n v e r ä n d e r t  

1. 450 Euro je Megawatt installierter Leis-
tung, sofern Schutzmaßnahmen für 
Vögel angeordnet werden, die die Ab-
regelung von Windenergieanlagen be-
treffen, oder Schutzmaßnahmen, de-
ren Investitionskosten höher als 17 000 
Euro je Megawatt liegen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ansonsten 3 000 Euro je Megawatt in-
stallierter Leistung. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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Sie ist von dem Betreiber der Windenergie-
anlage als zweckgebundene Abgabe an 
den Bund zu leisten. Die Mittel werden vom 
Bundesministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit bewirtschaftet. Sie sind für Maßnah-
men nach § 45d Absatz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes zu verwenden, für die 
nicht bereits nach anderen Vorschriften 
eine rechtliche Verpflichtung besteht und 
die der Sicherung oder Verbesserung des 
Erhaltungszustandes der durch den Betrieb 
von Windenergieanlagen betroffenen Arten 
dienen. Eine Ausnahme nach § 45 Absatz 
7 des Bundesnaturschutzgesetzes ist nicht 
erforderlich. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Absatz 1 ist auf Genehmigungs-
verfahren anzuwenden, bei denen der An-
tragsteller den Antrag bis zum Ablauf des 
30. Juni 2025 stellt. Der Antragsteller hat 
bei der Antragstellung nachzuweisen, dass 
er das Grundstück, auf dem die Windener-
gieanlage errichtet werden soll, für die Er-
richtung und den Betrieb vertraglich gesi-
chert hat. Absatz 1 ist auch auf bereits lau-
fende Genehmigungsverfahren anzuwen-
den, bei denen der Antragsteller den An-
trag vor dem 29. März 2023 gestellt hat 
und bei denen noch keine endgültige Ent-
scheidung ergangen ist, wenn der Antrag-
steller dies gegenüber der zuständigen Be-
hörde verlangt. Die Sätze 1 bis 3 sind für 
das gesamte Genehmigungsverfahren an-
zuwenden, ungeachtet dessen, ob es bis 
zum Ablauf des 30. Juni 2025 abgeschlos-
sen wird. Windenergiegebiete im Sinne von 
Absatz 1 sind abweichend von § 2 Nummer 
1 Buchstabe b auch Eignungs- und Vorbe-
haltsgebiete in Raumordnungsplänen, 
wenn der Raumordnungsplan nach dem 1. 
Februar 2024 wirksam geworden ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 6a u n v e r ä n d e r t  

Erklärung bestehender Windenergiege-
biete zu Beschleunigungsgebieten für 

die Windenergie an Land 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Windenergiegebiete im Sinne des 
§ 2 Nummer 1, die bis zum Ablauf des 19. 
Mai 2024 ausgewiesen worden sind, sind 
Beschleunigungsgebiete im Sinne des Arti-
kels 15c der Richtlinie (EU) 2018/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (ABl. L 238 vom 21.12.2018, S. 
82), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2023/2413 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Oktober 2023 zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2018/2001, 
der Verordnung (EU) 2018/1999 und der 
Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die För-
derung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen und zur Aufhebung der Richtlinie 
(EU) 2015/652 des Rates (ABl. L, 
2023/2413, 31.10.2023) geändert worden 
ist,  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. wenn bei Ausweisung des Windener-
giegebietes eine Umweltprüfung im 
Sinne des § 8 des Raumordnungsge-
setzes oder des § 2 Absatz 4 des Bau-
gesetzbuchs und, soweit erforderlich, 
eine Verträglichkeitsprüfung im Sinne 
des § 7 Absatz 6 des Raumordnungs-
gesetzes oder § 1a Absatz 4 des Bau-
gesetzbuchs durchgeführt wurde und 

1. wenn bei Ausweisung des Windener-
giegebietes eine Umweltprüfung im 
Sinne des § 8 des Raumordnungsge-
setzes oder des § 2a Absatz 1 bis 3 
des Baugesetzbuchs und, soweit erfor-
derlich, eine Verträglichkeitsprüfung im 
Sinne des § 7 Absatz 6 des Raumord-
nungsgesetzes oder § 2a Absatz 4 des 
Baugesetzbuchs durchgeführt wurde 
und 

2. soweit das Windenergiegebiet nicht in 
einem Natura 2000-Gebiet, einem Na-
turschutzgebiet, einem Nationalpark o-
der in der Kern- oder Pflegezone eines 
Biosphärenreservates liegt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(2) § 6 bleibt unberührt. (2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 6b u n v e r ä n d e r t  

Genehmigungserleichterung in Be-
schleunigungsgebieten für die Wind-

energie an Land 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Im jeweiligen Zulassungsverfahren 
sind die Erleichterungen der Absätze 2 bis 
7 anzuwenden, wenn in einem Beschleuni-
gungsgebiet für die Windenergie an Land 
die Errichtung und der Betrieb oder die Än-
derung der Lage, der Beschaffenheit oder 
des Betriebs einer nachstehenden Anlage 
beantragt wird:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. einer Windenergieanlage an Land, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. einer Nebenanlage nach § 3 Nummer 
15a des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes, die zu einer Anlage nach Nummer 
1 gehört, oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. einer Energiespeicheranlage am sel-
ben Standort wie die Anlage nach 
Nummer 1, sofern die Energiespei-
cheranlage bei der planerischen Aus-
weisung des Windenergiegebietes vor-
gesehen wurde. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(2) Im Zulassungsverfahren einer An-
lage nach Absatz 1 ist  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. abweichend von den Vorschriften des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung keine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. abweichend von § 34 Absatz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes keine Prü-
fung in Bezug auf Natura 2000-Gebiete 
durchzuführen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. abweichend von § 44 Absatz 1 und 5 
des Bundesnaturschutzgesetzes keine 
artenschutzrechtliche Prüfung durchzu-
führen und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. abweichend von § 27 des Wasser-
haushaltsgesetzes keine Prüfung der 
dort genannten Bewirtschaftungsziele 
durchzuführen. 

4. u n v e r ä n d e r t  
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Die Zulassungsbehörde führt im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens anstelle der 
nach Satz 1 nicht durchzuführenden Prü-
fungen eine Überprüfung der Umweltaus-
wirkungen (Überprüfung) nach den Absät-
zen 3 bis 7 durch. Inhalte der Prüfungen, 
die nach Satz 1 Nummer 2 und 3 nicht zu 
prüfen sind, sind bei der Anwendung der 
§§ 13 bis 17 des Bundesnaturschutzgeset-
zes nur zu berücksichtigen, soweit dies zur 
Ermittlung und Bewertung eines Eingriffs in 
Natur und Landschaft zwingend erforder-
lich ist. Satz 1 Nummer 1 ist nicht auf Vor-
haben anzuwenden, wenn das Vorhaben 
voraussichtlich erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt eines anderen Staates hat 
oder ein anderer Staat, der von dem Vor-
haben voraussichtlich erheblich betroffen 
ist, eine Beteiligung wünscht. 

u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Überprüfung wird auf Grund-
lage vorhandener Daten durchgeführt. Es 
dürfen dabei nur Daten berücksichtigt wer-
den, die eine ausreichende räumliche Ge-
nauigkeit zur Anordnung von Maßnahmen 
aufweisen und zum Zeitpunkt der Entschei-
dung über den Zulassungsantrag in der 
Regel nicht älter als fünf Jahre sind. Ältere 
Daten dürfen berücksichtigt werden, wenn 
sie Bestandteil systematisch und fortlau-
fend aktualisierter behördlicher Fachdaten-
banken sind oder im Einzelfall hinreichend 
validiert wurden. Der Antragsteller hat der 
Zulassungsbehörde aufgrund der im Plan 
bestimmten Regeln für Minderungsmaß-
nahmen und etwaiger weiterer eigener Vor-
schläge Maßnahmen vorzulegen und dar-
zulegen, wie mit diesen Maßnahmen den 
Umweltauswirkungen begegnet werden 
soll. Diese Unterlagen sind zusätzlich zu 
den nach sonstigen Vorschriften des Fach-
rechts erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen. Die Zulassungsbehörde überprüft un-
ter Berücksichtigung der Daten nach Satz 1 
sowie der Unterlagen nach Satz 4, ob ein-
deutige Nachweise vorliegen, dass das 
Vorhaben bei Durchführung der Maßnah-
men nach Satz 4 höchstwahrscheinlich er-
hebliche unvorhergesehene nachteilige 
Umweltauswirkungen angesichts der ökolo-
gischen Empfindlichkeit des Gebiets nach 
Anlage 3 Nummer 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung haben wird, 
die bei der Umweltprüfung nach § 8 des 
Raumordnungsgesetzes oder nach § 2 Ab-
satz 4 des Baugesetzbuchs oder bei der et-
waigen Verträglichkeitsprüfung nach § 7 
Absatz 6 des Raumordnungsgesetzes oder 
nach § 1a Absatz 4 des Baugesetzbuchs 
nicht ermittelt wurden und dadurch die Ein-
haltung der Vorschriften der §§ 34 und 44 
Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
oder des § 27 des Wasserhaushaltsgeset-
zes nicht gewährleistet ist. 

(3) Die Überprüfung wird auf Grund-
lage vorhandener Daten durchgeführt. Es 
dürfen dabei nur Daten berücksichtigt wer-
den, die eine ausreichende räumliche Ge-
nauigkeit zur Anordnung von Maßnahmen 
aufweisen und zum Zeitpunkt der Entschei-
dung über den Zulassungsantrag in der 
Regel nicht älter als fünf Jahre sind. Ältere 
Daten dürfen berücksichtigt werden, wenn 
sie Bestandteil systematisch und fortlau-
fend aktualisierter behördlicher Fachdaten-
banken sind oder im Einzelfall hinreichend 
validiert wurden. Der Antragsteller hat der 
Zulassungsbehörde aufgrund der im Plan 
bestimmten Regeln für Minderungsmaß-
nahmen und etwaiger weiterer eigener Vor-
schläge Maßnahmen vorzulegen und dar-
zulegen, wie mit diesen Maßnahmen den 
Umweltauswirkungen begegnet werden 
soll. Diese Unterlagen sind zusätzlich zu 
den nach sonstigen Vorschriften des Fach-
rechts erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen. Die Zulassungsbehörde überprüft un-
ter Berücksichtigung der Daten nach Satz 1 
sowie der Unterlagen nach Satz 4, ob ein-
deutige Nachweise vorliegen, dass das 
Vorhaben bei Durchführung der Maßnah-
men nach Satz 4 höchstwahrscheinlich er-
hebliche unvorhergesehene nachteilige 
Umweltauswirkungen angesichts der ökolo-
gischen Empfindlichkeit des Gebiets nach 
Anlage 3 Nummer 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung haben wird, 
die bei der Umweltprüfung nach § 8 des 
Raumordnungsgesetzes oder nach § 2a 
Absatz 1 bis 3 des Baugesetzbuchs oder 
bei der etwaigen Verträglichkeitsprüfung 
nach § 7 Absatz 6 des Raumordnungsge-
setzes oder nach § 2a Absatz 4 des Bau-
gesetzbuchs nicht ermittelt wurden und 
dadurch die Einhaltung der Vorschriften der 
§§ 34 und 44 Absatz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes oder des § 27 des Wasser-
haushaltsgesetzes nicht gewährleistet ist. 
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(4) Die Überprüfung ist innerhalb von 
45 Tagen ab Eingang der vollständigen Un-
terlagen abzuschließen, bei Anträgen zur 
Modernisierung einer Windenergieanlage 
oder bei Windenergieanlagen mit einer 
Stromerzeugungskapazität unter 150 Kilo-
watt innerhalb von 30 Tagen. Die Unterla-
gen für die Überprüfung sind vollständig, 
wenn sie sich zu allen relevanten Aspekten 
der Überprüfung verhalten und die Zulas-
sungsbehörde in die Lage versetzen, die 
Überprüfung durchzuführen. Fachliche Ein-
wände und Nachfragen stehen der Voll-
ständigkeit nicht entgegen, sofern die Un-
terlagen eine fachliche Überprüfung ermög-
lichen. Gibt eine zu beteiligende Behörde 
innerhalb einer von der Zulassungsbehörde 
gesetzten, angemessenen Frist gegenüber 
der Zulassungsbehörde keine begründete 
Stellungnahme ab, ob eindeutige Nach-
weise nach Absatz 3 Satz 6 vorliegen, so 
ist davon auszugehen, dass sich die zu be-
teiligende Behörde diesbezüglich nicht äu-
ßern will. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Stellt die Zulassungsbehörde bei 
der Überprüfung nicht fest, dass eindeutige 
Nachweise nach Absatz 3 Satz 6 vorliegen, 
so ordnet sie gegenüber dem Antragsteller 
unter Berücksichtigung der von ihm nach 
Absatz 3 Satz 4 vorgelegten Unterlagen 
geeignete und verhältnismäßige Maßnah-
men im Zulassungsbescheid an, sofern 
diese Maßnahmen erforderlich sind. Zum 
Schutz von Fledermäusen vor Tötung und 
Verletzung beim Betrieb der Windenergie-
anlage an Land hat die Zulassungsbehörde 
stets geeignete Minderungsmaßnahmen in 
Form einer Abregelung der Windenergiean-
lage anzuordnen. Die Zulassungsbehörde 
kann die angeordnete Abregelung auf Ver-
langen des Antragstellers auf Grundlage ei-
ner zweijährigen akustischen Erfassung 
der Fledermausaktivität im Rotorbereich 
der Windenergieanlage anpassen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Stellt die Zulassungsbehörde bei 
der Überprüfung fest, dass eindeutige 
Nachweise nach Absatz 3 Satz 6 vorliegen, 
so beteiligt sie im Zulassungsverfahren die 
Öffentlichkeit entsprechend § 10 Absatz 3 
bis 4 und 8 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes mit der Maßgabe, dass ein Erör-
terungstermin nicht stattfindet. Das Ergeb-
nis der Überprüfung nach Satz 1 ist zu be-
gründen und gemeinsam mit den nach dem 
jeweiligen Fachrecht erforderlichen Unter-
lagen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung zur Einsicht auszulegen. Im Zulas-
sungsbescheid ordnet die Zulassungsbe-
hörde neben den in Absatz 5 genannten 
Maßnahmen weitere geeignete und ver-
hältnismäßige Minderungsmaßnahmen im 
Hinblick auf diese Auswirkungen an. So-
weit solche Maßnahmen nicht verfügbar 
sind, ordnet die Zulassungsbehörde gegen-
über dem Antragsteller geeignete und ver-
hältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen an. 
Rechtsbehelfe gegen das Ergebnis der 
Überprüfung können als behördliche Ver-
fahrenshandlung nach § 44a der Verwal-
tungsgerichtsordnung nur gleichzeitig mit 
den gegen die Zulassungsentscheidung 
zulässigen Rechtsbehelfen geltend ge-
macht werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Soweit geeignete und verhältnis-
mäßige Minderungsmaßnahmen und ge-
eignete und verhältnismäßige Ausgleichs-
maßnahmen zum Schutz von Arten nach 
Absatz 6 Satz 3 und 4 erforderlich, aber 
nicht verfügbar sind oder keine Daten nach 
Absatz 3 Satz 1 vorhanden sind, auf deren 
Grundlage Maßnahmen angeordnet wer-
den können, hat der Betreiber der Anlage 
eine Zahlung in Geld zu leisten. Die Zah-
lung ist von der Zulassungsbehörde zu-
sammen mit der Zulassung für die Dauer 
des Betriebes der jeweiligen Anlage als 
jährlich zu leistender Betrag festzusetzen. 
Zur Festlegung des jährlich zu leistenden 
Betrages sind die Beträge nach Satz 4 
Nummer 1 und 2 und nach Satz 5 Nummer 
1 und 2 durch die Zahl zu teilen, die der je-
weils anzunehmenden Betriebsdauer der 
Anlage in Jahren entspricht. Bei Windener-
gieanlangen an Land ist von einer Betriebs-
dauer von 20 Jahren auszugehen, bei 
Energiespeicheranlagen von einer Be-
triebsdauer von zehn Jahren. Soweit Maß-
nahmen erforderlich, aber nicht verfügbar 
sind, beträgt die Höhe der Zahlung:  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. für Windenergieanlagen an Land:  1. u n v e r ä n d e r t  

a) 7 800 Euro je Megawatt installier-
ter Leistung, sofern Schutzmaß-
nahmen für Vögel angeordnet wer-
den, die die Abregelung von Wind-
energieanlagen betreffen, oder 
Schutzmaßnahmen, deren Investi-
tionskosten höher als 17 000 Euro 
je Megawatt liegen, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) 52 000 Euro je Megawatt installier-
ter Leistung, wenn keine der 
Schutzmaßnahmen nach Buch-
stabe a angeordnet wird, 

b) u n v e r ä n d e r t  

2. für Energiespeicheranlagen 160 Euro 
je Quadratmeter der durch den Ener-
giespeicher versiegelten Fläche. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Sofern keine Daten nach Absatz 3 Satz 1 
vorhanden sind, auf deren Grundlage Maß-
nahmen angeordnet werden können, be-
trägt die Höhe der Zahlung:  

u n v e r ä n d e r t  
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3. für Windenergieanlagen an Land 
20 000 Euro je Megawatt installierter 
Leistung, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. für Energiespeicheranlagen 60 Euro je 
Quadratmeter der durch den Energie-
speicher versiegelten Fläche. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Die Zahlung ist von dem Betreiber der je-
weiligen Anlage ab Inbetriebnahme der An-
lage als zweckgebundene Abgabe an den 
Bund zu leisten. Die Mittel werden vom 
Bundesministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit bewirtschaftet. Sie sind für Maßnah-
men nach § 45d Absatz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes zu verwenden, für die 
nicht bereits nach anderen Vorschriften 
eine rechtliche Verpflichtung besteht und 
die der Sicherung oder Verbesserung des 
Erhaltungszustandes der durch den Betrieb 
von Windenergieanlagen an Land und 
Energiespeicheranlagen betroffenen Arten 
dienen. 

u n v e r ä n d e r t  

(8) Mit der Anordnung von Maßnah-
men nach Absatz 5 Satz 1 und 2, von Maß-
nahmen nach Absatz 6 Satz 3 oder 4 oder 
mit Festsetzung der Zahlung nach Absatz 7 
Satz 2 ist keine über die Überprüfung hin-
ausgehende Prüfung der Einhaltung der 
Vorschriften der §§ 34 und 44 Absatz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes und des § 27 
des Wasserhaushaltsgesetzes durchzufüh-
ren. Eine Ausnahme nach § 34 Absatz 3 
bis 5 des Bundesnaturschutzgesetzes oder 
nach § 45 Absatz 7 des Bundesnatur-
schutzgesetzes ist bei der Zulassung des 
Vorhabens nicht erforderlich. Die Anforde-
rungen nach sonstigen Vorschriften des 
Fachrechts bleiben unberührt. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Können im Zulassungsverfahren 
sowohl die Erleichterungen nach § 6 als 
auch die Erleichterungen nach diesem Pa-
ragrafen angewandt werden, ist das Ver-
fahren nach § 6 zu führen, es sei denn, der 
Antragsteller verlangt gegenüber der Zulas-
sungsbehörde, dass das Verfahren nach 
dieser Vorschrift geführt wird. 

(9) u n v e r ä n d e r t  
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(10) Von den in den Absätzen 1 bis 9 
getroffenen Regelungen des Verwaltungs-
verfahrens kann durch Landesrecht nicht 
abgewichen werden. 

(10) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über Naturschutz und 
Landschaftspflege 

u n v e r ä n d e r t  

(Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) 

vom: 29.07.2009 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 48 G v. 

23.10.2024 I Nr. 323 

u n v e r ä n d e r t  

§ 34 u n v e r ä n d e r t  

Verträglichkeit und Unzulässigkeit von 
Projekten; Ausnahmen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung 
oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit 
mit den Erhaltungszielen eines Natura 
2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie ein-
zeln oder im Zusammenwirken mit anderen 
Projekten oder Plänen geeignet sind, das 
Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und 
nicht unmittelbar der Verwaltung des Ge-
biets dienen. Soweit ein Natura 2000-Ge-
biet ein geschützter Teil von Natur und 
Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 ist, 
ergeben sich die Maßstäbe für die Verträg-
lichkeit aus dem Schutzzweck und den 
dazu erlassenen Vorschriften, wenn hierbei 
die jeweiligen Erhaltungsziele bereits be-
rücksichtigt wurden. Der Projektträger hat 
die zur Prüfung der Verträglichkeit sowie 
der Voraussetzungen nach den Absätzen 3 
bis 5 erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ergibt die Prüfung der Verträglich-
keit, dass das Projekt zu erheblichen Be-
einträchtigungen des Gebiets in seinen für 
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen führen kann, 
ist es unzulässig. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein 
Projekt nur zugelassen oder durchgeführt 
werden, soweit es  

(3) u n v e r ä n d e r t  
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1. aus zwingenden Gründen des überwie-
genden öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer oder wirt-
schaftlicher Art, notwendig ist und 

1. aus zwingenden Gründen des überwie-
genden öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer oder wirt-
schaftlicher Art, insbesondere auch 
des Wohnungsbaus, notwendig ist 
und 

2. zumutbare Alternativen, den mit dem 
Projekt verfolgten Zweck an anderer 
Stelle ohne oder mit geringeren Beein-
trächtigungen zu erreichen, nicht gege-
ben sind. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(4) Können von dem Projekt im Ge-
biet vorkommende prioritäre natürliche Le-
bensraumtypen oder prioritäre Arten betrof-
fen werden, können als zwingende Gründe 
des überwiegenden öffentlichen Interesses 
nur solche im Zusammenhang mit der Ge-
sundheit des Menschen, der öffentlichen 
Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung, o-
der den maßgeblich günstigen Auswirkun-
gen des Projekts auf die Umwelt geltend 
gemacht werden. Sonstige Gründe im 
Sinne des Absatzes 3 Nummer 1 können 
nur berücksichtigt werden, wenn die zu-
ständige Behörde zuvor über das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit eine Stellungnahme 
der Kommission eingeholt hat. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Soll ein Projekt nach Absatz 3, 
auch in Verbindung mit Absatz 4, zugelas-
sen oder durchgeführt werden, sind die zur 
Sicherung des Zusammenhangs des Net-
zes „Natura 2000“ notwendigen Maßnah-
men vorzusehen. Die zuständige Behörde 
unterrichtet die Kommission über das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit über die getroffe-
nen Maßnahmen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Bedarf ein Projekt im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1, das nicht von einer Be-
hörde durchgeführt wird, nach anderen 
Rechtsvorschriften keiner behördlichen 
Entscheidung oder Anzeige an eine Be-
hörde, so ist es der für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Behörde 
anzuzeigen. Diese kann die Durchführung 
des Projekts zeitlich befristen oder ander-
weitig beschränken, um die Einhaltung der 
Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 si-
cherzustellen. Trifft die Behörde innerhalb 
eines Monats nach Eingang der Anzeige 
keine Entscheidung, kann mit der Durch-
führung des Projekts begonnen werden. 
Wird mit der Durchführung eines Projekts 
ohne die erforderliche Anzeige begonnen, 
kann die Behörde die vorläufige Einstellung 
anordnen. Liegen im Fall des Absatzes 2 
die Voraussetzungen der Absätze 3 bis 5 
nicht vor, hat die Behörde die Durchfüh-
rung des Projekts zu untersagen. Die Sätze 
1 bis 5 sind nur insoweit anzuwenden, als 
Schutzvorschriften der Länder, einschließ-
lich der Vorschriften über Ausnahmen und 
Befreiungen, keine strengeren Regelungen 
für die Zulässigkeit von Projekten enthal-
ten. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Für geschützte Teile von Natur 
und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 
und gesetzlich geschützte Biotope im 
Sinne des § 30 sind die Absätze 1 bis 6 nur 
insoweit anzuwenden, als die Schutzvor-
schriften, einschließlich der Vorschriften 
über Ausnahmen und Befreiungen, keine 
strengeren Regelungen für die Zulässigkeit 
von Projekten enthalten. Die Verpflichtun-
gen nach Absatz 4 Satz 2 zur Beteiligung 
der Kommission und nach Absatz 5 Satz 2 
zur Unterrichtung der Kommission bleiben 
unberührt. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten mit 
Ausnahme von Bebauungsplänen, die eine 
Planfeststellung ersetzen, nicht für Vorha-
ben im Sinne des § 29 des Baugesetzbu-
ches in Gebieten mit Bebauungsplänen 
nach § 30 des Baugesetzbuches und wäh-
rend der Planaufstellung nach § 33 des 
Baugesetzbuches. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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§ 45 u n v e r ä n d e r t  

Ausnahmen; Ermächtigung zum Erlass 
von Rechtsverordnungen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Von den Besitzverboten sind, so-
weit sich aus einer Rechtsverordnung nach 
§ 54 Absatz 5 nichts anderes ergibt, ausge-
nommen  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Tiere und Pflanzen der besonders ge-
schützten Arten, die rechtmäßig  

1. u n v e r ä n d e r t  

a) in der Gemeinschaft gezüchtet 
und nicht herrenlos geworden 
sind, durch künstliche Vermehrung 
gewonnen oder aus der Natur ent-
nommen worden sind, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) aus Drittstaaten in die Gemein-
schaft gelangt sind, 

b) u n v e r ä n d e r t  

2. Tiere und Pflanzen der Arten, die in ei-
ner Rechtsverordnung nach § 54 Ab-
satz 4 aufgeführt und vor ihrer Auf-
nahme in die Rechtsverordnung recht-
mäßig in der Gemeinschaft erworben 
worden sind. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b gilt nicht für 
Tiere und Pflanzen der Arten im Sinne des 
§ 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b, die 
nach dem 3. April 2002 ohne eine Aus-
nahme oder Befreiung nach § 43 Absatz 8 
Satz 2 oder § 62 des Bundesnaturschutz-
gesetzes in der bis zum 1. März 2010 gel-
tenden Fassung oder nach dem 1. März 
2010 ohne eine Ausnahme nach Absatz 8 
aus einem Drittstaat unmittelbar in das In-
land gelangt sind. Abweichend von Satz 2 
dürfen tote Vögel von europäischen Vogel-
arten im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 
13 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb, so-
weit diese nach § 2 Absatz 1 des Bundes-
jagdgesetzes dem Jagdrecht unterliegen, 
zum persönlichen Gebrauch oder als Haus-
rat ohne eine Ausnahme oder Befreiung 
aus einem Drittstaat unmittelbar in das In-
land verbracht werden. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Soweit nach Absatz 1 Tiere und 
Pflanzen der besonders geschützten Arten 
keinen Besitzverboten unterliegen, sind sie 
auch von den Vermarktungsverboten aus-
genommen. Dies gilt vorbehaltlich einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 5 
nicht für aus der Natur entnommene  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Tiere und Pflanzen der streng ge-
schützten Arten und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Tiere europäischer Vogelarten. 2. u n v e r ä n d e r t  

(3) Von den Vermarktungsverboten 
sind auch ausgenommen  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Tiere und Pflanzen der streng ge-
schützten Arten, die vor ihrer Unter-
schutzstellung als vom Aussterben be-
drohte oder streng geschützte Arten 
rechtmäßig erworben worden sind, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Tiere europäischer Vogelarten, die vor 
dem 6. April 1981 rechtmäßig erwor-
ben worden oder in Anhang III Teil A 
der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführt 
sind, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Tiere und Pflanzen der Arten, die den 
Richtlinien 92/43/EWG und 
2009/147/EG unterliegen und die in ei-
nem Mitgliedstaat in Übereinstimmung 
mit den Richtlinien zu den in § 44 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 genannten 
Handlungen freigegeben worden sind. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(4) Abweichend von den Besitz- und 
Vermarktungsverboten ist es vorbehaltlich 
jagd- und fischereirechtlicher Vorschriften 
zulässig, tot aufgefundene Tiere und Pflan-
zen aus der Natur zu entnehmen und an 
die von der für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörde be-
stimmte Stelle abzugeben oder, soweit sie 
nicht zu den streng geschützten Arten ge-
hören, für Zwecke der Forschung oder 
Lehre oder zur Präparation für diese Zwe-
cke zu verwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Abweichend von den Verboten 
des § 44 Absatz 1 Nummer 1 sowie den 
Besitzverboten ist es vorbehaltlich jagd-
rechtlicher Vorschriften ferner zulässig, ver-
letzte, hilflose oder kranke Tiere aufzuneh-
men, um sie gesund zu pflegen. Die Tiere 
sind unverzüglich freizulassen, sobald sie 
sich selbständig erhalten können. Im Übri-
gen sind sie an die von der für Naturschutz 
und Landschaftspflege zuständigen Be-
hörde bestimmte Stelle abzugeben. Han-
delt es sich um Tiere der streng geschütz-
ten Arten, so hat der Besitzer die Auf-
nahme des Tieres der für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Behörde zu 
melden. Diese kann die Herausgabe des 
aufgenommenen Tieres verlangen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden können Ausnahmen von den Be-
sitz- und Vermarktungsverboten zulassen, 
soweit dies für die Verwertung beschlag-
nahmter oder eingezogener Tiere und 
Pflanzen erforderlich ist und Rechtsakte 
der Europäischen Gemeinschaft dem nicht 
entgegenstehen. Ist für die Beschlagnahme 
oder Einziehung eine Bundesbehörde zu-
ständig, kann diese Behörde Ausnahmen 
von den Besitz- und Vermarktungsverboten 
im Sinne von Satz 1 zulassen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörden sowie 
im Fall des Verbringens aus dem Ausland 
das Bundesamt für Naturschutz können 
von den Verboten des § 44 im Einzelfall 
weitere Ausnahmen zulassen  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. zur Abwendung ernster land-, forst-, fi-
scherei oder wasserwirtschaftlicher o-
der sonstiger ernster wirtschaftlicher 
Schäden, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. zum Schutz der natürlich vorkommen-
den Tier- und Pflanzenwelt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bil-
dung oder Wiederansiedlung oder die-
sen Zwecken dienende Maßnahmen 
der Aufzucht oder künstlichen Vermeh-
rung, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. im Interesse der Gesundheit des Men-
schen, der öffentlichen Sicherheit, ein-
schließlich der Verteidigung und des 
Schutzes der Zivilbevölkerung, oder 
der maßgeblich günstigen Auswirkun-
gen auf die Umwelt oder 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. aus anderen zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder 
wirtschaftlicher Art. 

5. aus anderen zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder 
wirtschaftlicher Art, insbesondere 
auch des Wohnungsbaus. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen wer-
den, wenn zumutbare Alternativen nicht ge-
geben sind und sich der Erhaltungszustand 
der Populationen einer Art nicht ver-
schlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 
der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende 
Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 
der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Ab-
satz 2 der Richtlinie 2009/147/EG sind zu 
beachten. Die Landesregierungen können 
Ausnahmen auch allgemein durch Rechts-
verordnung zulassen. Sie können die Er-
mächtigung nach Satz 4 durch Rechtsver-
ordnung auf andere Landesbehörden über-
tragen. 

u n v e r ä n d e r t  

(8) Das Bundesamt für Naturschutz 
kann im Fall des Verbringens aus dem 
Ausland von den Verboten des § 44 unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 7 Satz 
2 und 3 im Einzelfall weitere Ausnahmen 
zulassen, um unter kontrollierten Bedingun-
gen und in beschränktem Ausmaß eine 
vernünftige Nutzung von Tieren und Pflan-
zen bestimmter Arten im Sinne des § 7 Ab-
satz 2 Nummer 13 Buchstabe b sowie für 
gezüchtete und künstlich vermehrte Tiere 
oder Pflanzen dieser Arten zu ermöglichen. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

§ 67 u n v e r ä n d e r t  

Befreiungen u n v e r ä n d e r t  

(1) Von den Geboten und Verboten 
dieses Gesetzes, in einer Rechtsverord-
nung auf Grund des § 57 sowie nach dem 
Naturschutzrecht der Länder kann auf An-
trag Befreiung gewährt werden, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  
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1. dies aus Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer und wirtschaftlicher 
Art, notwendig ist oder 

1. dies aus Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer und wirtschaftlicher 
Art, insbesondere auch des Woh-
nungsbaus, notwendig ist oder 

2. die Durchführung der Vorschriften im 
Einzelfall zu einer unzumutbaren Be-
lastung führen würde und die Abwei-
chung mit den Belangen von Natur-
schutz und Landschaftspflege verein-
bar ist. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Im Rahmen des Kapitels 5 gilt Satz 1 nur 
für die §§ 39 und 40, 42 und 43. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Von den Verboten des § 33 Ab-
satz 1 Satz 1 und des § 44 sowie von Ge-
boten und Verboten im Sinne des § 32 Ab-
satz 3 kann auf Antrag Befreiung gewährt 
werden, wenn die Durchführung der Vor-
schriften im Einzelfall zu einer unzumutba-
ren Belastung führen würde. Im Fall des 
Verbringens von Tieren oder Pflanzen aus 
dem Ausland wird die Befreiung vom Bun-
desamt für Naturschutz gewährt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Befreiung kann mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden. § 15 Absatz 
1 bis 4 und Absatz 6 sowie § 17 Absatz 5 
und 7 finden auch dann Anwendung, wenn 
kein Eingriff in Natur und Landschaft im 
Sinne des § 14 vorliegt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über den Vorrang für In-
vestitionen bei Rückübertra-
gungsansprüchen nach dem 

Vermögensgesetz 

u n v e r ä n d e r t  

(Investitionsvorranggesetz - In-
VorG) 

vom: 14.07.1992 - zuletzt geän-
dert durch Art. 588 V v. 

31.8.2015 I 1474 

u n v e r ä n d e r t  

§ 6 u n v e r ä n d e r t  

Unterrichtung der Gemeinde u n v e r ä n d e r t  

Soweit ein Grundstück nach diesem 
Gesetz veräußert wird, besteht kein Vor-
kaufsrecht der Gemeinde nach den Vor-
schriften des Bauplanungsrechts. Die Mit-
teilungspflicht nach § 28 des Baugesetz-
buchs entfällt. 

Soweit ein Grundstück nach diesem 
Gesetz veräußert wird, besteht kein Vor-
kaufsrecht der Gemeinde nach den Vor-
schriften des Bauplanungsrechts. Die Mit-
teilungspflicht nach § 28 und § 28b des 
Baugesetzbuchs entfällt. 
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